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GESAMTHOCHSCHULE PADERBORN

SATZUNG

FÜR DAS AUDIOVISUELLE MEDIENZENTRUM

DER GESAMTHOCHSCHULEPADERBORN

Aufgaben und Organisation des Audiovisuellen Medienzentrums

1. Das Audiovisuelle Medienzentrum - im folgenden AVMZ genannt -
ist eine zentrale Einrichtung der Gesamthochschule Paderborn
gemäß § 37 HScbG und § 31 der vorläufigen Grundordnung für
die Gesamthochschule Paderborn

2. Das AVMZ dient der Gesamthochschule in Forschung und Lehre.

3. Das AVMZ erfüllt seine Aufgaben in folgenden Funktionsberechen:
a) Hochschulinternes Fernsehen (HIF), b) Sprachlehre (SL),
c) Computergestütztes Instruktion und Information (CI).

4. Das A\"MZ wird von einem Direktor geleitet. Ihm werden für die
spezielle Betreuung der Funktionsbereiche, für den Bereich Tech
nik und für den Bereich Verwaltung, Referenten beigeordnet.

§ 2

Organe des AVMZ sind:

a) Der Direktor des AVMZ

b) der Beirat des AVMZ
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§ 3

Der Direktor des AVMZ und seine Aufgaben

1. Die Stelle des Direktors wird ausgeschrieben. Aufgrund der ein
gangenen Bewerbungen empfiehlt der Beirat des AVMZ der Hochsch
einen geeigneten Bewerber. Die Ge^arnthochschule schlägt auf de
Grundlage der Empfehlung des Beirates dem Minister für Wissen¬
schaft und Forschung einen Bewerber vor.

2. Der Direktor ist für die Erfüllung der Aufgaben des AVMZ verar.
wortlich.

3. Der Direktor führt die laufenden Geschäfte des AVMZ und regelt
den Einsatz der AV-Medien. Er stellt die Anträge zum Haushalts
plan und bewirtschaftet die dem AVMZ zur Verfügung gestellten
Mittel, soweit ihm diese Befugnis nach § 65.2 vorläufige Grund
Ordnung Ubertragen ist.

4. Der Direktor ist Vorgesetzter aller Bediensteten im AVMZ, sowe
nicht die Zuständigkeit des Kanzlers begründet ist.

5. Der Direktor ist für die Durchführung der von dem Eeirat des
AVMZ gefaßten Beschlüssen verantwortlich.

6. Der Direktor hat dem Beirat des AVMZ mindestens einmal im Jahr
einen umfassenden Rechenschaftsbericht zu geben, dsr an der.
Senat weitergeleitet wird. Er steht darüberhinaus mit dem Vor¬
sitzenden des Beirates des AVMZ im ständigen Kontakt über alle
wesentlichen Vorgänge.

§ k

Die Referenten des AVMZ und ihre Aufgaben

Den Referenten obliegt die Beratung der Nutzer, die Planung und
Koordination von Nutzungsanforderungen au:", den einzelnen Fachbe¬
reichen, Betriebseinheiten und zentralen Einrichtungen, die wisse
schaftlich-technische Weiterentwicklung des AVMZ sowie die ,
Organisation von Veranstaltungen zur Einführung in die Arbeit/mit
AV-Medien und zur Fortbildung auf diesem Gebiet.
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§ 5

Der Beiret des AVMZ und seine Aufgaben

1. Der Beirat des AVMZ setzt sich aus Hochschullehrern, wissen¬
schaftlichen Mitarbeitern und Studenten im Verhältnis von
4:2:1 zuse.Emen. Außerdem gehört ihm der Leiter des AVMZ
mit beratender Stimma an. Der Beirat des AVMZ kann weitere
Personen mit beratender Stimme zu seinen Sitzungen hinzu¬
ziehen. Bei der Beratung von Angelegenheiten, welche einzelne
Fachbereiche, Betriebseinheiten, zentrale Einrichtungen oder
die Hochschulverwaltung betreffen, ist ein Vertreter der Be-
troffenen mit beratender Stimme hinzuzuziehen.

2. Die Mitglieder des Beirates des AVMZ werden vom Gründungssenat
auf Vorschlag der Fachbereiche gewählt. Die Amtszeit der Hoch¬
schullehrer und wissenschaftlichen Mitarbeiter beträgt zwei
Ji.'hre, die der studentischen Mitglieder ein Jahr. Es soll ge¬
währleistet sein, daß die Bereiche Erziehungswissenschaften,
Gesellschaftswissenschaften, Sprachen, Naturwissenschaften und
Ingenieurwissenschaften vertreten sind. Zur Wahl sollen nur
solche Hochschulangehörigen vorgeschlagen werden, die hinsicht¬
lich des Aufgabenbereiches des AVMZ über Erfahrungen verfügen.

3. Dtir Beirat des AVMZ wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden
und den stellvertretenden Vorsitzenden jeweils für die Dauer
von zwei Jahren. Wiederwahl ist zulässig.

4. Der Vorsitzende des Beirates des AVMZ beruft den Beirat mindesi^^s
einmal im Halbjahr ein. Er hat ihn unverzüglich einzuberufen,
wer:n der Direktor des AVMZ odsr drei Beiratsmitglieder dies
schriftli:h unter Angabe des 3eratungsgegenstar.de s fordern.

5. Der Beirat des AVMZ berät und fördert das AVMZ bei der Erfül¬
lung seiner Aufgaben. Er ist insbesondere zuständig für:

a) Entwurf der Struktur-, Entwicklungs- und Ausstattungspläne
des AVMZ im Rahmen von § 62 der vorläufigen Grundordnung.

b) Stellungnahme zu den Haushaltsanmeldungen des AVMZ.

c) Entscheidung Uber die Verteilung der dem AVMZ zugewiesenen
Mittel im Rahmen von § 64 der VGrundO.
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d) Entscheidungen über die Durchführung wesentlicher Projekte
des AVMZ. \

e) Entscheidung in Konfliktsituationen zwischen AVMZ und Nut¬
zern. Gegen die Entscheidung des Beirats kann das Rektorat
angerufen werden.

f) Erstellung einer Benutzungsordnung des AVMZ.

g) Empfehlungen zu Änderungen der Satzung für das AVMZ.

h) Mitwirkung bei der Auswahl des Leiters.

^i. Der Beirat des AVMZ kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 6

Aufgaben des AVMZ im Einzelnen

Das AVKZ erbringt als Diensxleistungsbetrieb Service-Funktionen
für die Hochschule im AV--Bereich und unterstützt die Hochschul¬
angehörigen bei der Benutzung seiner Einrichtungen. Die Aufgaben
des AVMZ sind insbesondere:

a) Beschaffung und Einsatz der hardware im AV-Bereich der Fach¬
bereiche, Betriebseinheiten und zentralen Einrichtungen.

b) Aufbewahrung der im AVKZ in Eigenproduktion er-oallten Software
nach Katalogisierung durch die Gesamthochschulbibliothek und
Lagerung derjenigen Software, die von der Kedienstelle der GH3
für den ständigen Gebrauch im AVMZ ausgeliehen ist.

c) Organisation und Durchführung des Medieneinsatzes, Koordination
) der fachbereichsspezifischen Nutzungsvorstellung, Wartung der

Anlagen und Ausbildung des Eetriebspersonals.

d) Förderung des Einsatzes und der Erprobung von AV-Kedien in hooh-
schuididaktischen Bereichen.

e) Eeratung und Unterstützung der Benutzer bei der Eu.-chführung von
Lehr- und Forschungsvorhaben im AV-Bereich, d.h. insbesondere Be¬
ratung und Information der Benutzer über die Möglichkeiten des
AVMZ.

f) Information Uber Neuerungen auf dem Gebiet der AV-Kedien.



(

g) Gewinnung und Bereitstellung von elektronisch Ubermittelten
Informationen.

t

h) Zusammenarbeit mit anderen Medienzentren und Institutionen,
die für den Bereich der AV-Medien zuständig sind.

§ 7

Benutzung des AVMZ

Die Benutzung des AVMZ wird im einzelnen durch eine Benutzungsord¬
nung geregelt, die auf Vorschlag des Beirates des AVMZ vom Sei^^
der Gesamthochschule Paderborn beschlossen wird.

§ 8

Inkrafxtreten der Satzung

Die Satzung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung in den Amt¬
lichen Mitteilungen der Gesamthochschule Paderborn in Kraft.
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Der Minister für Uissenschaft und Forschung
des Landes NU hat mit Erlaß vom 14.12.1974 -
Geschäftsz. - I A 3 43-15/2/12 - IV B 4
8031/110 - die vom Fachbereichsrat des Fachbereichs
Maschinentechnik I beschlossene

Vorläufige Studienordnung für das
Studium der beruflichen Fachrich¬
tung METALLTECHNIKmit dem spezi¬
ellen Fachgebiet Fertigungstechnik
als Erstem Fach der Gesamthochschule
Paderborn

uelcher der Gründungssenat der Gesamthochschule
Paderborn in seiner 55. Sitzung am 9.10.1974 zu¬
gestimmt hat, vorläufig bis zum Ende des Sommer¬
semesters 1975 genehmigt.

Die genehmigte Fassung der Studienordnung uird
hiermit gem. § 47 VGrundQ veröffentlicht.

Paderborn, 14. Oanuar 1975

Der Gründungsrektor

(Prof. Dr. B. Carstensen)



Vorläufige Studienordnung

fUr das Studium der beruflichen Fachrichtung

Metalltechnik

mit dem speziellen Fachgebiet Fertigungstechnik

als Erstem Fach der Gesamthochschule Paderborn
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1. Studienmöglichkeiten

Entsprachend der Ordnung der Ersten Staatsprüfung fUr das Lehramt an
berufsbildenden Schulen (Entwurf April 1974) kann die Fachrichtung
Metalltechnik -spezielles Fachgebiet Fertigungstechnik- als Erstes
Fach studiert werden.

2. Studienziel

<
Am Ende seines Studiums soll der Student Uber die fachwissenschaft¬
liche und fachdidaktische Qualifikation verfügen, die als Grundlage
für den erfolgreichen Unterricht im Bereich der Metalltechnik vor¬
ausgesetzt werden muß und die ihn -in Verbindung mit dem sich an das
Studium anschließenden Vorbereitungsdienst- zum Lehramt an berufs¬
bildenden Schulen befähigt.

3. Zugangsvoraussetzunqen

Zugangsvoraussetzungen für die Studiengänge für ein Lehramt an berufs¬
bildenden Schulen ist ein Zeugnis Uber die Hochschulreife oder ein
anderes Zeugnis, das den Zugang zu einer wissenschaftlichen Hochschule
eröffnet.

Die Immatrikulation wird durch die Einschreibordnung geregelt. Auskünf¬
te erteilt das Staatliche Prüfungsamt Westfalen, 463 Bochum, Ruhruni¬
versität, IC 03 143-147.

4. Studienumfanq ^

Innerhalb des 8-semestrigen Studiums für das Lehramt an berufsbilden¬
den Schulen erfordert das Erstfachstudium Fertigungstechnik einen Stu-
dienumfang von 80 Semesterwochenstunden.

5. Studieninhalt

Die Technikwissenschaften sind von Ihren Methoden und Inhalten her der¬
art strukturiert,daß ein breites, systematisch gegliedertes Grundla¬
genwissen erforderlich ist, bevor fachgebietspezifisches Wissen und
Können erworben werden kann. Deshalb sind die Möglichkeiten zur freien
Kohl von Studieninhalten für den Studierenden innerhalb des relativ
eng bemessenen Pflichtstudienumfanges von 80 Semesterwochenstunden
sehr begrenzt.
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Gemäß § 3 (6) der Ordnung der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an
berufsbildenden Schulen muß der Student im Ersten Fach 16 Themenberei¬
che studieren.

Die Themenbereiche des Erstfachstudiums gliedern sich in 4 Studien¬
blöcke:

Grundstudium:
A. Verbindliches Grundstudium
B. Ergänzendes Grundstudium mit Wahlmöglichkeiten

Vertiefungsstudium (Fachgebiet Fertigungstechnik):
C. Verbindliches Vertiefungsstudium
D. Vertiefungsstudium mit Wahlmöglichkeiten

Fertigungstechnik als Erstes Fach.
Die einzelnen Studienblöcke sind in folgende Themenbereiche gegliedert:

A. Verbindliches Grundstudium
1. Mathematik
2. Grundlagen der Physik und Chemie
3. Technische Mechanik
4. Werkstofftechnik I
5. Physikalisch-technisches Praktikum
6. Grundlagen der Konstruktionstechnik
7. Produktionstechnik
8. Fachdidaktik I

B. Ergänzendes Grundstudium mit Wahlmöglichkeiten
1. Technische Thermodynamik
2. Elektrotechnik
3. Werkstofftechnik II
4. Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik

C. Verbindliches Vertiefungsstudium
1. Verfahren der Fertigungstechnik
2. Werkzeugmaschinen und Vorrichtungen
3. Fertigungsplanung und -Steuerung
4. Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation
5. Fachdidaktik II

D. Vertiefungsstudium mit Wahlmöglichkeiten
1. Kraft- und Arbeitsmaschinen
2. Datenverarbeitung
3. Schadenskunde und Schadensanalyse
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4. Numerische Steuerung von Werkzeugmaschinen
5. Fördertechnik
6. Schweißtechnik

Oer Student hat außer den unter den Studienblöcken A und C angeführten
13 Themenbereichen noch mindestens insgesamt 3 weitere Themenbereiche
zu studieren, die aus den Studienblöcken B und D zu wühlen sind.

6. Organisation und Lehrveranstaltungen

#
Die Lehrveranstaltungen werden als Vorlesungen, Seminare, Übungen,
Laborpraktika und Exkursionen organisiert:

In den Vorlesungen werden Studieninhalte vorwiegend unter systematischen
Aspekten bearbeitet. Sie klären Inhalt und Struktur des Stoffgebietes,
behandeln die spezifischen Methoden des jeweiligen Themenbereiches und
führen in die einschlägige Literatur ein. Die Vorlesungen bestehen sowohl
aus Vortragsphasen als auch aus Phasen gemeinsamer Erarbeitung, so daß
bereits hier -soweit es der jeweilige Studieninhalt gestattet- semina¬
ristische Arbeitsweisen integriert werden.

In den Seminaren werden konkrete fachwissenschaftliche und fachdidak¬
tische Fragen vor allem unter interdisziplinären Aspekten behandelt.
Forschendes Lernen in Arbeitsgruppen und deren Kooperation wird metho¬
disch vorbereitet und praktiziert.

Übungen dienen der Vertiefung und insbesondere der Anwendung bestimmter
Studieninhalte.

Durch praktische Laborarbeit wird der Student zur wissenschaftlichen
Fragestellung an die Technikwissenschoften angeregt.

Exkorsionen werden mit dem Ziel durchgeführt, den Bezug des Studiums
zur industriellen Wirklichkeit zu veranschaulichen und Fragestellun¬
gen anzuregen.

7. Fach- und Schulpraktika

Bei der Meldung zur Ersten Staatsprüfung ist eine fachpraktische Aus¬
bildung in Anlehnung an die Fachrichtung nachzuweisen.

Auskünfte Uber Umfang, Inhalt und Nachweis erteilt das Staatliche PrU-
iungsamt Westfalen, 463 Bochum, Ruhruniversität, IC 03 143-147.

-4-
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Außerdem sind entsprechend eines Beschlusses des Gründungssenats vom
9. lo. 1974 folgende Schulpraktika verbindlich:

a) Ein Tagespraktikum im Zusammenhangdes Erziehungswissenschaftlichen
und Gesellschaftswissenschaftlichen Teilstudiums (von einem Umfang
von 2-4 Semesterwochenstunden);

b) ein fachdidaktisches Tagespraktikum im 1. Unterrichtsfach bzw. der
gewählten Fachrichtung des Lehramts an berufsbildenden Schulen (von
einem Umfang von 2-4 Semsterwochenstunden);

c) in der vorlesungsfreien Zeit ein fünfwöchiges Blockpraktikum unter
besonderer Berücksichtigung des 1. ggf/ des 2. Schulfaches bzw. der
Fachrichtungen des Lehramts an berufsbildenden Schulen.

(Auskünfte zur Frage des Sei*jlpraktikums erteilt das Praktikumsbüro
der Gesamthochschule Paderborn)

8. Prüfung und Leistungsnachweise

Nach § 3 (6) der Ordnung der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an
berufsbildenden Schulen roß de- Student im Prsten Fach in 7 der gewählten
16 Themenbereiche bei Meioung zur enttpi j.-htnden Teilprüfung Lei¬
stungsnachweise vorlegen Aus den für die Teilprüfung im Ersten Fach
gewählten 16 Themenbereichen hat er 5 weitere Themonbereiche für die
Prüfung vorzuschlagen.

Ein Leistungsnachweis wird erworben durch:

a) ein Referat
b) eine schriftliche Arbeit oder e.ine Konstruktion
c) einen schriftlichen Text oder .
d) ein Kolloqium von 2o Minuten Dauer

in dem vom Studenten vorgeschlagenen Themenbereich.

Themenbereiche, die auch Gegenstand des anderen von Studenten gewähl¬
ten Faches sind, dürfen im Rahmen der Leistungsnachweise und der Prü¬
fungsvorschläge nur einmal angegeben werden.

In der beigefügten Anlage wird ausgewiesen, welche Themenbereiche durch
Leistungsnachweise und welche durch Benennung für die Prüfung abgedeckt
werden müssen. Die übrigen zu erbringenden Leistungsnachweise und die
übrigen Prüfungsvorschlüge können sich auf die verbleibenden Themen¬
bereiche frei wählbar verteilen.

-5-
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FUr die Themenbereiche, die weder durch Leistungsnachweise noch durch
Vorschlüge für die Prüfung abgedeckt sind, müssen Studiennachweise
erbracht werden. Diese werden durch Teilnahme an den jeweils zugehörigen
Seminaren, Übungen und Praktiken erworben.

9. Studienberotung

Jedem Studenten wird empfohlen, als Hilfe bei der individuellen Ausge¬
staltung des Studiums und bei der Wahl der Fächerkombination die allgÄ
meine Studienberotung in Anspruch zu nehmen und sich darüber hinaus
Beginn und während des Studiums von den zuständigen Hochschullehrern
und wissenschaftlichen Mitarbeitern beraten und informieren zu lassen.
Für lehramtsspezifische Fragen, die sich zum Beispiel auf Integrations¬
möglichkeiten mit anderen Studiengängen beziehen, sind vor allem die
jeweiligen Fachdidaktiker zuständig.

10. Gültigkeitsdauer

Diese Studienordnung gilt als vorläufig. Sie soll auf Grund der gemach¬
ten Erfahrungen ständig Uberprüft und weiter entwickelt werden und
spätestens ein Jahr nach Ihrer Einführung überprüft werden.

11. Inkraftreten

Diese Studienordnung tritt nach Genehmigung durch den Minister für
Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen nach ihrer
Veröffentlichung in den amtlichen Mitteilungen der Gesamthochschule
Paderborn in Kraft. I
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Der Minister für Wissenschaft und Forschung
des Landes NU hat mit Erlaß vom 14.12'. 1974 -
Geschäftsnr. - I A 3 43-15/2/12 - IV B 4
8031/110 - die vom Fachbereichsrat des Fach¬
bereichs Elektrotechnik-Elektronik am 23.9.1974
beschlossene

Vorläufige Studienordnung für das
Studium der beruflichen Fachrichtung
ELEKTROTECHNIK mit den speziellen
Fachgebieten Energietechnik und Nach¬
richtentechnik als Erstem Fach

welcher der Gründungssenat der Gesarathochschule
Paderborn in seiner 55. Sitzung am 9.10.1974 zu¬
gestimmt hat, vorläufig bis zum Ende des Sommer¬
semesters 1975 genehmigt.

Die genehmigte Fassung der Studienordnung uird
hiermit gem. § 47 VGrundO veröffentlicht.

Paderborn, 2B. Januar 1975

Der Gründungsrektor

(Prof. Dr. B. Carstensen)



Gesamthochschule Paderborn
Fachbereich 14

Elektrotechnik-Elektronik

Paderborn, 20. Jan. 1975

Vorläufige Studienordnung

fUr das Studium der beruflichen Fachrichtung

Elektrotechnik

mit den speziellen Fachgebieten

Energietechnik und Nachrichtentechnik als Erstem Fach



Vorbemerkungen

Das Studium für das Lehramt an berufsbildenden Schulen

ist ein berufsfeidbezogenes Studium von in der Regel

8 Semestern, das sich zusammensetzt aus:

a) Erziehungswissenschaftlichem Studium

b) Vertieftem Studium einer Fachrichtung des berufs¬

bildenden Schulwesens oder einem nicht berufsbe¬

zogenen Fach als Erstes Fach

c) Studium einer weiteren Fachrichtung des berufs¬

bildenden Schulwesens oder eines weiteren nicht

berufsbezogenen Faches als Zweites Fach

im Verhältnis 1:2:1 und einem Gesamtstudienumfang

von etwa 160 Semester-Wochenstunden.

Es muß mindestens eine Fachrichtung des berufsbildenden

Schulwesens gewählt werden.

Diese Studienordnung ordnet das vertiefte Studium der

Elektrotechnik als einer Fachrichtung des berufsbilden¬

den Schulwesens mit den Fachgebieten Energietechnik und

Nachrichtentechnik. Grundlage der Studienordnung ist die

Ordnung der Erster, Staatsprüfung für das Lehrcmt an be¬

rufsbildenden Schulen (Entwurf April 1974).

Des Studium der Fachrichtung Elektrotechnik ist entweder

ein Studium des Fachgebietes Energietechnik oder ein

Studium des Fachgebietes Nachrichtentechnik. Das Grund-



- 2 -

logenstudium wird für beide Fachgebiete gemeinsam durch¬
geführt. Das Studium der Fachrichtung Elektrotechnik im
Fachgebiet Energietechnik oder im Fachgebiet Nachrichten¬
technik wird an der Gesamthochschule Paderborn als ver¬

tieftes Studium (Erstes Fach) durchgeführt. Der Umfang
der Studien im jeweils gewählten Fachgebiet betregt im
Rahmen eines mindestens achtsemestrigen Gescmtstudiums
etwa 80 Semester-Wochenstunden.

1.4 Vom Fachbereich wird ein Studienverlaufsplan in enger
Anlehnung an den Studienablaufplan des integrierten
Studiengangs Elektrotechnik im Laufe des WS 74/75
aufgestellt.

Für den Beginn des Studiengangs im WS 74/75 ist die
Aufstellung der Fächer AI - A 6 in 5.11 bereits dem
Studienablaufplan des integrierten Studiengangs ET
angepaßt.

Die Fächer der Gruppe B, C, D sind fast ausnahmslos
im Fächerkatalog des integrierten Studiengangs ET
enthalten und werden in entsprechender Form zusammen¬
gestellt.

Auf die Empfehlungen in 5.2 wird hingewiesen.

Laut Beschluß des Gründungssenats sind in allen Lehramts¬
studiengängen folgende Schulpraktika als Bestandteile
eines ordnungsgemäßen Studiums vorgesehen:

- 3 -
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1. ) ein Tagespraktikum im Zusammenhang des erziehungs-

und gesellschaftswissenschaftlichen Teilstudiums

(Umfang 2-4 Semester-Wochenstunden);

2. ) ein fachdidaktisches Tagespraktikum im ersten

Unterrichtsfach bzw. der gewählten Fachrichtung des

Lehramts an berufsbildenden Schulen (2-4 Semester-

Wochenstunden);

3. ) in der vorlesungsfreien Zeit ein fünfwöchiges Block-

prcktikum unter besonderer Berücksichtigung des

ersten ggf. auch des zweiten Schulfaches bzw. der

Fachrichtung(en)..

(Auskünfte zur Frage der Schulpraktika erteilt das Prakti¬

kumsbüro der Gesamthochschule Paderborn.)

2. Studienziel

Am Ende seines Studiums soll der Student über die fach¬

wissenschaftliche und fachdidaktische Qualifikation ver¬

fügen, die als Grundlage fUr den erfolgreichen Unterricht

in der Elektrotechnik erforderlich ist. In Verbindung mit

dem sich an das Studium anschließenden Vorbereitungs¬

dienst wird er hierdurch zum Lehramt an berufsbildenden

Schulen befähigt.

3. ZugangsVoraussetzungen

Zugangsvoraussetzungen für Studiengcnge für ein Lehramt an

berufsbildenden Schulen ist ein Zeugnis über die Hochschul¬

reife oder ein anderes Zeugnis, das den Zugang zu einer

- 4 -



- 4 -

wissenschaftlichen Hochschule eröffnet.

Die Immatrikulation wird durch die Einschreibordnung

geregelt. Auskünfte erteilt das Staatliche PrUfungsamt
Westfalen, 463 Bochum, Ruhr-Universität, IC 03 143 - 147.

Bei der Meldung zur Ersten Staatsprüfung ist eine fach¬
praktische Ausbildung in Anlehnung an die Fachrichtung
nachzuweisen.

Auskünfte über Umfang, Inhalt und Nachweis erteilt das
Staatliche Prüfungsamt Westfalen, 463 Bochum, Ruhr-Uni¬
versität, IC 03 143 - 147.

5. Studieninhalte / Themenbereiche

Die Technikwissenschaften sind von ihren Methoden und

Inhalten her derart strukturiert, da3 ein relativ breites,

systematisch gegliedertes Grundlagenwissen erforderlich
ist, bevor fachspezifisches Wissen und Können erworben
werden kann.

Die Studieninhalte / Themenbereiche sind deshalb in die
Gruppen A, B, C und D gegliedert.

4. Fachpraktische Ausbildung

A Verbindliches Grundstudium

D

B
C

Ergänzendes Grundstudium
Verbindliches Vertiefungsstudium
Vertiefungsstudium mit Wahlmöglichkeit

- 5 -
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5.1 Ira einzelnen werden folgende Therebereiche angeboten:
(in Klammern die Kurzbezeichnungen des Themenbereichs-

kctaloges TK 59, jeweils ergänzt durch E für Energie¬
technik und N für Nachrichtentechnik.)

5.1.1 Studium der Fachrichtung Elektrotechnik in dem Fachge¬
biet Energietechnik:

GruDce A

Mathematik 8h (AI Höhere Mathematik i/ll)
5h (A 2 " " III/IV)

Physik 8h (A3 Experimentalphysik i/ll)

Gründl, der ET 6h (A4 Grundgebiete der ET i)
11h (A 5 "

El. Meßtechnik 8 h (A 6 "
ET II)
ET III)

Grunpe B.E (E = Energietechnik)

8 2 E Elektrische Maschinen (B 2E) 5 h
B 3 E Elektrische Antriebe (B 3E) 4 h
B 5 E Energieübertragung I (B 5E) 5 h
3 6 E Hochspar.nungs'technik I (B 6E) 4 h

Gruooe C.E (E = Energietechnik)

C 1 E Fachdidcktik (B IE) 8 h
C 2 E Konstruktionselemente der

Starkstromtechnik (B 4E) 5 h

- 6 -
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c 3 E Schutzmaßnahmen (B 7E) 4 h

c 4 E Einführung in die Chemie und Werk¬
stoffe der Elektrotechnik (q\o Pf}gl; A Ln

c 5 E ArbeiLs- und Betriebswissenschaft f P THC \1Uz.)
J4 un

Gruppe D.E (E = Energietechnik)

D 1 E Elektrische Maschinen II und III fr 1 c\ - _l L J ca. K n

D 2 E Elektrische Anlagen II und III (rv> 7F V| r-nzl y ca. 0 fl

D 3 E 1y r*r > i * ■ i_ 1 fiKraftwerke und crergiewirtscnaft (c 3l) ca. 5 h

D 4 E Bau- und Betrieb von Kernkraft¬
werken (c\\ _ _

-ri_y CG •
c un

D 5 E Stromrichtertechnik und Energie¬
technik (c 5E) ca. 5 h

D 6 E Hochspannungstechnik II (c 6c) ci. 5 h

D 7 E Regelungstechnik und Automati¬
sierung I (c 7E) ca. 5 h

D 8 E Steuerungstechnik (c 8E) CT h

D 9 E Mathematische Elektrotechnik (c 9E) 5 h

D 10 E Elektrowärme (c ICE) 4 L

D 11 E Prozeßrechentechnik (c HH) 6 h

D 12 E Digitaltechnik (c 12"E) 6 h

D 13 E Fachdidaktik II (c 13E) 3 h

D 14 E Höhere Mcthematik V (0 IE) 6 h

D 15 E Regelungstechnik und Automati¬
sierung II (D 2E) 4 h

5.1.2 Studium der Fachrichtung Elektrotechnik in dem
Fachgebiet Nachrichtentechnik:

Gruppe A wie 5.1.1

- 7 -
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Gruppe B.N (N = Nochrichtentechnik)

ß 4 N Einführung i. d. elektrische Nach¬
richtentechnik (B 4N) 5 h

s 5 N Vermittlungstechnik I und II (8 5N) 5 h

8 6 N Hochfrequenztechnik (B 6N) 6 h

B 7 N Rundfunk— und Fernsehtechnik I ( R -7*A\\a /ny 4 h

B 10 N Arbeits- und Betriebswirtschaftslehre (B ION) 4 h

Gruppe C.N (N = Nachrichtentechnik)

c 1 N Fachdidaktik (B IN) 8 h

c 2 N Bauelemente der Nachrichtentechnik (B 2N) 5 h

c 3 N Schaltungstechnik (B 3N) 6 h

c 4 N Einführung in die Chemie und Werkstoffe
der Elektrotechnik (B 8N) 4 h

Gruppe 3.N (N = Nachrichtentechnik)

D 1 N Transistortheorie und Feldeffekt¬
transistoren (C IN) ca. 5 h

D 2 N Theoretische Grundlagen der Nachrichten¬
technik I und II (C 2N) ca. 5 h

D 3 N Technische Akustik I und II (C 3N) ca. 5 h

D 4 N Wellenausbreitung (C 4N) ca. 5 h

D 5 N Elektrische Meßtechnik (C 5N) ca. 5 h

D 6 N Theoretische Elektrotechnik (C 6N) ca. 5 h

D 7 N Werkstoffe der Elektrotechnik (C 7N) ca. 5 h

D 8 N Impulstechnik (C 8N) 6 h

D 9 N Rundfunk- und Fernsehtechnik II (C 9N) 4 h

D 10 N Regelungstechnik und Automatisierung I (C ION) 5 h

D n N Fachdidaktik II (C 13N) 3 h

- 8 -
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D 12 N Mathematik V (DIN) 6h
D 13 N Höchstfrequenztechnik (D 2H) 5 h

D 14 N Regelungstechnik und Automatisierung II (D 3N) 4 h
D 15 N Prozeßrechentechnik (D 4N) 6 h

5.2 Studien-Teil-Ablaufplon für Fächer der Gruppe A

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sam.

Studienfach VÜSP VÜSP VÜSPVÜSP

Mathematik (AI) 5 3
(A 2) 3 2

Physik (A3) 3 1 - - 3 1 - -

Grdl. ET (A4) 4 2

Grdl. ET (A 5) 3 2 4 2

El. Meßtechnik (A6) 2--22--2

Die Föcher der Gruppe S, C, D beginnen durchweg im 5.
Semester, z. T. aber auch im 4. Semester und können des¬

halb nicht vor Abschluß der Fächer der Gruppe A gehört
werden.

Ausnahmen sind die Fächer:

D 12E, D 14E, C 2N, D 12N,

die schon im 3. Semester gehört werden kennen.

- 9 -
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Das Fach C 4E / C 4N kann - wenn es gewählt wird -
bereits ira 1. und 2. Semester gehört werden.

Um eine gleichmäßige Verteilung der Lehrveranstaltungen
auf die gesamte Studienzeit zu erreichen, muß mit dem
Studium der Erziehungswissenschaften bereits im 1. Se¬
mester begonnen werden.

6. Prüfungsanforderungen

6.1 Bei der Meldung zur Teilprüfung in der Fachrichtung
Elektrotechnik mit einem Studienurafang von etwa 80
Semester-Wochenstunden muß der Bewerber

a) 16 Themenbereiche studiert haben (darunter alle 6
Themenbereiche der Gruppe A und alle vier Themenbereiche
der Gruppe C). Mindestens je 2 Themenbereiche sind den
Gruppen B und D zu entnehmen, die restlichen 2 aus
B und/oder D;

b) in allen Themenbereichen, in denen die Lehrveran¬
staltung . "Praktikum" angeboten wird, dem Antrag auf
Zulassung einen nicht benoteten Schein über eine
erfolgreiche Teilnahme am Praktikum beifügen;

c) in 7 der 16 Themenbereiche Leistungsnachweise vor¬
legen. Je 1 Leistungsnachweis ist in den Themenbe¬
reichen AI, A 2, A4, A 5 und A 6 zu erbringen
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sowie je ein Leistungsnachweis cus B und C;

d) 5 weitere der 16 Themenbereiche fUr die Prüfung
vorschlagen (mindestens 2 Themenbereiche sind aus
der Gruppe C und mindestens 2 weitere cus den
Gruppen B und D vorzuschlagen);

e) Themenbereiche, die auch Gegenstand des anderen vom
Studenten gewählten Faches sind, dürfen i.-i Rehmen
der Leistungsnachweise und der Prüfungsvorschläge
nur einmal angegeben werden.

6.2 Ein Leistungsnachweis wird erworben durch

a) ein Referat,
b) eine schriftliche Ausarbeitung (eine schriftliche Arbeit),
c) eine Klausur (einen schriftlichen Test) oder
d) ein Fachgesprcch (ein Kolloquium von 20 Minuten Dauer).

Diese Nachweisarten können einzeln oder ir. Gruppen durchge¬
führt werden. Dabei muß der Beitrag des einzelnen Studenten
eindeutig erkennbar und bewertbar sein.

Die Art der Leistungsnachweise legt der Fcchberiichsrat cuf
Vorschlag des für den Themenbereich zuständiger. Hochscnul-
lehrer fest. Die Festlegung richtet sich mich den Frforder¬
nissen der Gegenstände der jeweiligen Thdmenbereiche und der
Art der Lehrveranstaltung.

6.3 Die Teilprüfung in der Fachrichtung Elektrotechnik im
Rahmen der Ersten Staatsprüfung besteht aus zwei Arbeiten
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unter Aufsicht und einer mündlichen Prüfung. Die Auf¬

gaben sind den vom Kandidaten gem. 6.1 c) angegebenen
Themenbereichen zu entnehmen.

7. Lehrveranstaltungen

Ein Themenbereich kann in Form von unterschiedlichen

Lehrveranstaltungen angeboten werden. Art und Umfang der
Lehrveranstaltungen sind in Studienplänen festgelegt.

Die Lehrveranstaltungen können sein:

1. Vorlesung
2. Übung
3. Seminar

4. Laborpraktikum
5. Exkursionen

Die Vorlesung findet in Form von Vorträgen zur syste¬
matischen Wissensvermittlung statt.

In der Übung wird der Stoff eines Faches anhand von Bei¬
spielen vertieft, erläutert und von Studenten soweit wie
möglich selbständig geübt.

Im Seminar soll der Student in verstärktem Maß zu aktiver

Mitarbeit, Fragestellung und Diskussion angeregt werden.
Es wird ein Teilgebiet eines Faches oder mehrerer Fächer
gemeinsam von Studenten und Lehrenden erarbeitet, erwei¬
tert und vertieft. In der Regel werden von den Studenten
selbständig Themen und Projekte bearbeitet, die aber im
inneren Zusammenhang mit dem Inhalt des betreffenden
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Faches oder der betreffenden Fccher stehen.

In Lcborpraktikum wenden die Studenten die vermittelten

Grundkenntnisse - in der Regel selbständig - auf typische
praktische Aufgabenstellungen des jeweiligen Faches an.
Dabei werden der Stoff vertieft, Zusammenhangeund Methoden
erarbeitet und Fertigkeiten erworben.

Exkursionen ergänzen die Lehrveranstaltungen. Sie stellen
eine Verbindung zwischen Studium und der Berufswclt dar.
Die Exkursionen finden in Form von Besichtigungen außer¬
halb des Fachbereiches liegender Einrichtungen statt und
sollen exemplarische Einblicke in Probleme der Berufs¬

welt und deren Lösungen vermitteln, die im inneren Zu¬
sammenhang mit dem Lehrstoff der Hochschule stehen.

8. Studienberatun g

Als Hilfe bei der individuellen Ausgestaltung des Stu¬
diums und bei der Wahl der Fächerkombinationen wird je¬
dem Studierenden dringend empfohlen, die aligemeine
Studienberatung in Anspruch zu nehmen und sich darüber
hinaus zu Beginn und während des Studiums von den zu¬
ständigen Hochschullehrern und wissenschaftlichen
Mitarbeitern beraten und informieren zu lassen. Für

lehramtsspezifische Fragen, die sich z. B. auf Inte¬
grationsmöglichkeiten mit anderen Studiengcngen be¬

ziehen, sind vor allem die jeweiligen Fochdidcktiker
zuständig. Für die Beratung in Prüfungsangelegenheiten
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ist das Staatliche Prüfungsamt Westfalen, 463 Bochum,

Ruhr-Universität, IC 03 Nr. 143 - 147, zuständig.

9. Gültigkeitsdauer

Diese Studienordnung gilt vorläufig für die Dauer von
einem Jahr; sie soll aufgrund der gemachten Erfahrungen
ständig überprüft und weiterentwickelt werden.

10. Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt nach Genehmigung durch den Minister
für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-
Westfalen am Tage ihrer Veröffentlichung gemäß den Vor¬
schriften der VGO der Gesamthochschule Paderborn in Kraft.
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Der Minister für Uissenschaft und Forschung
das Landes NU hat mit Erlaas vom 24. August 1973
- Az. I B 5 43-15/2/12 - die vom Fachbereichsrat
der Fachbereichs Uirtschaftsuissenschaft - Rechts¬
wissenschaft im Mai 1973 beschlossene

Vorläufige Studisnordnung für das
integrierte Studium der Wirtschafts¬
wissenschaft

welcher der Gründungssenat der Gesamthochschule
Paderborn in seiner 22. Sitzung am 9.5.1973 zuge¬
stimmt hat, vorläufig bis zum Ende des Sommer¬
semesters 1975 genehmigt.

Die vor liegende Ordnung berücksichtigt die vom Minister
für Uissenschaft und Forschung durch Erlasse vom 18.4.1974
I A - AB II - 43-15/2/12 und 16.12.1974 - I A 3 43-15/2/12
genehmigten Änderungen.

Die genehmigte Fassung der Studienordnung wird hiermit
gem. § 47 I VGrundO veröffentlicht.

Paderborn, 10. Februar 1975

(Prof. Or. B. Carstsnsen)
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Da die Prüfungsordnung ein ordnungsmäßiges Studium
vorschreibt, empfiehlt es sich, von den Richtzahlen
möglichst nicht abzuweichen.

Der Studierende stellt seinen Studienplan selbst
zusammen. In der Studienberatung erhält er Hinweise
über den zweckmäßigen Aufbau seines individuell zu
gestaltenden Studiums.

(5) Das Studium der Wirtschaftswissenschaften wird in
ein einheitliches Grundstudium und ein Hauptstudium
gegliedert. Das einheitliche Grundstudium schließt
mit der Zwischenprüfung, die Hauptstudien schließen
mit der Abschlußprüfung I oder II ab.

über die Ergebnisse der Zwischenprüfung und der Ab¬
schlußprüfung wird je ein Zeugnis, über die Verlei¬
hung des akademischen Grades auf Grund der Abschluß¬
prüfung eine Urkunde ausgestellt.

(6) In der Zwischenprüfung wird festgestellt, ob der
Studierende mit Erfolg gearbeitet hat. Sie weist aus,
für welchen Studiengang des Hauptstudiums er sich qua¬
lifiziert.

(7) Eine einschlägige praktische Tätigkeit vor Aufnahme
des Studiums ist erwünscht.
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II. Grundstudium

(1) Das Grundstudium gliedert sich in:
1. Propädeutika Stundenzahl:
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler 12
Rechnungswesen 4
Technik des wissenschaftlichen Arbeitens 2 18

2. Prüfungsfächer
a) Gemeinsame Grundfächer (Grundkurse):

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 14
Allgemeine Volkswirtschaftslehre 12
Statistik 8
Recht für Wirtschaftswissenschaftler 8 42

b) Orientierungsfächer (unter denen 3 zu
wählen sind):

Spezielle BWL: Unternehmensführung und EDV 4
Spezielle BWL: Bilanzen, Finanzen, Steuern 4
Spezielle BWL: Marketing 4
Spezielle BWL: Personalwesen 4
Spezielle MikroÖkonomik: Weifaretheorie

Wettbewerbstheorie
Wirtschaftssysteme 4

Spezielle MakroÖkonomik: Wirtschaftssteuerung 4 12

3. Sonstige Grundpflichtfächer
(von denen Wissenschaftstheorie, Englisch und min- "
destens ein weiteres zu wählen ist, vgl. dazu I, (4))
Wissenschaftstheorie 4
Englisch 4
Soziologie 4
(Sozial-) Psychologie 4
Politologie 4 12

Summe: 84
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(2) Für das Verständnis der Wirtschaftswissenschaften
sind Kenntnisse der Mathematik für Wirtschaftswis¬
senschaftler, des Rechnungswesens und des Wirt¬
schaftsenglisch unabdingbar. Das Bestehen der
Zwischenprüfung setzt eine erfolgreiche Teilnahme
an den Klausuren in Mathematik und Rechnungswesen
voraus.

(3) Die gemeinsamen Grundfächer und die "sonstigen
Grundpflichtfächer" sind unabhängig von der Wahl
des Studienabschlusses für alle Studierenden unter
Berücksichtigung der Maßgabe unter I (4) verpflich¬
tend. Die Grundkurse in allgemeiner Betriebswirt¬
schaftslehre bzw. Volkswirtschaftslehre werden in¬
haltlich und zeitlich so aufeinander abgestimmt,
daß sich Uberschneidende Lehrbereiche nicht doppelt
angeboten werden. Folglich kann in den betreffenden
Abschlußprüfungen in Betriebs- bzw. Volkswirtschafts¬
lehre auf entsprechende Teile der Volks- bzw. be¬
triebswirtschaftlichen Lehr- und Lerngegenstände zu¬
rückgegriffen werden.-

In den "sonstigen Grundpflichtfächern" werden keine
Zwischenprüfungsleistungen gefordert.

(4) Orientierungsfächer haben den Zweck, dem Studieren¬
den die begründete Entscheidung für das betriebs-
bzw. volkswirtschaftliche Hauptstudiun und inner¬
halb des betriebswirtschaftlichen für das Kurz- oder
Langzeitstudium zu erleichtern. Damit eine echte
Orientierungsmöglichkeit besteht, werden folgende
Regelungen getroffen:

(4.1) Jeder Studierende soll sich in drei von sechs
Fächern nach seiner Wahl orientieren. In zweien
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von den drei gewählten Fächern muß er die
Abschlußprüfung bestehen.

(4.2) Die betriebswirtschaftlichen Orientierungs¬
fächer gliedern sich in einen für das Haupt¬
studium I und einen für das Hauptstudium II
qualifizierenden Teil. Jeder Studierende, der
ein solches Orientierungsfach wählt, soll bei¬
de Teile kennenlernen und sich danach für ei¬
ne der beiden Klausuren entscheiden. Er kann
aber auch an beiden Klausuren teilnehmen.

Lehrveranstaltung für

Schwerpunktgebiete Hauptstudium I Hauptstudium II

Bilanzen, Finanzen, Steuerrecht, Investitions- u.
Steuern alternativ Finanzierungs¬

Finanzaanagement theorie

Management mit EDV Funktionsbereichs¬ Integrierte Pla¬
planungen nung im Unter¬

nehmen

Marketing Absatzplanung Marketingtheorie
(Instrumental¬ (Modellcharakter)
charakter)

Personalwesen Aufgaben des Menschl. Verh^Äen
Personalwesens in Organisationen

Volkswirtschaftslehre (entfällt) Spezielle Mikro¬
Ökonomik
Spezielle Makro¬
Ökonomik
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(4.3) Die V.'ahl der Fächer im qualifizierenden Teil
der Zv/ischenprüfung.muß spezifisch für das
angestrebte Hauptstuc!' um sein. Abweichend von
diesem Grundsatz V...nr sich der Studierende
gleichzeitig i Hauptstudien II quali¬
fizieren, indem ei in einem volkswirtschaft¬
lichen und; in einem. i ir das Kauptstudium II.
qualifizierenden betr '.ebswirtschaftlichen
Orientierüngsfach die Prüfung besteht.

(4.4) Innerhaj.ü ;des Hauptsi . in (der Hauptstudien),
für das (die), er qualifiziert ist, kann d v
Kandidat jede Schwerpunktrich-r ti g str-leren,
unabhängig davon, ob er diese als Orientierüngs¬
fach gewählt hatte.

(5) Die Zwischenprüfung ist studienbegleitend. rii.e soll
am TSnde des vierten Semesters ab ; ;es h'ossen sr-tr. und
besteht aus dem für das Hauptstudium risgesaffi i
dem für die einz. '.nen Hauptstudi >n qualifizierenden
Teil.

In der Regel sin die Zwischenprüfungsleistungen bzw.
-Vorleistungen i. den folgenden Semestern zu erbrin¬
gen (wobei im Jahresturnus angeboter w: j I und daher
erste Semester sinnvollerweise nur im Wintersemester
beginnen könne--.). Vgl. dazu die nachfolgende Über¬
sicht:

- Rechnungswesen nach dem 1. Semester
- Mathematik nach dem 2. Semester
- Allg. Volkswirtschaftslehre nach dem 2. Semester
- Allg. Betriebswirtschaftslehre nach dem 3. Semester
- Statistik nach dem 3. Semester
- Recht nach dem 4. Semester
- Orientierungsfächer nach dem 4. Semester
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III. Hauptstudium

(1) Die Hauptstudien sollen die Studenten befähigen,
nach wissenschaftlichen Methoden selbständig zu
arbeiten und praktische Entscheidungen auf wis¬
senschaftlicher Grundlage zu treffen-.

Im Hauptstudium II soll der Student darüber hin¬
aus befähigt werden, offene Fragen der Wirtschafts¬
wissenschaften selbständig zu bearbeiten.

(2) Fächer im Hauptstudium

1. Im Hauptstudium I

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
Allgemeine Volkswirtschaftslehre

Schwerpunktgebiete: Bilanzen, Finanzen, Steuern
Management mit EDV
Marketing
Personalwesen

ein Wahlpflichtfach gem. § 18 (3) der Prüfungsordnung.

2. Im Hauptstudium II

a) für den Studiengang Diplom-Kaufmann

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
Allgemeine Volkswirtschaftslehre

Schwerpunktgebiete: Bilanzen, Finanzen, Steuern
Management mit EDV
Marketing
Personalwesen

Spezielles Wahlpflichtfach gem. § 27 (1)3 PrüfO
Allgemeines Wahlpflichtfach gem. § 27 (1)4 PrüfO.
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b) für den Studiengang Diplom-Volkswirt

Allgemeine Volkswirtschaftslehre
Volkswirtschaftspolitik
Finanzwissenschaft
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre

ein Wahlpflichtfach gem. § 27 (2) 2 Prüf.6.

Spezielle Hinweise und Erläuterungen in den einzelnen
Schwerpunktbereichen (s.auch I, (3)) sind im Sekre¬
tariat erhältlich.
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Der Minister für Uissenschaft und Forschung
des Landes NU hat mit Erlass vom 11. August 1973 -
Az. I B 5 43-15/2/12 - die vom Fachbereichsrat
des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft - Rechts¬
wissenschaft am 1B.4.1973 beschlossene

Vorläufige Prüfungsordnung für das
integrierte Studium der Wirtschafts¬
wissenschaften

uelcher der Gründungssenat der Gesamthochschule
Paderborn in seiner 22. Sitzung am 9.5.1973 zuge¬
stimmt hat, vorläufig bis zum Ende des Sommerse¬
mesters 1975 genehmigt.

Die vorliegende Ordnung berücksichtigt die vom
Minister für Wissenschaft und Forschung durch
Erlasse vom 6.2.1974 -
I A - AB II - 43-15/2/12, 18.4.1974
I A - AB II - 43-15/2/12, 12.8.1974
I A 3 43-15/2/12, und 15.12.1974
I A 3 43-15/2/12 genehmigten Änderungen.

Die genehmigte Fassung der Prüfungsordnung uird
hiermit gem. § 47 I VGrundO veröffentlicht.

Paderborn, 10. Februar 1975

(Prof.

Oer

arstensen)
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für das integrierte Studium der Uirtschaftsuissenschaften

an der
Gesamthochschule Paderbcrn

Danuar 1975



A. Allgemeine Vorschriften

§ 1: Gliederung und Zu eck der Prüfungen

(1) Das Studium der Uirtschaftsuissenschaften gliedert
sich in ein Grundstudium und Hauptstudien.

(2) Das Grundstudium uird mit der Zuischenprüfung abge¬
schlossen. Die Hauptstudien können mit der Abschluß¬
prüfung I oder mit der Abschlußprüfung II aagsschlos
sen werden.

(3) Durch die Zwischenprüfung soll der Kandidat nach¬
weisen, daß er die Grundlagen des Fachstudiums er¬
worben hat und befähigt ist, die weiteren Studien
im Hinblick auf deren spezifische Anforderungen mit
Erfolg durchzuführen.

(4) Durch die Abschlußprüfung I soll der Kandidat den
Nachweis erbringen, daß er gründliche Fachkenntnisse
erworben hat und die Fähigkeit besitzt, Wissenschaft
liehe Methoden in seinem Fachgebiet selbständig an¬
zuwenden.

(5) Durch die Abschlußprüfung II soll der Kandidat den
Nachweis erbringen, daß er gründliche Fachkenntnisse
erworben hat und die Fähigkeit besitzt, nach wissen¬
schaftlichen Methoden selbständig zu arbeiten.

§ 2t Akademische Grade

(1) Aufgrund der bestandenen Abschlußprüfung I wird der
akademische Grad Diplom-Betriebswirt verliehen.

(2) Aufgrund der bestandenen Abschlußprüfung II wird
der akademische Grad Diplom-Kaufmann oder Diplom-
Volkswirt verliehen.
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§ 3» Prüfungen und Studiendauer

(1) Die Zuischenprüfung ist in der Regel zum Ende des
4. Fachsemesters abzuschließen.

(2) Die Abschlußprüfung I ist in der Regel zum Ende des
6. Fachsemesters abzuschließen.

(3) Die Abschlußprüfung II ist in der Regel zum Ende
des 8. Fachseraesters abzuschließen.

§ 4: Prüfungsausschuß

(1) Oer Prüfungsausschuß hat insbesondere folgende Auf¬
gaben:
a) die Prüfungen zu organisieren,
b) die Einhaltung der Prüfungsordnung bei der Durch¬

führung der Prüfungen zu überuachen,
c) über Widersprüche gegen Entscheidungen zu befin¬

den, die im Prüfungsverfahren getroffen uorden
sind.

Darüberhinaus hat der Prüfungsausschuß jährlich dem
Fachbereichsrat über die Entwicklung der Prüfungen
und Studienzeiten zu berichten. Er gibt Anregungen
zur Reform der Prüfungen und der Studienpläne. Der
Prüfungsausschuß kann die Erledigung seiner Aufgaben
für alle Regelfälle dem Vorsitzenden übertragen}
dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche

(2) Der Prüfungsausschuß besteht aus 4 Hochschullehrern,
einem uissenschaftlichen Mitarbeiter und zwei Studen¬
ten. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und zuei
der weiteren Mitglieder uerden aus dem Kreis der
hauptamtlichen oder hauptberuflichen Hochschullehrer
im Sinne von § lo GHEG vom zuständigen Fachbereichs¬
rat bestellt. Die weiteren Mitglieder uerdan von ihren
Gruppen vorgeschlagen und vom zuständigen Fachbereichs
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rat bestellt. Entsprechendes gilt für die Bestel¬
lung von zwei hauptamtlich oder hauptberuflich
Lehrenden, einem uissenschaftlichen Mitarbeit; und
einem Studenten als Stellvertreter. Die haupt- blich
oder hauptberuflich Lehrenden uerden für 3 3ahre, die
Vertreter der übrigen Gruppen für 1 Jahr gewählt.
Wiederwahl ist möglich.

(3) Die studentischen Mitglieder können nicht bei päda-
gogisch-uissanschaftlichen Entscheidungen mitwirken.
Als solche gelten insbesondere die Beurteilung oder
Anrechnung von Prüfungsleistungen oder Studienleistun¬
gen, die Bestimmung der Prüfungsaufgaben und die Be¬
stimmung der Prüfer. Diese Regelung berührt nicht das
Recht auf Mitberatung.

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren
Stellvertreter haben Amtsverschwiegenheit zu wahren.
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind
sie durch den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu
verpflichten.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das
Recht, den Prüfungen beizuwohnen.

(6) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn außer
dem Vorsitzenden bzw. seinem Stellvertreter min¬
destens 4 Mitglieder anwesend sind.

§ 5i Prüfer

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestellt
die Prüfer. Prüfer kau grundsätzlich uerden, wer
in dem der Prüfung vorausgehenden Studienabschnitt
(mindestens ein Semester) eine eigenverantwortliche
Lehrtätigkeit ausgeübt hat. § 26 Abs. 2 HSchG ist
zu beachten.
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Rundliche Prüfungen uerden von mindestens zwei
Prüfern abgenommen, von denen einer Protokoll
führt. Bei der Auswahl der Prüfer soll einem Vor¬
schlag des Kandidaten nach Möglichkeit entsprochen
werden.

Oer Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt da¬
für, daß dem Kandidaten die Namen der Prüfer
mindestens 14 Tage vor der Prüfung bekanntgegeben
uerden. Die Bekanntmachung durch Aushang ist aus¬
reichend.

§ 6t üffentlichkeit der mündlichen Prüfung

Bei mündlichen Prüfungen sind Studenten, die sich zur
gleichen Prüfung gemeldet haben, als Zuhörer zuzulassen.
Dies gilt nicht, uenn ein Kandidat bei der Meldung zur
Prüfung widerspricht. Bei der Bekanntgabe des Prüfungs¬
ergebnisses ist die Öffentlichkeit auszuschließen. Oer
Prüfungsausschuß kenn die Zahl der öffentlichen Zuhörer
begrenzen.

(2)

(3)

•

•
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B. Zwischenprüfung

§ 7i Gegenstand dar Zulschenprüfung

(1) Oia Zwischenprüfung erstreckt sich auf
a) die gemeinsamen Grundfächer

- Betriebswirtschaftslehre
- Volkswirtschaftslehre
- Statistik
- Rechtswissenschaft
und

b) zwei Orientierungsfächer, die für das Haupt¬
studium I oder das Hauptstudium II quali-fizieren.

(2) Orientierungsfächer sind:

Lehrveranstaltung für
Schuerpunktgebiete Hauptstudium I Hauptstudium II

Bilanzen, Finanzen,
Steuern

Management mit EDV

Marketing

Personalwesen

Volkswirtschaftslehre

Steuerrecht,
alternativ
Finanzmanagement
Funktionsbereichs¬
planungen
Absatzplanung
(Instrumental¬
charakter )
Aufgaben des
Personaluesens
(entfällt)

InvBStitions- und
Finanzierungs-
theorie
Integrierte Planung
im Unternehmen
Marketingtheorie

(Modellcharakter)

Menschl.Verhalten
in Organisationen
Spezielle
Mikroökonomik
Spezielle
flakr oökonomik

(3) Der qualifizierende Teil der Zwischenprüfung muß (
spezifisch für das gewählte Hauptstudium sein. Ab¬
weichend von. diesem Grundsatz ist für beide Haupt¬
studien II qualifiziert, wer in einem volkswirtschaft¬
lichen und in einem für das Hauptstudium II qualifizie¬
renden betriebswirtschaftlichen Orientierungsfach die
Prüfung bestanden, hat. Innerhalb des Hauptstudiums
(der Hauptstudien), für das (die) er qualifiziert ist,
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kann der Kandidat jede Schuerpunktrichtung studie¬
ren, unabhängig davon, ob er diese als Orientierungs¬
fach gewählt hatte.

(4) Die in der Studienordnung ausgewiesenen "sonstigen
Grundpflichtfächar" sind nicht Gegenstand der
Zwischenprüfung.

§ B; Anmeldung zur Zuischenprüfung

(1) Die Zulassung zu den studienbegleitenden Teilen der
Zwischenprüfung muß schriftlich zu dem vom Prüfungs¬
ausschuß bekanntgegebenen Termin beim Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses beantragt werden.

(2) Dem Antrag auf Zulassung zur für den Studenten je¬
weils ersten Prüfungsleistung der Zwischenprüfung
sind beizufügen:
a) der Immatrikulationsnachwsis der Gesamthochschule

Paderborn
b) das zum Studium berechtigende Zeugnis, und zwar

entweder ein Zeugnis über die allgsiTieine Hoch¬
schulreife, ein anderes Zeugnis, das dun Zugang
zu einer wissenschaftlichen Hochschule eröffnet
oder ein Zeugnis über dia Fachhochschuireife oder
ein als gleichwertig ansrkanntes Zeugnis

c) ein Lebenslauf (tabellarische Übersicht)
d) eine Erklärung über bisherige Versuche zum Ablegen

entsprechender Prüfungen.

(3) Spätestens dem Antrag auf Zulassung zur letzten Prü¬
fungsleistung ist der Nachweis der erfolgreichen
Teilnahme an den Klausuren in Buchführung und f'.a;he-
matik für Wirtschaftswissenschaftler beizufügen.

(4) Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung im Orientiarungs
fach haben Inhaber der Fachhochschulreife den Nach¬
weis der erfolgreichen Teilnahme an Brückenkursen bei
zufügen, sofern die Qualifizierung für ein Hauptstu¬
dium II erfolgen soll.

- 7 -
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§ 9t Ablauf der Zwischenprüfung

Die Zwischenprüfung ist studienbegleitend. In der Rsgel
gelten folgende Tsrmine, zu denen die Prüfungsvorlaistun-
gen und Prüfungsleistungen abgeschlossen sein sollen«

a) Prüfungsvorleistungen:
Rechnungsuesan
Mathematik für Dirtschafta-
wissenschaftler

b) Prüfungslsistungen:
Rechtswissenschaft
Allg. Volkswirtschaftslehre
Allg. Betriebswirtschaftslehre
Statistik
□rientierungsfächer

nach dem 1. Semester

nach dem 2. Semester

nach dem 4. Semester
nach dem 2. Semester
nach dem 3. Semester
nach dem 3.
nach dem 4.

Semester
Semester

§ lo! Durchführung der Zwischenprüfung

(1) In den Zwischenprüfungsfächern sind unter Aufsicht
des Prüfungsausschusses entweder eine Klausurarbeit
von vierstündiger Dauer oder zwei Klausurarbeiten
von je zweistündiger Dauer zu schreiben. Die zwei
Klausurarbeiten sind in unmittelbarer zeitlicher
Abfolge zu schreiben.

(2) In dsn Orientierungsfächern wird je eine 2-stündige
Klausurarbeit geschrieben. Der Studierends kann an
beiden Klausuren jedes Schuerpunktgebietes teil¬
nahmen. Uerden beide bestanden, so wird nur die
für das Hauptstudium II qualifizierende gewartet, es
sei denn, daß der Studierende nur die Bewertung der für
das Hauptstudium I qualifizierenden verlangt.

(3) In jedem Fach, in dem die Leistungen mit "nicht aus¬
reichend" bewertet worden sind, kann die Prüfung
wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung ist zu¬
lässig. In den Fächern, die nach dem 3. oder 4.
Semester abzuschließen sind, wird eine erste Uieder-
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holungsnöglichkeit nicht vor Ablauf von 2 Renaten
nach Bekanntgabe der Ergebnisse der 1. Klausur an¬
geboten. Im besonderen Fall des Fachs Statistik ist
bei Nichtbestehen der Klausur und der ersten Uieder-
holungsklausur und nach Bestehen aller übrigen
Zuischenprüfungsteile die Zulassung zum Hauptstudium
unter der Bedingung auszusprechen, daß die zweite
Uiederholungsklausur zum nächstmöglichen Termin er¬
folgreich absolviert uird.

§ 11l Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Für die Fachnoten, für einzelne Prüfungsleistungen
und Prüfungsvorleistungen gelten folgende Noten:

1 = sehr gut
2 = gut
3 = befriedigend
4 = ausreichend
5 = nicht ausreichend

Zur differenzierenden Bewertung können Zuischenuerte
dadurch gebildet werden, daß die Notenziffern um o,3
erniedrigt oder erhöht werden.

(2) Die Fachnote errechnet sich aus dem Durchschnitt der
einzelnen Prüfungsleistungen. Die Fachnote lautet:
bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,3 ausreichend.

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fachnoten
mindestens "ausreichend" (bis 4,3) sind.

(4) Auf Verlangen des Studierenden sind in das Zeugnis
nach § 13 die erbrachten Zuischenprüfungevorleistungtn
und deren Benotung aufzunehmen.
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§ 12t Ergebnis der Zuischenprüfung

(1) Die Zwischenprüfung ist nicht bestanden,
a) usnn die Leistungen des Kandidaten unter Berück¬

sichtigung des § lo (3) in einem der Fächer . t
der Note "nicht ausreichend" heuertet uorck ind;
uenn der Prüfungsausschuß durch Beschluß fest¬
stellt, daß sich der Kandidat bei der Zwischen¬
prüfung unerlaubter Hilfen bedient, eine Täuschung
begangen oder sich eines Verstoßes gegen die Ord¬
nung uährend der Prüfung schuldig gemacht hat.
Der Prüfungsausschuß erklärt in diesem Fall die
Leistungen des Kandidaten für ungültig; uenn sich
herausstellt, daß der Kandidat bei dem Antrag zur
Zwischenprüfung über Zulassungsvoraussetzungen ge¬
täuscht hat;

b) uenn der Kandidat ohne Zustimmung des Prüfungsaus¬
schusses der Prüfung fern bleibt oder sie abbricht.

(2) Die Zwischenprüfung kann vom Prüfungsausschuß ganz
oder teilueise als nicht bestanden erklärt uerden,
uenn sich der Kandidat bei der Zuischenprüfung un¬
erlaubter Hilfen bedient, eine Täuschung begangen
oder sich eines Verstoßes gegen die Ordnung schuldig
gemacht hat oder uenn sich herausstellt, daß der
Kandidat bei dem Antrag zur Zuischenprüfung über Zu¬
lassungsvoraussetzungen getäuscht hat.

§ 13» Zeugnis und Bescheinigung über die Zwischenprüfung

(1) Über die bestandene Zuischenprüfung uird ein Zeugnis
ausgestellt, das die in den einzelnen Fächern erziel¬
ten Noten enthält. § 11 (4) ist zu beachten.

(2) Hat der Kandidat die Zuischenprüfung nicht bestanden,
so uird ihm auf Verlangen darüber eine entsprechende
Bescheinigung ausgestellt.

(3) In Falle des § lo (3), Satz 4 uird auf Verlangen eine
Zwischenbescheinigung über die bestandenen Teile der
Zwischenprüfung ausgestellt.
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§ 14: Anrechnung von Studienl eistungen und Prüft:n g3leistunqan

(1) An anderen Hochschulen bestandene Zwischenprüfungen
in derselben Fachrichtung uerden angerechnet, sofern
Gleichwertigkeit nachgewiesen wird.

(2) Zwischenprüfungen, die ein Kandidat an Hochschulen in
vergleichbaren oder benachbarten Fachrichtungen bestan¬
den hat, sind anzurechnen, soweit gleichwertige Prüfungs¬
leistungen nachgewiesen werden.

(3) An anderen Hochschulen erbrachte eir .hlägige und r,laich-
wertige Studien- und Pr üf ungsleistui: an werden ar.gerecnnet.

(4) Studiensemester, die ein Kandidat in vergleichbaren Fach¬
richtungen absolvisrt hat, sind ganz oC.at teilweise anzu¬
rechnen, wenn entsprechende Studienleisturigen nachge¬
wiesen werden.

(5) Die Feststellungen und Entscheidungen zu Absatz 1 bis 4
trifft der Prüfungsausschuß auf Antrag des Kandidaten.
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C. Abschlußprüfung»!]

I. Abschlußprüfung I

§ 15: Voraussetzungen für dia Zulassung zur Abschlußprüfung I

(1) Die Zulassung zur Abschlußprüfung I setzt voraus:
a) ein ordnungsgemäßes Studium von mindestens fünf

Fachsemesternj davon die beiden letzten Fach-
semester im Hauptstudium I an der Gesamthochschule
Paderborn

b) den Nachweis über den erfolgreichen Abschluß der
für das Hauptstudium I qualifizierenden Zwischen¬
prüfung

c) eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung
dieser oder entsprechender Prüfungen

d) das zum Studium berechtigende Zeugnis, und zuar
entweder ein Zeugnis über die allgemeine Hochschul¬
reife, ein anderes Zeugnis, das den Zugang zu
einer wissenschaftlichen Hochschule eröffnet oder
ein Zeugnis über die Fachhochschulreife oder ein
als gleichwertig anerkanntes Zeugnis

•) eine Erklärung des Studenten über die Wahlfächer
gem. § 18, 1 d

f) den Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an
zwei Fortgeschrittenenübungen oder Seminaren in
den Prüfungsfächern gem. § 18. Die Nachweise sind
für verschiedene Prüfungsfächer zu führen, da¬
runter muß einer dem Schuerpunktgebiet entnommen
werden

g) die Vsilage eines Lebenslaufs (tabellarische Über¬
sicht)

h) gegebenenfalls die Erklärung, daß der Kandidat c
einer Zulassung von Zuhörern widerspricht.

(2) § 14 Abs. 3-5 gelten entsprechend.

§ 16t Bestandteile der Abschlußprüfung I

(1) Die Abschlußprüfung I besteht aus folgenden Tsileni
a) der schriftlichen Hausarbeit (Diplomarbeit)
b) den schriftlichen Prüfungen (Klausurarbeiten)
c) den mündlichen Prüfungen.
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(2) Die Zulassung erfolgt für jeden Prüfungeteil
gesondert. Die Zulassung zu den Teilen b) und c)
setzt das Bestehen des vorhergehenden Prüfungs¬
teils voraus.

§ 17» Schriftliche Haujarbeit (Diplomarbeit)

(1) In der schriftlichen Hausarbeit soll der Kandidat
zeigen, daß er in der Lage.ist, ein Problem aus
dem Bereich der Uirtschaftsuissenschaftan auf dar
Grundlage wissenschaftlicher Methoden in vorgege¬
bener Zeit selbständig zu bearbeiten.

(2) Die schriftliche Hausarbeit kann von jedem haupt¬
amtlich oder hauptberuflich Lahrenden, dar inner¬
halb des integrierten Studiengangs eigenverant¬
wortlich Lehrveranstaltungen abgehalten hat, aus¬
gegeben und betreut uerden. Dein Kandidaten ist
Gelegenheit zu geben, für das Thema Vorschläge zu
machen. Die Ausgabe der schriftlichen Hausarbeit
erfolgt über den Vorsitzenden des Prüfungsausschus¬
ses. ü a s Thema kann nur einmal und nur innerhalb
einer Frist von 2 Uochen nach der Thamenstellung
zurückgegeben uerden. Gruppenarbsiten sind möglich,
soweit der Anteil eines jeden Kandidaten erkenn¬
bar und bauartbar ist.

(3) Die Bearbeitungszeit von der Themenstellung bis
zur Abgabe der Arbeit soll drei Honata nicht über¬
schreiten. Das Thema muQ so beschaffen sein, daß
es innerhalb der vorgesehenen Frist bearbeitet
uerden kann. Auf einen innerhalb dar Frist nach
Satz 1 gestellten Antrag kann der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses die Bearbeitungsdauer in Aus¬
nahmefällen um bis zu zuei Uochen verlängern, uenn
der Aufgabensteiler die Verlängerung befüruortet.
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(4) Dia schriftliche Hausarbeit ist beim Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses abzuliefern. Der Abgabe-
Zeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Zustellung
der Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der Auf¬
gabe bei der Post maßgebend.

(5) Bei der Abgabe der schriftlichen Hausarbeit hat der
Kandidat schriftlich zu versichern, daß er
a) die Arbeit selbständig verfaßt hat,
b) keine anderen als die angegebenen Quellen und

Hilfsmittel benutzt hat.

(6) Die schriftliche Hausarbeit ist von dem Lehrenden,
der das Thema ausgegeben hat, zu beurteilen. Soll
die Arbeit als "nicht ausreichend" beurteilt uerden,
so ist sie auch von einem zueiten Gutachter zu beur¬
teilen, der vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
bestimmt uird.

Bei nicht übereinstimmender Beurteilung entscheidet
der Prüfungsausschuß.

(7) Eine nicht fristgerecht abgelieferte Abschlußarbeit
gilt als "nicht ausreichend" beurteilt.

§ 18: Prüfungsfächer

(1) Die Prüfungen der Abschlußprüfung I erstrecken sich
auf die folgenden Fächer:
a) Allgemeine Betriebsuirtschaftalehre (schriftl. und

mündl.Prüfung)
b) Volkswirtschaftslehre ( " )
c) Schuerpunktgebiet ( " )
d) Ein Uahlpflichtfach gem. Abs. 3 (mündliche Prüfung)

(2) Schwerpunktgebiete nach Uahl des Kandidaten sind:
- Bilanzen, Finanzen, Steuern
- Management mit EDV
- Marketing
- Personaluesen
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(3) Uahlpflichtfächer sind, souait hinreichend vertreten:
- Handelsbetriebslehre
- Internationales Marketing
- Ökonometrie
- Soziologie
- Spezialgebiete EDV
- Spezielles Recht
- Unternehmende ganisätion
- Uirtschaftsfrfmdsprachen
- Uirtschaftsgeographie
- Uirtschafts- und Sozi ilgeschicht■

§ 19: Schriftliche Prüfungen (Klausurarbeiten)

(1) Zur schriftlichen Prüfung uird nur der Prüfungskandidat
zugelassen, dessen Diplomarbeit mindestens mit der
Note "ausreichend" heuertet uurde.

(2) In den Klausurarbeiten soll der Kandidat nach .sen,
daß er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfs¬
mitteln Bin Problem mit geläufigen Methoden dar Uirt-
schaftsuissenschaften erkennen und Liege zu einer
Lösung finden kann.

(3) Dia schriftlichen Prüfungen sind unter Aufsicht du3
Prüfungsausschusses als Klausurarbeiten von ja vier¬
stündiger Dauer abzulegen.

(4) Dem Kandidaten uerden in jedem Fall zuei Themen zur
Auswahl gestellt. Der Kandidat, wählt aus den Themen¬
vorschlägen eine Aufgabe aus.

§ 2o: Mündliche Prüfungen

(l) Der Kandidat uird zur mündlichen Prüfung in den
Fächern a) bis d) gem. § 16, (1) zugelassen, wenn
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er in mindestens zuei der schriftlichen Prüfungen
die Note ".ausreichend" erhalten hat. Die Noten aller
schriftlichen Prüfungen sind vor Beginn der münd¬
lichen Prüfungen bekanntzugeben.

(2) Als■ Clindestzeit für eine mündliche Fachprüfung gel¬
ten 15 Minuten für jeden Kandidaten.

(3) Die Prüfer entscheiden über das Ergebnis der Prüfung.
Bei abweichender Bewertung wird der Notendurchschnitt
gebildet.

(4) Gruppenprüfungen sind unter entsprechender Verlängerung
der Prüfungsdauer möglich, sofern die Einzelleistung
eines jeden Kandidaten erkennbar und beuertbar ist.

§ 21« Errechnung der Fachnoten und der Gesamtnote

(1) Für die Errechnung der Fachnoten und der Gesamtnote
gilt § 11, (1) - (3) entsprechend.

(2) In den Fällen des § 18, (1) a) - c) gehen die Ergeb¬
nisse der schriftlichen und mündlichen Prüfungen
gleichgeuichtig.in die Fachnote ein. Die Ergebnisse
von Vorleistungen werden, sofern die Durchschnitts¬
note Bus echriftlicher und mündlicher Prüfung minde¬
stens "ausreichend" (bis 4,3) ist, mit dem gleichen
Gewicht einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung
in die Fachnote einbezogen, uenn sie die Fachnote an¬
haben. Allerdings darf der Anteil der Vorleistungen
an der Fachnote 33 1/3 % nicht überschreiten.

Im Falle des § 18 (l) d) ist das Ergebnis der münd¬
lichen Prüfung die Fachnote. Das Ergebnis der Vor¬
leistung uird, sofern die Prüfungsleistung mindestens
"ausreichend" (bis 4,3) ist, mit dem halben Gewicht
der mündlichen Prüfung in die Fachnote einbezogen,
uenn es die Fachnote anhebt.
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§ 22: Nichtbestehen der Abschlußprüfung I

(1) Die Abschlußprüfung I ist nicht bestanden, wann
a) die schriftliche Hausarbeit mit "nicht aus¬

reichend"
oder

b) zwei oder mehr Fächer gem. § 18 (1) a) - c)
in der schriftlichen Prüfung(Klausurarbeiten)
mit "nicht ausreichend"
oder

c) ein oder mehrere Prüfungsfächer mit "nicht aus¬
reichend"

bewertet uurden.

(2) Im übrigen gilt § 12 Abs. 2 entsprechend.

§ 23: Wiederholung der Abschlußprüfung I

(1) Ist die Abschlußprüfung I nicht bestanden, kann der
Kandidat die Prüfung wiederholen. Eine zweite
Wiederholung ist zulässig.

Gilt die Prüfung als nicht bestanden, weil der
Kandidat sich unerlaubter Hilfen bedient, eine
Täuschung begangen oder sich eines l/erstoües gegen
die Ordnung während der Prüfung schuldig gemacht
hat, so entscheidet dar Prüfungsausschuß, ob der
Kandidat die Prüfung wiederholen kann.

(2) Ist die schriftliche Prüfung nicht bestanden oder
gilt diese als nicht bestanden, so entscheidet der
Prüfungsausschuß, in welchem Umfang die Prüfung
zu wiederholen ist.

(3) Di8 Note der schriftlichen Hausarbeit wird bei
Wiederholungen angerechnet.
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II. Abschlußprüfung II

§ 24i Voraussetzungen für die Zulassung zur Abschluß¬
prüfung II

(1) Die Zulassung zur Abschlußprüfung II setzt voraus:
a) ein ordnungsgemäßes Studium von mindestens sieben

FachaamBstern, davon die beiden letzten Fachse¬
master an der Gesamthochschule Paderborn. Kandi¬
daten, die das Hauptstudium I erfolgreich abge¬
schlossen haben, erhalten 6 Semester angerechnet.

b) die Vorlage eines Lebenslaufs (tabellarische Über
sieht)

c) den Nachueis über die für das Hauptstudium II
qualifizierende Zuischenprüfung.

d) den Nachueis über die erfolgreiche Teilnahme an
Fortgeschrittenen-Übungen oder Seminaren in
jedem der Prüfungsfächer gemäß § 27, (1) bzu. (2)

e) eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ab¬
legung dieser oder entsprechender Prüfungen.

O § B, (2) b) gilt entsprechend.
g) gegebenenfalls die Erklärung, daß der Kandidat

einer Zulassung van Zuhörern bei der mündlichen
Prüfung widerspricht.

(2) § 15, (2) gilt entsprechend.

§ 25t Bestandteile der Abschlußprüfung II

(1) Die Abschlußprüfung II besteht aus folgenden Teilen:
e) einer schriftlichen Hausarbeit (Diplomarbeit)
b) den schriftlichen Prüfungen (Klausurarbeiten)
c) den mündlichen Prüfungen.

(2) § 16, (2) gilt entsprechend.
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§ 26: Schriftliche Hausarbeit (DiplomarDeit)

(1) In der schriftlichen Hausarbeit sali der Kandidat
zeigen, daß er in der Lage ist, ein Problem aus dem
Bereich der Wirtschaftswissenschaften nach wissen¬
schaftlichen Methoden in vorgegebener Zeit selbständig
zu bearbeiten.

(2) Die Bearbeitungszeit von der Themenstellung bis zur
Abgabe der Arbeit soll 6 Monate nicht übersteigen.

(3) Die schriftliche Hausarbeit kann von jedem hauptamt¬
lichen oder hauptberuflich Lehrenden, der innerhalb
des Hauptstudiums II eigenverantwortlich Lehrveran¬
staltungen durchgeführt hat, ausgegeben und betreut
werden.

(4) § 17, (2), (4) - (7) gelten entsprechend.

§ 27; Prüfungsfächer

(1) 1. Die Prüfungen der Abschlußprüfung II für den
Diplom-Kaufmann erstrecken sich auf
a) Allg. Betriebsuirtschaftslehre (sch.riftl. und

mündl.Prüfung)
b) Volkswirtschaftslehre ( " )
c) Schwerpunktgebiet ( B )
d) ein spezielles Uahlpflichtfach ( " )
e) ein allgemeines Uahlpflichtfach (mündl. Prüfung)

2. Schwerpunktgebiete nach Uahl des Kandidaten sind
- Bilanzen, Finanzen, Steuern
- Management mit EDU
- Marketing
- Personalwesen

3. Spezielle Uahlpflichtfächer sind
- Unternehmenspolitik
- Wirtschaftspolitik
- Sozial- und Uerbraucherpolitik
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4. Allgemeine Uahlpflichtfächer sind, souait hin¬
reichend vertretant

- Unternehmensorganisation
- Spezialgebiete dar EDV
- Ökonometrie
- Uirtschafte- und Sozialgeechichta
- Wirtschaftsgeographie
- Uirtschaftsfrerndsprachen
- Internationales Marketing
- Spezielles Recht
- Handalsbetriebslehre
- Soziologie
- Oparations Research

(2) 1. Die Prüfungen der Abschlußprüfung II für dan
Diplom-Volkswirt erstrecken sich aufi

2. Uahlpflichtfächer sind, souait hinreichend vertreten«
- Sozial- und Varbraucherpolitik
- Statistik und Ökonometrie
- Soziologie
- politiaehe Uissenschaftan
- wirtschafte- und Sozialgaechichta
- wirtschafte- und Sozialrecht
- Varfassungs- und Verualtungerecht
- Uirtschaftagaographia

§ 2B> Schriftliche Prüfungen (Klausurarbeiten)

§ 19, (1) bia (4) galtan entsprechend.

a) Allg. Volksuirtachaftslehre (mündl. und

b) Volksuirtschartspolitik
c) Finanzuissenachaft
d) Allg. Betriebsuirtschaftslahre
a) ain Uahlpflichtfach
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§ 29: Mündliche Prüfungen

Der Kandidat wird zur mündlichen Prüfung zuge¬
lassen, wenn er in mindestens 3 Fächern gem.
§27 (1) 1. a) - d) bzu. (2) 1. a) - d) in den
schriftlichen Prüfungen die Note "ausreichend"
erhalten hat.

Die Noten aller schriftlichen Prüfungen sind
vor Beginn der mündlichen Prüfungen bekanntzu¬
geben .

Als Mindestzeit für eine mündliche Fachprüfting
gelten 15 Minuten für jeden Kandidaten.

Die Prüfer entscheiden über das Ergebpi der
Prüfung. Bei abweichender Bewertung uird der
Notendurchschnitt gobildet.

Gruppenprüfungen sind unter entsprechei 'er . Ver¬
längerung der Prüfungsdauer möglich, sofern die
Einzelleistung eines jeden Kandidaten erl ennfbaz
und beuertbar ist.

§ 3o: Errechnung der Fachnoten und der Gesamtnote

(1) Für die Errechnung der Fachnoten und der Gesamt¬
note gilt § Ii, (1) - (3) entsprechend.

(2) In den Fällen des § 27 (1) 1. a) - d) bzu. § 27
(2) 1. a) - d) gehen die Ergebnisse der schrift¬
lichen und mündlichen Prüfungen gleichgeuichtig
in die Fachnote ein. Die Ergebnisse von Vor¬
leistungen werden, sofern die Durchschnittsnote
aus schriftlicher und mündlicher Prüfung mindestens
"ausreichend" (bis 4,3) ist, mit dem gleichen Ge¬
wicht einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung
in die Fachnote oinbezogsn, wann sie die Fachnote
anheben. Allerdings darf der Anteil der Vor-
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leistungen an der Fachnote 33 l/3 % nicht
überschreiten.

Im Falle das § 27 (1) 1. e) bzu. § 27 (2)
1. e) ist das Ergebnis der mündlichen Prüfung
die Fachnota. Das Ergebnis der Vorleistung
uird, sofern die Prüfungsleistung mindestens
"ausreichend" (bis 4,3) ist, mit dem halben
Geuicht der mündlichen Prüfung in die Fach¬
note einbezogen, uenn es die Fachnote anhebt.

§ 31» Nichtbestehen der Abschlußprüfung II

§ 22 gilt entsprechend.

§ 32; Wiederholung der Abschlußprüfung II

(1) Ist die Abschlußprüfung II nicht bestanden, kann
der Kandidat die Prüfung wiederholen. Eine zweite
Wiederholung ist zulässig.

(2) § 23 (1) Satz 3 und (2) und (3) gelten entsprechend.

III. Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen

§ 33; Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen über
die Abschlußprüfungen I und II

(1) Hat ein Kandidat die Abschlußprüfung (Diplomprüfung)
bestanden, so erhält er darüber ein Zeugnis, aus dem
auch die Regelstudienzeit hervorgeht. § 13 (1) gilt
entsprechend.
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(2) Gleichzeitig mit den Zeugnis uird dem Kandi¬
daten eine Urkunde ausgehändigt, in der
unter Angabe der Regelstucienzeit die Uerlei
hung des akademischen Grades beurkundet uird

(3) Bei Nichtbestehen gilt § 13 (2) entsprechend

- 23 -



- 23 -

D. Allgemeine Schlußbaatimmungen

§ 34: Ungültigkeit der Abschlußprüfung und der
Zuischenprüfunq

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und
uird diese Tatsache erst nach der Aushändigung
des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuß
nachträglich die Gesamtnote entsprechend berich¬
tigen oder die Prüfung für nicht bestanden er¬
klären.

(2) Daren die Voraussetzungen für die Zulassung zu
einer Prüfung nicht erfüllt, ohne daß der Kandi¬
dat hierüber täuschen uollte, und uird diese
Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses
bekannt, so uird dieser Mangel durch das Bestehen
der Prüfung geheilt. Hat der Kandidat die Zulas¬
sung vorsätzlich zu Unrecht eruirkt, so entschei¬
det der Prüfungsausschuß unter Beachtung der all¬
gemeinen verualtungsrechtlichsn Grundsätze über
die Rücknahme rechtsuidriger Verualtungsakte.

(3) Ist das Nichtbestehen der Prüfung festgestellt,
80 ist das unrichtige Prüfungszeugnis einzuziehen.
Eine Entscheidung nach (1) und (2) Satz 2 ist
nach einer Trist von fünf Jahre, beginnend mit dem
Datum des Prüfungszeugnisses, ausgeschlossen.

§ 35i Rechtsbehelfe

Gegen Entscheidungen im Prüfungsverfahren ist der Wider¬
spruch nach den Bestimmungen der Verualtungsgerichts-
ordnung möglich. Er ist innerhalb eines Monats nach Be¬
kanntgabe der Entscheidung beim Vorsitzenden des Prü¬
fungsausschusses einzulegen.
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§ 36: Aberkennung des akademischen Grades

Die Aberkennung des akademischen Grades richtet
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 37: Übergangsbestimmungen

(1) Diese Prüfungsordnung gilt erstmals für die
dann zu erbringenden Zwischenprüfungsleistun-
gen nach der Vorlesungszeit des US 1973/74.
Die ersten Zwischenprüfungen können nach dem
Wintersemester 1974/75 abgeschlossen werdon.

(2) Bis zum Ende des US 1973/74 erbrachte Leistun¬
gen werden vom Prüfungsausschuß angerechnet,
soweit Gleichwertigkeit nach Haßgabe das § 14
der Vorläufigen Prüfungsordnung für das Inte¬
grierte Studium der Uirtschaftswissenschaften
der Gesamthochschule Paderborn vorliegt.

(3) Graduierte Betriebswirte, die im Anschluß an
ein mindestens sachsserciestrigss ordentliches
Fachstudium die Abschlußprüfung nach der
Staatlichen Prüfungsordnung in Form der Rund¬
erlasse des Ministerpräsidenten des Landes
Nordrhein-Uestfalen -Geschäftsbereich Hoch¬
schulwesen- vom 3o.lo. und 22.12.1969 (H II 6
1.72-15/o Nr. 4o42/69 und Nr. 474o/69 betr.
Höhere Uirtschaftsfachschule) bestanden haben,
werden ab Sommersemaster 1975 zur Abschluß¬
prüfung II zugelassen, wenn abweichend von
§ 24 Abs. 1 Buchst, a) und b) folgende Voraus¬
setzungen bei der Zulassungsmeldung vorliegen:

a) ein mindestens dreisemestriges Studium im
Hauptstudium II an dar Gesamthochschule Pader¬
born j
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b) der Nachueis über den erfolgreichen Abschluß
einer schriftlichen Prüfung

aus dem Schuerpunktgsbiat i im Fach:
Bilanzen,Finanzen,Steuern Investitions- und

Finanzierungstheorie
Management mit EDV Integrierte Planung

im Unternehmen
Marketing Marketingtheorie
Personaluesen Menschliches Ver¬

halten in Organi¬
sationen

Volksuirtschaftslehre Spezielle Mikro¬
Ökonomik
oder
Spezielle Makro¬
Ökonomik

§ 38: Inkrafttreten

Die Prüfungsordnung tritt mit der Genehmigung durch
den Ministur für Wissenschaft und Forschung in Kraft.



jr
— 9^

Amtliche tteilunoen

der Gesanthochschule Paderborn

Jahrgang 1975 Ausgegeben zu Paderborn Nr. 6
am 6.3.1975

Inhalt Seite

Vorläufige Prüfungsordnung für den 1
integrierten Studiengang Maschinenbau
an der Gesamthochschule Paderborn

Herausgegeben vom Gründungsrektorat
der Gesamthochschule Paderborn
Geroldstraße 32

- Ad GHsch 6/75 -



Der Minister für Uissenschaft und Forschung
des Landes KU hat mit Erlaß vom 10. November 1974 -
I A 3 43-15/2/12 - 11/ ß 4 8149/110 - die von den
Fachbereichsräten der Fachbereiche Maschinentech¬
nik I, II und III beschlossene

Vorläufige Prüfungsordnung für den inte¬
grierten Studiengang Maschinenbau an der
Gesamthochschule Paderborn

welcher der Gründungssenat der Gesamthochschule
Paderborn in seiner 52. Sitzung am 24.7.1974 zuge¬
stimmt hat, vorläufig bis zum Ende des SommerSemesters
1975 genehmigt.

Die genehmigte Fassung der Prüfungsordnung uird hier¬
mit gemäß § 47 I VGrundO veröffentlicht.

Paderborn, 6. März 1975

Der Gründungsrektor

(Prof. Dr. B. Carstensen)
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I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 StudienqoRg und Studienobschlüsse

(1) Das Studium des Maschinenbaues ist ein integriertes Studium, das nach
drei- bzw. vierjähriger Regelstudienzeit zum Diplomabschluß führt.

(2) Die Diplomprüfung besteht aus der Zwischenprüfung und der HauptprUfung.
Das dreijährige Studium schließt mit der Abschlußprüfung I, das vier¬
jährige mit der Abschlußprüfung II ab.

(3) Durch die Zwischenprüfung soll der Kandidat nachweisen, daß er die
Grundlagen für das Fachstudium erworben hat und die Fähigkeit besi
das weitere Studium im Hinblick auf dessen spezifische Anf«rderung
mit Erfolg durchzuführen.

(4) Durch die Abschlußprüfung I soll der Kandidat den Nachweis erbringen,
daß er gründliche Fachkenntnisse erworben hat und die Fähigkeit besitzt,
zur Lösung maschinenbaulicher Probleme die geeignete wissenschaft¬
liche Methode auszuwählen und sachgerecht anzuwenden.

(5) Durch die Abschlußprüfung II soll der Kandidat den Nachweis erbringen,
daß er gründliche Fachkenntnisse erworben hat und die Fähigkeit besitzt,
Probleme des Maschinenbaues zu analysieren und wissenschaftliche Me¬
thoden zu ihrer Lösung oder Beschreibung zu erarbeiten.

§ 2 Akademischer Grad

(1) Aufgrund der bestandenen Abschlußprüfung I wird der akademische Grad
"Diplom-Maschinenbauingenieur" (Dipl.-Maschinenbauing.) verliehen.
Aufgrund der bestandenen Abschlußprüfung II wird der akademische Grad
"Diplom-Ingenieur" (Dipl.-Ing.) verliehen.

(2) Die Verleihung des akademischen Grades wird durch ein Diplom beurk^fcet,das gleichzeitig mit dem Abschlußzeugnis ausgehändigt w:\rd.

§ 3 Gliederung der Prüfungen

(1) Die Zwischenprüfung und die Abschlußprüfung bestehen jeweils aus Fach¬
prüfungen. Zur Abschlußprüfung gehört zusätzlich die Diplomarbeit.

(2) Fachprüfungen können studienbegleitend abgelegt werden, d. h. sie können
in der Regel zu dem Zeitpunkt abgelegt werden, in dem das b-jtreffende
Fach im Studium des Kandidaten ausläuft.



(3) Die Fcchprüfungen für die Abschlußprüfung konnerv e::; noch Absen-u3
der Zwischenprüfung abgelegt werden.

(4) Die Zwischenprüfung ist in der Regel irr. Ar. sc hl u.'; er. des vierte Fcch-
semesr.er abzuschließen. Die Abschlußprüfung 1 ist in der Regel in
Anschluß an das sechste Fechsernester, die Abschlußprüfung II in der
Regel im Anschluß an das achte Fachsemester abzuschließen.

§ 4 Praktikum

(1) Es ist eine fachbezogene praktische Tätigkeit (indjstrieprektikum)
von insgesamt 26 Wochen nach den Richtlinien der Prektikcnten-
ordnung für den integrierter. Studier.gcr.g Kcschir.encau abzuleisten.
Von dieser Zeit sind bis zur Meldung zur letzten Focr.pr'ifung der
Zwischenprüfung 13 Wochen als Grundprexis abzuleisten, von denen
möglichst 8 Wochen als Vorpra>;is vor Seginn ces Stadiums liegen
sollen. Die restlichen 13 Wochen sind eis Fuchörcktikum bis zur
Meldung zur letzten Fachprüfung der Abschlußprüfung coieisten.

(2) Für Studenten mit dem Abschlußzeugnis einer FccncLerschuie für Technik
der Fachrichtung Maschinenbau gilt das Industriepraktikum als ab¬
geleistet.

(3) Für Studenten mit den Abschlußzeugnis einer Fachoberschule für Tech¬
nik der Fachrichtung Elektrotechnik gilt die Grundprexis als abge¬
leistet.

(4) Über die Anrechnung prektikumeentsprecnerder Tätigkeiten ayf ccs
Industriepraktikum entscheidet cuf Antrag das Fraktikantencmt.

(5) Das Praktikantenamt überprüft das Einhalten der Vorschriften und
stellt für die ordnungsgemäß nachgewiesene Tätigkeit eine Beschei¬
nigung aus.

§ 5 Form der Prüfungen

(1) Zur Zwischenprüfung und zu den Abschlußprüfungen I u. II gehören
schriftliche und/oder mündliche Prüfungen.

(2) Die schriftliche Prüfung eines Fcches besteht aus einer Prüfungs¬
klausur.

(3) Mündliche Prüfungen können als Fachprüfungen ven einem Prüfer eder
als fachübergreifende Prüfung gleichzeitig von mehreren Prüfern ab¬
gehalten werden. Mündliche Prüfungen, die nicht von mehreren Prüfern
abgenommen werden, dürfen nur in Gegenwart eines Beisitzers stattfinden.
Dieser führt ein Protokoll.
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(4) Die Prüfungszeit einer mündlichen Prüfung beträgt in der Zwischen¬
prüfung und in der Abschlußprüfung je Kandidat und Fach in der Regel
3o Minuten.

(5) Mündliche Prüfungen können auch in der Form von Gruppenprüfungen
durchgeführt werden. Gruppenprüfungen sind unter entsprechender
Verlängerung der Prüfungsa'cuer so abzuhalten, daß der Anteil des
einzelnen Kandidaten erkennbar und bewertbar ist.

(6) Bei mündlichen Fachprüfungen sind Studenten der Fachrichtung Maschi¬
nenbau, die sich zur Fachprüfung gemeldet haben, als Zuhörer zuzu¬
lassen, sofern der Kandidat bei dar Meldung zur Prüfung nicht wides»
spricht. Bei der Festlegung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisse^F
sind Zuhörer jedoch ausgeschlossen. Die Zahl der Zuhörer kann vom
Prüfer aus Raumgründen begrenzt werden.

(7) In jedem Semester werden wenigstens einmal Termine für die Durch¬
führung von Prüfungen in allen Fächern vorgesehen.

§ 6 Prüfungsausschuß

(1) Für die organisierte Durchführung der Prüfungen bildet jeder Fachbe¬
reich (lo, 11, 12) einen Prüfungsausschuß. Für Entscheidungen, die
alle Fachbereiche betreffen, wird ein gemeinsamer Prüfungsausschuß
aus den Mitgliedern der drei Prüfungsausschüsse gebildet. Die Vor¬
sitzenden (vergl. (4)) der drei Ausschüsse sind für den gemeinsamen.
Prüfungsausschuß Vorsitzender und dessen zwei Stellvertreter.

(2) Die Prüfungsausschüsse der jeweiligen Fachbereiche bestellen insbe¬
sondere die Prüfer und. Beisitzer, überwachen die Einhaltung der
Prüfungsordnung-, legen Prüfungstermine, zu denen die Meldung der
Prüfung erfolgen muß, fest und entscheiden über Widersprüche gegen
im Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen.

Der gemeinsame Prüfungsausschuß berichtet jährlich den Fachbereichsräten
über die Entwicklung derPrüfungen und Studienzeiten und gibt Anregungen
zur Reform der Studien- und Prüfungsordnung.

(3) Der Prüfungsausschuß kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle
Regelfälle dem Vorsitzenden Ubertragen; dies gilt nicht für die Ent¬
scheidung Uber Widersprüche.

(4) Jeder der drei Prüfungsausschüsse besteht aus dem Vorsitzenden, seinem
Stellvertreter und fünf weiteren Mitgliedern. Der zuständige Fach¬
bereichsrat bestellt den Vorsitzenden, seinen Stellvertreter und zwei
weitere Mitglieder aus dem Kreis der Hochschullehrer im Sinne von
§ lo GHEG, ein Mitglied aus dem Kreise der wissenschaftlichen Mit¬
arbeiter und zwei Mitglieder aus dem Kreise der Studenten,

-4-



- 4 -

Entsprechendes gilt für die Bestellung je eines Ersatzc^sliodes-.
Die rlosiisehullehrer und w-issenschaftiieher Miicrbeitcr werden für
drei Jahre, die studentischen luitgliede.r c.-r l'rüf ungscosscr.^sse
für ein Jchr gewählt. 'Wiederwahl ist möglich;

(5) Die studentischen Mitglieder können nichv bei pödegogisch-wissen-
schaftlichen Entscheidungen mitwirken. Als seiche gelten insbesondere
die Beurteilung oder Anrechnung von Prüfungsleistungcn oder Studien-
leistungen, die Bestinmung der Prüfungscufgcben und die Bestimmung
der Prüfer.

(6) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse und deren Ersatz.r.itglieder
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffent¬
lichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzenden zur Verschwie¬
genheit zu verpflichten.

(7) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse haben das .Recht, den Prüfungen
beizuwohnen.

(8) Die Prüfungsausschüsse sind beschlußfähig, wenn außer den Vorsitzenden
bzw. seinen Stellvertretern mindestens noch zwei Hochschullehrer und
zwei weitere Mitglieder anwesend sind.

(9) Die Prüfungsausschüsse fällen ihre Entscheidungen mix einfacher Mehr¬
heit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

§ 7 Prüfer, Beisitzer

(1) Prüfer und ggf. Beisitzer werden gemäß § 6 (2) von den Prüfungsaus¬
schüssen bestellt.

(2) Prüfer bzw. Beisitzer kann nur werden, wer die betreffende Prüfung
abgelegt hat oder den zu verleihenden oder einen entsprechenden Grad
besitzt (§ 26 (2) HSchG)

(3) Zum Prüfer ist regelmäßig zu bestellen, der in dem der Prüfung voraus¬
gehenden Studienebschnitt die zu den Prüfungsieistungen gehörenden
Vorlesungen und Übungen, Seminare und Praktika eigenverantwortlich
gehalten hat. Kommen für ein Fach mehrere Prüfer in Frage, so soll
nach Möglichkeit der von dem Kandidaten gewünschte Prüfer besteilt
werden.

(4) Der Beisitzer hat kein Prüfungs- oder Seurteiiungsrecht.

(5) Bei Verhinderung eines Prüfers aus zwingenden Gründer, bestellen die
Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse einen fachlich zuständigen Ver¬
treter.
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(6) Die Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse sorgen dafür, daß dem Kandi¬
daten die Namen der Prüfer und Beisitzer mindestens eine Woche vor
der Prüfung bekannt gegeben werden.Die Bekanntmachung durch Aushang
ist ausreichend.

§ 8 Bewertung von Prüfungsleistungen

(1) Die Noten für die Prüfungsleistungen werden vom Prüfer bzw.
von den Prüfern festgesetzt.

(2) Die Prüfungsleistungen sind mit einer der Noten

o,7
l,o im Sinne des Urteils "sehr gut"
1,3

1,7
2,o im Sinne des Urteils "gut"
2,3

2,7
3,o im Sinne des Urteils "befriedigend"
3,3

3,7
4,o im Sinne des Urteils "ausreichend"
4,3

4,7
5,o im Sinne des Urteils "nicht bestanden"
5,3

zu bewerten.

(3) Die Gesamtnote einer bestandenen Zwischen- und Abschlußprüfung lautet:
bei einem Durchschnitt bis 1,5 : sehr gut
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 : gut
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 : befriedigend
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,3 : ausreichend

in der Abschlußprüfung ist bei einem Durchschnitt bis 1,2 die Note
mit Auszeichnung zu geben.'
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$ 9 Vo r s Ji-'~n i.- , Rücktritt, C:::*i;rip;vf:."':c. r''

(1) Eine Fcchprüfuno gilt als nicht besta.-.cun, wenn der Kandidat noch bori
der .'rUfur.g zurücktritt oder zu einer; Prii ?ur.c,otcrnin ohne trif fti'je
Gründe nicht erscheint.

(2) Die für den Rücktritt oder dos Versäumnis geltend gedachter, Gründe
müssen dem Prüfungsousschuß unverzüglich schriftlich engezeigt und
gloubhoft ge»mccht werden. Bei Krankheit des Kcndidaton kenn der Prü¬
fungsausschuß die Vorlöge eines ärztlichen Attestes vtr.c-.3er..

Erkennt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Gründe an, so
wird die Meldung annuliert, andernfalls entscheidet der Prüfungsaus¬
schuß.

(3) Eine Prüfung kann vorr. Prüfungsausschuß als nicht bestanden erklärt
werden, wenn der Kandidat eine Täuschungshandlung b3gongen hat, oder
sich eines Verstoßes gegen die Ordnung während der Prüfung schuldig
gemacht hat.

(4) Ablehnende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem Kandidaten
unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

§ lo V/iederholung von Prüfung;] eisturgen

(1) Die Fachprüfungen können bei nicht ausreichenden Leistung..-, oder wenn
sie als nicht bestanden erklärt sind, bis zu zweimal wiederholt
werden.

(2) Diplomarbeiten, die als nicht ausreichend beurteilt werden, kennen
einmal wiederholt werden.

(3) Die Wiederholungsprüfungen sind zum nächstfolgenden Prüfungstermin
abzulegen.

(4) In begründeten Ausnahmefällen kenn der Prüfungsausschuß einen späteren
als den unter (3) genannten Termin für die Wiederholungsprüfung fest¬
legen.

(5) Die Wiederholung bestandener Prüfungen ist nicht möglich.

(6) Wird bei der 2. Wiederholung einer Prüfunnsklausur keine ausreichende
Leistung erbracht, so ist dieser Klcusur eine mündliche Ergänzungs¬
prüfung anzuschließen. Als gemeinsames Ergebnis dieser Klausur und der
Ergänzungsprüfung kann keine Note besser eis ausreichen^ erlangt worden
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§ 11 Rechtsbeihilfe

Gegen eine Entscheidung im Prüfungsverfchren ist der Widerspruch
noch den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung möglich. Er
ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung beim
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses einzulegen.

II. Zwischenprüfung

§ 12 Zulassung zur Zwischenprüfung

(1) Der Antrag auf Zulassung zu der für das Hauptstudium qualifizierenden
Zwischenprüfung ist fristgerecht schriftlich an den Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses zu richten. Der Schlußtermin für die Anmeldung
zur Prüfung wird spätestens fünf Wochen im voraus durch Anschlag be¬
kannt gegeben.

(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:

1. Tabellarischer Lebenslauf mit den Daten des bisherigen Ausbildungs¬
ganges.

2. Ein Zeugnis über die Hochschulreife (Reifezeugnis) oder
ein Zeugnis über die Fachhochschulreife oder ein von der zuständigen
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis. Es genügt
auch eine Bescheinigung hierüber, falls die Unterlagen bereits vor¬
gelogen haben.

3. Belege über die Immatrikulation und den bisherigen Hochschulbesuch
(Studienbuch).

4. Eine Erklärung, ob der Kandidat bereits eine Zwischenprüfung od«r
Abschlußprüfung in der Fachrichtung Maschinenbau nicht bes^p;den
hat.

5. Kann ein Kandidat ohne sein Verschulen die erforderlichen Unterlagen
gemäß (2) nicht in der vorgeschriebenen Weise beibringen, so kann
ihm der Prüfungsausschuß gestatten, die Nachweise auf andere Art
zu führen.

•
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§ 13 Anrechnung von Studien- und Prüfunnslci stunger,

(1) Der Prüfungsausschuß entscheid.it iir. Ser.oririien oit den zuständigen
Prüfen auf Antrag des Kandidaten über die Anrechnung von cn anderen
Hochschulen erbrachten Studienleistungen r.cch Maßgabe der folgenden
Vorschriften:

(2) Einschlägige Studienzeiten an wissenschaftlichen Hochschulen br.u. in
entsprechenden Studiengcngen an Goscmthochschulen im Geltungsbereich
des Grundgesetzes und dabei erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen
werden angerechnet.

(3) Studienzeiten an anderen Hochschulen oder in enderö-n Studiengcngen
sowie dabei erbrachte Studien- und Prüfungsleistur.gen „e'-c.in angerech¬
net, sofern Gleichwertigkeit besteht. Für die GleichwerxigKeit von
Studienzeiten, Studienleistuncen ur.d Prüfur.gsleist_;nger. cn auslän¬
dischen Hochschulen sind die vom KMK und VßX gebilligter. Äquivclenz-
vereinbarungen maßgebend; im übrigen kann bei Zweifeln an dwr Gleich¬
wertigkeit die Zentralsteile für ausländisches Siidunguwesen gehört
werden.

(4) In staatlich anerkannten Fernstudien erbrachte Leistuiren können,
soweit sie gleichwertig sind, als Studien- oder PrUvungsleistungen
sowie cuf die Studienzeit angerechnet werden. Bei der Festlegung der
Gleichwertigkeit sind gemeinsame Beschlüsse der KUX un WRK zu achten.

(5) In Fachhochschulstudiengängen bzw. in entsprechenden Studiengcngen
an Gesamthochschulen erbrachte Prüfungsleistungen können nicht auf
die für das Hauptstudium I und II qualifizierenden Fachprii funcen der
Zwischenprüfung angerechnet werden.

$ 14 Prüfungsvorleistungen zur Zwischenprüfung

(1) Bei der Meldung zu den Fachprüfungen des § 16 sine in der Werkstoff-
teohnik ein Laborschein und in der Kons-ruktionsiehre ein Entwurfs¬
schein vorzulegen. Weiter sind je ein Ubungsschein in Mctheisatik,
Physik, Mechanik und Elektrotechnik vorzulegen.

(2) Ferner sind benotete Leistungsnachweise zur Zwischenprüfung in fol¬
genden Fächern vorzulegen:

Chemie
Sicherheitstechnik
Volks- und Betriebswirtschaftslehre

(3) Leistungsnachweise und Prüfungsvorlej.stungr ; n können mündlich oder
schriftlich oder durch erfolgreiche Teilnahme an Übungen, Labors und
Seminaren, sowie ausreichend bewerteten Ausarbeitungen und Entwürfen
erbracht werden.
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(4) Bei der Meldung zu den für das Hauptstudium II qualifizierenden Fach
Prüfungen ist von Inhabern der Fachhochschulreife der Nachweis über
die erfolgreiche Teilnahme an Brückenkursen vorzulegen.

(5) Bei der Meldung zur letzten Fachprüfung ist der Nachweis über die Ab
leistung des im § 4 geforderten Praktikums vorzulegen.
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§ 15 Zulassunpsvcrfchren

(1) Auf Grund der eingereichten Unterlegen entscheidet der Vorsitzende
des Prüfungsausschusses Uber die Zulcssung und erteilt dem Kandidaten
hierüber einen schriftlichen 3escheid.

(2) Der Kandidat ist zur Zwischenprüfung zugelassen, wenn:

a) die eingereichten Unterlagen nach § 12 (2) vollständig sind
b) die vorgeschriebenen Termine nech § 6 (2) gewehrt sind.

(3) Die Zulassung zur Zwischenprüfung ist zu versagen, wenn der Kandidat
die Zwischen- oder Abschlußprüfung in der Fachrichtung Mascninen-
bau an einer Hochschule, d. h. auch Fachhachschule, endgültig
nicht bestanden hat.

§ 16 Umfang und Art der Zwischenprüfung

(1) Die Zwischenprüfung umfaßt neun Fachprüfungen in feilenden Fächern:

Mathematik
Physik
Mechanik
Werkstofftechnik
Technische Thermodynamik I und Strömungslehre I
Konstruktionslehre A
Elektrotechnik

und qualifizierend für das h'auptstudium I

Konstruktionslehre B
Fertigungstechnische Grundlagen

oder qualifizierend für das Hauptstudium II

Ergänzungen zur Mathematik
Höhere Mechanik

(2) Die in (l) genennten FachprUfungen bestehen aus je einer Klcusur im
Umfang von 3-4 Stunden in den Fächern

Mathematik
Mechanik
Konstruktionslehre A

aus je einer Klausur im Umfang von 2-3 Stunden in den Fächern

Physik
Werkstofftechnik
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Elektrotechnik
Technische Thermodynamik I und Strömungslehre I
Konstruktionslehre 8
Fertigungstechnische Grundlagen
Ergänzungen zur Mathematik
Höhere Mechanik

§ 17 Stundentafel für das Grundstudium (gestrichen)

§ IS Klausurarbeiten

(1) Durch die Klausurarbeiten soll der Kandidat nachweisen, daß er in
begrenzter Zeit und mit vom Prüfer zugelassenen Hilfsmitteln Aufgaben
aus dem Prüfungsfach nach geläufigen Methoden lösen kann.

(2) Die zugelassenen Hilfsmittel sind vom Prüfer durch Anschlag bekannt
zu geben.

(3) Klausuren sind nicht öffentlich. Dei Klausurarbeiten werden unter
Aufsicht angefertigt.

(4) Die Klausurarbeiten werden gemäß § 8 (l) und (2) benotet. Die Noten
sind dem Kandidaten in derRegel innerhalb von 4 Wochen bekannt zu
geben. Binnen weiterer drei Monate kann der Kandidat auf Antrag
Einblick in die benotete Klausurarbeit nehmen.

§ 19 Bewertung der Zwischenprüfungsleistunqen

(1) Die Prüfungsleistungen der in § 16 (l) aufgeführten Fächer werden nach
den Vorschriften von § 3 bewertet.

#'
(2) Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fachprüfungen mindestens

mit "ausreichend" bewertet worden sind.

(3) Die Gesamtnote einer bestandenen Zwischenprüfung errechnet sich aus dem
Durchschnitt der Noten der Fachprüfungen in den Prüfungsfächern nach
§ 16 (l). Ist die Zwischenprüfung endgültig nicht bestanden, oder wird
sie als nicht bestcnden erklärt, so erteilt der Vorsitzende des Prü¬
fungsausschusses dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid.
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§ 2o Zeugnis

(1) Über cie bestandene Zwischenprüfung ist spätestens 2 Monate nach Er¬
bringen der letzten Prlifungsleistung ein Zeugnis auszustellen, das
die in den Fachprüfungen erzielten Noten und die Gesamtnote in Worten
gemäß § 8 (2) bzw. (3) enthält. Die Studienieistunger, sind in eir.c-r
Anlage zum Zeugnis aufzuführen. Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.

(2) Auf schriftlichen Antrag ergeht ein Zwischenbescheid über die bestandene
Zwischenprüfung.

III. AbschluSprüfung I

§ 21 Zulassung zur Abschlußprüfung I

(1) Zur Abschlußprüfung I wird zugelassen, wer

die für das Hcuptstudium I qualifizierenoe Zwischenprüfung oder
eine gleichwertige Prüfung nach § 22 bestanden hat.

(2) Für die Zulassung zur Abschlußprüfung I gelten f§ 12 und 15 entsprechend.
Dem Antrag auf Zulassung ist das Zeugnis übt-r die bestandene für das
Hauptstudium I qualifizierende Zwischenprüfung beizufügen.

(3) Bei der Meldung zur letzten Fcchprüfung ist der Nachweis üoer die Ab¬
leistung des Praktikums gemäß § 4 vorzulegen.

' § 22 Anrechnung von Studien- und Prüf ung s.l.ei stunden

(1) Für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistung;n und einzelnen
Prüfungsleistungen sowie für die Zuständigkeit gilt § 13 entsprechend.

(2) Einschlägige Vor- bzw.Zwischenprüfungen, die cn wissenschaftlichen
Hochschulen bzw. in entsprechenden Studiengüngen cn Gesamthochschulen
im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind, werden ange¬
rechnet. Vor- bzw. Zwischenprüfungen in anderen Stjdiengüngen oder an
anderen Hochschulen werden engerechnet, soweit Gleichwertigkeit besteht.
§ 13 (3) 2 gilt entsprechend.
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§ 23 Gliederung und Umfcng der Abschlußprüfung I

(1) Die Abschlußprüfung I besteht aus

a) Prüfungsabschnitt I
in .............. Prüfungsfächern

b) Prüfungsabschnitt II
Diplomarbeit

(2) Die Prüfungen zu a) können studienbegleitend abgelegt werden.

§ 24 Prüfungen und Prüfungsvorleistungen der Abschlußprüfung I

(l) Die für die Studienrichtungen erforderlichen Prüfungen und dazu
erforderlichen Studienleistungen sind in den nachstehenden Tabellen 1)
aufgeführt. Auf § 14 (3) wird hingewiesen.

l) Es sind nachfolgende Studienrichtungen, für welche die Prüfungs¬
und Studienleistungen noch festgelegt werden, vorgesehen:

im Fachbereich lo Paderborn im Fachbereich 11 Meschede

Konstruktionstechnik Konstruktionstechnik
Fertigungstechnik/ Fertigungstechnik
Kunstsxof ftechnik

im Fachbereich 12 Soest

Konstruktionstechnik
Fertigungstechnik
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§_ 25 Diplo.-iarbeit der Abschlußprüfung I

(l) Die Diplomarbeit soll zeigen, daß der Kandidat in der Lage ist, in
begrenzter Zeit ein Problem nach wissenschaftlichen Methoden selbständig
zu bearbeiten und die Ergebnisse klar und verständlich darzustellen.

.(2) Nach Bestehen des Prüfungsabschnittes 1 ist die Zulassung zur Diplom¬
arbeit beim Prüfungsausschuß des zuständigen Fachbereiches schriftlich
zu beantragen. Gegebenenfalls ist in dem Antrag ein Hochschullehrer
anzugeben, der ein Thema auszugeben bereit ist. Ansonsten sorgt der
Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, daß der Kandidat eir, Thema
erhält. Die Diplomarbeit kann von jedem Hochschullehrer der Giscmthoch-
schule Paderborn, der im Hauptstudium I eine eigenverantwortliche Lehrtät
keit ausgeübt hat, ausgegeben und betreut v/erden. Dem Kcndidaten ist
Gelegenheit zu geben, für das Thema Vorschläge zu machen. In begründe¬
ten Fällen kann der Prüfungsausschuß der Arbeit zustimmen, wenn nur
eine Fachprüfung des Abschnittes 1 fehlt.

(3) Das Thema der Diplomarbeit wird vom betreuenden Hochschullehrer dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses schriftlich mitgeteilt. Die Aus¬
gabe an den Kandidaten erfolgt durch den Vorsitzenden des Prüfungsaus¬
schusses. Der Kandidat bestätigt den Empfang durch seine Unterschrift.

(4) Ein Rücktritt von der begonnenen Diplomarbeit ist nur einmal aus triff-
tigen Gründen mit Einwilligung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
möglich.

(5) Die Diplomcrbeit ist spätestens drei Monate nech Ausgabe beim Versitzen¬
den des Prüfungsausschusses in'zwei Exemplaren abzuliefern. Der Abgebe¬
zeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Auf Antrag dos Hochschullehrers,
der die Arbeit betreut, kann der Prüfungsausschuß in Ausnahmefällen und
bei nicht vom Kandidaten zu verantwortenden Gründen die Bearbeitungs-
dauer um maximcl 6 Wochen verlängern.

(6) Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat der Kandidat schriftlich zu ver¬
sichern, daß er die Arbeit selbständig verfeßt und keine anderen eis
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

(7) Die Diplomarbeit ist von dem Hochschullehrer zu beurteilen, der die Auf¬
gabe gestellt hat. Soll die Arbeit r.-.it "sehr gut" oder mit "nicht aus¬
reichend" bewertet werden, so ist sie von einem zweiten Prüfer zu beurtei
len r der vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt wird. Bei
nicht Ubereinstimmender Beurteilung legen beide Prüfer eine gemeinsame
endgültige Note fest. Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet
der Prüfungsausschuß nach Anhörung der Prüfer.
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§ 26 Abschlußkolloquium (gestrichen)

§ 27 Zusetzfächer

(1) Der Kandidat kann sich in weiteren als den vorgeschriebenen Fcchern
einer Prüung unterziehen (Zusatzfa'cher).

(2) Das Ergebnis der Prüfung in diesen Fächern wird auf Antrag des Kandi¬
daten in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Ge¬
samtnote nicht berücksichtigt.

§ 28 Bewertung von Prüfunqsleistungen der Abschlußprüfung I

(1) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen der Abschnitte 1 und 2 der
Hauptprüfung I gilt § 3 (l) und (2).

(2) Abschnitt I der Abschlußprüfung I ist bestanden, wenn samtliche Fach-
prüfungen mindestens mit ausreichend bewertet worden sind. Abschnitt 2
der Abschlußprüfung I ist bestanden, wenn die Note der Diplomarbeit
mindestens ausreichend ist.

(3) Die Gesamtnote einer bestandenen Abschlußprüfung I wird eis Durch¬
schnitt der folgenden Noten gemäß § 8 (3) gebildet:

die Noten der Fcchprüfungen
die Durchschnittsnote der benoteten Leistungsnachweise (zweifach)
die Note der Studienarbeit
die Note der Diplomarbeit (zweifach)

§ 29 Wiederholung der Abschlußprüfung I

(1) Die Fachprüfungen können bei nicht ausreichenden Leistungen zweimal
wiederholt werden. § 19 (l) und (3) gilt entsprechend.

(2) Eine zweite Wiederholung der Diplomarbeit ist ausgeschlossen.

(3) Für die Wiederholung der Diplomarbeit erhält der Kandidat ein neues
Thema. § 25 gilt entsprechend.

(4) Gilt die Abschlußprüfung I gemäß §§ 9 und 10 als nicht bestanden oder
wird sie als nicht bestanden erklärt, so entscheidet der Prüfungsausschuß,
in welchem Umfange die Prüfung zu wiederholen ist. Gilt die Abschluß-
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prLifung I als nicht bestanden, weil die Dipioncrjeit nicht fristgerecht
abgeliefert wurde, so erhalt der Kcndidax ein neues, Thenc.

(5) Wurden Fachprüf un.jc-n der Abschlußprüfung I auch Lei der zweiten Wieder¬
holung nicht bestanden, oder erhält die Diplomarbeit bei der Wieder¬
holung die Note "nicht ausreichend" so ist die Hauptprüfung I end¬
gültig nicht bestanden.

§ 3o Zeugnis und Diplom

(1) Über die bestandene Abschlußprüfung I ist innerhalb von vier Wochen
nach Erbringen der letzten Prüfungsleistung ein Zeugnis auszustellen.
Es enthält die Regelstudiendauer sowie:

a) die Gesamtnote
b) die Note der Fachprüfungen
c) die Note und das Thema der Diplomarbeit

(2) In einer Anlage zum Zeugnis werden die erbrachten Studienleistungen
bescheinigt.

(3) Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeich¬
nen. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, oi den die letzte
Prüfungsleistung erbracht wurde.

(4) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Kcndidaten ein Diplom ausgehän¬
digt, in dem unter Angabe der Kegelstudienzeit die Verleihung des aka¬
demischen Grades beurkundet wird.

(5) Der Bescheid über eine endgültig nicht bestandene Abschlußprüfung I
ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

IV. Abschlußprüfung II

§ 31 Zulassung zur Abschlußprüfung II

(1) Zur Abschlußprüfung wird zugelassen, wer

die für das Hauptstudium II quclifizierer.de Zwischenprüfung oder
eine gleichwertige Prüfung nach § 32 bestanden hat.

(2) Für die Zulassung zur Abschlußprüfung II gelten die §§ 12 und 15 ent¬
sprechend. Dem Antrag auf Zulassung ist das Zeugnis über die bestandene,
für das Hauptstudium II qualifizierende Zwischenprüfung beizufügen.
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(3) Bei der Meldung zur letzten Fachprüfung ist der Nachweis über die Ab¬
leistung des Praktikums gemäß § 4 vorzulegen.

§ 32 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

§ 22 gilt entsprechend.

§ 33 Gliederung und Umfang der Abschlußprüfung II

(1) Die Abschlußprüfung II besteht aus

a) Prüfungsabschnitt 1
Prüfungen in neun Fächern

b) Prüfungsabschnitt 2
Diplomarbeit

(2) Die Prüfungen zu a) können studienbegleiter.d abgelegt werden.

§ 34 Prüfungen und Prüfungsvorleistungen der Abschlußprüfung II

(l) Die für die Abschlußprüfung II erforderlichen Prüfungen und dazu erfor¬
derlichen Studienleistungen sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

§ 35 Diplomarbeit der Abschlußprüfung II

(1) Die Diplomarbeit soll zeigen, daß der Kandidat in der Lage ist, in be¬
grenzter Zeit ein Problem mit wissenschaftlichen Methoden selbständig

zu erarbeiten und die Ergebnisse klar und verständlich darzustellen.^^
(2) Die Dilpomarbeit kann von jedem Hochschullehrer der Gesanthochschule

Paderborn, der im Hauptstudium II eine eigenverantwortliche Lehrtätig¬
keit ausgeübt hat, ausgegeben und betreut werden.
Im übrigen gelten die Regelungen des § 25 (2) bis (7).

§ 36 Dos Abschlußkolloquium wird gestrichen.

§ 37 ZusaIzfächer

§ 27 gilt entsprechend.
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§ 38 Bewertung von Prüf ungsleistunpr.T) der AbscHußr-rüfung II

(1) Für die Bewerung der Prüfungsltistungen der Abschnitte 1 und 2 der
Hauptprüfung gilt § 8 (l) und (2).

(2) Abschnitt 1 der Abschlußprüfung II ist bestc.-iden, wenn sämtliche
Fachprüfungen mindestens mit "ausreichend" bewertet worden sind.
Abschnitt 2 ist bestanden, wenn die Note der Diplomarbeit mindestens
"ausreichend" ist.

(3) Die Gesamtnote einer bestendenen Abschlußprüfung II wird als Durch¬
schnittsnote der folgenden Noten gemäß § 8 (3) gebildet:
die Noten der Fachprüfungen
die Durchschnittsnote der benoteten Leistungsnachweise (zweifech)
die Durchschnittsnote der Studiencrbeiten
die Note der Diplomarbeit (zweifach)

§ 39 Wiederholung der Abschlußprüfung II

(1) Die Fachprüfungen können bei nicht ausreichenden Leistungen zweimal
wiederholt werden. § 19 (l) und (3) gilt entsprechend.

(2) Eine zweite Wiederholung der Diplomarbeit ist ausgeschlossen.

(3) Für die Wiederholung der Diplomarbeit erholt der Kandidat ein neues
Thema. § 35 gilt entsprechend.

(4) Gilt die Abschlußprüfung II gemäß § 9 oder § lo als nicht hostenden,
oder wird sie als nicht bestanden erklärt, so entscheidet der Prüfungs¬
ausschuß, in welchem Umfange die Prüfung zu wiederholen ist. Gilt aie
Abschlußprüfung II als nicht bestanden, weil die Diplomarbeit nicht
fristgerecht abgeliefert wurde, so erhält der Kandidat ein r.eues Thema.

(5) Wurden die Fachprüfungen der Abschlußprüfung II euch bei ihrer zweiten
Wiederholung nicht bestanden oder erhält die Diplomarbeit bsi der
Wiederholung die Note "nicht ausreichend" so ist die Abschlußprüfung II
endgültig nicht bestanden.

§ 4o Zeugnis und Diplom

(l) Über die bestandene Abschlußprüfung II ist innerhalb von 4 Wichen nach
Erbringen der letzten Prüfungsleistung ein Zeugnis auszustellen.
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Es enthält die Regelstudiendauer sowie:

a) die Gesamtnote
b) die Noten der Fachprüfungen

c) die Note und das Thema der Diplomarbeit

(2) In einer Anlage zum Zeugnis werden die erbrachten Studienleistungen
bescheinigt.

(3) Das Zeugnis ist von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unter¬
zeichnen. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die

letzte Prüfungsleistung erbracht wurde. tfj

(4) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten ein Diplom ausgehän¬
digt, in dem unter Angabe der Regelstudienzeit, die Verleihung des
akademischen Grades beurkundet wird. Die Urkunde ist vom Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses und vom Dekan zu unterzeichnen und mit dem
Siegel der Gesamthochschule zu versehen.

(5) Der Bescheid über die endgültig nicht bestandene Abschlußprüfung II
ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 41 Ubergangsbedingungen wird gestrichen

§ 42 Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch den Minister für
Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen am Tage nach ihrer
Veröffentlichung in den amtlichen Mitteilungen der Gesamthochschule Pader- '
born in Kraft.
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Prüfungsordnung f'.' r don ? -. z ~ r. -.",■•■r. ~'.r..-
in der FachT*ich,~';ri: r h'-.r.: :: '-.u

Zweck der Prüfung:

Durch die Prüfung soll der Kandidat nachweisen, daß er gründ¬
liche Fachkenntnisse erworben hat und befäaigt ist, in seinen:
Fachgebiet auf der Grundlage wissenschaftlicher Methoden
selbständig zu arbeiten.

§ 2

Studiendauer

Das Studium in der Fachrichtung Landbau dauere in der Regel
6 Semester. Die Studienordnung und die Studienpläne sind
unter Berücksichtigung hochschuldidaktischer Gesichtspunkte
so aufzustellen, daß das Studium in der vorgesehenen Studien¬
zeit abgeschlossen werden kann.

§ 3

Umfang; und Gliederung; der Prüfung

(1) Die Prüfung besteht aus
a) den Fachprüfungen,
b) der Abschlußarbeit,
c) dem Kolloquium, das an die Abschlußärbeit anschließt.

(2) Die Fachprüfungen sollen in der Regel zu dem Zeitpunkt
stattfinden, in dem das betreffende Fach in Studium des
einzelnen Kandidaten auslaufe.

(3) Die Abschlußarbeit wird frühestens zum Ende des $. Fsch-
semesters ausgegeben. Das Kolloquium findet in der Regel
nach Abschluß des 6. Fachsemestiers statt.

(4) Die Frist zwischen Abgabe der Abschlußarbeit und dem
Kolloquium soll zwei Monate nicht überschreiten.
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§ * .

Prüf un=~sausschuß

(1) Der Prüfungsausschuß hat insbesondere folgende Aufgaben:
a) die Organisation der Prüfungen,
b) die 'Überwachung der Einhaltung der Prüfungsordnung

bei der Durchführung der Prüfungen,
c) die Entscheidung über Widersprüche gegen im Prüfuns^-

verfahren getroffene Entscheidungen. Cy'

Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuß jährlich dem
Fachbereichsrat über die Entwicklung der Prüfungen und
Studienzeiten zu berichten. Er gibt Anregung zur Reform
der Prüfungen und der Studienordnungen. Der Prüfungs¬
ausschuß kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle
Regelfälle dem Vorsitzenden übertragen; dies gilt nicht

. für die Entscaeidung über Widersprüche<.

(2) Der Prüfungsausschuß besteht aus dem Vorsitzenden, seinem
Stellvertreter und fünf weiteren Mitgliedern. Der Vor¬
sitzende, sein Stellvertreter und drei der weiteren
Mitglieder werden aus dem Kreis der hauptamtlich Lehrenden
vom zuständigen Fachbereichsrat bestellt. Zwei der wei¬
teren Mitglieder werden aus dem Kreis der Studenten vom
zuständigen Fachbereichsrat bestellt.
Entsprechendes gilt für die Bestellung von zwei hauptamt¬
lich Lehrenden und einem Studenten als Stellvertreter^
Die hauptamtlich Lehrenden werden für 3 Jahre, die st^r
dentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses für 1 Jahr
bestellt.
Erneute Bestellung ist möglich.

(3) Die studentischen Mitglieder können nicht bei pädagogisch¬
wissenschaftlichen Entscheidungen mitwirken. Als solche
gelten insbesondere die Beurteilung oder Anrechnung von
Prüfungsleistungen oder Studienleistungen, die Auswahl
der Prüfungsaufgaben und die Bestimmung der Prüfer.
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(4) Die ilicglieder des Prüfunrs vu 3 3 2nu=es und deren Stell¬
vertreter unterliegen der Amtsversor.wieg-jnneit. Sofern
sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch
den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Hecht,
an den Prüfungen als Zuhörer teilzunehmen.

(6) Der Prüfungsausschuß ist mit einfacher Mehrheit beschluß¬
fähig, wenn außer dem Vorsitzenden mindestens 4 Mitglieder
anwesend sind.

§ 5

Prüfer, Beisitzer, Kommissionen

(1) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüfer für die Fuch-
prüfungen. Er kann dieses Hecht dem Vorsitzenden über¬
tragen. Zum Prüfer kann grundsätzlich bestellt werden,
wer in dem der Prüfung vorausgehenden Studiensbschnitt
eine eigenverantwortliche Lehrtätigkeit ausgeübt hat»
Eei der Bestellung der Prüfer ist § 26 Abs. 2 HSchG zu
beachten.

(2) Bei mündlichen Fachprüfungen, die nicht von mehreren
Prüfern gemeinsam abgenommen werden, muß ein vom Vor¬
sitzenden des Prüfungsausschusses bestellter Beisitzer
zugegen sein. Ber Beisitzer oder bei mehreren Prüfern
der jeweils nicht prüfende Prüfer ersteilt ein Protokoll
über den Prüfungsablauf. Beisitzer müssen grundsätzlich
mindestens die persönlichen Voraussetzungen gemäß § 26
Abs« 2 Hochschulgesetz aufweisen.

(3) Der Kandidat kann Vorschläge für die Bestimmung der Prüfer
in den mündlichen Fachprüfungen machen. Den Vorschlägen
soll nach Möglichkeit Rechnung getragen werden. In der
Regel sollen als Prüfer diejenigen bestellt werden, die
im vorausgegangenen Semester Lehrveranstaltungen in dem
betreffenden Fach angeboten haben.
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(4) Die AbschluSarbeit und das Kolloquium werden von einer
vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestellten
Prüfungskommission bewertet, die aus dem Referenten der
AbschluSarbeit und einem Korreferenten besteht. Beim
Kolloquium führt ein Beisitzer das Protokoll.
Der Student hat ein Vorschlagsrecht für den Korreferenten«

(5) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses soll die Kamen der
Prüfer rechtzeitig (in der Hegel 3 «Vochen) vor dem Prü^mgs-
termin dem Kandidaten bekanntgeben. -iy'

§ 6

Bewertung von Prüfungsleistungen

(1) Für die Bewertung einzelner Prüfungsleistungen sind
folgende Noten zu verwenden:

1 = sehr gut
2 = gut
3 = befriedigend
4 = ausreichend
5 = nicht ausreichend»

Zur differenzierten Bewertung können Zwischenwerte da¬
durch gebildet werden, daß die Notenziffern um 0,3 er¬
niedrigt oder erhöht werden.

(2) Bei der Bildung der Fachnoten werden Noten bzw. Durch—

schnittsnoten der Prüfungsvorleistungen in einem Facb^.
jeweils mit einem Anteil bis zu 30 Yo angerechnet, soweit
sich durch eine solche Anrechnung der Prüfungsvorleistung
die Fachnote verbessert.
Es ergibt ein rechnerischer Wert

bis zu 1,50 die Note sehr gut
über 1,50 bis 2,50 die Note gut
über 2,50 bis 3,50 die Note befriedigend
über 3,50 bis 4,30 die Note ausreichend.

(3) Absatz 2 Satz 2 gilt bei der Bewertung der Durchschnitts¬
note von Prüfungsvorleistungen entsprechend.
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§ 7

Zulassung zu Fncaorüfungen

(1) Der Antrag auf Zulassung zu Facaprüfungen ist sehriftlich
an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten.
Dabei sind nachzuweisen:

a) die Immatrikulation
b) die in der Studienordnung vorgeschriebenen Prüfungs¬

vorleistungen.

(2) Dem Antrag sind beizufügen?

a) eine Erklärung über bisherige Versuche zur Abiegung
entsprechender Prüfungen,

b) eine Erklärung darüber, ob einer Zulassung von Zu¬
hörern bei mündlichen Prüfungen widersprochen v.ird,

c) die Benennung des .Vaalfaches (Vertiefungsfaches).

(3) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat den: Antrag
zu entsprechen, wenn die Zulassungsvoraussetzungen erfüll
sind und die nach Absatz 1 erforderlichen Unterlagen vor¬
liegen, es sei denn, der Kandidat hat eine entsprechende
Prüfung endgültig nicht bestanden.

§ 8

Durchführung; der Facapr'ifungen

(1) In den Fachprüfungen soll festgestellt werden, ob der
Kandidat Stoff und üethode des Fachgebietes in den wesent
liehen Zusammenhängen beherrscht und sie selbständig an¬
wenden kann. Die Fachprüfungen dienen nicht der Feststel¬
lung des Wissensstandes in vorausgegangenen Studienab¬
schnitten, über die Leistungsnachweise nach Maßgabe der
Studienordnung vorgelegt werden.

(2) Die Prüfungsleistung in der Fachprüfung wird vom Prüfer
bewertet«
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(3) In Fachprüfungen, die in Form einer Klausurarbeit durch¬
geführt werden, soll der Kandidat nachweisen, daß er
in begrenzter Zeit und mit von Prüfern zugelassenen
Hilfsmitteln ein Problem mit geläufigen Methoden seines
Faches erkennen und iV'ege einer Lösung finden kann.

(4-) Uber mündliche Fachprüfungen ist eine Niederschrift an¬
zufertigen, in der die Gegenstände der Prüfung festge¬
halten werden und die Benotung begründet wird.

(5) Zu mündlichen Fachprüfungen sind Kandidaten, die sich £|
gleichen Prüfung gemeldet haben und nicht am selben Tage
geprüft werden sollen, als Zuhörer zuzulassen, sofern
der Kandidat bei der Meldung zur Prüfung nicht widerspricht.

§ 9

Fachprüfungen in den Fächern des Grundstudiums

(1) In folgenden Fächern des Grundstudiums ist eine Fachprüfung
abzulegen:

a) Mathematik
b) Physik
c) Chemie
d) Biologie
e) Anatomie und Physiologie der Haustiere
f) Volkswirtschaft

(2) Die Fachprüfung besteht in den in Absatz 1 genannten Ä
Fächern aus einer Klausurarbeit von 2 bis 3 Zeitstundew
Dauer.

(3) In der Studienordnung sind die für die Zulassung zu den
einzelnen Fachprüfungen erforderlichen Nachweise über die
erfolgreiche Teilnahme an Übungen und entsprechenden Lehr¬
veranstaltungen (Prüfungsvorleistungen) zu regeln. Regelun¬
gen über Zahl, Form und Zeitpunkt des Erwerbs von Prüfungs¬
vorleistungen gelten als Teil der Prüfungsordnung. Sie
bedürfen insoweit der Genehmigung des Ministers für Wis¬
senschaft und Forschung; mit der" Genehmigung v/erden sie
verbindlich.
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Fachorüfur.gen und Leistun^snachv/else in den Fächern des
Hauptstudiuas

(1) In folgenden Fächern des Hauptstudiunis ist eine
Fachprüfung abzulegen:

a) Landtechnik
b) Pflanzliche Produktion
c) Tierern.ährur.g
d) Tier .che Produktion
e) Landwirtschaftliche BetrieDslehre
f) Agrarpolitik und ilarktlehre

In drei der folgenden »Vahlpfiichtfächer des Hauptstudiuxs
ist ein Leistungsnachweis zu erbringen:

a) Entvvicklungsphysioiogie der Tiere
b) Mikro skopisch-bot ani sehe Übungen
c) Landwirtschaftliche 3uch führung
d) Landv/irtschaftliches Bau en
e) Einführung in die EDV
f) Forstwirtschaft
ß) Kulturtechnik
h) Oekologie
i) Praktische Tierfütterung
j) Bilanzanalysen
k) Steuern und Hecht
1) Finanzierung des landw. Betriebes
m) Lineare Programmierung
n) Taxationslehre«

(2) Die Fachprüfung besteht in den in Absatz 1 Satz 1 unter
Buchstaben a bis f genannten Fächern aus einer Klausur¬
arbeit von 2 bis 3 Zeitstunden Dauer.

(3) Der Leistungsnachweis bestent in den in Absatz 1 Satz 2
unter Buchstaben a bis n genannten Fächern aus einer
Klausurarbeit von 1 bis 2 Zeitstunden Dauer.
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§ 11

Zulassung; zu der Abschlußarbeit und dem Kolloquium

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Abschlußarbeit ist schriftlich
an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten.
Dabei sind nachzuweisen:

a) die Immatrikulation
b) die erforderliche Studienzeit (§ 3 Abs. 3)
c) das 3estehen der Fachprüfungen in den -Fächern des

Grund- und :Iauptstudiums
d) die erforderlichen Leistungsnachweise.

(2) Dem Antrag sind beizufügen:

a) ein Lebenslauf
b) das zum Studium berechtigende Zeugnis
c) eine Erklärung über bisherige Versuche zur Bearbeitung

einer Abschlußarbeit
d) eine Erklärung darüber, ob einer Zulassung von Zuhörern

zum Kolloquium widersprochen wird.

(3) Dem Antrag soll eine Erklärung darüber beigefügt werden,
welcher Prüfer zur Ausgabe und Betreuung der Abschluß¬
arbeit bereit ist.

(4) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat dem Antrag zu
entsprechen, wenn die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt
sind und die nach Abs. 1 und 2 erforderlichen Unterlagen
vorliegen, es sei denn, der Kandidat hat eine entspreche^
Abschlußarbeit endgültig nicht bestanden.

(5) Wird nach fristgemäßer Ablieferung die Abschlußarbeit
mit mindestens "ausreichend" bewertet, ist der Kandidat
zum Kolloquium zu laden.
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% 12

Durchführung der Ab.;ciiU;-;iro';it: ur.d iIhe Kollo.v^.uas

(1) In der Abschlußarbeit soll der Kandidat z-_-igen, äsß er
in der Lsje ist, ein Probien; aus seine::, Fa oh gebiet üuf
wissenschaftlicher Grundlage in vorgegebener Zeit seiest'.;
dig zu bearbeiten. Gruppennrbeiten sind zulässig, sofern
der Anteil des einzelnen Kandidaten einwandfrei erkennbar
und bewertbar ist.

(2) Die Abschlußarbeit ist eine schriftliche Hausarbeit. Sie
kann von jedem Prüfungsberechtigteü (a 5 Abs. 1) cos zu¬
ständigen Fachbereichs ausgegeben und betreut werden. Das
Thema kann nur einmal und nur innerhalb einer Frist von
4- .Vochen nach der Themenstellung ohne Angabe von Granden
zurückgegeben werden.

(3) Die Bearbeitungszeit von der Themenstellung bis zur Abgabe
der Arbeit soll 3 Monate nicht überschreiten. Das Tncffla
muß so beschaffen sein, daß es innerhalb der vorgesehenen
Frist bearbeitet werden kann. Auf einen innerhalb der
Frist nach Satz 1 gestellten Antrag kann der Vorsitzende
des Prüfungsausschusses die Bearbeitungsdauer in Ausnahme-
fällen um bis zu 4- .Vochen verlängern, wenn der Aufgaben-
steiler die Verlängerung befürwortet«

(4) Die Abschlußarbeit ist beim Vorsitzenden des Prüfungs¬
ausschusses abzuliefern. Der Abgabezeitpur.kt ist akten¬
kundig zu machen. Bei Zustellung der Arbeit durch die
Post ist der Zeitpunkt der Aufgabe bei der Post maßgebend.

(5) Bei der Abgabe der Abschlußarbeit hat der Kandidat senrift
lieh zu versichern, daß er die Arbeit selbständig verfaßt
und keine anderen als die angegebenen Quellen als Hilfs¬
mittel benutzt hat.

(6) Das Kolloquium ergänzt die Abschlußarbeit. Es dient der
Feststellung, ob der Kandidat gesichertes Aissen auf dem
Gebiet der Abschlußarbeit besitzt und befähigt ist,



- 10 -

die Ergebnisse der Abschlußarbsit selbständig zu begründen
und das entsprechende .bissen anzuwenden. Dabei soll auch
die Bearbeitung des Themas der Abschlußarbeit mit dem
Kandidaten erörtert werden.

(7) § 8 Abs. H- und 5 gelten für die Durchführung des Kolloquiums
das etwa 30 Hinuten dauern soll, entsprechend.

§ 13
f~$\

Bestehen der Prüfung;

(1) Die Prüfung ist bestanden, wenn
1. die Abschlußarbeit und das Kolloquium jeweils mindestens

als "ausreichend" bewertet werden und
2. die Fachprüfungen mindestens als "ausreichend" bewertet

werden und
3. die Leistungsnachweise in den Fächern, in denen keine

Fachprüfung abzulegen ist, im jeweiligen Fach im Durch¬
schnitt mindestens als "ausreichend" bewertet werden.

(2) Eine Fachprüfung oder Kolloquium gelten als "nicht ausrei¬
chend" bewertet, wenn der Kandidat zu einem Prüfungstermin
ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er nach
Beginn der Aufgabenstellung ohne triftige Gründe von der
Prüfung zurücktritt. Die für den Rücktritt oder die Ver¬
säumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses unverzüglich schriftlich angezeigt
und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidat
kann der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Vorlage
eines ärztlichen Attestes verlangen. Erkennt der Vorsitzende
des Prüfungsausschusses die Gründe an, so wird ein neuer
Termin anberaumt.

(3) Eine nicht rechtzeitig abgelieferte Abschlußarbeit gilt
als "nicht ausreichend" bewertet.

Die Prüfung kann vom Prüfungsausschuß ganz oder teilweise
als nicht bestanden erklärt werden, wenn der Kandidat eine
Täuschungshandlung begangen hat oder sich eines Verstoßes
gegen die Ordnung während der Prüfung schuldig gemacht hat.
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£ 14

Anrechnung vor. Studi eiile i:: t ur:.- :-n

(1) aiascalägige Studienzeiten an Facnnocnschuien und Gesamt¬
hochschulen ia Geltungsbereich des Grundgesetzes und
dabei erbrachte Studien- und Prüfungsieistungen ■.Verden
angerechnet.

(2) Studienzeiten an anderen Hochschulen und dabei erbrachte
einschlägige Studien- und Prüfungsieistur.ger. werden
angerechnet, s .ern ein Fach mit gleic'r.v.'ertisea Studium
nachgewiesen wird. Die Gleichwertigkeit der Studien-
und Prüfungsleistungen an ausländischen .Jochschulcn wird
durch die von der ständigen Konferenz der Kultusminister
gebilligten Äquivalenzvereinbarungen festgestellt. Bei
Zweifeln an der Gleichwertigkeit kann die Zentralsteile
für ausländisches Bildungswesen gehört werden.

(3) Uber die Anrechnung geaäß Absatz 1 und 2 entscheidet
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses.

§ 15

'Wiederholungen von Prüfungsverleistunren, l.c-1 r-tuar:snasfay-»i am
und Prüfungsleistungen

(1) Sicht bestandene PrüfungsVorleistungen, Leistungsnach¬
weise und Fachprüfungen können zweimal wiederholt werden.
Die zweite Nachprüfung muß u.ündlich erfolgen, wenn der
Kandidat einen entsprechenden Antrag stellt.

(2) Die Abschlußarbeit und das Kolloquium können Je einmal
wiederholt werden.

(3) Eine bestandene Prüfungsleistung (Prüfungsvorieictung,
Leistungsnachweis, Fachprüfung, Abschiußarbeit und
Kolloquium) kann nicht wiederholt werden.
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§ 16

Zeugiiis, Gesamtnote

(1) Uber die bestandene Abschlußprüfung ist ein Zeugnis aus¬
zustellen, das die Noten in den Fachprüfungen, das Thema
und die 'Sota der Abschiu3arbeit, die Note des Kolloquiums
sowie die Gesamtnote enthält. Dem Zeugnis ist als Anlage
eine Aufstellung der Koten der Leistungsnachweise und ^
der Prüfungsvorleistungen beizufügen.

(2) Zuordnung und Bewertung der Prüfungsvorleistungen:

Bezeichnung der Prüfungsfach Zuordnung
Prüfungsvorleistung zum Anteil

an der Fach-
_ note in %

Agrikulturchemisches
Praktikum Chemie 25
Pflanzenernährung und
Bodenkunde Pflzl. Produktion 15
Futterbauwirtschaft Pflzl. Produktion 15
Tierhygiene, -krankheiten Tier. Produktion 15
Biometrie Tier. Produktion 15
Allg. Betriebslehre Landwirtschaftl.

Betriebslehre 30

(3) Die Gesamtnote einer bestandenen Abschlußprüfung wird
rechnerisch ermittelt. Dabei werden

die Note der Abschlußarbeit mit einem Anteil von 30 ^v>s
die Note des Kolloquiums " " " " 10 %,
der Durchschnitt der
Noten der Fachprüfungen " " " " 50
und der Durchschnitt der
Noten der Leistungsnachweise " " " " 10 %

berücksichtigt.

Bei der Ermittlung des Durchschnitts der Noten der Fach¬
prüfungen werden die einzelnen Fachnoten wie folgt gewichtet:
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a) Llafie:aatik einfach
b) Physik ei-.f^ch
c) Caercie einfish
d) Biologie zweifach
e) Anatomie und

Physiologie der .laustiere einlach
f) Volkswirtschaft einfach
g) Landtechnik einfach
h) Tierernährung einfach
i) Tierische Produktion zweifach
k) Pflanzl. Produktion • zweifach
1) Landwirtschaiti. Betriebslehre zweifach
m) Agrarpolitik und Marktlehre einfach

Es ergibt ein rechnerischer A'ert

bis zu 1,50 die Note sehr gut
über 1,50 bis 2,50 die Note gut
über 2,50 bis 3,50 die Note befriedigend
über 3,50 bis 4,30 die Note ausreichend.

(4) Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
zu unterzeichnen. Als Datum des Zeugnisses Isz der rag
anzugeben, an dem alle Prüfungsleistungen erfüllt sind.

(5) Der 3escheid über eine endgültige nicht bestandene
Prüfung ist mit einer Rechcsbehelfsbeiehrung zu ver¬
sehen.

(6) Auf Antrag ist Kandidaten, die die Prüfung nicht bestanden
oder ihr Studium abgebrochen haben, gegen Vorlage der
Exmatrikulationsbescheinigung ein vom Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses zu unterzeichnender Bescheid auszu¬
stellen, der die erbrachten Prüfungsleistungen enthält.

§ 17

Ungültigkeit von Prüfungen

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird dies
Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt
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so kann der Prüfungsausschuß nachträglich die Koten
entsprechend berichtigen oder die Prüfung für nicht
bestanden erklären»

(2) 'Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer
Prüfung nicht erfüllt, ohne daß der Kandidat hierüber
täuschen wollte und wird diese Tatsache erat nach der
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser
Mangel durcn das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der
Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt,
so entscheidet der Prüfungsausschuß unter Beachtung
der allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätze über
die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte•

(5) Ist das Nichtbestehen der Prüfung festgestellt, so ist
das unrichtige Prüfungszeugnis einzuziehen. Eine Ent¬
scheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach
einer Frist von 5 Jahren, beginnend mit dem Datum des
PrüfungsZeugnisses, ausgeschlossen.

§ 18

Ubergangsbestimmungen

(1) Diese Prüfungsordnung ist für Kandidaten, die das Stu¬
dium im Sommersemester 1975 aufnehmen, verbindlich.
Kandidaten, die zu diesem Zeitpunkt im zweiten oder einem
höheren Fachsemester studieren, können beantragen, nach

dieser Prüfungsordnung geprüft zu werden; andernfalls j"^,
finden die Prüfungen gemäß den nach g 12 Fachhochschul-
errichtungsges;tz bzw. § 17 Gesamthochschulentwicklungs¬
gesetz entsprechend fortgeltenden Prüfungsregelungen der
Vorgängereinrichtungen statt.

(2) Bei Kandidaten, die das Studium vor Inkrafttreten dieser
Prüfungsordnung aufgenommen haben, v/erden Leistungsnachweise
die sie nach den gemäß § 12 Fachhochschulerrichtungsgesetz
bzw. § 17 Gesamthochschulentwickiangsgesetz fortgeltenden
Prüfungsregelungen erworben haben, in Fächern des Grund¬
studiums auf Antrag, vom Prüfungsausschuß als Fachprüfung
anerkannt. Uber die Anrechnung solcher Leistungsnachweise
als Fachprüfungen in den Fächern des Hauptstudiums entschei¬
det auf Antrag der Prüfungsausschuß»
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Die von den Fachbereichsräten der Fachbereiche 14, 15 und 16
beschlossene

Vorläufige Prüfungsordnung für den integrierten
Studiengang Elektrotechnik an der Gesamthochschule
Paderborn,

welcher der GrUndungssenat der Gesamthochschule Paderborn
auf seiner 49. Sitzung am 12. Juni 1974 zugestimmt hat,

wurde vom Ministerium fUr Wissenschaft und Forschung des
Landes NW mit Änderungsauflagen gemäß den Erlassen

I A 3 43 - 15/2/12
IV B 4 81 49/100
vom 10. November 1974

und
I A 3 - IV b
vom Ii. Februar 1975
und 6. März 1975

bis zum Ende des Sommer Semesters 1975 genehmigt.

Die genehmigte Fassung der Prüfungsordnung wird hiermit
gemäß § 47 I VGrundO veröffentlicht.

Paderborn, ^. 5.:W.f. ..

Der GrUndungsrektor
FUr den Rektor der Kanzlersuuh
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I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Gliederung und Zweck der Prüfung

(1) Das Studium der Elektrotechnik wird in Grund- und
Hauptstudium gegliedert.

(2) Das Grundstudium wird mit der Zwischenprüfung abge¬
schlossen. Die Hauptstudien der Elektrotechnik können

mit der Abschlußprüfung I oder mit der Abschlußprüfung
II abgeschlossen werden.

(3) Durch die Zwischenprüfung soll der Kandidat nachwei¬
sen, daß er die Grundlagen des Fachstudiums erworben
hat und befähigt ist, die weiteren Studien im Hinblick
auf deren spezifische Anforderungen mit Erfolg durch¬
zuführen.

(4) Durch die Abschlußprüfung I soll der Kandidat den
Nachweis erbringen, daß er gründliche Fachkenntnisse
erworben hat und die Fähigkeit besitzt, zur Lösung
elektrotechnischer Probleme die geeignete wissenschaft¬
liche Methode auszuwählen und sachgerecht anzuwenden.

(5) Durch die Abschlußprüfung II soll der Kandidat den
Nachweis erbringen, daß er gründliche Fachkenntnisse
erworben hat und die Fähigkeit besitzt, Probleme der

Elektrotechnik zu analysieren und wissenschaftliche
Methoden zu ihrer Lösung oder Beschreibung zu erarbei¬
ten.
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§ 2 Akociemische Grade

(1) Aufgrund der bestandenen Abschlußprüfung I wird der

akademische Grad Diplom-Elektro-Ingenieur (abge¬

kürzt Dipl.-Elektro-Ing.) verliehen.

(2) Aufgrund der bestandenen Abschlußprüfung II wird der

akademische Grad Diplom-Ingenieur (abgekürzt Dipl.-Ing.)

verliehen.

(3) Die Entziehung der akademischen Grade richtet sich

nach den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 3 Gliederung der Prüfungen und Studiendauer

(1) Die Zwischenprüfung und die Abschlußprüfung be¬

stehen jeweils aus Fachprüfungen.

Zur Abschlußprüfung gehört zusätzlich die Diplom¬

arbeit und ggf. die Studienarbeit.

(2) Fachprüfungen können studienbegleitend abgelegt

werden, d. h., sie können in der Regel zu dem Zeit¬

punkt abgelegt werden, in dem das betreffende Fach

im Studium des Kandidaten ausläuft.

(3) Fachprüfungen für die Abschlußprüfung können erst

nach Abschluß der Zwischenprüfung abgelegt werden.

(4) Die Zwischenprüfung ist in der Regel im Anschluß

an das 4. Fachsemester abzuschließen.
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Die Abschlußprüfung I ist in der Regel im An¬
schluß an das 6. Fachseroester und

die Abschlußprüfung II ist in der Regel im An¬
schluß an das 8. Fachsemester abzuschließen.

§ 4 Form der Fachprüfungen

(1) In jedem Semester wurden wenigstens einmal Ter¬

mine für die Durchführung von Prüfungen in allen
Fächern vorgesehen.

(2) Fachprüfungen können sein:

Die schriftliche Fachprüfung

Die schriftliche Fachprüfung eines Faches besteht
in einer Prüfungsklausur.

In der schriftlichen Fachprüfung weist der Kandidat
nach, daß er in begrenzter Zeit und mit beschränkten
Hilfsmitteln ein Problem des betreffenden Faches er¬

kennen und Wege zu einer brauchbaren Lösung finden
kann.

Die Dauer der schriftlichen Fachprüfung beträgt 2-4
Zeitstunden.

Die Klausuren sind nicht öffentlich und werden unter

Aufsicht geschrieben.

Die mündliche Fachprüfung

In der mündlichen Fachprüfung weist der Kandidat nach,
daß er in begrenzter Zeit Probleme des betreffenden
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Faches erkennen und selbständig lösen kann. Die

Dauer der mündlichen Fachprüfung betrügt in der

Regel 30 Minuten.

Die mündlichen Fachprüfungen werden von einem

Prüfer und einem Beisitzer als Protokollführer

durchgeführt. Die Gegenstände und Noten der münd¬

lichen Fachprüfung sind in einer Niederschrift fest¬

zuhalten, die vom Prüfer und Beisitzer zu unterzeich¬

nen ist.

Bei mündlichen Fachprüfungen sind Studenten der Fach¬

richtung Elektrotechnik, die sich zur gleichen Fach¬

prüfung gemeldet haben, als Zuhörer zuzulassen, sofern

der Kandidat bei der Meldung zur Prüfung nicht wider¬

spricht. Bei der Festlegung und Bekanntgabe des Prü¬

fungsergebnisses sind Zuhörer jedoch ausgeschlossen.

Die Zahl der Zuhörer kann vom Prüfer aus Raumgründen

begrenzt werden.

(3) Alle Prüfungsleistungen werden gem. § 8 und § 21 be¬

notet.

§ 5 Leistungsnachweise

(1) Leistungsnachweise werden als Prüfungsvorleistung

gefordert.

(2) Leistungsnachweise können sein:

Schriftlicher Test

In dem schriftlichen Test weist der Kandidat nach,
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daß er in begrenzter Zeit und mit beschrankten

Hilfsmitteln ein Problem des betreffenden Faches

erkennen und mit den geläufigen Methoden Wege zu

einer brauchbaren Lösung finden kann. Die Dauer des

schriftlichen Testes beträgt 2 Zeitstunden.

Kolloquium

Im Kolloquium wei'.' der Kandidat noch, daß er in

begrenzter Zeit Probleme des betreffenden Faches

erkennen und mit den geläufigen Methoden selbstän¬

dig lösen kann. Die Dauer des Kolloquiums betrögt

in der Regel 30 Minuten.

Schriftliche Ausarbeitung '

Selbständige schriftliche Bearbeitung eines von einem

Hochschullehrer gestellten Themas, das an den Vorle¬

sungsstoff anknüpft, mit anschließendem Kolloquium

Uber die Ausarbeitung. Die Ausarbeitungszeit soll zwei

Monate nicht überschreiten.

Entwurf

Bearbeitung .einer projektbezogenen Aufgebe, die z. B.

als Konstruktion, Anlagenzeichnung, Schaltplan usw. mit

den dazugehörigen Einzelheiten und Erläuterungen ge¬

löst wird,, mit abschließendem Fachgespräch über den

Entwurf. Die Bearbeitungszeit soll 3 Monate nicht

überschreiten.
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Laboruntersuchungen

Selbständige experimentelle Untersuchung, die über den
Rahmen der Standardversuche deutlich hinausgeht, mit
anschließendem Kolloquium. Die Untersuchungszeit soll
maximal 40 Stunden betragen. Das Ergebnis ist in ange¬
messener Form schriftlich niederzulegen.

Referot

Mündlicher Vortrag von 15 bis 30 Minuten Dauer über ein
vom Hochschullehrer gestelltes Thema, das an den Vor¬
lesungsstoff anknüpft, mit anschließender Diskussion.

Übung

Selbständige Bearbeitung von Aufgaben aus dem vermit¬
telten Stoffgebiet mit Diskussion über Lösungsweg und
Ergebnisse.

Seminare

Vertiefung eines Faches oder mehrerer Fächer fachüber-
greifend im Zusammenwirken von Lehrenden und Studieren¬
den.

Das Seminar geht über den unmittelbaren Stoff einer Vor¬
lesung hinaus oder kann an deren Stelle treten. Es ver¬
pflichtet den Studenten zur Übernahme von Seminararbei¬
ten nach Anweisung des Seminarleiters.

(3) Die Nachweisarten (Fachgespräche, schriftliche Ausar¬
beitung, Entwurf, Laboruntersuchungen, Referat, Übung
und Seminare) kö'nrren einzeln oder in Gruppen durchge¬
führt werden. Dabei muß der Beitrag des einzelnen Stu-
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denten eindeutig erkennbar und bewertbar sein.

(4) Die Leistungsnachweise werden vom für das Fach zu¬

ständigen Hochschullehrer beurteilt. § 20 (3) gilt

entsprechend.

(5) § 3 Abs. (2) und (3) gelten entsprechend.

§ 6 Prüfungsausschuß

(1) Die Prüfungsausschüsse der Fachbereiche 14, 15 und 16

werden insbesondere für folgende Aufgaben gebildet:

a) Die Organisation der Prüfungen.

b) Die Überwachung der Einhaltung der Prüfungsordnung

bei Durchführung der Prüfungen der Stuc'ienordnung.

c) Die Entscheidung über Widersprüche gegen im Prü¬

fungsverfahren getroffene Entscheidungen.

d) Anrechnung von anderweitig erbrachten Studien- und

Prüfungsleistungen.

e) Genehmigung individueller Studienabloufplane in Be¬

nehmen mit dem Fachbereichsrat.

Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuß jährlich den

Fachbereichsrat über die Entwicklung der Prüfung und

Studienzeiten zu berichten. Er gibt Anregungen zur Re¬

form der Prüfungen und der Studienpläne.

Der Prüfungsausschuß kann die Erledigung seiner Auf-
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gaben für alle Regelfälle dem Vorsitzenden Ubertragen;
dies gilt nicht fUr die Entscheidung Uber Widerspruche.

(2) Der jeweilige Prüfungsausschuß besteht aus einem Vor¬
sitzenden, dessen Stellvertreter, zwei weiteren Hoch¬
schullehrern, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und
zwei Studenten. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter

werden vom Fachbereichsrat aus der Gruppe der Hoch¬
schullehrer des betreffenden Fachbereichs gewühlt.

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie je ein
Stellvertreter aus der Reihe der vertretenen Gruppen

werden auf Vorschlag der jeweiligen Gruppen vom Fach¬
bereichsrat gewählt, wobei aus der Gruppe der Hoch¬
schullehrer drei Mitglieder hauptamtlich oder haupt¬

beruflich tätige Hochschullehrer sein müssen. Die stu¬
dentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses werden
für ein Jahr, die übrigen Mitglieder des Prüfungs¬
ausschusses werden für zwei Jahre gewählt. Wieder¬
wahl ist möglich. Entsprechendes gilt für die stell¬
vertretenden Mitglieder.

(3) Die studentischen Mitglieder können nicht bei päda¬
gogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen mitwirken.
Als solche gelten insbesondere die Beurteilung oder
Anrechnung von Prüfungsleistungen oder Studienlei¬
stungen, die Bestimmung der PrUfungsaufgaben und die
Bestimmung der PrUfer.
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(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stell¬

vertreter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern

sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch

den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht,

den Prüfungen beizuwohnen.

(6) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn außer dem

Vorsitzenden bzw. seinem Stellvertreter mindestens noch

zwei Hochschullehrer und zwei weitere Mitglieder an¬

wesend sind.

(7) Der Prüfungsausschuß tagt nicht öffentlich.

(8) Der Prüfungsausschuß fällt seine Entscheidungen mit

einfacher Mehrheit.

(9) Wird ein Mitglied von einer dem Prüfungsausschuß vor¬

liegenden Prüfungsangelegenheit selbst betroffen, so

wirkt er in dieser Angelegenheit nicht mit.

(10) Die Fachbereiche 14, 15 und 16 bilden einen Arbeits¬

ausschuß für Prüfungsfragen. Der Arbeitsausschuß be¬

steht aus je vier Migliedern der Prüfungsausschüsse

der drei beteiligten Fachbereiche. Die vier Mitglieder

sind der Vorsitzende des jeweiligen Prüfungsausschus¬

ses, ein weiterer Hochschullehrer, ein wissenschaft¬

licher Mitarbeiter und ein Student. Vorsitzender des
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Arbeitsausschusses ist einer der Vorsitzenden der

drei Prüfungsausschüsse. Die beiden anderen sind
seine Vertreter.

Der Arbeitsausschuß berät Uber die Entwicklung der

Prüfungen und Studienzeiten und gibt Anregungen zur
Reform der Studien- und Prüfungsordnung. Er berichtet

jährlich den Fachbereichsräten. Ihm obliegt die Koordi¬

nierung aller die Prüfung betreffenden gemeinsamen Ange¬
legenheiten.

§ 7 Prüfer, Beisitzer

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestellt die
Prüfer und Beisitzer.

(2) Bei mündlichen FachprUfungen muß ein vom Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses bestellter Beisitzer zugegen
sein, der ein Protokoll Uber den PrUfungsablauf er¬
stellt.

(3) Prüfer bzw. Beisitzer kann grundsätzlich nur werden,
wer die betreffende Prüfung abgelegt hat oder den zu
erteilenden oder einen entsprechenden Grad besitzt.

(4) Zum Prüfer ist regelmäßig zu bestellen, wer in dem der
Prüfung vorausgegangenen Studienabschnitt eigenverant¬

wortlich Lehrveranstaltungen gehalten hat. Kommen für
ein Fach mehrere Prüfer in Frage, so soll nach Mög¬
lichkeit der von den Kandidaten gewünschte Prüfer
bestellt werden.
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Der Prüfungsausschuß kann auf Antrag des Fachbe¬

reichsrates als Prüfer auch Lehrbeauftragte oder

wissenschaftliche Mitarbeiter zulassen (§ 26 (2)

HSchG ist zu beachten).

(5) Der Beisitzer hat kein Prüfungs- oder Beurteilungs¬

recht.

(6) Bei Verhinderung eines Prüfers aus zwingenden Grün¬

den bestellt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses

einen Vertreter.

(7) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür,

daß dem Kandidaten die Namen der Prüfer und Beisitzer

mindestens 14 Tage vor der Prüfung bekanntgegeben

werden. Die Bekanntmachung durch Aushang ist aus¬

reichend.

§ 8 Bewertung von Prüfungsleistungen und Prüfungsvorleistungen

(1) Für die Bewertung von Leistungen sind folgende Noten

zu verwenden:

1 = sehr gut

2 = gut

3 = befriedigend

4 = ausreichend

5 = nicht ausreichend

Zur differenzierten Bewertung können Zwischenwerte da-
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durch gebildet werden, daß die Notenziffern um 0,3
erniedrigt oder erhöht werden, d. h., die einzelnen
PrUfungsleistungen und Prüfungsvorleistungen sind
nit einer der Noten:

0,7
1,0 ) in Sinne des Urteils "sehr gut"

1,3

1,7
2,0 ) im Sinne des Urteils "gut"
2,3

2,7
3,0 ) im Sinne des Urteils "befriedigend"
3,3

3,7
4,0 ) in Sinne des Urteils "ausreichend"
4,3

4,7
5,0 ) in Sinne des Urteils "nicht ausreichend"
5,3

zu bewerten.

(2) Die Fachnote errechnet sich aus dem Durchschnitt der
■it mindestens 4,3 beurteilten einzelnen TeilfachprU-
fungen.

- 16 -



- 16 -

Die Fachnote lautet:

bei einen Durchschnitt bis 1,5 einschl. sehr gut

bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 einschl. gut

bei einem Durchschnitt Uber 2,5 bis 3,5 einschl. befriedigend

bei einem Durchschnitt Uber 3,5 bis 4,3 einschl. ausreichend

(3) Nach Abschluß einer Fachprllfung und/oder eines Lei¬
stungsnachweises sind dem Kandidaten die erzielten

Noten bekanntzugeben. Innerhalb eines Monats nach Be¬
kanntgabe der Noten wird dem Kandidaten auf Antrag
Einsichtnahme in die Prüfungsniederschriften gewährt.
Der Antrag ist in schriftlicher Form an den Vorsitzen¬
den des Prüfungsausschusses zu richten.

(4) Der Kandidat kann sich in weiteren als den vorge¬
schriebenen Fächern einer Prüfung unterziehen.

Das Ergebnis der Prüfung in diesen Fächern wird auf
Antrag des Kandidaten in das Zeugnis aufgenommen,
jedoch bei der Feststellung der Gesamtnote nicht mitein¬
bezogen.

(5) Ist eine Prüfung endgültig nicht bestanden, so er¬
teilt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem
Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der

schriftliche Bescheid Uber die endgültig nicht be¬
standene Prüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung
zu versehen.
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§ 9 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnunqsverstoß

(1) Eine Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn der Kandi¬
dat nach der Meldung zur Prüfung ohne triftige GrUnde
von der Prüfung zurücktritt oder zu einem PrUfungs-
termin ohne triftige GrUnde nicht erscheint.

(2) Die fUr den Rücktritt oder das Versäumnis geltend ge¬
machten GrUnde müssen dem Prüfungsausschuß unverzüglich
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden.
Bei Krankheit des Kandidaten kann der Vorsitzende des

Prüfungsausschusses die Vorlage eines ärztlichen Attest¬
es verlangen. Erkennt der Vorsitzende des Prüfungs¬
ausschusses die GrUnde an, so wird die Meldung annul¬
liert.

(3) Die Prüfung kann vom Prüfungsausschuß ganz oder teil¬
weise als nicht bestanden erklärt werden, wenn der Kan¬

didat eine Täuschungshandlung begangen oder sich eines
Verstoßes gegen die Ordnung während der Prüfung schuldig
gemacht hat.

(4) Ablehnende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind
dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen
und zu begründen.

§ 10 Wiederholung von PrUfungsleistungen

(1) Die FachprUfungen können bei nicht ausreichenden Lei¬
stungen oder wenn sie als nicht bestanden erklärt wur-
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den, bis zu zweimal wiederholt werden.

(2) Wird eine Klausur auch bei der zweiten Wieder¬

holung als nicht ausreichend beurteilt, so hat der

Kandidat die Möglichkeit zu einer ergänzenden münd¬

lichen Prüfung.

Wird von der Möglichkeit einer ergänzenden mündlichen

Prüfung Gebrauch g macht, kann die Note nicht besser

als 4,0 lauten.

(3) Schriftliche Studien- und Diplomarbeiten, die als nicht

ausreichend beurteilt werden, können einmal wiederholt

werden. Bei der Wiederholung der schriftlichen Studien¬

bzw. Diplomarbeit ist eine Rückgabe des Themas ausge¬

schlossen.

(4) Die Wiederholungsprüfungen sind frühestens zum nächst¬

folgenden Prüfungstermin abzulegen.

(5) In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuß

einen früheren als den unter Abs. (4) genannten Termin

für die Wiederholungsprüfung festlegen.

(6) Die Wiederholung bestandener Prüfungen ist nicht möglich.

§ 11 Ungültigkeit von Prüfungen

(1) Hat der Kandidat bei einer FachprUfung getäuscht und

wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des
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Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuß
nachträglich die Prüfung fUr nicht bestanden erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen fUr die Zulassung zur Prü¬
fung nicht erfüllt, ohne daß der Kandidat hierüber
täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach

der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird
dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung ausge¬
glichen. Hat der Kandidat die Zulassung vorsätzlich
zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsaus¬

schuß unter Beachtung der allgemeinen verwaltungsrecht¬
lichen Grundsätze Uber die Rücknahme rechtswidriger
Verwaltungsakte.

(3) Ist das Nichtbestehen der Prüfung festgestellt, so ist
das unrichtige Prüfungszeugnis einzuziehen.

Eine Entscheidung nach Abs. (1) und Abs. (2) Satz 2
ist nach einer Frist von 5 Jahren, beginnend mit dem
Datum des Prüfungszeugnisses, ausgeschlossen.

§ 12 Praktische Ausbildung

(1) Es ist eine fachbezogene praktische Tätigkeit (In¬
dustriepraktikum) von insgesamt 26 Wochen nach den
Richtlinien der Praktikantenordnung für den inte¬
grierten Studiengang Elektrotechnik abzuleisten.
Von dieser Zeit müssen bis zur Meldung zur letzten
Fachprüfung der Zwischenprüfung 13 Wochen als Grund¬
praxis abgeleistet werden, von denen möglichst 8 Wochen
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als Vorpraxis vor Beginn des Studiums liegen sollen.

Die restlichen 13 Wochen sind als Fachpraktikum bis

zur Meldung zur letzten Fachprüfung der Abschlußprü¬

fung abzuleisten.

(2) Für Studenten mit dem Abschlußzeugnis einer Fachober¬

schule für Technik der Fachrichtung Elektrotechnik gilt

das Industriepraktikum als abgeleistet,

(3) Für Studenten mit dem Abschlußzeugnis einer Fachober¬

schule für Technik der Fachrichtung Maschinenbau gilt

die Grundpraxis als abgeleistet.

(4) Über die Anrechnung praktikumsentsprechender Tätig¬

keiten auf das Industriepraktikum entscheidet auf An¬

trag das Praktikantenamt.

§ 13 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistunaen

0) Der Prüfungsausschuß entscheidet im Benehmen mit dem

fachlich zuständigen Hochschullehrer auf Antrag des Kan¬

didaten über die Anrechnung anderweitig erbrachter Stu¬

dien- und Prüfungsleistungen nach Maßnabe der folgen¬

den Vorschriften unter Beachtung von § 6 (1) d).

(2) Einschlagige Studienzeiten an wissenschaftlichen Hoch¬

schulen bzw. in entsprechenden Studiengängen an Ge¬

samthochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetztes

und dabei erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen

werden angerechnet.
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(3) Studienzeiten an anderen Hochschulen oder in ande¬
ren Studiengängen sowie dabei erbrachte Studien-
und PrUfungsleistungen werden angerechnet, sofern
Gleichwertigkeit besteht. Für die Gleichwertigkeit
von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs¬

leistungen an ausländischen Hochschulen sind die von
der Kultusminister Konferenz und Westdeutschen Rektoren¬

konferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen maß¬
gebend; im übrigen kann bei Zweifel an der Gleichwer¬
tigkeit die Zentralstelle für ausländisches Bildungs¬
wesen gehört werden.

(4) Einschlägige Vor- bzw. Zwischenprüfungen, die an wis¬
senschaftlichen Hochschulen bzw. in entsprechenden Stu¬

diengängen an Gesamthochschulen im Geltungsbereich des
Grundgesetzes erbracht worden sind, werden angerechnet.
Vorprüfungen in anderen Studiengängen oder an anderen
Hochschulen werden angerechnet, soweit Gleichwertigkeit
besteht.

Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) In staatlich anerkannten Fernstudien erbrachte Leistun¬
gen können, soweit sie gleichwertig sind, als Studien¬
oder PrUfungsleistungen sowie auf die Studienzeit ange¬
rechnet werden. Bei der Festlegung der Gleichwertigkeit
sind gemeinsame Beschlüsse der KMK und WRK zu beachten.

(6) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für Studienarbeiten und
Diplomarbeiten.
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(7) In Fachhochschulstudiengängen bzw. in entsprechen¬

den Studiengängen an Gesamthochschulen erbrachte

Prüfungsleistungen können nicht auf die für das

Hauptstudium I oder II qualifizierenden Fachprü¬

fungen der Zwischenprüfung angerechnet werden.

(8) Die Noten von angerechneten Studien- und Prüfungs-

leistungen werden mit dem Vermerk "als Studien¬

bzw. Prüfungsleistungen an der ......... anerkannt"

übernommen.

§ 14 Rechtsbehelfe

Gegen Entscheidungen im Prüfungsverfahren ist der Wider¬

spruch nach den Bestimmungen der Verwaltungsgerichts¬

ordnung möglich. Er ist innerhalb eines Monats nach Be¬

kanntgabe der Entscheidung beim Vorsitzenden des Prüfungs¬

ausschusses einzulegen.

II. Besondere Bestimmungen für die Zwischenprüfungen

§15 Zulassung zur Zwischenprüfung bzw. zu einzelnen

studienbegleitenden Fachprüfungen

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Zwischenprüfung bzw.

zu einzelnen studienbegleitenden Fachprüfungen ist

an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses schrift¬

lich zu stellen.
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(2) Der Prüfungsausschuß legt die Meldetermine und die
Form des Antrages fest.

(3) Dem Antrag sind - soweit nicht bereits beim Prü¬
fungsausschuß vorliegend - beizufügen:

a) Belege Uber die Immatrikulation und den bisherigen
Hochschulbesuch (Studienbuch),

b) ein tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild,

c) ein Zeugnis Uber die Hochschulreife (Reife¬
zeugnis) oder ein Zeugnis Uber die Fachhoch¬
schulreife oder ein von der zuständigen staat¬
lichen Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis,

d) der Nachweis Uber die gem. § 19 dieser Ordnung
vorgeschriebenen Prüfungsvorleistungen,

e) eine Erklärung darüber, ob der Kandidat bereits
eine entsprechende Zwischenprüfung oder Abschluß¬
prüfung in der Fachrichtung Elektrotechnik an einer
deutschen Hochschule endgültig nicht bestanden hat,

f) ggf. ein Vorschlag fUr den Prüfer der Fachprüfung,

g) ggf. eine Erklärung darüber, daß einer Zulassung
von Zuhörern bei den mündlichen Fachprüfungen
widersprochen wird.

(4) Kann ein Kandidat ohne sein Verschulden die erfor¬
derlichen Unterlagen gem. Abs. (3) nicht in der vor¬
geschriebenen Weise beibringen, so kann ihm der Prü¬
fungsausschuß gestatten, die Nachweise auf eine andere
Art zu führen.
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(5) Der Kandidat muß mindestens ein Semester vor einer

Fachprüfung an der Gesamthochschule Paderborn in

der Fachrichtung Elektrotechnik eingeschrieben ge¬

wesen sein.

(6) Die Zulassung zu Leistungsnachweisen regelt der

Fachbereich.

§ 16 Zulassungsverfahren

(1) Der Student wird vom Vorsitzenden des Prüfungs¬

ausschusses zur Fachprüfung zugelassen, wenn

a) die eingereichten Unterlagen nach § 15 (3)

vollständig sind,

b) die vorgeschriebenen Termine nach § 15 ge¬

wahrt sind,

c) der Kandidat an keiner Hochschule im Geltungs¬

bereich des Grundgesetzes die Zwischen- oder

Abschlußprüfung in der Fachrichtung Elektro¬

technik endgültig nicht bestanden hat.

(2) Die Zulassung wird durch Anschlag bekanntgegeben.

Die Nichtzulassung ist dem Kandidaten schriftlich

bekanntzugeben.

§ 17 Gliederung der Zwischenprüfung

(1) Für die Zuerkennung der Zwischenprüfung sind fol¬

gende Leistungen zu erbringen:

Erfolgreicher Abschluß der Fachprüfungen gem. § 18.
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(2) Die Zwischenprüfung gliedert sich in einen gemein¬
samen Pflichtfächerteil und einem zum Hauptstudium I

bzw. II qualifizierenden ZwischenprUfungsteil.

(3) Die Qualifikation für ein Hauptstudium I wird erwor¬
ben durch den erfolgreichen Abschluß einer aus

- dem gemeinsamen Pflichtfächerteil und

- dem zum Hauptstudium I qualifizierenden Zwi¬
schenprUf ungsteil bestehenden Zwischenprüfung.

(4) Die Qualifikation für ein Hauptstudium II wird er¬
worben durch den erfolgreichen Abschluß einer aus

- dem gemeinsamen Pflichtfächerteil und

- dem zum Hauptstudium II qualifizierenden Zwischen-
prUfungsteil bestehenden Zwischenprüfung.

§ 18 Umfang der Zwischenprüfung

(1) Die Zwischenprüfung setzt sich zusammen aus

- den FachprUfungen des gemeinsamen Pflichtfächer¬
teils und

- den FachprUfungen des zum Hauptstudium I bzw. II
qualifizierenden ZwischenprUfungsteils.

(2) Zum gemeinsamen Pflichtfächerteil gehären die Fächer
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Mathematik A I

Mathematik A II

Technische Mechanik

Physik A

Grundlagen der Elektrotechnik I

Grundlagen der Elektrotechnik II

Elektrische Meßtechnik

Elektrische Bauelemente und Grundschaltungen

(3) Der zum Hauptstudium I qualifizierende Zwischen¬

prüfungsteil besteht aus Fachprüfungen in den

Fächern:

- Betriebsorganisation

- Elektromechanische Konstruktion

(4) Der zum Hauptstudium II qualifizierende Zwischen¬

prüfungsteil besteht aus Fachprüfungen in den Fächern:

- Mathematik

- Physik B

§ 19 PrüfungsVorleistungen

(1) Mit dem Antrag auf Zulassung zur letzten Fcchprü-

fung ist der Nachweis Uber die Ableistung der

13wöchiger Grundpraxis gem. § 12 vorzulegen.

(2) Dem Antrag auf Zulassung zu einer Fachprüfung sind

jeweils folgende Nachweise über abgelegte Prüfungen,
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Leistungsnachweise und Bescheinigungen Uber eine

ordnungsgemäße Teilnahne an Übungen (soweit in dem
Fach vorgesehen) und entsprechenden Lehrveranstal¬
tungen beizufügen. Die Teilnahmebescheinigungen
dürfen nicht aufgrund von prüfu.ngsartigen Verfahrens¬
weisen (Klausuren usw.) ausgegeben werden.

Inhaber der Fachhochschulreife haben zusätzlich den

Nachweis Uber die erfolgreiche Teilnahme an BrUcken-
kursen zu erbringen, sofern die Qualifikation fUr
das Hauptstudium II erfolgen soll.
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Es muß vorgelegt werden:

Prüfungsfach Nachweis Uber
die bestandene
Fachprüfung in

Leistungs¬
nachweis in

Teilnahme—
schein an

Mathematik A I - Grundlagen
Programmieren

Übungen
Mathematik A I

Mathematik A II Mathr-r,tik A I - Übungen
Mathematik A II

Physik A Praktikum
Physik A

Technische
Mechanik ~~ —

Übungen Techni¬
sche Mechanik

Grundlagen der
Elektrotechnik I _ _

Übungen Grundlagen
der Elekxrotechnik I

Grundlagen der
Elektrotechnik II

Grundlagen der
Elektrotechnik I .

Übungen Grundlogen
der Elektrotechnik II

Elektrische Praktikum Elektri¬
Meßtechnik sche Meßtechnik

Elektrische
Bauelemente und
GrundSchaltungen

Chemie und
Werkstoff¬
kunde

Praktikum Elektri¬
sche Bauelemente und
GrundSchaltungen
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Fortsetzung § 19

Prüfungs¬
fach

Nachweis über be¬
standene Fach-
prüfunq in

Leistungs¬
nachweis in

Teilnahme¬
schein an

Für das Haupt¬
studium I
qualifizierende
Prüfungsfächer #

Elektromechanische
Konstruktion

Technische
Mechanik

Übungen
(Entwurf)

Betriebsorganisation - - Seminar Be¬
triebsorgani¬
sation

Für das Haupt¬
studiuni II
qualifizierende
Prü fungsfächer

Mathematik B Mathematik A Übungen
Mathematik B

Physik B Physik A
Mathematik A

Übungen
Physik B
Übungen ^
Mathematik B7

Der Leistungsnachweis in Volks- und Betriebswirtschaft

ist vor der Meldung zur letzten Fachprüfung mit Erfolg
abzulegen.
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§ 20 Schriftliche FachprUfungen (Klausuren)

(1) Schriftliche FachprUfungen (Klausuren) werden in
folgenden Fächern abgehalten:

Mathematik A I

Mathematik A II

Technische Mechanik

Physik A

Grundlagen der
Elektrotechnik I

Grundlagen der
Elektrotechnik II

Elektrische Meßtechnik

Elektrische Bauelemente
und Grundschaltungen

Elektromechanische
Konstruktion

Betriebsorganisation

mit 3 Zeitstunden

mit 4 Zeitstunden

mit 3 Zeitstunden

mit 4 Zeitstunden

mit 4 Zeitstunden

mit 4 Zeitstunden

mit 2 Zeitstunden

mit 3 Zeitstunden

mit 4 Zeitstunden

mit 2 Zeitstunden

Mathematik B mit 3 Zeitstunden

Physik B mit 3 Zeitstunden
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(2) Der Zeitpunkt der Klausuren und die dabei zugelas¬

senen Hilfsmittel sind vom Prüfungsausschuß durch

Anschlag bekanntzugeben. Die Termine sind dabei so

festzulegen, daß fUr jeden Kandidaten an einem Tag

nur eine Klausur stattfindet.

(3) Die Klausurarbeiten und ergänzende mUndliche Prü¬

fungen werden vom Prüfer gem. §§ 8 und 10 Abs. (2)

benotet. Die Klausurarbeiten können von dazu be¬

stellten wissenschaftlichen Mitarbeitern vorkorri¬

giert werden. Die Noten sind den Kandidaten in der

Regel innerhalb 4 Wochen durch Aushang bekanntzu¬

geben.

§ 21 Bewertung der Zwischenprüfungsleistunqen

(Bildung von Fachnoten und Gesamtnoten)

(1) Die Prüfungsleistungen der in § 18 aufgeführten

Fächer werden nach den Vorschriften von § 8 be¬

wertet.

(2) Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn sämtliche

Fachprüfungen mindestens "ausreichend" (bis ein¬

schließlich 4,3) bewertet worden sind.

(3) Die studienbegleitenden Leistungsnachweise werden

im Zeugnis aufgeführt.

(4) Die Gesamtnote einer bestandenen Zwischenprüfung

errechnet sich aus dem Durchschnitt der Noten der

FachprUfungen und dem Mittelwert der Noten der
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Leistungsnachweise, der wie eine weitere Fachnote
gerechnet wird.

(5) Die Errechnung der Gesamtnote erfolgt ausnahms¬
los aus den nicht gerundeten Fachnoten.

22 Wiederholung der Zwischenprüfung

(1) Hat ein Kandidat einen qualifizierenden Teil der
Zwischenprüfung nicht oder endgültig nicht be¬
standen, so kann er sich in dem anderen quali¬
fizierenden Teil erneut prüfen lassen.

23 Zeugnis über die Zwischenprüfung

(1) Über die bestandene Zwischenprüfung ist innerhalb
von vier Wochen ein Zeugnis auszustellen, das die
Fachnoten und die Gesamtbewertung enthält. Das
Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsaus¬
schusses und vom Dekan zu unterzeichnen und mit

dem Siegel der Gesamthochschule Paderborn zu
versehen. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag
anzugeben, an dem die letzte Fachprüfung erfolg¬
reich abgeschlossen ist.

(2) Das ZwischenprUfungszeugnis muß einen Vermerk Uber

die Qualifizierung des Kandidaten für das Haupt¬
studium I und/oder fUr das Hauptstudium II ent¬
halten.
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(3) Falls ein Kandidat das Studium der Elektrotechnik

aufgeben will oder endgültig die Zwischenprüfung

nicht bestanden hat, sind ihm auf Antrag die einzel¬

nen Noten und das Gesamtergebnis der Prüfung schrift¬

lich mitzuteilen. Im Studienbuch ist ein Vermerk

Uber das Nichtbestehen der Prüfung aufzunehmen.

III. Besondere Bestimmungen für die Abschlußprüfungen

§ 24 Zulassung zur Abschlußprüfung bzw. zu einzelnen

studienbegleitenden Fachprüfungen des Hauptstudiums

(1) Zur Abschlußprüfung I bzw. zu zugehörigen Fach¬

prüfungen wird zugelassen, wer im Studiengang

"Elektrotechnik" an einer Hochschule im Geltungs¬

bereich des Grundgesetzes einschließlich Berlin (West)

die Zwischenprüfung mit der Qualifikation zum Haupt¬

studium bestanden hat und die erforderlichen PrUfungs-

leistungen nach § 26 erbracht hat.

(2) Zur Abschlußprüfung II bzw. zu zugehörigen Fachprü-

fungen wird zugelassen, wer im Studiengang "Elektro¬

technik" an einer Hochschule im Geltungsbereich des

Grundgesetzes die Zwischenprüfung mit der Qualifi¬

kation zum Hauptstudium II fUr Elektrotechnik be¬

standen und die erforderlichen Prüfungsvorleistun-

gen nach § 26 erbracht hat.
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(3) Für die Zulassung zur Abschlußprüfung gelten § 15

und § 16 entsprechend.

Dem Antrag auf Zulassung ist auch das Zeugnis Uber die
bestandene entsprechende Zwischenprüfung beizufügen.
In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsaus¬
schuß die Zulassung zu Fachprüfungen des Hauptstu¬
diums am Ende des fünften Semesters genehmigen, wenn
eine Wiederholungsprüfung in nur einem Fach aus¬
steht und die Meldung zu dieser Wiederholungsprü¬

fung gleichzeitig erfolgt.

(4) Der Kandidat muß mindestens ein Semester vor der Teil¬

nahme an der ersten Fachprüfung an der Gesamthoch¬
schule Paderborn in der Fachrichtung Elektrotechnik
eingeschrieben gewesen sein.

§ 25 Umfang der Abschlußprüfungen

(1) Für Zuerkennung der Abschlußprüfung sind folgende
Leistungen zu erbringen:

a) Erfolgreicher Abschluß der Fachprüfungen in den
Pflichtfächern und Wahlpflichtfächern des gewähl¬
ten Hauptstudiums.

b) Erfolgreicher Abschluß der Diplomarbeit bei der
Abschlußprüfung I oder

erfolgreicher Abschluß der Diplom- und Studien¬
arbeit bei der Abschlußprüfung II.
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(2) Die Abschlußprüfung I umfaßt in den jeweiligen Fach¬

bereichen nachstehende Fachprüfungen:

Fachbereich 14 - Elektrotechnik-Elektronik

Studienrichtung Elektronik

a) Fachprüfungen in den Pflichtfächern:

Nachrichtentechnik

Leitungstheorie/Vierpoltheorie

Regelungstechnik

Nachrichtenverarbeitende Systeme

Schaltungstechnik

Betriebsorganisation/Fertigungstechnik

b) Tachprüfungen in einem Wahlpflichtfach

Der Kandidat kann sich gem. § 8 (4) auch in mehr als

einem Wahlpflichtfach prüfen lassen.

Der Katalog der Wahlpflichtfächer enthält z. Zt. die

folgenden Fächer:

Mikrowellentechnik

spez. Bauelemente der Elektronik

Gerätetechnik

Programmierung Assembler

Meßverfahren in der Medizin

Medizinisch-biologische Meßgeräte
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Fortsetzung § 25

Elektromedizin
Prozeßtechnik
Lasertechnik

Studienrichtung Automatisierungstechnik

a) FachprUfungen in den Pflichtfächern:

Hochspannungstechnik und elektrische Anlagen
Regelungstechnik
Elektrische Maschinen und Antriebe

Prozeßautomation und Steuerungstechnik
Meßumformertechnik

Leistungselektronik

b) Fachprüfung in einem Wahlpflichtfach

Der Kandidat kann sich gem. § 8 (4) auch in mehr
als einem Wahlpflichtfach prüfen lassen.

Der Katalog der Wahlpflichtfächer enthält z. Zt. die
folgenden Fächer:

Kraft- und Arbeitsmaschinen

Elektrische Bahnen und Fahrzeuge
Elektrische Sonderantriebe

Ausgewählte Kapitel der Hochspannungstechnik
Galvanotechnik
Halbleitertechnik
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Programmierung Assembler
Elektronische Meßtechnik

Röntgentechnik und Strahlenkunde

Fachbereich 15 - Nachrichtentechnik

Studienrichtung Nachrichtentechnik

a) Fachprüfungen in den Pflichtfächern

Hochfrequenztechnik
Niederfrequenztechnik
Einfuhrung in die Theorie elektromagnetischer Felder
Nachrichtentechnik
Elektronische Meßtechnik

b) Fachprüfungen in mindestens zwei Wahlpflichtfächern

Der Kandidat kann sich gem. § 8 (4) auch in mehr als
zwei Wahlpflichtfächern prüfen lassen.

Der Katalog der V.'ahlpflichtfächer enthält z. Zt. die
folgenden Fächer:

Mikrowellen

Siebschaltungstechnik
Regelungstechnik

Datenverarbeitung
Systemtheorie
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Fortsetzung § 25

Technische Physik
Elektronen und Ionen
Antriebstechnik

Leistungselektronik
Hochspannungstechnik
Radartechnik

Halbleiterschaltungstechnik
Funkortung und Funknavigation
Weitverkehrstechnik

Fachbereich 16 - Elektrische Energietechnik

Studienrichtung Elektrische Energietechnik

a) FachprUfungen in den Pflichtfächern:

(Der Fächerkatalog wird noch festgelegt)

b) Fachprüfungen in den Wahlpflichtfächern:

(Der Fächerkatalog wird noch festgelegt)

Der Kandidat kann sich gem. § 8 (4) auch in mehr als
... Wahlpflichtfächern prüfen lassen.
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Fortsetzung § 25

(3) Die Abschlußprüfung II umfaßt die nachstehenden Fach-
prUfungen im Fachbereich 14 - Elektrotechnik-Elektronik

Elektrotechnik

a) Fachprüfungen in den Pflichtfächern

(Der Fächerkatalog wird noch festgelegt)

b) Fachprüfungen in drei Wahlpflichtfächern

Der Kandidat kann sich gen. § 8 (4) auch in mehr als
drei Wahlpflichtfächern prüfen lassen.

Der Katalog der Wahlpflichtfächer umfaßt z. Zt. die
folgenden Fächer:

(Der Fächerkatalog wird noch festgelegt)

§ 26 Prüfungsvorleistungen für die Abschlußprüfung

(1) Die Zulassung zu Laborproktika, in denen Teilnahme¬
scheine erworben werden können, setzt den erfolg¬
reichen Abschluß der für das entsprechende Hauptstu¬
dium qualifizierenden Zwischenprüfung voraus.

(2) Dem Antrag auf Zulassung zu einer Fachprüfung inner¬
halb der Abschlußprüfung sind Nachweise über erfolg¬
reich abgelegte Prüfungen, Leistungsnachweise und Be¬
scheinigungen Uber eine erfolgreiche Teilnahme an

Übungen und entsprechenden Lehrveranstaltungen beizu-
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fügen. Mit dem Antrag auf Zulassung zur letzten Fach
prUfung ist vorzulegen:

Der Nachweis über die Ableistung des 13wöchi

gen Fachpraktikums gem. § 12,

der Nachweis Uber die Teilnahme an fünf Ex¬

kursionstagen.

Es muß im einzelne*, vorgelegt werden:
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Fortsetzung § 26

Fachbereich 14

Hauptstudium I

Studienrichtung Elektronik

Prüfungsfach Teilnahmeschein an

Nachrichtentechnik Übungen und Praktikum
Nachrichtentechnik

Leitungstheorie/
Vierpoltheorie

Übungen
Leitungstheorie

Regelungstechnik Übungen und Praktikum
Regelungstechnik

Nachrichten¬
verarbeitende Systeme

Übungen und Praktikum
Nachrichtenverarbeitende
Systeme

Schaltungstechnik Übungen und Praktikum
Schaltungstechnik

ßetriebsorganisation
und Fertigungstechnik

Wahlpflichtfach Übungen und Praktikum des
Wahlpf licht fache s
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Fortsetzung § 26

Fochbereich 14

Hciuptstudium I

Studienrichtung Automatisierungstechnik

Prüfungsfach Teilnahmeschein an

Hochspannungstechnik/Q.
Anlagen

Übungen und Praktikum
Hochspannungstechnik/
El. Anlagen

Regelungstechnik Übungen und Praktikum
Regelungstechnik

El. Maschinen und Antriebe Übungen und Praktikum
El. Maschinen und
Antriebe

Prozeßautomation und
Steuerungstechnik

Übungen und Praktikum
Prozeßautomation und
Steuerungstechnik

Meßumformertechnik Übungen und Praktikum
Meßumformertechnik

Leistungselektronik Übungen und Praktikum
Leistungselektronik

Wahlpflichtfach Übungen und Praktikum
des Wahlpflichtfaches
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Fortsetzung § 26

Fachbereich 14

Houptstudium II

Studienrichtung Allgemeine Elektrotechnik

Es muß im einzelnen vorgelegt werden:

(wird noch festgelegt)
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Fortsetzung § 26

Fachbereich 15

Hauptstudium I

Studienrichtung Nachrichtentechnik

a) Pflichtfächer

Prüfungsfach Teilnahmeschein an

Nieder f reo, uenztec hnik Praktikum
Niederfrequenztechnik

Hochfrequenztechnik Praktikum
Hochfrequenztechnik

Einfuhrung in die Theorie
elektromagnetischer Felder

Nachrichtenverarbeitung Praktikum
Digitaltechnik

Elektronische Meßtechnik Praktikum
Elektronische Meßtechnik

b) Wahlfächer

Mikrowellen Praktikum
Mikrowellen

Siebschaltungstechnik

Regelungstechnik Praktikum
Regelungstechnik
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Fortsetzung § 26

Prüfungsfach Teilnahmeschein an

Datenverarbeitung Praktikum
Datenverarbeitung

Systemtheorie

Technische Physik

Elektronen und Ionen

Antriebstechnik Praktikum
Anriebstechnik

Leistunaselektronik Praktikum
Leistungselektronik

Hii^htnflnnnnnctorhm L*IJLIlojJUIIlIUMUä PrnL'T i L'iim1 J. UIS LXIVUHl

Hochspannungstechnik

.Tadartechnik

üalbleiterschaltungs-
t q c h n i k

Funkortung/Funknavigation

V.'eitverkehrstechnik
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Fortsetzung § 26

Fachbereich 16

Hauptstudium I

Studienrichtung Elektrische Energietechnik

•

(wird noch festgelegt)

•
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§ 27 Schriftliche und mündliche FochprUfungen innerhalb

der Abschlußprüfungen in den jeweiligen Fachbereichen

(1) Schriftliche FachprUfungen werden entsprechend der

Regelung in § 20 durchgeführt und in den folgenden

Fächern abgehalten:

Fachbereich 14

Hauptstudium I

Studienrichtung Elektronik

Nachrichtentechnik mit 3 Zeitstunden

Leitungstheorie/Vierpoltheorie mit 2 Zeitstunden

Regelungstechnik mit 2 Zeitstunden

Nachrichtenverarbeitenden Systeme mit 3 Zeitstunden

Schaltungstechnik mit 3 Zeitstunden

Betriebsorganisation/Fertigungstechnik mit 2 Zeitstunden

Studienrichtung Automatisierungstechnik

Hochspannungstechnik und Elektrische

Anlagen mit 2 Zeit stunden

Regelungstechnik mit 2 Zeitstunden

Elektrische Maschinen und Antriebe mit 2 Zeitstunden

Prozeßautomation und Steuerungs¬

technik mit 3 Zeitstunden

Meßumformertechnik mit 2 Zeitstunden

Leistungselektronik mit 2 Zeitstunden
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Fortsetzung § 27

Fachbereich 14

Hauptstudium II

Studienrichtung Allgemeine Elektrotechnik

(wird noch festgelegt)

Fachbereich 15

Kauptstudium I

Studienrichtung Nachrichtentechnik

mit 3 Zeitstunden

mit 3 Zeitstunden

mit 3 Zeitstunden

mit 3 Zeitstunden

mit 3 Zeitstunden

Hochfrequenztechnik

Niederfrequenztechnik

Einführung in die Theorie elektro¬

magnetischer Felder

NachrichtenVerarbeitung

Elektronische Meßtechnik
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Fortsetzung § 27

Fochbereich 16

Houptstudium I

Studienrichtung Elektrische Energietechnik

(wird noch festgelegt)
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Fortsetzung § 27

(2) Mündliche Fachprüfungen werden in den folgenden

Fächern abgehalten:

Fachbereich 14

Hauntstudium I

Studienrichtung i'ektronik

Mikrowellentechnik

Spezielle Bauelemente der Elektronik

Gerätetechnik

Programmierung Assembler

Meßverfahren in der Medizin

Medizinisch biologische Meßgeräte

Elektroir.edizin

Prozeßtechnik

Lasertechnik

Studienrichtung Automatisierunnstechnik

Kraft- und Arbeitsmaschinen

Elektrische Bahnen und Fahrzeuge

Elektrische Sonderantriebe

Ausgewählte Kapitel der Kochspannungstechnik

Galvanotechnik

Halbleitertechnik

Programmierung Assembler
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Fortsetzung § 27

Elektronische Meßtechnik

Röntgentechnik und Strahlenkunde

Fachbereich 14

Hauptstudium II

Studienrichtung Allgemeine Elektrotechnik

(wird noch festgelegt)

Fachbereich 15

Hauptstudium I

Studienrichtung Nachrichtentechnik

Mikrowellen

Siebschaltungstechnik
Regelungstechnik
Datenverarbeitung

Systhemtheorie
Technische Physik
Elektronen und Ionen
Antriebstechnik
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Fortsetzung § 27

Leistungselektronik
Hochspannungstechnik
Radartechnik

Halbleiterschaltungstechnik
Funkortung und Funknavigation
Weitverkehrstechnik

Fachbereich 16

Hauptstudium I

Studienrichtung Elektrische Energietechnik

(wird noch festgelegt)

(3) Mündliche Fachprüfungen werden vom Prüfer gem. § 3
benotet. Die Noten sind dem Kandidaten unmittelbar

nach der Prüfung bekanntzugeben.

(4) Im übrigen gelten die entsprechenden Parcgrcphen
dieser Prüfungsordnung (§ 20 (2), (3), § 8 und
§ 21).
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§ 28 Studienarbeiten und Diplomarbeiten

(1) Die Studienarbeit soll zeigen, daß der Kandidat

in der Lage ist, die während des Studiums gelehr¬

te wissenschaftliche Methodik seiner Fachrichtung

auf eine begrenzte Problemstellung anzuwenden.

(2) Die Diplomarbeit soll zeigen, daß der Kandidat

in der Loge ist, in begrenzter Zeit ein Problem

aus seiner Fachrichtung selbständig nach wissen¬

schaftlichen Methoden zu bearbeiten.

(3) Die Diplomarbeit und die Studienarbeit können von

jedem hauptamtlich oder hauptberuflich tätigen

Hochschullehrer der Fachbereiche Elektrotechnik,

der im entsprechenden Hauptstudium eine eigenver¬

antwortliche Lehrtätigkeit ausgeübt hat, ausgege¬

ben und betreut werden. Der Kandidat hat das Recht,

Vorschläge für das Thema seiner Diplomarbeit bzw.

Studienarbeit zu machen. Der Prüfungsausschuß kann

mit dem Ziel einer gleichmäßigen Belastung auf Antrag

eines Kochschullehrers die je Hochschullehrer zu ver¬

gebende Zahl der Diplomarbeiten begrenzen.

Wissenschaftliche Mitarbeiter können an der Betreu¬

ung von Diplom- und Studienarbeiten beteiligt werden.

(4) Die Diplomarbeit und die Studienarbeit dürfen mit Zu¬

stimmung des Prüfungsausschusses auch von einem Lehr¬

beauftragten ausgegeben und betreut werden. Absatz 3

gilt entsprechend.
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(5) Die Ausgabe einer Diplom- oder Studienarbeit erfolgt
durch den Aufgabensteiler über den Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses.

(6) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür,
daß ein Kandidat, der die Voraussetzung gem. § 26
erfüllt, innerhalb einer angemessenen Frist das Thema
für eine Studien- o.id/oder Diplomarbeit erhält.

(7) Die Bearbeitungszeit der Studienarb e it beträgt drei
Monate (Arbeitszeit ca. 150 Stunden). Das Thema der
Studienarbeit kann einmal innerhalb von vier Wochen

nach Aushändigung an den Kandidaten von diesem ohne
Angabe von Gründen zurückgegeben werden.

(8) Die Bearbeitungszeit der Diplomarbeit beträgt drei
Monate. Das Thema kann nur einmal und nur aus trif¬

tigen Gründen mit Einwilligung des Prüfungsausschus¬
ses zurückgegeben werden.

Auf begründeten Antrag, den der Kandidat spätestens
zwei Wochen vor Ablauf der jeweiligen Frist stellen
muß, kann der Prüfungsausschuß die Bearbeitungszeit
in Ausnahmefällen auf insgesamt höchstens sechs Monate
verlängern. Der Antrag muß zuvor vom Aufgabensteiler
befürwortet sein.

(9) Die Diplom- bzw. Studienarbeit ist fristgemäß in zwei
Exemplaren beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu
machen. Wird die Diplom- bzw. Studienarbeit nicht ter¬
mingerecht abgeliefert, so gilt sie als "nicht aus-
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reichend" bewertet.

(10) Bei Abgabe der Diplom- und Studienarbeit hat der Kan¬

didat schriftlich zu versichern, daß er die Arbeit

selbständig verfaßt und keine anderen als die ange¬

gebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

(11) Die Diplom- bzw. Studienarbeit ist von dem Hoch¬

schullehrer, der die Arbeit ausgegeben hat, zu beur¬

teilen. Wird die Diplomarbeit mit "nicht ausreichend"

bewertet, so ist sie von einem zweiten, vom Prüfungs¬

ausschuß zu bestimmenden Gutachter, zu beurteilen, der

die Voraussetzungen nach § 28 Ziff. 3 erfüllen muß.

In den Fällen nicht übereinstimmender Beurteilung wird

die Endnote als arithmetischer Mittelwert aus den bei¬

den Einzelnoten gebildet.

(12) Gruppenarbeit ist zulässig, wenn der Anteil des einzel¬

nen Kandidaten im Rahmen der Diplom- bzw. Studienar¬

beit klar erkennbar und bewertbar ist.

§ 29 Bewertung der Abschlußprüfungsleistungen

(1) Die Abschlußprüfung ist bestanden, wenn alle Fach¬

prüfungen, die Diplomarbeit und ggf. die Studien¬

arbeit mit mindestens ausreichend bewertet sind.

Im übrigen gelten die §§ 8 und 21 entsprechend.

(2) Bei der Bildung der Gesamtnote zählt die Diplomar¬

beit wie zwei Fachnoten. •

- 44 -



- 44 -

(3) Bei der Bildung der Gesaratnote für die Abschluß¬
prüfung II zählt die Studienarbeit wie eine Fach¬
note.

(4) Bei Uberragenden Leistungen, bei denen die Gesamt¬
note 1,2 oder besser ist, wird das Gesamturteil

"mit Auszeichnung bestanden" erteilt werden.

§ 30 Wiederholung der Abschlußprüfung

FUr die Anmeldung und Zulassung zur Wiederholungsprü¬
fung gelten die §§ 10, 15 und 16 entsprechend.

§ 31 Zeugnis Uber Abschlußprüfungen

(1) Hat ein Kandidat die Abschlußprüfung I oder II be¬
standen, so erhält er Uber die Ergebnisse innerhalb
von 4 Wochen ein Zeugnis. § 23 gilt entsprechend.
Thema und Note der Studienarbeit und der Diplomar¬
beit sind besonders zu nennen.

Das Zeugnis muß eine Angabe Uber die Regelstudien¬
zeit enthalten. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag
anzugeben, an dem alle Prüfungsleistungen anerkannt
sind.

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten eine
Urkunde Uber die Verleihung des akademischen Grades
ausgehändigt. Die Urkunde ist vom Vorsitzenden des
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Prüfungsausschusses und vom Dekan zu unterzeichnen

und mit dem Siegel der Gesamthochschule Paderborn
zu versehen.

Die Urkunde muff eine Angabe Uber die Regelstudien¬
zeit enthalten. Als Datum dieser Urkunde ist der Tag

der letzten Prüfungsleistung anzugeben.

(3) Falls ein Kandidat das Studium der Elektrotechnik

aufgeben will oder endgültig die Abschlußprüfung
nicht bestanden hat, sind ihm auf Antrag die einzel¬
nen Noten und das Gesamtergebnis der Prüfung schrift¬
lich mitzuteilen. Im Studienbuch ist ein Vermerk Uber

das Nichtbestehen der Prüfung aufzunehmen.

IV. Schlußbestimmungen

§ 32 Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt nach Genehmigung durch den Minister
fUr Wissenschaft und Forschung am Tage ihrer Veröffent¬
lichung gem. den Vorschriften der Vorläufigen Grundord¬
nung der Gesamthochschule Paderborn in Kraft.

/
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Die von den Fachbereichsräten der Fachbereiche 14, 15 und 16
beschlossene

Vorläufige Studienordnung für den integrierten
Studiengang Elektrotechnik an der Gesamthochschule
Paderborn,

welcher der Grllndungssenat der Gesamthochschule Paderborn
in seiner 49. Sitzung am 12. Juni 1974 zugestimmt hat, wurde
vom Ministerium fUr Wissenschaft und Forschung des Landes NW
mit Anderungsauflagen gemäß Erlaß

vom 10. November 1974

- Az. I A 3 43-15/2/12
IV B 4 8149/110 -

bis zum Ende des Sommersemesters 1975 genehmigt. Die genehmigte
Fassung der Studienordnung wird hiermit gemäß § 47 I VGrundO
veröffentlicht.

Paderborn, ? h. .«!"*. .1 .9 .7. 5.

Der Gründungsrektor

Q^u^c^
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Paderborn Meschede Soest

0

Vorläufige Studienordnunq
für den integrierten Studienqanq Elektrotechnik

an der
Gesamthochschule Paderborn

1. Vorbemerkungen

1.1 Nach dem "Gesetz über die Errichtung von Gesamt¬
hochschulen im Lande Nordrhein-Uestfalen" sollen
die Gesamthochschulen die Aufgaben der wissen¬
schaftlichen Hochschulen und Fachhochschulen in
Forschung, Lehre und Studium mit dem Ziel der
Integration vereinigen. Um diesem Auftrag des
Gesetzgebers zu entsprechen, bietet die Gesamt¬
hochschule Paderborn integrierte Studiengänge
an. Der integrierte Studiengang Elektrotechnik
führt nach einem für alle Studenten der Elek¬
trotechnik gemeinsamen zweijährigen Grundstudium
über eine qualifizierende Zwischenprüfung zu
unterschiedlichen, aufeinander bezogenen Haupt¬
studien von ein- bzw. zweijähriger Dauer mit
berufsbefähigenden Abschlüssen. Aufgrund der
bestandenen Abschlußprüfung I wird der aka¬
demische Grad Diplom-Elektroingenieur (Dipl.-
Elektroing.) verliehen. Aufgrund der bestan¬
denen Abschlußprüfung II wird der akademische
Grad Diplom-Ingenieur (Dipl.-Ing.) verliehen.
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Durch das integrierte Studium sollen Übergänge
innerhalb des Studienganges erleichtert und die
Chancengleichheit zuischen Studenten mit unter¬
schiedlichen Eingangsvoraussetzungen hergestellt
uerden.

1.2 Die Studienordnung für den integrierten Studien¬
gang Elektrotechnik an der Gesamthochschule
Paderborn beschreibt die Zugangsvoraussetzungen
und den Aufbau des Studiums. Sie gibt Studien¬
ziele und Studienabläufe und die dafür erforder¬
lichen Regelstudienzeiten an. Außerdem enthält
sie Hinweise auf das Prüfungsverfahren. Die
Studienordnung ist damit eine Orientierungshil¬
fe für Studierende und Lehrende bei der selbst-
verantuortlichen Planung und Durchführung des
Studiums.

1.3 Einzelheiten zu Prüfungen sind in der Prüfungs¬
ordnung Elektrotechnik an der Gasamthochschule
Paderborn festgelegt. Für die Durchführung des
Industrispraktikums ist die Praktikantenord¬
nung für den integrierten Studiengang Elektro¬
technik verbindlich.

1.4 Der Studierende uird zur Beantwortung weiter¬
gehender Fragen auf die allgemeine Studienbera¬
tung zu Beginn des Studiums und auf die Möglich¬
keit einer individuellen Beratung durch Hoch¬
schullehrer, Assistenten und Vertretung der
Studentenschaft während des gesamten Studiums
hingewiesen.
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2. Studienziele

2.1 Oer integrierte Studiengang Elektrotechnik an
der Gesamthochschule Paderborn vermittelt dem
Studierenden in einem drei- oder in einem
vierjährigen Studium eine Berufsqualifikation
auf den Gebieten der Elektrotechnik-Elektro¬
nik, Elektrischen Energietechnik und Nach¬
richtentechnik (soueit örtlich jeueils.zu¬
treffend).
Innerhalb dieses Bereiches bieten sich dem
Ingenieur beispielsweise folgende Einsatz¬
möglichkeiten bzu. Tätigkeitsbereiche:

- Forschung / Entuicklung
- Planung / Projektierung
- Lehre / Ausbildung
- Informationsuesen / Beratung
- Fertigung / Qualitätskontrolle
- Einkauf / Vertrieb

Der Ingenieur trägt damit eine wesentliche
Verantwortung bei der Gestaltung und Ver¬
änderung von Gesells chaft und Umwelt. Er
kann seine Tätigkeit daher nicht allein unter
rein technischen Aspekten ausüben, sondern
muß auch wirtschaftliche, gesellschaftliche
und ökologische Probleme berücksichtigen und
die Folgen technischer Entwicklungen unter
diesen Gesichtspunkten beurteilen können.

Die Ingenieurtätigkeit erstreckt sich im Laufe
des Berufsleben im allgemeinen auf verschie¬
dene der oben erwähnten Tätigkeitsbereiche.
Entsprechende umfangreiche Kenntnisse sind
daher erforderlich.
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Dazu gehören:

- Fachwissen in den mathematischen, naturwissen¬
schaftlichen, elektrotechnischen und kon¬
struktiven Grundlagenfächern,

- Fachwissen auf speziellen Anwendungsgebieten
uie z.B. der Energie-, Nachrichtentechnik,
Informationsverarbeitung, FleG-, Regelungs-
und Steuerungstechnik, Planungstechnik,

- Berufsbezogenes Fachwissen in Arbeits-,
Uirtschafts-, Rechts- und Gesellschafts¬
wissenschaften sowie Fremdsprachen.

- Fähigkeit im Erkennen und Auswerten tech¬
nischer und wirtschaftlicher Zusammenhänge,
Denken in Modellen und Systemen (Abstrak¬
tionsfähigkeit) ,

- Erfinderische und gestalterische Fähig¬
keiten (Kreativität),

- Fähigkeit im Umgang mit Menschen und in der
Anleitung von Menschen (Argumentation,
Kommunikation).

2.2 Die sehr komplexen Aufgaben in den unter 2.1
genannten Tätigkeitsfeldern erfordern während
des Grundstudiums eine breite und gründliche
Ausbildung des späteren Ingenieurs in den
naturwissenschaftlich-mathematischen und
elektrotechnischen Grundlagenfächern. Hier¬
durch soll der Student neben solidem Fachwissen
methodische Fähigkeiten erwerben, die für ein
erfolgreiches Hauptstudium der Elektrotechnik
Voraussetzung sind.
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Uegen der großen Breite der elektrotech¬
nischen Anuendungen ist innerhalb der Fach¬
richtung Elektrotechnik eine Ausrichtung des
Haupt studiums auf Teilgebiete (Studienrich¬
tungen) notwendig. Infolgedessen werden dem
Studierenden an der Gesamthochschule Pader¬
born nach einem gemeinsamen Grundstudium
folgende Studienrichtungen angeboten!

Elektrische Energietechnik
in Soest (Hauptstudium I)

Nachrichtentechnik in
Meschede (Hauptstudium I)

Elektrotechnik-Elektronik
in Paderborn (Hauptstudium

Elektrotechnik in Pader¬
born (Hauptstudium Ii)

Reqelstudiendauer inao.B8a.wt

3 Studienjahrs

3 Studianjahre

I) 3 Studienjahrs

4 Studienjahrs

In den Hauptstudien soll gemäß den Ausbildunga-
zielen eine Vertiefung auf Teilgebieten der
Elektrotechnik in Stoff und Methodik vermittelt
werden.

Bei der Durchführung des Hauptstudiums II ko¬
operieren die Fachbereiche 14 und 16 für den
Bereich Elektrische Energietechnik und die
Fachbereiche 14 und 15 für den Bereich Nach¬
richtentechnik in Forschung und Lehre.
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Das Hauptstudium I soll den Studierenden be¬
fähigen, zur Lösung vorgelegter elektrotech¬
nischer Probleme die geeignete uissenschaft-
liche Methode auswählen und sachgerecht an¬
wenden zu können.
Deshalb soll ausgehend von dem derzeitigen
Kenntnisstand eine Ausbildung vorwiegend
auf folgende Tätigkeitsbereiche angestrebt
uerden: Prüfuesen, Konstruktion, Projektie¬
rung, technische Beratung, Vertrieb, Ferti¬
gung, Betriebstechnik und Geräteentuicklung.

Das Hauptstudium II soll den Studierenden
befähigen, Probleme der Elektrotechnik
analysieren und wissenschaftliche Methoden
zu ihrer Lösung oder Beschreibung erarbei¬
ten zu können.

Entsprechend soll, ausgehend von dem der¬
zeitigen Kenntnisstand, eine Ausbildung
vorwiegend auf folgende Tätigkeitsbereiche
angestrebt werden: Forschung, Grundlagen
Entwicklung, Lehre, Planung.

3. 2uqanq8Voraussetzunqen

3.1 Voraussetzung für die Zulassung zum Studium
ist der Nachweis
a) der Hochschulreife odBr
b) der Fachhochschuireife oder
c) eines durch den Kultusminister als mit

a) oder b) gleichwertig anerkannten
Abschlusses.
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3.2 Unterschiedliche Voraussetzungen uerden durch
Brückenkurse und Zusatzkurse vor und/oder
während des Grundstudiums ausgeglichen, so
daß jedem Studenten die Uahl des einzu¬
schlagenden Studienabschnittes im Hauptstudium
entsprechend seinen Neigungen offensteht. Das
Lehrprogramm uiedsrholt zum Teil zielgerichtet
Gebiete, die bereits in den zuführenden Schulen
behandelt wurden, so daß die Teilnehmer der
Brückenkurse und ~" satzkurse in der Lage sind,
den Lehrveranstaltungen zu folgen.

Studierende mit Fachhochschulreife uerden zu
dem Hauptstudium II zugelassen, uenn sie mit
der für dieses Hauptstudium qualifizierenden
Zwischenprüfung auf der Grundlage erfolgreich
abgeschlossener Brückenkurse die fachgebundene
Hochschulreife eruerben.

3.3 Vor Beginn des Studiums ist außerdem ein
Industriepraktikum durchzuführen, das den
Studenten in die Probleme der elektrotech¬
nischen Praxis einführen soll. Näheres über
Zeitpunkt, Art, Dauer und Ausnahmen regelt die
Praktikantenordnung für den integrierten Studien¬
gang Elektrotechnik.

3.4 Studenten, die bereits Studienzeiten an
anderen Hochschulen (einschl. Fachhochschulen)
absolviert haben, können ihr Studium im inte¬
grierten Studiengang Elektrotechnik, unter
Anrechnung gleichwertiger Studienleistungen,
fortsetzen. Über die Anerkennung entscheidet
der Prüfungsausschuß (s. § 13 der Prüfungs¬
ordnung) .
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3.5 Die Immatrikulation uird durch die Einschreibungs
Ordnung geregelt. Auskünfte erteilt das Imma¬
trikulationsamt.

4. Aufbau und Ablauf des Studiums

4.1 Oer integrierte Studiengang Elektrotechnik
gliedert sich in zuei Abschnitte:

a) ein Grundstudium mit einer Studiendauer
von in der Regel 2 Jahren

b) ein Hauptstudium I mit einer Studien¬
dauer von in der Regel 1 3ahr
oder
ein Hauptstudium II mit einer Studien¬
dauer von in der Regel 2 Jahren

4.2 Im Grundstudium uird gemäß den Studienzielen
eine gründliche Ausbildung in den mathe-
matisch-naturuissenschaftlichen Grundlagen
der Elektrotechnik vermittelt. Im zuzeiten
Studienjahr vermitteln darüber hinaus einzel¬
ne Lehrveranstaltungen Grundlagen der elek¬
trotechnischen Uissenschaftsbereiche, uomit
dem Studenten die Möglichkeit gegeben uird,
das Hauptstudium gemäß seiner Neigung und
Eignung auszurichten.

4.3 Das Grundstudium schließt mit der Zwischen¬
prüfung ab, die für das Hauptstudium I oder
II qualifizierende fachprüfungen beinhaltet.
Mit der Zwischenprüfung soll der Studierende
nachweisen, daß er die Grundlagen des Fach¬
studiums erworben hat und befähigt ist, die
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ueitsren Studien im Hinblick auf deren
spezifische Anforderungen mit Erfolg durchzu¬
führen .
Uber die Ergebnisse der ZuischenprUfung uird
ein Zeugnis ausgestellt. Das Bestehen der
Zwischenprüfung ist Voraussetzung für den
Beginn der Abschlußprüfung (s. hierzu § 24
der Prüfungsordnung).

4.4 Oer Student wählt '?s ihm zusagende Hauptstu¬
dium I oder II. Im gewählten Hauptstudium
konzentriert der Student sich auf ein Teil¬
gebiet der Elektrotechnik, indem er die ent¬
sprechende Studienrichtung wählt.

4.5 Durch entsprechende Stundenverteilung wird
gewährleistet, daß innerhalb der Regelstudien¬
dauer alle vorgesehenen Fächer ohne Uber-
schneidungen gehört werden können. Darüber
hinaus sollte der Studierende nach eigenem
Ermessen weitere Lehrveranstaltungen der
Gesamthochschule belegen, um seine Ausbildung
zu erweitern oder um besondere Schwerpunkte
zu bilden.

4.6 Das Hauptstudium I oder II schließt mit der
Abschlußprüfung I bzw. II ab, über deren Er¬
gebnisse ein Abschlußzeugnis ausgestellt
wird. Nach bestandener Abschlußprüfung I uird
mit einer Urkunde der akademische Grad
Diplom-Elektroingenieur (Dipl.-Elektroing.)
verliehen, nach bestandener Abschlußprüfung
II der akademische Grad Diplom-Ingenieur
(Dipl.-Ing.).

-10-
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5. Lehrveranstaltungen

5.1 Ein Studienfach kann in Form von unterschied-
lichenLehrveranstaltungen angeboten UBrden.
Art und Umfang der Lehrveranstaltungen eines
Faches sind im Studienablaufplan festgelegt.
Die Lehrveranstaltungen können sein:

1 . Vorlesungen
2. Übungen / Tutorien
3. Seminare
4. Laborpraktika
5. Exkursionen
6. Anleitung zu selbständigem ingenieur¬

mäßigem und uissenschaftlichem Arbeiten.

Die Vorlesung findet in Form von Vorträgen zur
systematischen Wissensvermittlung statt.

In der Übung und den Tutorien uird der Stoff
eines Faches anhand von Beispielen vertieft,
erläutert und vom Studenten soueit uie möglich
selbständig geübt.

Im Seminar soll der Student in verstärktem
flaß zu aktiver Mitarbeit, Fragestellung und
Diskussion angeregt werden. Es uird ein Teil¬
gebiet eines Faches oder mehrerer Fächer
interdisziplinar im Zusammenwirken von Stu¬
denten und Lehrenden gemeinsam erarbeitet,
erweitert und vertieft. In der Regel werden
von den Studenten selbständig Themen und
Projekte bearbeitet, die in Vorlesungen

-11-
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nicht oder nur knapp behandelt uurden, die
aber im inneren Zusammenhang mit dem Inhalt
des betreffenden Faches oder der betreffen¬
den Fächer stehen.

In Laborpraktika uenden die Studenten die
vermittelten Grundkenntnisse, in der Ragel
selbständig, auf typische praktische Auf¬
gabenstellungen des jeueiligen Faches an.
Dabei werden der Stoff vertieft, Zusammen¬
hänge und Methoden erarbeitet und Fertig¬
keiten eruorben.

Exkursionen ergänzen die Lehrveranstaltun¬
gen. Sie stellen eine Verbindung zuischen
Studium und der Berufsuelt dar. Sie finden
in Form von Besichtigungen außerhalb des
Fachbereichs liegender Einrichtungen statt
und sollen exemplarische Einblicke in
Probleme der Berufsuelt und deren Lösungen
vermitteln, die im inneren Zusammenhang
mit dem Lehrstoff der Hochschule stehen.

Bei der Anleitung zu selbständigem inqe-
nieurmäSiqem und uissenschaftlichem Arbeiten
uird dem Studenten Gelegenheit gegeben, für
die Lösung fachspezifischer Probleme, die
Hilfe des betreuenden Hochschullehrers und
der uissenschaftlichen Mitarbeiter in An¬
spruch zu nehmen.

-12-
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5.2 In einem Projektstudium uird eine auf ein Projekt
bezogene Kombination von verschiedenartigen Lehr¬
veranstaltungen angeboten.

5.3 Deiters Formen von Lehrveranstaltungen können
auf Beschluß des Fachbereichsrates erprobt
und praktiziert werden.

6. Prüfunqsleistunqen

6.1 In jedem Fach muß der Student nachweisen, daß
er grundsätzliche Probleme des Fachgebietes
erfassen und lösen kann.

Die Prüfungsordnung Elektrotechnik gibt an, in
welchen Fächern Fachprüfungen durchgeführt
uerden und in welchen Fächern Leistungsnach¬
weise als Prüfungsvorleistungen erfolgreich
abzulegen sind. Außerdem regelt die Prüfungs¬
ordnung Elektrotechnik, welche Art der Prü¬
fungsleistung vorzusehen ist.

6.2 Folgende Nachweisarten sind möglich:

a) Klausur : Es werden selbständig Aufgaben
und Probleme mit Hilfe zugelassener
Unterlagen schriftlich gelöst.

b) Mündliche Prüfuno : Der Student weist münd¬
lich nach, daß er in der Lage ist, Probleme
des Faches selbständig zu erfassen und zu
lösen.
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c) Schriftlicher Test : In dem schriftlichen Test
ueist der Kandidat nach, daß er in begrenzter
Zeit und mit beschränkten Hilfsmitteln ein
Problem des betreffenden Faches erkennen und
mit den geläufigen Methoden Uege zu einer
brauchbaren Lösung finden kann.

d) Kolloquium : Im Kolloquium ueist der Kandidat
nach, daß er in begrenzter Zeit Probleme
des betreffenden Faches erkennen und mit den
geläufigen Methodr - selbständig lösen kann.

e) Schriftliche Ausarbeitung : Selbständige
schriftliche Bearbeitung eines von einem
Hochschullehrer gestellten Themas, das an
den Uorlesungsstoff anknüpft, mit an¬
schließender Diskussion über die Ausarbeitung.

f) Entwurf : Bearbeitung einer projektbezogenen
Aufgabe, die z.B. als Konstruktion, Anlagen¬
zeichnung, Schaltplan usu. mit den dazuge¬
hörigen Einzelheiten und Erläuterungen gelöst
uird, mit anschließender Diskussion über den
Entuurf.

g) Laboruntersuchunq : Selbständige experimen¬
telle Untersuchung, die über den Rahmen der
Standardversuche deutlich hinausgeht. Die
Unt8rsuchungszeit soll maximal 40 Stunden be¬
tragen. Das Ergebnis ist in angemessener Form
schriftlich niederzulegen.

h) Referat : Vortrag über ein vom Hochschullehrer
gestelltes Thema, das den Uorlesungsstoff er¬
weitert, mit anschließender Diskussion.

-14-
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i) Übung : Selbständige Bearbeitung von Aufgaben
aus dem «ermittelten Stoffgebiet mit Dis¬
kussion über Lösungsueg und Ergebnisse.

j) Seminare : Vertiefung eines Faches oder
mehrerer Fächer fachübergreifend im Zusammen-
uirken von Lehrenden und Studierenden.
Das Seminar geht über den unmittelbaren Stoff
einer Vorlesung hinaus oder kann an deren
Stelle treten. Es verpflichtet den Studenten
zur Übernahme von Seminararbeiten nach An-
ueisung des Seminarleiters.

Die Nachueisarten b) und d) - j) können einzeln
und in Gruppen durchgeführt uerden. Dabei muß
der Beitrag des einzelnen Studenten eindeutig
erkennbar sein. (sh. § 24 Prüfungsordnung).

6.3 Die Prüfungsleistungen uerden studienbeglei¬
tend abgelegt.

6.4 Das Bestehen der Zuischsnprüfung ist Voraus¬
setzung für den Beginn der Abschlußprüfung.

6.5 Im Studienablaufplan uird angegeben, welche
Prüfungsleistungen des Grundstudiums für die
Teilnahme an bestimmten Lehrveranstaltungen f
des Hauptstudiums Voraussetzung sind.

7. Empfehlung zum Studienablaufplan

7.1 Grundstudiums

In der Anlage 1 uird ein Studienverlaufsplan
empfohlen, der die Pflicht- und Uahlpflicht-
lshrveranstaltungen des gemeinsamen Grund-
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studiums aufführt. Er legt fest, in welcher
Reihenfolge die Lehrveranstaltungen zueck-
mäßigerueise besucht und die Fachprüfungen bzu.
Leistungsnachweise abgelegt uerden sollen.
Zum Ausgleich unterschiedlicher Zugangsvoraus¬
setzungen dienen die Brückenkurse und Zusatz¬
kurse .

7.2 Hauptstudium:

Die Studienverlaufspläne für die jeweiligen
Hauptstudien sind in der Anlage 2.11, 2.12
für den Fachbereich 14
Anlage 2.2 für den Fachbereich 15
Anlage 2.3 für den Fachbereich 16
empf ohlen.

Für das Hauptstudium II ist der Studienver¬
laufsplan für den Fachbereich 14 in der An¬
lage 3.11 angegeben.

7.3 Die Studienverlaufspläne sind abgestellt
auf die Anforderungen der Prüfungsordnung
für den integrierten Studiengang Elektro¬
technik und ermöglichen es, die Zwischen¬
prüfung nach vier Studiensemestern, die
Abschlußprüfung I nach sechs Studiensemestern
und die Abschlußprüfung II nach acht Studien¬
semestern abzulegen.

7.4 Die Studienverlaufspläne uerden inhaltlich
ergänzt durch eine Sammlung von Stoffplänen,
die für die einzelnen Studienfächer von den
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jeueils uerantuortlichen Hochschullehrern
im Kontakt mit dem Prüfungsausschuß für den
integrierten Studiengang Elektrotechnik
orientiert am Lernzielkatalog der Elektro¬
technik erstellt uerden.

7.5 Auf der Grundlage dieser Studienordnung
uerden für jedes Jahr von den Fachbereichs¬
räten der Fachbereiche 14, 15 und 16 Studien
plane aufgestellt und aufeinander abgestimmt
die unter Berücksichtigung hochschuldidak¬
tischer Erkenntnisse die für die einzelnen
Studienabschnitte vorgesehenen Lehrveran¬
staltungen bezeichnen.

8. Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt nach Genehmigung durch
den Minister für Wissenschaft und Forschung
am Tage ihrer Veröffentlichung gemäß den
Vorschriften der Vorläufigen Grundordnung
der Gesamthochschule Paderborn in Kraft.



GESAMTHOCHSCHULE PADERBORN Anlage 1

Integrierter Studionqanq Elektrotechnik
Studienablaufplan für das Grundstudium

1. - 4. Semester

EP = Fachprüfung LN = Leistungsnachweis

Studienfach
Uochenstunden
im Grund¬
studium

Summe
Fachprüfungen FP oder Lei¬
stungsnachweise LN

V Ü S P 1.Sem. 2.S em. 3.S em. 4.5em.
Mathematik A I 5 3 B FP

Mathematik A II 5 3 8 FP

Technische Mechanik % 2 6 FP

Physik A 5 3 2 10 FP

Chemie und Uerk-
stof f technik 4 2 6 LN

Grundlagen der
Elektrotechnik I 7 4 11 FP

Grundlagen der
Elektrotechnik II 3 2 5 FP

Elektrische Meß¬
technik 4 4 8 FP

Elektrische Bau¬
elemente und Grund—
schaltunqen 3 1 2 6 FP

Grundlagen des
Proorammierens 2 2 4 LN
nriinHlnnpn Hpt*UlUNUluUCiM L-JCJ.
Reoelunqstachnik 3 1 4

Grundlagen der
Diqitaltechnik 3 1 4

Grundlagen der
Nachrichtentechnik 3 1 4

Grundlagen der
Enerqietechnik 3 1 4

Volks- und Betriebs-
uir tschaft OC. OZ LN

für Hauptstudium I
qualif izierend:
Elektromechanische
Konstruktion 3 3 6 FP

Betriebsorganisation 3 1 4 FP

für Hauptstudium II
qualif izierend:
Mathematik B 4 2 6 FP
Physik B 3 1 4 FP
Summe 100
Summe der FP für HS] 10 FP
Summe der FP für HSU 10 FPI



GESAMTHOCHSCHULE PADERBORN Anlage 2.11

Fachbereich 14
Hauptstudium I
Studienrichtung Elektronik -

Pflichtfächer für das 5. und 6. Semester

Fach :_ Stundenzahl: PrüfunQi
Nachrichtentechnik 8 F P
Leitungstheorie/Vierpoltheorie 8 F P *m
Regelungstechnik 4 F P
Nachrichtenverarbeitende Systeme 6 F P
Schaltungstechnik 8 F P
Betriebsorganisation/Fertigungstechn. 4 F P

40
ein Uahlpflichtfach F P

Aus der Liste der Uahlpflichtfächer sind mindestens 10 Stunden
zu belegen.

Uahlpflichtfächer

Mikrowellentechnik
Spezielle Bauelemente der Elektronik
Gerätetechnik
Programmierung Assembler
Meßverfahren in der Medizin
Medizin, biolog. Meßgeräte
Elektromedizin -
Prozeßtechnik
Lasertechnik '

4
3
4
3
2
3
2
4
3

r



GESAMTHOCHSCHULE PADERBORN Anlage 2.12

Fachbereich 14
Hauptstudium I
Studienrichtung Automatisierungstechnik

Pflichtfächer für das 5. und 6. Semester

Fach :_ Stundenzahl; Prüfung

Hochspannungstechnik und elek¬
trische Anlagen 6 F P

Regelungstechnik 6 F P

El. Maschinen u. Antriebe 6 F P

Prozeßautomation u. Steuerungstechnik 9 F P

Meßumformertechnik 6 F P

Leistungselektronik 6 F P

39
ein Uahlpflichtfach F P

Aus der Liste der Uahlpflichtfächer sind mindestens 11 Stunden
zu belegen.

Uahlpflichtfächer

Kraft- u. Arbeitsmaschinen 3

Elektr. Bahnen u. Fahrzeuge 3

Elektr. Sonderantriebe 6

Ausgeu. Kapitel der Hochspannungstechnik 5
Galvanotechnik 2

Halbleitertechnik 2

Programmierung Assembler 3

Elektronische Meßtechnik 5

Röntgentechnik u. Strahlenkunde 2

31



GESAMTHOCHSCHULE PADERBORN Anlage 2.2

Fachbereich 15
Hauptstudium I
Studienrichtung Nachrichtentechnik

Zum Hauptstudium gehören neben den Pflichtveran-
staltungen Wahlfächer im Umfang von insgesamt
12 Uochenstunden, die aus dem vorliegenden An¬
gebot beliebig zusammengestellt uerden können. m

Studienfach Uocl
5. Semeste:
U Ü S P

lenstunden
6. Semester
V ü S P

Summe

a) Pflichtfächer
Hochfrequenztechnik 2 1-- 3 1 - 3 FP 10

NiederfrequenztBchnik 2 1-- 2 1 - 3 FP 9

Einführung in die Theorie
elektromagnet. Felder 2 1-- 2 1--FP 6 t
Nachrichtenverarbeitung 2 1-- 3 1 - 2 FP 9

Elektron. Meßtechnik 2 1-- ---1 FP 4

Allgemeinuissenschaftl.
Seminare

Lehrangebo
plan zu Bs
veröffentl

: uird im Semi
ginn jedes Sem
.cht

iar-
sstsrs

4»)

Exkursionen 5 Tage

) Allqemelnuissenschaftliche Seminare . Unter dieser
Bezeichnung uerden dem Studenten aus einer Viel¬
zahl von Wissensgebieten aus Wissenschaft, Kunst,
Politik, Sprachen u.a. Vorlesungen angeboten,
die ihm die Möglichkeit bieten sollen, seine
Ausbildung im Sinne einer Allgemeinbildung
abzurunden.

Allgereeinuissenschaftliche Seminare können auch
bareits während des Grundstudiums belegt werden.
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Anlaqe 2.2

Studienf ach Uochena
5. Semester
U Ü S P

tunden
6. Semester
V Ü S P

Summa

b) Uahlfächer
Mikrowellen 2 1 - 1 FP 4

Siebschaltungstechnik 3 1 - - FP 4

Systemtheorie 3 1 - - FP 4

Regelungstechnik 2 1 - 1 FP 4

Datenverarbeitung 2 1 - 1 FP 4

Technische Physik 2 1 - 1 FP 4

Elektronen u. Ionen 3 1 FP 4

Antriebstechnik 2 1 - 1 FP 4

Leistungselektronik 2 1 - 1 FP 4

Hochspannungstechnik 2 1 - 1 FP 4

Radartechnik 3 1 - - FP 4

Halbleiterschaltungstech¬
nik 3 1 - - FP 4

Funkortung/Funknavigation 3 1 - - FP 4

Ueitverkehrstechnik 3 1 - - FP 4



GESAHTHOCHSCHULE PADERBORN Anlage 2.3 a

Anlage 2.3 b

Fachbereich 16

Hauptstudium I

Studienrichtung Elektrische Energietechnik
(uird noch festgelegt)

m

9



GESAMTHOCHSCHULE PADERBORN Anlage 3.11

Fachbereich 14
Hauptstudium II
Studienrichtung Allgemeine Elektrotechnik

(uird noch festgelegt)
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i GESAMTHOCHSCHULE PADERBORN

Fachbereich 5

Wirtschaftswissenschaft - Rechtsuissenschaft

Ordnung für die Brückenkurse
im Rahmen des integrierten Grundstudiums

der Wirtschaftswissenschaften

Präambel

Die Prüfungsordnung für den integrierten Studiengang
Uirtschaftsuissenschaften regelt in § 8 (4), daß Stu¬
dierende ohne allgemeine Hochschulreife, die sich für
eines der Hauptstudien II qualifizieren wollen, bei
der Waldung zum qualifizierenden Teil der Zwischen¬
prüfung den Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an
Brückenkurson zu führen haben, mit Erlaß vom 18.4.74
unter I A - A 8 II - 43 - 15/2/12 hat der Minister für
Wissenschaft und Forschung erklärt, nähere Regelungen
seien Angelegenheit der Hochschule und nicht in die
Prüfungsordnung aufzunehmen. Die Ordnung ist daher als
Durchführungsvor sehrift zu § 8 (4) PO zu verstehen.
Dabei geht der Fachbereichsrat davon aus, daß die
Brückenkurse auch all jenen Studierenden zur Teilnahme
offenstehen, die die erfolgreiche Teilnahme nicht
nachzuweisen haben. Es uird ueiter ein Zusatzkurs Buch¬
haltung angeboten. Dieser Zusatzkurs ist insbosondere
für Studierende mit allgemeiner Hochschulreife gedacht,
ist aber wiederum für alle anderen offen. Ziel ist die
Vorbereitung auf das Propädeutikum Rechnungsuesen. Der
Erfolg der. Teilnahme ist nicht nachzuweisen.
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§ 1: Inhalt der Brückenkurse

(1) Die Brückenkurse sind
- Brückenkurs Englisch

und
- Brückenkurs Mathematik

(2) Die Inhalte der beiden Kurse werden vom Fachbereich
Wirtschaftswissenschaft - Rechtsuissenschaft im Kon¬
takt mit den Fachbereichen 3 bzu. 17 festgelegt.
Die Festlegungen uerden im Anhang zu dieser Ordnung
veröffentlicht.

§ 2: Dauer der Brückenkurse

(1) Die Brückenkurse umfassen pro Studierenden etua loo
Lehrveranstaltungsstunden, davon entfallen auf Eng¬
lisch etua So und auf Mathematik etua 4o Stunden.

(2) Die Kurse uerden Semesterbegleitend angeboten und
umfassen demnach 3 bzu. 5 Semesteruochenstunden. Im
Wintersemester uerden jeueils der Brückenkurs Mathe¬
matik und zuei Semesteruochenstunden des Brücken¬
kurses Englisch angeboten, im Sommersemester uerden
jeueils die übrigen drei Semesteruochenstunden des
Brückenkurses Englisch angeboten.

§ 3: Form der Brückenkurse

(l) Die Veranstaltungsform ist das Lehrgespräch verbunden
mit Übungen. Daher sind die Kurse parallel für mehrere
Gruppen anzubieten, deren Größe die Zahl 15 nicht über¬
steigen sollte.
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(2) Die Gruppenzuordnung erfolgt durch Eintragen in dafür
vorgesehene Listen. Die Dozenten sind verpflichtet,
für eine ungefähr gleichmäßige Gruppenaufteilung zu
sorgen. Eine Beschränkung der Gesaratzahl der Kurs¬
teilnehmer pro Semester ist nicht statthaft.

§ h: ErfolgskontrollB

(1) Die erfolgreiche Teilnahme uird in jedem Brückenkurs
aufgrund einer zueistündigen für alle Kursgruppen
identischen schriftlichen Abschlußklausur bescheinigt.
Die Klausuren uerden nicht benotet, sondern nur unter
den Aspekten "bestanden" oder "nicht bestanden" beurteilt.
Die bestandenen Prüfungen uerden dem Prüfungsamt gemel¬
det. Bei Nicht-Bestehen braucht der Brückenkurs nicht
wiederholt zu uerden, um die Klausur im Zusammenhang
eines neuen Termins wiederholen zu können.

(2) Die Klausuren uerden am Ende eines jeden Semesters an¬
geboten. Für Studierende, die im vorhergehenden Uinter-
semester an der Klausur im Kurs Mathematik erfolglos
teilgenommen haben, uird zur Vorbereitung im Sommer-
sen.ester die Teilnahme an einer zusätzlichen Kursgruppe
ermöglicht, soueit der Fachbereich ein entsprechendes
Angebot bereitstellen kann.

(3) Die Anmeldung zu den Klausuren erfolgt durch Eintragung
in eine gemeinsame Liste und hat in der Regel zuei
Uochen vor dem Klausurtermin zu erfolgen. Im Übrigen
sind die Vorschriften der Klausurordnung des Fachbe¬
reichs zu beachten.
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§ 5: Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt mit der Verkündung in den amt¬
lichen Mitteilungen der Gesamthochschule Paderborn
mit Wirkung zum US 1975/76 in Kraft. Studierenden,
die bis zum Ende des Sommersemesters 1975 Brücken¬
kurse gemäS den vom Fachbereichsrat am 23.lo., 6.11.
und 22.11.1974 beschlossenen Regelungen erfolgreich
absolviert haben (vgl. Veröffentlichung des Dekans
vom 6.12.1974), uerden ois betreffenden Prüfungs¬
leistungen als gleichwertig anerkannt. § 14 und die
sich auf diese Vorschrift beziehenden §§ der Prüfungs
Ordnung für den integrierten Studiengang Wirtschafts¬
wissenschaft des Fachbereichs Uirtschaftsuissenschaft
Rechtsuissenschaft bleiben unberührt.

Anhang:

Inhalt des Brückenkurses Englisch
Inhalt des Brückenkurses Ciathematik



Inhalt des Brückenkurses Mathematik

1. Zahlen und ihre Darstellung
(Die 2ahlbereich8 IN, Z, C, IR; Stellenuer tsystem
dezimal, dual-; Intervallschachtelung)

2. Rechenarten, Rechengesetzs, Rechensymbole
(Grundrechnungsarten und ihre Umkehrunqen, ein¬
schließlich der Symbole £2 > TT ' n ' 1 (R')

3. Anuendung auf das Rechnen mit Termen und auf
Gleichungen und Ungleichungen (einschließlich
Exponentialgleichungen)

4. Grundlagen der Mengenlehre . y» v
(Terminologie, die Verknüpfungen (/ ,// , \, X,
Anuendungen)

5. Grundbegriffe der Aussagenlogik
(Aussagen, Aussageformen, Verknüpfung von Aus¬
sagen mit Uahrheitstafein)

6. Beu'eistechnik
(direkt, indirekt, vollständige Induktion)

7. Die Begriffe "Relation" und "Funktion"



Inhalt des Brückenkurses Englisch

Der Gesamtkurs dient dem Erwerb allgemein-englisch¬
sprachigen Vokabulars, der Aufarbeitung, Uiederholung
bzu. Vertiefung der englischen Grammatik und Sprach¬
strukturen, der Schulung von Hören/Verstehen, Sprechen,
Lesen und Schreiben der englischen Sprache souie der
Erweiterung des Uortschatzes. Im Hinblick auf die do¬
minierende Rolle des amerikanischen Englisch als Uirt-
schaftssprache soll dieser Zueig des Englischen ge¬
bührend berücksichtigt werden.
Der Kurs baut auf den bereits erworbenen Sprachkennt¬
nissen (FOS u.a.) auf. Die Übungen sind ausschlieGlich
englischsprachig.
Der erste Teil des Kurses (2 Stunden) soll eine Ein¬
führung und Uiederholung der Grammatik und eines all¬
gemeinen Grundwortschatzes etwa entsprechend dem
Untarrichtswerk Eckermann-Piert, Einführung in die
Englische Sprache, Klett-V/erlag oder dem Grundwort¬
schatz von Ueis in Grund- und Aufbauwortschatz Englisch,
Klett-Uerlag (ca. 2ooo Uörter) bieten. Behandelt werden
soll nach Möglichkeit:
Grammar: Verb: ordinary, irregulär, imperative, präsent,

past, perfect tenses, perfect/non-perfect,
progressive, non-progressive forms,
active and passiva voices, future time
reference, transitive/intransitive and
copulative constructions, auxiliaries:
be, have, do, may, can, must, have to,
need, ought, dare, used, will, wouldj
use and sequence of tenses, forms of the
infinitive, participles (present and past),
Gerund , participial constructions, phrasal
verbs, idioms

Noun: collective noun, noun classBS, possessive
case, plural formation, Synonyms, antonyms,
idioms, numerals

Adjectives, adverbs (manner, place, time,
frequency, degree)

Lexicon: Basic (?) English vocabulary in context, levels
of speech (simplified: Standard, colloquial,
substandard) as contained in comprehension
passagos)

Structure: Simple sentence, question and negation,
word Order, position of adverbs, adverbial
phrases, reported speech, infinitive and Gerund
constructions

Comprehension: Elementary comprehension passages
(Eckermann-Piert level).
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Der zusite Teil des Brückenkurses (3 Uochenstunden)
baut auf den ersten Teil auf und dient der Einführung
in das Lesen mittelschuerer (intermediate level)
Texte souie der Erweiterung des Wortschatzes (etua
de.n Aufbauuortschatz von Weis, s.o., 25oo zusätzliche
L'örter, entsprechend).
Das besondere Ziel des Kurses ist es, den Studenten
in das v/erstehende Lesen - nicht Übersetzen - von
Texten allgemeiner und aktueller Art (polit., soziol.,
philos., schöngeistig) einzuführen und ihn gegen Ende
des Kurses zu befähigen, Uirtschaftstexte auf der ent¬
sprechenden Ebene lesen und inhaltlich erfassen zu
können (comprehensive reading). Der Schuierigkeitsgrad
sollte etua den Topical Texts, Klett-Uerlag, Heft 1-3,
bei Uirtschaftstexten den Topical Texts, Economic
Texts, Advanced Comprehension Pieces, Heft 7, ent¬
sprechen.
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Gesamthochschule Paderborn

Ordnung für Brückenkurse
im Rahmen des integrierten Grundstudiums
Physik, Chemie, Maschinenbau. Elektrotech¬
nik und Mathematik

I. Allgemeines

Gemäß § 1 Abs. 2 der Verordnung über die Zugangsvoraussetzungen
für Studiengänge an Gesamthochschulen vom 21. August 1973 wer¬
den Studenten, die keine Hochschulreife besitzen, in einem inte¬
grierten Studiehgang nach einem Grundstudium von mindestens via]
Semestern zum Hauptstudium II zugelassen, uenn sie mit der für
dieses Hauptstudium qualifizierenden Zwischenprüfung auf der
Grundlage erfolgreich abgeschlossener Brückenkurse die fach'gs-
bundene Hochschulreife erwerben.

Die Teilnahme an Brückenkursen ist für Studenten ohne Hochschul¬
reife, die das Hauptstudium II anstreben, verpflichtend. Den
Studenten mit Hochschulreife wird die Teilnahme an Brückenkursei
jedoch dringend empfohlen.

II. Inhalt und Umfang der Brückenkurse

(1) Vorgesehen sind für die integrierten Studiengänge Physik,
"*") Chemie, Maschinenbau, Elektrotechnik und Mathematik ein

Brückenkurs Mathematik mit 60 Stunden
und ein
Brückenkurs Physik mit 40 Stunden.

(2) Die Inhalte des für alle genannten integrierten Studien¬
gänge vorzusehenden Brückenkurses in Mathematik werden
vom Fachbereich 17, die des Brückenkurses in Physik wer¬
den vom Fachbereich 6 in Kontakt mit den betroffenen Fach¬
bereichen festgelegt.

Die Festlegungen werden im Anhang zu dieser Ordnung ver¬
öffentlicht.
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III. Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt mit der Verkündung in den "Antlichen
Mitteilungen der Gesamthochschule Paderborn" mit Wirkung
zum US 1975/76 in Kraft.

Cj3^*-< Lt^i^L^-

Paderborn, 18.6.1975



Brückenkursordnung Mathematik für das Fach Chemie

1) Umfang
Der Brückenkurs Mathematik für Chemiker umfaßt insgesamt
60 Lehrveranstaltungsstunden gleichgültig, ob er als
Block- oder Semesterveranstaltung durchgeführt uird.

2) Erfolgskontrolle
Die erfolgreiche Teilnahme uird aufgrund zweistündiger
schriftlicher Abschlußklausuren bescheinigt. Die Ab¬
schlußklausuren uerden nicht benotet, sondern nur unter
den Aspekten " bestanden " oder " nicht bestanden " be¬
urteilt. Bei Nicht-Bestehen braucht der Brückenkurs
nicht uiederholt zu uerden; der Studierende kann ohne
erneute Teilnahme ai, jinem Brückenkurs zur Abschluß¬
klausur zugelassen uerden.

3) Inhalt
1. a) Koordinatensysteme (Polarkoordinaten), Darstellung

einfacher Funktionen.

b) Grundbegriffe der Vektorrechnung

2. Spezielle Funktionen

a) sin, cos, tg, ctg .
Beziehungen dieser Funktionen untereinander,
Additionstheoreme, graphische Darstellung dieser
Funktionen.

b) Exponentialfunktionen und Logarithmen, Zehnerpo¬
tenzen, Rechnen mit sehr kleinen und sehr großen
Zahlen.

3. Einführung in die Differential- und Integralrechnung

a) Differentiation einfacher Funktionen und der ge-'
nannten speziellen Funktionen, Extremuerte, Uande-
punkte.

b) Integralrechnung
Integration einfacher Funktionen und der angegebenen
speziellen Funktionen.

Auf dem Teil 3 sollte möglichst der Schwerpunkt des ge¬
samten Brückenkurses liegen. Soweit möglich sollte als
Teil 4 eine Einführung in die komplexen Zahlen erfolgen.

4) Der Brückenkurs sollte in der Regel vor dem 1. Semester
stattfinden. Der Brückenkurs kann auch später - aouohl
in der vorlesungsfreien Zeit, als auch in der Vorlesungs¬
zeit - stattfinden.



Brückenkursordnung Mathematik für das Tech Physik

1) Umfang
Dar Brückenkurs Ciathematik für Physiker umfaBt insgesamt
60 Lehrveranstaltungsstunden gleichgültig, ober er als
Block- oder Semesterveranstaltung durchgeführt wird.

2) Erfolqskontrolle
Die erfolgreiche Teilnahme uird aufgrund zweistündiger
schriftlicher Abschlußklausuren bescheinigt. Die Abschluß-
klausuren uerden nicht benotet, sondern nur unter den
Aspekten " bestanden " oder " nicht bestanden " beurteilt.
Bei Nicht-Bestehen braucht der Brückenkurs nicht uieder-
holt zu uerden; der Studierende kann ohne erneute Teil¬
nahme an einem Brückenkurs zur Abschlußklausur zugelassen
uerden.

3) Inhalt
1. Koordinatensysteme (Polarkoordinaten), Darstellung ein¬

facher Funktionen

2. Spezielle Funktionen
a) sin, cos, tg, ctg

Beziehungen dieser Funktionen untereinander, Addi-
tionstheoreme, graphische Darstellung dieser Funk¬
tionen.

b) Exponentialfunktionen und Logarithmen, Zehnerpoten-
zen, Rechnen mit sehr kleinen und sehr großen Zahlen.

3. Einführung in die Differential- und Integralrechnung
a) Differentiation einfacher Funktionen und der genannten

speziellen Funktionen, Extremuerte, Wendepunkte.

b) Integralrechnung
Integration einfacher Funktionen und der angegebenen

speziellen Funktionen. ^
Auf dem Teil 3 sollte möglichst der Schuerpunkt des ge¬
samten BrUckenkurses liegen. Soueit möglich sollte als
Teil 4 eine Einführung in die komplexen Zahlen erfolgen.

4) Termin
Der Brückenkurs sollte in der Regel vor dem 1. Semester
stattfinden. Der Brückenkurs kann auch später - souohl
in der vorlesungsfreien Zeit, als auch in der Uorlesungs-
zeit - stattfinden.

i



Brückenkursordnung Mathematik für das Fach Maschinenbau

1) Umfang
Oer Brückenkurs Mathematik für Maschinenbauer umfaßt ins¬
gesamt 60 Lehrveranstaltungsstunden gleichgültig, ob er
als Block- oder als Semesterveranstaltung durchgeführt
uird.

2) Erfölqskontrolle
Die erfolgreiche Teilnahme uird aufgrund zweistündiger
schriftlicher Abschlußklausuren bescheinigt. Die Ab¬
schlußklausuren uarden nicht benotet, sondern nur unter
den Aspekten " bestanden " ode.r " nicht bestanden ■ be¬
urteilt. Bei Nicht-Bestehen braucht der Brückenkurs
nicht uiederholt zu u°rden; der Studierende kann ohne
erneute Teilnahme an binem Brückenkurs zur Abschlußklau¬
sur zugelassen uerden.

3) Inhalt
1. Arithmetik

Potenzen, Uurzeln, Logarithmen, Zahl e, Rechenschieber,
Binomischer Lehrsatz.

2. Trigonometrie
Additionstheoreme

3. Analytische Geometrie der Ebene
Koordinatensysteme, Gerade, Kreis, Parabel

4. Funktion«nlehr e
Ganze rationale Funktionen

5. Folgen und Reihen
Arithmetische und geometrische Reihen

6. Grundbegriffe der Analysis
Grenzuert von Funktionen, Differentailquotient,
Begriff des bestimmten und unbestimmten Integrals.

4) Termin
Der Brückenkurs sollte in der Regel vor dem 1. Semester
stattfinden. Der Brückenkurs kann auch später - sowohl in
der vorlesungsfreien Zeit, als auch in der Vorlesungs-
zeit - stattfinden.



Brückenkursordnung Plathsmatik für das Fach Elektrotechnik

1) Umfanq

Der Brückenkurs Mathematik für Elektrotechniker umfaßt
insgesamt 60 Lehrveranstaltungsstunden gleichgültig, ob
er als Block- oder Semesterveranstaltung durchgeführt
uird.

2) Erfolqskontrolle *
Die erfolgreiche Teilnahme uird aufgrund zweistündiger
schriftlicher AbschluQklausuren bescheinigt. Die AbschluQ-
klausuren uerden nicht benotet, sondern nur unter den
Aspekten " bestanden " oder " nicht bestanden " beurteilt.
Bei Nicht-Bestehen braucht der Brückenkurs nicht wieder¬
holt uerden; der Studierende kenn ohne erneute Teilnahme
an einem Brückenkurs zur Abschlußklausur zugelaasen uer¬
den.

3) Inhalt
1. Arithmetik

Potenzen, Uurzeln, Logarithmen, Zahl e , Rechenschieber
Binomischer Lehrsatz.

2. Triqon ometrie
Additionstheoreme

3. Analytische Geometrie der Ebene
Koordinatensysteme, Gerade, Kreis, Parabel

4. Funktionenlehr e
Ganze rationale Funktionen

5. Folgen und Reihen
Arithmetische und geometrische Reihen

6. Grundbegriffe der Analysis
Grenzuert von Funktionen, Differentialquotient, Begriff
des bestimmten und unbestimmten Integrals.

4) Termin
Der Brückenkurs sollte in der Regel vor dem 1. Semester
stattfinden.Der Brückenkurs kann auch später - eouohl in
der vorlesungsfreien Zeit, als auch in dar Vorlesungs¬
zeit - stattfinden.



Brückenkursordnung Mathematik für das Fach Mathematik

1) Umfang
Der Brückenkurs Mathematik für Mathematiker umfaßt ins¬
gesamt 6D Lehrveranstaltungsstunden gleichgültig, ob er
als Block- oder Semesterveranstaltung durchgeführt uird.

2) Erfolqskontrolle
Die erfolgreiche Teilnahme uird aufgrund zweistündiger
schriftlicher Ab3chluQklausuren bescheinigt. Die Ab¬
schlußklausuren werden nicht benotet, sondern nur unter
den Aspekten " bestanden"oder " nicht bestanden " be¬
urteilt. Bei Nicht-Bestehen braucht der Brückenkurs
nicht wiederholt ueiJen; der Studierende kann ohne er¬
neute Teilnahme an einem Brückenkurs zur Abschlußklau-
'sur zugelassen werden.

3) Inhalt
Oer Teilnehmer sollte mit der Mengensprache, dem Abbil¬
dungsbegriff und mit Zahlbereichen vertraut gemacht
werden. Ueiter gehören mathematische Schlußueisen und
Beueistechniken zum Inhalt des Kurses.

4) Termin
Oer Brückenkurs sollte in der Regel vor dem 1. Semester
stattfinden. Der Brückenkurs kann auch später - sowohl
in der vorlesungsfreien Zeit, als auch in der Vorlesungs¬
zeit - stattfinden.
Ueitere Einzelheiten können der Studienordnung für den
integrierten Studiengang Mathematik entnommen werden.

. -i



GESAMTHOCHSCHULEPADERBORN Paderborn.
, ., , . „ „ , , Pohlweg Postfach 454Fachbereich 6 • Naturwissenschaften *>

Telefon 05251; io

Ordnung fUr die BrUckenkurse In Physik

1. Der Brückenkurs in Physik wird In zwei Blöcken von je 2o WS angeboten.
Der Kurstell in Block 1 findet Innerhalb von 14>Tagen vor Beginn
des 1. Semesters statt, der Kurstell In Block 2 Innerhalb von 14 Tagen
nach Ende der Vorlesungen des 1. Semesters und vor Beginn des 2. Semesterctffe
Als Veranstaltungen sind Vorlesungen und Obungen vorgesehen.

2. Die erfolgreiche Teilnahme am Brlickenkurs wird durch eine Klausur
von 2 Stunden Dauer am Ende des 2. Blocks Uber den Stoff beider
Blöcke nachgewiesen.

3. Tür die Studenten des Maschinenbaus, der Chemie, Mathematik
und Physik uird im Brückenkurs folgender Stoff angeboten:

Block 1: Größen, Größengleichungen, Einheiten, graphische Darstellung,
Messung einschl. einfacher Fehlerbetrachtung, Vektoralgebra,
Beispiele aus der einfachen Punktmechanik, Kalorimetrie, Energie¬
begriff, Hydrostatik

Block 2: Geometrische Optik Linsen, Spiegel, optische Geräte, Gleich¬
stromlehre, Begriff von Spannung und Strom, einfache Stromkreise,
Akustik.

4. FUr die Studenten der Elektrotechnik wird Block 1 wie oben angeboten.
In Block 2 wird Geometrische Optik, Linsen, Spiegel, optische Geräte,
Schwingungen, Wellen, Akustik behandelt.

5. Bei Nichtbestehen der Abschlußklausur braucht der BrUckenkurs nicht
wiederholt zu werden, um zu einer Wiederholung der Klausur Im Zusammenhang
eines neuen Klausurtermins.
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Der Minister für Wissenschaft und Forschung
des Landes NU hat mit Erlass vom 24. August'; 197.3
- Az. I B 5 43-15/2/12 - die vom Fachbereichsrat
des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft - Rechts¬
wissenschaft im riai 1973 beschlossene

Vorläufige Studienordnung für das
integrierte Studium der Wirtschafts¬
wissenschaften

uelcher der Gründungssenat der Gesamthochschule
Paderborn in seiner 22. Sitzung am 9.5.1973 zuge¬
stimmt hat, vorläufig bis zum Ende des Sommer¬
semesters 1975 genehmigt.und mit Erlass vom 26.2.1975
I A 3 S124 gen, diese Genehmigung bis einschließlich
Sommersemester 1976 verlängert.

Die vorliegende Ordnung berücksichtigt die vom Minister
für Wissenschaft und Forschung durch Erlasse vom 18.4.1974 -
I A - AB II - 43-15/2/12, 16.12.1974 - I A 3 43-15/2/12 und
4.7.1975 - I A 3 - 8124.92 genehmigte Änderungen.

Die genehmigte Fassung der Studienordnung wird hiermit
gem. § 47 A VGrundO veröffentlicht.

Paderborn, 14. 3uli 1975

Der^Gründungsrektor

KJ^^^^ijU^
(Prof. Dr. B. Carstensen)



G E SAMTHOCHSCHULE PADERBORN
Fachbereich 5

Wirtschaftswissenschaft - Rechtswissenschaft

Vorläufige Studienordnung

für das integrierte Studium der Wirtschaftswissenschaften
an der

Gesamthochschule Paderborn

April 1975
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I. Allgemeines

(1) Diese Studienordnung bietet dem Studierenden, der
sich auf die Abschlußprüfung des

Diplom-Betriebswirtes (Hauptstudium I)
und des

Diplom-Kaufmannes (Hauptstudium II)
und des

Diplom-Volkswirtes (Hauptstudium II)
vorbereitet, eine Hilfe für die sinnvolle Planung
und geordnete Durchfuhrung seines Studiums. Sie
berücksichtigt die Bestimmungen der Vorläufigen
Prüfungsordnung für das integrierte Studium an
der Gesamthochschule Paderborn vom 25-5.1973-

(2) Die Studienordnung wurde vom Fachbereichsrat des
Fachbereichs 5 (Wirtschaftswissenschaft - Rechts¬
wissenschaft) der Gesamthochschule Paderborn im
Mai 1973 beschlossen.

(3) Diese Studienordnung wird durch spezielle Hinweise
in den einzelnen Fachrichtungen als weitere Orien¬
tierungshilfe ergänzt. Darüber hinaus wird der Stu¬
dent nachdrücklich auf die Studienberatungen hinge¬
wiesen.

(4) Jeder Student gestaltet sein Studium in eigener
Verantwortung. Deshalb verzichtet die Studienord¬
nung darauf, einen verbindlichen Studienplan vor¬
zulegen. Sie legt Jedoch Leitlinien und Richtzahlen
für den Aufbau des Studiums fest.

- 2
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Da die Prüfungsordnung ein ordnungsmäßiges Studium
vorschreibt, empfiehlt es sich, von den Richtzahlen
möglichst nicht abzuweichen.

Der Studierende stellt seinen Studienplan selbst
zusammen. In der Studienberatung erhält er Hinweise
über den zweckmäßigen Aufbau seines individuell zu
gestaltenden Studiums.

»
(5) Das Studium der Wir + schaftswissenschaften wird in

ein einheitliches Grundstudium und ein Hauptstudium
gegliedert. Das einheitliche Grundstudium schließt
mit der Zwischenprüfung, die Hauptstudien schließen
mit der Abschlußprüfung I oder II ab.

über die Ergebnisse der Zwischenprüfung und der Ab¬
schlußprüfung wird je ein Zeugnis, über die Verlei¬
hung des akademischen Grades auf Grund der Abschluß¬
prüfung eine Urkunde ausgestellt.

(6) In der Zwischenprüfung wird festgestellt, ob der
Studierende mit Erfolg gearbeitet hat. Sie weist aus,
für welchen Studiengang des Hauptstudiums er sich qua¬
lifiziert.

(7) Eine einschlägige praktische Tätigkeit, vor Aufnahme
des Studiums ist erwünscht.
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II. Grundstudium

(1) Das Grundstudium gliedert sich ins

1. PropHdeutika Stundenzahl
Mathematik für Uirtschaftsuissenschaftler 12
Rechnungsuesen _4_16

2. Prüf unqsfächer
a) Gemeinsame Grundfacher (Grundkurse):

Allgemeine Betriebsuirtschaftslehre 14 £k
Allgemeine Volksuirtschaftslehre 12
Statistik 8
Recht für Uirtschaftsuissenschaftler _B_4_2

b) Orientierungsfächer (unter denen 3 zu
uählen sind) :

Spez. BUL: Unternehmensführung + EDV 4
Spez. BUL: Bilanzen,Finanzen,Steuern 4
Spez. BUL: Marketing 4
Spez. BUL: Personaluesen 4
Spez. MikroÖkonomik : Uelf aretheur ie

Uettbeuerbsthaorie
Uirtschaftssysteme 4

Spez. riakroökonomik : Uir tschaf tssteuerung _4_12.

3. Sonstige Grundpflichtfacher (von denen
Uissenschaftstheorie, Technik des uissen-
schaftlichen Arbeitens und mindestens ein
ueiteres zu uählen ist, vgl. dazu Ii(4))
Uissenschaftstheorie 4
Technik des uissenschaftl. Arbeitens 2
Soziologie 4
(Sozial-) Psychologie 4
Politikuissenschaft _4_lp_

Summe: 8o

(2) Für das Ueretändnis der Uirtschaftsuissenschaften sind
Kenntnisse der Mathematik für Uirtschaftsuissenschaftler,
des Rechnungsuesens und des Uirtschaftsenglisch unab¬
dingbar. Das Bestehen der Zuischenprüfung setzt eine
erfolgreiche Teilnahme an den Klausuren in Mathematik
und Rechnungsuesen voraus. Für die Studierenden, die
sich in Uirtschaftsenglisch ueiterbilden J*Dllen, uird
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•in zusätzlicher Kurs im Umfang von 4 SUS im
dritten und/oder vierten Semester angeboten.
Für den Fall, daß Uirtschaftsanglisch im Haupt¬
studium als Uahlpflichtfach gewählt uird, wer¬
den die nachyr.uiesenen Stunden aus diesem Kurs
auf die Pflichtstundenzahl für das Uahlfach-
8tudium angerechnet.

(3) Die gemeinsamen Grundfächer und die "sonstigen
Guundpf lichtf ächr.r" sind unabhängig von der Uahl
des Studienabschlusses für alle Studierenden unter
Berücksichtigung der Flaßgabe unter I (4) verpflich¬
tend. Die Grundkurse in allgemeiner Betriebswirt¬
schaftslehre bzw. Volkswirtschaftslehre werden in¬
haltlich und zeitlich so aufeinander abgestimmt,
daß sich überschneidende Lehrbereiche nicht doppelt
angeboten werden. Folglich kann in den betreffenden
Abschlußprüfungen in Betriebs- bzw. Uolkswirtschafts-
lehre auf entsprechende Teile der volks- bzw. be¬
triebswirtschaftlichen Lehr- und Lerngegenstände
zurückgegriffen werden.

In den "sonstigen Grundpflichtfächern" werden keine
Zwischenprüfungsleistungen gefordert.

(4) Orientierungsfächer haben den Zweck, dem Studieren¬
den die begründete Entscheidung für das betriebs-
bzw. volkswirtschaftliche Hauptstudium und inner¬
halb des betriebswirtschaftlichen für das Kurz- oder
Langzeitstudium zu erleichtern. Damit eine echte
Orientierungsmögliehkeit besteht, werden folgende
Regelungen getroffen:

(4.1) Deder Studierende soll sich in drei von sechs
Fächern nach seiner Uahl orientieren. In zweien

5
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von den drei gewählten Fächern muß er die
Abschlußprüfung bestehen.

(4.2) Die betriebswirtschaftlichen Orientierungs¬
fächer gliedern sich in einen für das Haupt¬
studium I und einen für das Hauptstudium II
qualifizierenden Teil. Jeder Studierende, der
ein solches Orientierungsfach wählt, soll bei¬
de Teile kennenlernen und sich danach für ei¬
ne der beiden Klausuren entscheiden. Er kann
aber auch an beiden Klausuren teilnehmen.

Lehrveranstaltung für

Schwerpunktgebiete Hauptstudium I Hauptstudium II

Bilanzen, Finanzen, Steuerrecht, Investitions- u.
Steuern alternativ Finanzierungs¬

Finanzmanagement theorie

Management mit EDV Funktionsbereichs¬ Integrierte Pla¬
planungen nung im Unter¬

nehmen

Marketing Absatzplanung Marketingtheorie
(Instrumental¬ (Modellcharakter)

Personalwesen
charakter )

Aufgaben des ÄMenschl. VerWlten
Personalwesens in Organisationen

Volkswirtschaftslehre (entfällt) Spezielle Mikro¬
Ökonomik
Spezielle Makro¬
Ökonomik

- 6 -
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(4.3) Die Wahl der Fächer im qualifizierenden Teil
der Zwischenprüfung muß spezifisch für das
angestrebte Hauptstudium sein. Abweichend von
diesem Grundsatz kann sich der Studierende
gleichzeitig für beide Hauptstudien II quali¬
fizieren, indem er in einem volkswirtschaft¬
lichen und in einem für das Hauptstudium II
qualifizierenden betriebswirtschaftlichen
Orientierungsfach die Prüfung besteht.

(4.4) Innerhalb des Hauptstudiums (der Hauptstudien),
für das (die) er qualifiziert ist, kann der
Kandidat jede Schwerpunktrichtung studieren,
unabhängig davon, ob er diese als Orientierungs¬
fach gewählt hatte.

(5) Die Zwischenprüfung ist studienbegleitend. Sie soll
am Ende des vierten Semesters abgeschlossen sein und
besteht aus dem für das Hauptstudium insgesamt und
dem für die einzelnen Hauptstudien qualifizierenden
Teil.

In der Regel sind die Zwischenprüfungsleistungen bzw.
-Vorleistungen in den folgenden Semestern zu erbrin¬
gen (wobei im Jahresturnus angeboten wird und daher
erste Semester sinnvollerweise nur im Wintersemester
beginnen können). Vgl. dazu die nachfolgende Über¬
sicht:

- Rechnungswesen nach dem 1. Semester
- Mathematik nach dem 2. Semester
- Allg. Volkswirtschaftslehre nach dem 2. Semester
- Allg. Betriebswirtschaftslehre nach dem 3. Semester
- Statistik nach dem 3- Semester
- Recht nach dem 4. Semester
- Orientierungsfächer nach dem 4. Semester

- 7 -



- 7 -

Std.

o s
M <1>
P.W

o>
H

CNJ
C\J

CTN
H 2o 8o

Sonst.Grund¬fächer

C\J <f o
rH

Orien¬tierungs-fächer

1 1 1
*

Cd rH
H bei

Cd
rH

Recht
1 1 <J-

*
* 3 CO

Sta¬tistik

1 -i *
<f H

US
frtUJ

Grund¬kursBWL
1 c~-

*
f~ rH2 1 <f

rH

Grund¬kursWL
£^

*ö 1 1 CJ
H

Rechn.-wesen

*
<t rHM 1 1 1 <f

Mathe¬matik

Iß
*

VO H
K

1 1 C\J
H !

Sem. V CM IO -3-
Std. proFach

1

m

*



1 )
- 8 -

III. Hauptstudium

(1) Die Hauptstudien sollen die Studenten befähigen,
nach wissenschaftlichen Methoden selbständig zu
arbeiten und praktische Entscheidungen auf wis¬
senschaftlicher Grundlage zu treffen-.

Im Hauptstudium II soll der Student darüber hin¬
aus befähigt werden, offene Fragen der Wirtschafts¬
wissenschaften selbständig zu bearbeiten.

(2) Fächer im Hauptstudium

1. Im Hauptstudium I

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
Allgemeine Volkswirtschaftslehre

Schwerpunktgebiete: Bilanzen, Finanzen, Steuern
Management mit EDV
Marketing .
Personalwesen

ein Wahlpflichtfach gem. § 18 (3) der Prüfungsordnung

2. Im Hauptstudium II

a) für den Studiengang Diplom-Kaufmann

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
Allgemeine Volkswirtschaftslehre

Schwerpunktgebiete: Bilanzen, Finanzen, Steuern
Management mit EDV
Marketing
Fersonalwesen

Spezielles Wahlpflichtfach gem. § 27 (1)3 PrüfO
Allgemeines Wahlpflichtfach gem. § 27 (1)4 PrüfO.

- 9 -
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b) für den Studiengang Diplom-Volkswirt

Allgemeine Volkswirtschaftslehre
Volkswirtschaftspolitik
Finanzwissenschaft
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre

ein Wahlpflichtfach gem. § 27 (2) 2 Prüf.6.

m

Spezielle Hinweise und Erläuterungen in den einzelnen
Schwerpunktbereichen (s.auch I, (3)) sind im Sekre¬
tariat erhältlich.
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Der Minister für Wissenschaft und Forschung
des Landes NU hat mit Erlaß vom
15. 3uli 1975 - I B 2 - 8101/110 die

Vorlauf ige Promotionsordnung des Fachbe¬
reichs Uirtschaftsuissenschaft-Rechtssiissen- 1
Schaft

genehmigt.

Die Promotionsordnung uird hiermit gem. § 47 I UGrundO
veröffentlicht.

Paderborn, 22. 3uli 1975

Der Gründungsrektor

(jX^<lot^u^<y
(Prof. Dr. B. Carstensen)



GESAMTHOCHSCHULE PADERBORN
Fachbereich 5

Uirtschaftsuissenschaft - Rechtsuissenschaft

Vorläufige

Promotionsordnung

des Fachbereichs

"Uirtschaftsuissenschaft - Rechtsuissenschaft"

Juni 1975



§ 1: Doktorgrad

1. Der Fachbereich Uirtschaftsuissenschaft -
Rechtswissenschaft der Gesamthochschule Pader¬
born verleiht den Grad eines Doktors der
Wirtschaftswissenschaften (Dr. rar.pol.).

2. Als Anerkennung für besondere uissenschaft-
liche Leistungen kann der Senat auf Uorschlag
des Fachbereichs den genannten Doktorgrad
auch "honoris causa" VBrleihen.

§ 2: Promotionsvoraussetzungen

1., Voraussetzung für die Promotion ist ein quali¬
fizierter Hochschulabschluß, der ein acht-
semestriges Studium voraussetzt. Der Kandidat

- 2 -
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ist auch zuzulassen, uenn ein qualifizierter
Hochschulabschluß in einem uirtschaftsuissen-
schaftlichen Fach vorliegt, der ein sechs-
semestriges Studium voraussetzt und ein zuei-
semestriges Ergänzungsstudium in diesem Fach
nachgeuiesen uird.

2. Nach dem Ergänzungsstudium im Falle des Abs. 1,
Satz 2 findet eine mündliche Ergänzungsprüfung
statt; ihr Bestehen ist Voraussetzung für die
Zulassung zur Promotion. Eine Note für die be¬
standene Ergänzungsprüfung uird nicht erteilt.
Im Falle einer Dissertation aus dem Fach Volks-
uirtschaftslehre erstreckt sich die Ergänzungs¬
prüfung auf die Gebiete Volksuirtschaftstheorie
und -politik gemäß der Prüfungsordnung für das
Studium der Uirtschaftsuissenschaften an der
Gesamthochschule Paderborn. Im Falle einer Dis¬
sertation aus dem Fach Batriebsuirtschaftslehre
erstreckt sich die Ergänzungsprüfung auf eines
der betriebsuirtschaftlichen Schuerpunktgebiete
im Rahmen des Hauptstudiums II gemäß der Prüfungs¬
ordnung für das Studium der Uirtschaftsuissen-
schaften an der Gesamthochschule Paderborn. Im
Falle einer Dissertation aus dem Bereich der
Didaktik der Uirtschaftsuissenschaften erstreckt
sich die Ergänzungsprüfung auf die Gegenstände
der mündlichen Teilprüfung im Fach Uirtschafts-
uissenschaften im Rahmen der ersten Staatsprüfung
für das Lehramt am Gymnasium mit Uirtschaftsuissen-
schaften als Erstfach. Der Prüfungsausschuß für
den integrierten Studiengang Uirtschaftsuissen-
schaft bestellt die Prüfer entsprechend der
Prüfungsordnung für den integrierten Studiengang.
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3. Ausländische Examina ueiden anerkannt, sofern
sie einem deutschen Abschlußexamen gem. Abs. 1
entsprechen. Die Gleichwertigkeit ausländischer
Examina uird durch die von der KMK und URK ge¬
billigten Äquivalenz-Vereinbarungen festge¬
stellt. Bei Zueifeln an der Gleichwertigkeit
ist die Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesan zu hören.

4. Vor der Promotion soll der Doktorand in der
Regel zwei Semester am Fachbereich Uirtschafts-
uissenschaft - Rechtsuissenschaft der Gesamt¬
hochschule Paderborn studiert haben. Begründete
Ausnahmen kann der Fachbereichsrat zulassen.

§ 3 : Dissertation ■

1. Die Dissertation muß ein Thema aus den Wirtschafts¬
wissenschaften und/oder Sozialwissenschaften zum
Gegenstand haben. Das Thema wird zwischen dem bzw.
den Betreuer(n) und dem Kandidaten vereinbart. Die
Betreuer müssen entsprechend § 5, Abs. 2 ausge¬
wählt werden.

2. Die Dissertation soll in deutscher Sprache ab¬
gefaßt sein. In Ausnahmefällen kann der Fachbereichs¬
rat die Vorlage der Dissertation in einer anderen
als der deutschon Sprache genehmigen.

3. Die Dissertation kann auch in wesentlichen Bestand¬
teilen einer Gruppenarbeit bestehen. Der Anteil
des Doktoranden muß klar erkennbar und bewertbar
sein. Er muß nach Umfang und wissenschaftlicher
Leistung einer Dissertation entsprechen.
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4. In Ausnahmefällen kann als Dissertation auf
Antrag des Beuerbers bzu. eines Fachbereichs-
angehörigen, der nach § 5, Absatz 2 als Refe¬
rent eingesetzt uerden kann, mit Zustimmung
des Fachbereichsrates auch eine bereits ver¬
öffentlichte Abhandlung eingereicht uerden,
die den Anforderungen einer Dissertation ent¬
spricht.

§ 4; Meldung und Zulassung

1. Das Gesuch um Zulassung zur Promotion ist schrift¬
lich vom Kandidaten an den Dekan zu richten.

2. Dem Gesuch sind beizufügen;

2.1 der Nachweis gem. § 2 Abs. 1, im Fall des
Absatzes 1, Satz 2 zusätzlich der Nachueis
über die bestandene Ergänzungsprüfung.

2.2 drei maschinengeschriebene und gebundene
Exemplare einer uissenschaftlichen Abhand¬
lung (Dissertation) mit Inhalts- und Lite¬
raturverzeichnis

2.3 a) eine Darstellung des Lebenslaufes und
uissenschaftlichen Bildungsganges des
Beuerbers;

b) bei Bewerbern, deren Muttersprache nicht
Deutsch ist, der Nachueis hinreichender
deutscher Sprachkenntnisse;

c) eine Erklärung, daß der Bewerber die Dis¬
sertation selbständig verfaßt, nur die angege
benen Quellen und Hilfsmittel benutzt und
wörtlich oder inhaltlich übernommene Stellen
als solche gekennzeichnet hat. Ist die
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Dissertation als Gemeinschaftsleistung ent¬
standen, so ist die eigene Leistung abzu¬
grenzen j

d) uissenschaftliche Schriften, die der Bewer¬
ber bereits veröffentlicht hatj

e) eine Erklärung, daß mit der vorgelegten
uissenschaftlichen Abhandlung kein anderer
akademischer Grad eruorben bzu. beantragt
uorden ist;

f) gegebenenfalls eine Erklärung des Kandida¬
ten, daQ er die Öffentlichkeit der Disputa¬
tion nach § 2o, Abs. 6 HSchG ablehnt;

g) im Falle einer Gruppenarbeit Angaben über
Namen, akademische Grade und Anschriften
der beteiligten Uissenschaftler, sowie ein
gemeinsamer Bericht der Verfasser über den
Verlauf der Zusammenarbeit, der den wesent¬
lichen Beitrag des Kandidaten an der gemein¬
samen Arbeit erkennen läßt. Der Antragsteller
muß ferner darüber Auskunft geben, ob diese
Uissenschaftler bereits ein Promotionsver¬
fahren beantragt haben und dabei Teile der
vorgelegten Arbeit für ihre eigenen Promo¬
tionsverfahren benutzt haben.

3. Über die Annahme des Gesuchs entscheidet der Fach-
bereichsrat aufgrund einer formalen Nachprüfung
der Zulassungsvoraussetzungen. Die Entscheidung
soll binnen 14 Tagen erfolgen.

4. Die Rücknahme des Promotionsgesuchs ist solange
möglich, uie die Gutachten der Referenten noch
nicht vorliegen.
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§ 5: Beurteilung der Dissertation

1. Zu Beginn seiner'Amtsperiode uählt der Fachbereichs-
rat einen Ausschuß, dam die Bestimmung der Mitglieder
von Promotionskommissionen für während der Amts-
periode durch Annahme des Promotionsgesuchs einge¬
leitete Promotionsverfahran obliegt. Der Ausschuß
besteht aus drei Hochschullehrern, einem promovier¬
ten wissenschaftlichen Mitarbeiter und einem Studen¬
ten. Zwei der Hochschullehrer müssen ordentlicher
Professor oder uissenscn_. tlicher Rat und Professor
sein.

Die Promotionskommission wird"unter Berücksichtigung
der Vorschläge des Promovenden gewählt. Sie besteht
aus vier Mitgliedern. Mitglieder können nur Hoch¬
schullehrer mit besonderen Forschungsaufgaben oder
Forschungsleistungen und wissenschaftliche Mitar¬
beiter sein, von den letzteren jedoch höchstens
einer; § 26,2 HSchG ist zu beachten. Mindestens
zusi Mitglieder müssen ordentlicher Professor oder
wissenschaftlicher Rat und Professor sein. Aus dem
Kreis der Mitglieder der Promotionskommission be¬
stimmt der Ausschuß die beiden Referenten; dabei
ist einem Vorschlag des Promovenden zu entsprechen.
Dar Vorsitzende der Promotionskomnission sowie einer
der beiden Referenten müssen eine der Qualifikationen
nach Satz 4 haben.

3. Die Referenten müssen in getrennten Gutachten die
Annahme oder Ablehnung der Dissertation vorschlagen.
Die Gutachten sollen spätestens drei Monate nach der
Zulassung vorliegen. Dem Promovenden wird auf Uunsch
unverzüglich Einsicht in die Gutachten gewährt. Er
kann dazu gegenüber dem Fachbereichsrat und der Kommis-.
sion schriftlich Stellung nehmen.

2.

^
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4. Innerhalb der 3-Monatsfrist ist den promovierten Lehr-
personen des Fachbereichs Gelegenheit zur Einsicht¬
nahme in die Dissertation zu geben.

5. a) Über die Annahme der Arbeit entscheidet die
Promotionskommission auf der Grundlage der Voten
der Referenten.

b) Sprechen sich beide Referenten gegen die Annahme
der Arbeit aus, so ist sie abgelehnt.

c) Hat sich nur ein Referent für die Annahme der
Dissertation ausgesprochen, so muß der Ausschuß
binnen vier Uochen unter Berücksichtigung eines
Vorschlags des Promovenden einen dritten Referen¬
ten bestellen, der innerhalb von drei Monaten
sein Gutachten vorzulegen hat. Der dritte Referent
muß die Qualifikation nach Absatz 2, Satz 4 haben,
bt muß nicht Mitglied der Promotionskommission sein.

i. Die Referenten können dem Kandidaten vorschlagen,
die Dissertation innerhalb einer im Einvernehmen
mit dem Bewerber festgelegten Frist umzuarbeiten.

7. Für die Bewertung der schriftlichen Arbeit stehen
folgende Noten zur Verfügung:

bei hervorragender wissen¬
schaftlicher Leistung als
ausgezeichnet (summa cum laude)
1 als sehr gut (magna cum laude)
2 als gut (cum laude)
3 als genügend (rite)
4 als nicht genügend (Arbeit abgelehnt)

8. Die Note der Dissertation ergibt sich als arith¬
metisches Mittel aus den von den Referenten erteil¬
ten Noten.
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9. Uird die Dissertation abgelehnt, so gilt die
Prüfung als nicht bestanden.

c

r

§ 6: Mündliche Prüfung

1. Die mündliche Prüfung soll der Feststellung
dienen, daß der Kandidat „jfgrund besonderer
uissenschaftlicher Kenntnisse und Fähigkeiten
in der Lage ist, die uon. ihm in der Dissertation
erarbeiteten Ergebnisse gegenüber Fragen und
Einwänden zu begründen oder ueiter auszuführen
und davon ausgehend uissenschaftlich zu dis¬
kutieren.

Die mündliche Prüfung besteht aus einer Dispu¬
tation über die Dissertation souie einem Prüfungs-
gespräch über Probleme des Faches und angren¬
zender Gebiete, die sachlich und methodisch mit
der Dissertation zusammenhängen. Sie ist nach
Maßgabe des § 2o Abs. 6 HSchG öffentlich. Die
mündliche Prüfung dauert stua 9o Minuten.

Das Prüfungskollegium ist die Promotionskommis¬
sion.

2. Die Disputation soll frühestens 2 (Jochen und
spätestens 8 Uochen nach Annahme der Disserta¬
tion erfolgen.

•3. Nach der Disputation hat jedes Mitglied des
Prüfungskolltgiums eine,Note (Benotung ent¬
sprechend § 5 Abs. 7) für die mündlichen
Leistungen zu erteilen. Das arithmetische
Mittel dieser drei Bewertungen ergibt die NotB
der mündlichen Prüfung.
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§ 7: Gesamtnote

1. Die Gesamtnote ergibt sich aus den schriftlichen
Prüfungsleistungen und dem Ergebnis der mündlichen
Prüfung gemäß § 6, Abs. 1. Die schriftliche Leistung
uird mit 2/3, die mündliche Leistung mit l/3 der
Gesamtnote heuertet.

2. Die Auszeichnung "summa cum laude" uird dann
erteilt, uenn die Dissertation von den beiden
Referenten mit "ausgezeichnet" heuertet uurde
und in der mündlichen Prüfung jeder Prüfer mindestens
Note "sehr gut" erteilt.

Ist die Dissertation mit "ausgezeichnet" heuertet
worden und erhält der Kandidat in der mündlichen
Prüfung nicht von jedem Prüfer mindestens die Note
"sehr gut", so ist bei der Berechnung der Gesamtnote
von der Note 1,0 für die Dissertation auszugehen.

Im übrigen gilt ein geuogenes arithmetisches Mittel
von l,o bis 1,5 als sehr gut (magna cum laude)
von 1,51 bis 2,5 als gut (cum laude)
von 2,51 bis 3,5 als genügend (rite).

Bei der Festsetzung der Gesamtnote bleibt die
dritte Stelle nach dem Komma unberücksichtigt.
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§ 8: Täuschung

1. Stellt sich nachträglich heraus, daß der Kandidat
bei der Anfertigung der Dissertation oder bei
der Disputation getäuscht oder sich unerlaubter
Hilfen bedient hat, so kann der Fachbereichsrat
die Gesamtnote entsprechend berichtigen oder die
Prüfung für nicht bestanden erklären.

2. Uird die Prüfung für nicht bestanden erklärt, ist die Ur
künde einzuziehen. Tine Entscheidung nach Abs. 1
ist nach einer Frist von 5 Jahren ab Datum
des Diploms ausgeschlossen.

3. Im übrigen richtet sich der Entzug des Doktor¬
titels nach den gesetzlichen Vorschriften.

§ 9 : Urkunde

1. Über die bestandene Doktorprüfung uird eine
Urkunde ausgestellt. Sie enthält dos Gesamt¬
ergebnis souie den Titel und das Prädikat der
Dissertation. Das Diplom uird auf den Tag der
letzten Prüfungsleistung datiert, mit dem
Hochschulsiegel versehen und vom Rektor und
dem Dekan unterzeichnet.

2. Die Urkunde ist auszuhändigen, uenn die Disser¬
tation innerhalb von zuei Jahren nach der münd¬
lichen Prüfung in angemessener Ueise der wissen¬
schaftlichen Öffentlichkeit zugänglich gemacht
ist. Angemessen der uissenschaftlichen Öffent¬
lichkeit zugänglich gemacht ist die Dissertation
dann, uenn der Verfasser neben dem für die
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Prüfungsakten erforderlichen Exemplar unentgelt¬
lich
- 15o Exemplare beim Buch- und Fotodruck

6 Belegexemplare bei Veröffentlichung in
einer Zeitschrift

60 Exemplare beim Druck durch einen gewerb¬
lichen Verleger
3 Reinschriftexemplare und einen Auszug bei
Verfilmung verbunden mit dem Auszugsdruck

vorlegt.

In begründeten Ausnahmefällen kann der Fachbereichs
rat die Veröffantlichungsfrist verlängern.

§ lo: Ehrenpromotion

1. Der Senat der Gesamthochschule Paderborn kann die
Uürde eines Doktors der Uirtschaftsuissenschaftan
ehrenhalber (Dr. rer. pol. h.c.) verleihen.

2. Der entsprechende Vorschlag des Fachbereichsrats
muß mit einer Mehrheit von drei Vierteln der
Mitglieder des Fachbereichsrates beschlossen werden

3. Die Ehrenpromotion erfolgt durch Überreichen
eine6 Diploms, in dem die Verdienste des Promo¬
vierten hervorzuheben sind.
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§ 11: Übergangsbestimmungen

1. Bei uissenschaftlichen Mitarbeitern des Fachbe¬
reichs 5, die vor der Genehmigung dieser Ordnung
am Fachbereich eingestellt uurden und die die
Voraussetzungen des § 2, Absatz 1, Satz 1 nicht
erfüllen, gilt eins zweijährige Tätigkeit als
uissenschaftlicher Mitarbeiter als Nachweis eines
erfolgreich abgeschlossenen Ergänzungsstudiums
i.S. des § 2, Absatz 1.

2. Diese Ordnung gilt auch für alle Promovenden,
die vor ihrer Genehmigung mit der Dissertation
am Fachbereich 5 der Gesamthochschule Paderborn
begonnen haben.

§ 12: Inkrafttreten

Diese vorläufige Ordnung tritt am Tage nach ihrer
Bekanntgabe durch den Rektor der Gasamthochschule
Paderborn in Kraft.
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Der Minister für Uissenschaft und Forschung
d8s Landes Nordrhein-Uestfalen hat mit Erless
vom 26. Plai 1975 - I A 3 - 8125.13 - III B 4 -
8031/110 - die vom Fachbereichsrat des Fachbe¬
reichs Philosophie-Religionsuissenschaften-Ge-
sellschaftsuissenschaften beschlossene

Vorläufige Studienordnung des Studien¬
faches Geschichte an der Gesamthoch¬
schule Paderborn für das Lehramt an
allgemeinbildenden Schulen (Primar-
stufe, Sekundarstufe I) gemäß Lehrer¬
ausbildungsgesetz das Landes Nordrhein-
Uestfalen vom 16.10.1974

uelcher der Gründungssenat der Gesamthochschule
Paderborn in seiner 62. Sitzung am 5.2.1975 zu¬
gestimmt hat, vorläufig bis zum Ende des Winter¬
semesters 1975/76 genehmigt.

Die genehmigte Fassung der Studienordnung uird hier¬
mit gemäG § 47 (1) VGrundO veröffentlicht.

Paderborn, 23. Juli 1975

Der

(Prof. Dr. B. Carstensen)



Allgemeines

An der Gesamthochschule Paderborn wird ob Sonmersemester 1975
ein integriertes Fachstudium Geschichte in den Lehramts¬
studiengängen fUr die Primarstufe, die Sekundarstufe I und
die Sekundarstufe II - Zweitfach - eingerichtet. Dabei
handelt es sich um ein Fachstudium unter Einschluß der Fach¬
didaktik mit dem Volumen von 40 Semesterwochenstunden (f),
in der Regel verteilt auf 6 (Primarstufe - Sekundarstufe i)
Semester.

§ 1 Studienqangspezifische Ausbildungsziele
Im Verlauf des Studiums soll der Student insbesondere
folgende Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben:
- Allgemeine und spc'ifische Kenntnisse historischer Sach¬

verhalte;
- Kenntnis und Kritik der Theorie und der Fragestellung

der Geschichtswissenschaft;
- Fähigkeit zum kritischen Umgang mit Guellen, Hilfsmitteln

und Sekundärliteratur;
- Fähigkeit zur Handhabung fachwi'ssenschaf tlicher Methoden;
- Fähigkeit zur selbständigen wissenschaftlichen Erarbeitung

und Darstellung fachspezifischer Sachverhalte;
- Fähigkeit zur Reflexion über Lernziele, Lerntheorie^.und

Unterrichtsmedien im fachspezifischen Bezug;
- Fähigkeit zur Entwicklung didaktischer Konzepte fUr

schulstufenbezogene Lernprozesse;

1. Der Zugang zum Studium fUr alle Lehrämter setzt in der
Regel das Zeugnis Uber die ollgemeine Hochschulreife voraus.
Abweichend hiervon sind weitere Zugangsvoraussetzungen fUr
bestimmte Lehrämter durch spezielle Erlasse des Kultus¬
minister festgelegt.
2. Veranstaltungen, für die Kenntnisse in einer bestimmten
Fremdsprache erforderlich sind, werden besonders gekenn¬
zeichnet. Sprach- und begleitende Lektürenkurse für Historiker
werden angeboten.

#■*»
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§ 3 Struktur das Studienganges
1. Das Studium der Geschichte umfaßt fachwissenschaftliche

und fachdidaktische Studien. Ihr Verhältnis im Rahmen
des Gesamtstudiums von 40 Semesterwochenstunden soll
etwa 3 : 1 betragen. FUr Studienanfänger sind besonders
ausgewiesene Veranstaltungen verpflichtend - vrgl. § 3,
Abs. 2 A.

2. Studienqebiete
Das Studium umfaßt folgende Studiengebiete:
A: Einfuhrungsveranstaltungen

1. in die Geschichtswissenschaft: Inhalt und Meth^Bi
2. in die Didaktik des Schulfaches Geschichte

»
B: Theorien der Geschichte und der Geschichtswissenschaft

*
C: Ur- und Frühgeschichte•
D: Außereuropäische Hochkulturen; Geschichte des

griechisch-römischen Altertums*
E: Geschichte des Hittelalters: Historische Entwicklungen,

Probleme und Strukturen von der Spätantike bis zur
frühen Neuzeit

*

F: Die Umgestaltung und Aufläsung mittelalterlicher
Ordnungen und die Begründung der modernen Welt

*
G: Grundprobleme der Geschichte des industriellen Zeit¬

alters: Entwicklung von Gesellschaft und Staat,
Wirtschaft und Technik im 19. und 20. Jahrhundert

«
H: Probleme der geschichtlichen Entwicklung nach dem

2. Weltkrieg
*

I: Landesgeschichte: Im Rahmen der Studiengebiete
E-H werden spezielle Fragestellungen der Landes¬
geschichte an ausgewählten Beispielen behandelt.

•
K: Spezieile Fragen des Geschichtsunterrichts

1. Didaktische Theorie und Analyse
2. Stufenbezogene Unterrichtsplanung und Unterrichts¬

modelle

§
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3. Madienkunde und Mediendidaktik
4. Stufenbezogeno Fachdidaktik mit schulpraktischen

Übungen

Das Studium einzelner Themenbereiche in den Studiengebieten
B-K umfaßt in der Regel je 4 Semesterwochenstunden.

3. Pflicht- und Wohlpflichtveranstaltungen

Das Fachstudium (f) umfaßt 40 SWS, die sich auf Pflicht-
und Wahlpflichtveranstaltungen verteilen.
a) Pflichtveranstaltungen

Das Pflichstudium setzt sich zusammen aus den Studien¬
gebieten A (AI und A2) (4 SWS), G (4 SWS) und K 4 (4 SWS),
wobei die Gebiete A 1 und A 2 durch je ein Proseminar
abzudecken sind. Die Teilnahme wird durch Seminarscheine
nachgewiesen, die regelmäßige Anwesenheit und aktive Be¬
teiligung zur Voraussetzung haben.
Der Bereich 4 des Studienfeldes K ist in der Regel
frühestens ab 3. Semester durch eine fachdidaktische
Veranstaltung mit schulpraktischen Übungen abzuleisten.
Das Pflichtstudium umfaßt damit 12 Semesterwochenstunden.

b) Wahlpflichtveranstaltungen
Das Wahlpflichtstudium setzt sich zusammen aus zwei
verschiedenen Themenbereichen der Studiengebiete B-F,
einem Bereich aus dem Studiengebiet H bzw. einen
weiteren Bereich ous dem Studiengebiet G, von denen
jedoch einer Probleme der Zeitgeschichte behandeln muß,
soweit das nicht schon im Pflichtbereich (s. Abs. 3a)
geschehen ist. Das Wahlpflichtstudium umfaßt damit 16
Semesterwochenstunden.

In diesem Zusammenhangwird der Besuch von Lehrveranstaltungen
benachbarter Disziplinen (Soziologie, Politische Wissenschaft,
Philosophie, Kunstgeschichte, Geographie etc.) empfohlen. An¬
rechnungsfähig auf das 40 SWS-Studium sind solche Veranstaltungen
die besonders gekennzeichnet sind. Die Anrechnung der gleichen
Veranstaltungen fUr zwei Fächer ist ausgeschlossen. Die rest¬
lichen 12 Semesterwochenstunden kann der Student innerhalb der
angebotenen Studiengebiete frei studieren.

c) Ohl i äja t ori s diist die Teilnahme an einer mehrtägigen
Exkursion. An ihre Stelle können auch mehrere ein¬
tägige Exkursionsveranstaltungen treten.

**•
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§ 4 Lehrveranstoltungsorten

Vorlesung (V):

Zusammenhangende Darstellung und Vermittlung von Grund- und
Spezialwissen und von methodischen Kenntnissen, gegebenenfalls
mit anschließendem Kolloquium. Grundsätzlich fUr Studierende
aller Semester.

Proseminar (PS) :

Propädeutische Seminarveranstaltungen im Studiengebiet A.
In der Regel fUr Studierende im 1. und 2. Semester. '•)

Grundseminar (GS) :
Es dient der Festigung und Vertiefung von Kenntnissen im
Bereich des historischen Sachwissens, der Theorie und der
Methode des Faches anhand von Quelleninterpretationen (auch
fremdsprachliche, vgl. § 2 Abs. 2), LektUre wissenschaftlicher
Texte, Aufarbeitung von Faktenmaterial, in der Regel im
thematischen Bezug zu anderen Veranstaltungsarten (V).
Zugänglich für Studierende aller Semester; empfohlen besonders
fUr Studierende in den Semestern 1-4.

Seninar (S):
Erarbeitung wissenschaftlicher Erkenntnisse oder Beurteilung
vorwiegend neuer Problemstellungen mit wissenschaftlichen
Methoden durch von Studenten vorbereitete Beiträge zu ver-,
scliiedenen Einzelthemen mit Diskussion. Zugänglich nach Ab¬
leistung der obligatorischen Proseminare, in der Regel fUr
Studierende ab 3. Semester. Leistungsnachweise werden im
Zusammenhangmit dem Seminar erteilt.

Exkurs ion:

Anschauungsunterricht außerhalb der Hochschule. Die Studenten
wenden ihre Kenntnisse an, führen Beobachtungen durch und
ziehen wissenschaftliche Schlußfolgerungen.

§ 5 Leistungsnachweise

Im Verlauf des gesamten Studienganges (f) sind drei
Leistungsnachweise zu erbringen:
Sie werden erworben durch:
1. Referat,
2. eine schriftliche Arbeit,
3. einen schriftlichen Test oder
4. ein Kolloquium von 20 Minuten Dauar.

5



Leistungsnachweise sind aus Themenbereichen dreier ver¬
schiedener Studiengebiete (B-K) zu erbringen. Zwei dieser
Leistungsnachweise sind gemäß Ziffer 1 oder 2 zu erbringen.

*#»

§ 6 Uber die Anrechnung von Studien- bzw. PrUfungsleistungen
entscheidet der Prüfungsausschuß.

*•••

§ 7 Zur individuelle Studienberatung stehen die Lehrenden
im Fach Geschieht« den Studenten in den angegebenen
Sprechzeiten zur Verfügung.
Außerordentliche Studienberatungen werden bekanntge¬
geben.

#*#

§ 8 Diese Studienordnung tritt nach Genehniigungdurch den
Minister fUr Wissenschaft und Forschung des Landes
Nordrhein-Westfalen am Tag nach ihrer Veröffentlichung in
den Amtlichen Mitteilungen der Gesamthochschule Paderborn
in Kraft.
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Vorläufige Studienordnung des Studienfaches
Geschichte an der Gesamthochschule Paderborn
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Der berichtigte Abschnitt "Allgemeines" wird hiermit
gemäß § 47 (1) VGrundO veröffentlicht.

Paderborn, 12. September 1975

(Prof. Dr. B. Carstensen)



Allgemeines

An der Gesamthochschule Paderborn wird ab
Sommersemester 1975 ein integriertes Fach¬
studium Geschichte in den Lehramtsstudiengängen
für die Primarstufe und die Sekundarstufe I ein¬
gerichtet. Dabei handelt es sich um ein Fachstudium
unter Einschluß der Fachdidaktik mit dem Volumen
von 40 Semeet'jruochenstunden (f), in der Regel ver¬
teilt auf 6 (Primarstufe - Sekundarstufe I) Samestar.
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Vorläufige Praktikantenordnung

für den integrierten Studiengang
Elektrote chnik

an der

Gesamthochschule Paderborn



1. Zweck der praktischen Tätigkeit

Zum ausreichenden Verständnis der technischen
Vorlesungen und Übungen sowie zur Vorbereitung auf
die spätere Berufsarbeit ist für die Studenten der
Elektrotechnik eine fachbezogene praktische Tätigkeit
(Industriepraktikum) erforderlich. Sie hat den Zweck,
den Studenten exemplarisch Kenntnisse von Arbeits¬
verfahren in Prcduktionsbetrieben des Maschinenbaus,
der Feinmechanik, der Elektrotechnik, der Daten¬
verarbeitung zu vermitteln und Einblick in die
Organisation, Arbeitsmethoden sowie die menschlich¬
sozialen Probien- des Arbeitsprozesses zu geben.
Als Praktikantentätigkeit im Sinne dieser Vorschriften
gilt z.B. nicht eine Bürotätigkeit.

Das Industriepraktikum entzieht sich einer unmittel¬
baren Kontrolle durch die Hochschule. Deshalb liegt
es in der Verantwortung des Praktikanten, die Vorteile,
die eine praktische Tätigkeit für die Berufsausbildung
haben kann, so gut wie möglich zu nutzen. Die vor¬
liegenden Richtlinien legen nur die Mindestanforderungen
für die Auswahl und Dauer der praktischen Tätigkeit
fest. Es liegt im Interesse jedes Praktikanten, sich
um mehr als nur das vorgeschriebene Minimum für die
eigene Ausbildung zu bemühen. Der Praktikant hat selbst
dafür Sorge zu tragen, daß seine Ausbildung dieser
Praktikantenordnung entspricht.

Einer Anerkennung einer im Ausland absolvierten Praxis
steht grundsätzlich nichts im Wege, wenn diese
Praktikantenordnung eingehalten wird. Ausländischen
Studienbewerbern wird jedoch empfohlen, ihr gesamtes
Praktikum im deutschen Sprachraum zu absolvieren, um
eventuelle Sprachschwierigkeiten vor Studienbeginn
beseitigen zu helfen.

% y.
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2. Eaaer und 1Durchführung der praktischen Tätigkeit

Der Fachbereich Elektrotechnik fordert eine fach¬
bezogene praktische Tätigkeit von mindestens 26 Wochen,
davon 13 Wochen als Grundpraktikum
und 13 Wochen als Fachpraktikum.

Für Studenten mit dem Abschlußzeugnis einer
Fachoberschule für Technik der Fachrichtung
Elektrotechnik gilt üas Grund- und Fachpraktikum
als abgeleistet.

Für Stude.ruen mit dem Abschlußzeugnis einer
Fachoberschule für Technik der Fachrichtung
Maschinenbau gilt das Grundpraktikum als abgeleistet.

Uber die Anrechnung praktikumsentsprechender
Tätigkeit auf das Industriepraktikum entscheidet
auf Antrag das Praktikantenamt.

Die Praxis ist ein Teil des Studiums und kann weder
verkürzt noch erlassen werden. Nur für Körper¬
behinderte kann nach Rücksprache mit dem Praktikanten¬
amt eine Sonderregelung getroffen werden. Urlaubs¬
und Krankheitstage werden auf die Praxis nicht
angerechnet.

Eine Vermittlung oder Empfehlung von Praktikanten--
steilen durch das Praktikantenamt erfolgt nicht.
Die Wahl des Betriebes ist dem Praktikanten Uber¬
lassen; Industrie- und Handelskammern sowie die
Berufsberatung der Arbeitsämter geben Auskunft Uber
Betriebe, die für die Ausbildung geeignet sir.u.
Es wird dem Praktikanten empfohlen, diese Praktikanten¬
ordnung bei der Vereinbarung seiner Tätigkeit dem
Ausbildungsbetrieb vorzulegen.

- 3 -
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3. Gi-undpraktikum Elektrot ec hnik

Das Grundpraktikum befaßt sich mit Verfahren der
Werkstoffbearbeitung und der mechanischen Montage.
Es muß bis zur Meldung zur letzten Fachprüfung der
Zwischenprüfung abgeschlossen sein. Möglichst
8 Wochen des Grundpraktikums sollen als sogenannte
"Vorpraxis" vor Beginn der Vorlesungen und Übungen
des ersten Semesters erledigt werden. Es wird dem
Praktikanten jadoch empfohlen, möglichst das gesamte
Grundpraktikum vor Beginn des Studiums zu absolvieren,
da eine Praktikan^-ntätigkeit in den Semesterferien
meist nur aal Kosten der notwendigen Brückenkurse
und' Prüfungsvorberei'.tungen möglich ist.

Für das Grundpraktikum werden folgende Ausbildungs¬
gebiete vorgeschlagen:

Ausbildungsgebiete Zeit in Wochen

1 Manuelles Bearbeiter, von metallischen
und. nichtmetallischen Werkstoffen:
(Feilen, Meißeln, Sägen, Richten,
Biegen, Anreißen, Messen) 4

2 Maschinelles Bearbeiten von metallischen
und nichtmetallischen Werkstoffen:
Spanende Formung (Drehen, Hobeln, Bohren,
Fräsen, Schleifen) 5

3 Maschinelles Bearbeiten von metallischen
und nichtmetallischen Werkstoffen:
Spanlcse Formung (Gießen, Spritzen,
Pressen, Walzen, Schmieden, Stanzen,
Ziehen, Biagen) 5

4 Verbindungstechnikon:
(Schweißen, Löten, Kleben, Nieten,
Schrauben, Klemmen) 4

5 Oberflächentechniken:
(Härten, Beizen, Galvanisieren, Eloxieren,
Beschichten, Lackieren, Honen, Polieren,
Sandstrahlen) 3

- 4 -
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Aus der Tabello ist bei den einzelnen Ausbildungs-
giiiieten die Höchstdauer zu entr. ehnen, die auf das
Grundpraktikum angerechnet wird.

Der Student soll aus den fünf angegebenen Ausbildungs¬
gebieten mindestens drei auswählen. Von den innerhalb
der Ausbildungsgebiete in Klammern aufgeführten
Tätigkeiten kann der Student im Einvernehmen mit
dem Betrieb ebenfalls eine Auswahl treffen. Sie kann
in verschiedenen Betrieben abgeleistet werden. Soweit
es möglich ist. sollte ein Teil der Ausbildung in
einer Elektrowerkstatt durchgeführt werden. Eine
Beschäftigung als Werkstudent ist während des Grund-
praktikumr, nicht gestattet.

Das Praktikum kann nur anerkannt werden, sofern die
obigen Richtlinien eingehalten werden, ein Werk¬
arbeitsbuch geführt und ein Zeugnis oder eine Be¬
scheinigung Uber die ausgeführte Tätigkeit ausgestellt
worden ist.

4. Fachpraktikum Elektrotechnik

Das Fachpraktikum befaßt sich mit der Fertigung,
Prüfung und Inbetriebnahme sowie dem Betrieb und
der Reparatur von elektrischen Betriebsmitteln,
Geräten und Anlagen. Sie wird in elektrotechnischen
Betrieben oder Abteilungen durchgeführt und muß bis
zur Meldung zur letzten Fachprüfung der Abschluß¬
prüfung abgeschlossen sein. Es wird empfohlen, das
Fachpraktikum nach Abschluß der Zwischenprüfung in
der vorlesungsfreien Zeit in Abschnitten von mindestens
2 Wochen zu absolvieren. Das Fachprakti.'cum kann jedoch
auch im Anschluß an das Grundpraktikum vor Beginn des
Studiums abgeleistet werden, obwohl der Ausbildungs¬
erfolg zu diesem frühen Zeitpunkt geringer ist als
nach der Zwischenprüfung.

- 5 -



- 5 -

Bei der Wahl der Beschäftigung für die Fach Praxis
wird ier y?rsönlichen I'eigung der Studiei enden weit¬
gehend freie Hand gelas&en. Es werden folgende Aus-
bildungsgebia :-e zur Auswahl vorgeschlagen:

Ausbildungsgebiete Zeit in Wochen

1. Fertigung von Bauteilen der Elektrotechnik 4
2. Zusammenbau und Montage 5
3. Prüf-, Versuchsfeld u. Fertigungskontrolle 5
4. Konstruktions- oder Entwicklungs- oder

Planungsabteilung 4
5. Be.triebsorganlsa + Lon u. Arbeitsvorbereitung 4
6. AußenmontEge, Inbetriebsetzen, Warten und

.Instandsetzeü von elektrischen Anlagen,
Maschinen und Geräten 5

Aus der Tabelle ist bei den einzelnen Ausbildungs¬
gebieten die Höchstdauer zu entnehmen, die auf das
Fachpraktikum angerechnet wird.

Der Student soll aus den angegebenen sechs Aus¬
bildungsgebieten vier für sein Fachpraktikum aus¬
wählen. Das Fachpraktikum kann in verschiedenen
Betrieben der Elektroindustrie abgeleistet werden.

Eine Beschäftigung als Werkstudenx ist für das
Fachpraktikum zulässig, sofern die obigen Richt¬
linien eingehalten werden, ein Werkarbeitsbuch
geführt und ein Zeugnis oder eine Bescheinigung
Uber die aasgeführte Tätigkeit ausgestellt wird.
Auch kann die Möglichkeit genutzt werden, die
Fachpraxis iir. Ausland zu absolvieren. Das Akademische
Auslandsamt und der Allgemeine Studentenausschuß
geben Auskunft.

Bei der Meldung zur letzten Fachprüfung der Abschluß¬
prüfung ist der Nachweis der Fachpraxis vorzulegen.

- 6 -
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5. Ergänzungsprakt i kum Elektrotechnik

Studenten mit dem Abschlußzeugnis einer Fachober-
schule für Technik der Fachrichtung Maschinenbau,
die im Rahmen der Fachoberschule das dort für
Maschinenbau vorgeschriebene Praktikum absolviert
haben, müssen bis zur Meldung zur letzten Fach¬
prüfung der Abschlußprüfung ein mindestens 13-wöchiges
Ergänzungspraktikum gemäß Nr. 4 dieser Praktikanten¬
ordnung abgeschlossen haben.

6. Bundeswehr

Der integrierte Studiengang Elek-trotechnik beginnt
derzeit nur zum Wintersemester. Studienbewerber,
die am 31.12. oder 31.3. entlassen werden, werden
auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, vor Studien¬
beginn außer dem Grundpraktikum auch ihr Fachprakti¬
kum zu absolvieren.

Von einer Ausbildung in den Lehrwerkstätten, Instand¬
setzungseinheiten und Verbänden der Bundeswehr oder
des Bundesgrenzschutzes können maximal 6 Wochen für
die Grundpraxis, von einer Ausbildung in den technischen
Einheiten maximal 4 Wochen für die Fachpraxis anerkannt
werden. Voraussetzung List, daß die Tätigkeiten den¬
jenigen entsprechen, die in dieser Praktikantenordnur^g
für das Grund- bzw. Fachpraktikom vorgesehen sind,
daß ein Werkarbeitsbuch geführt und ein Zeugnis vor¬
gelegt wird.

7. Lehre oder Fachoberschulausbildung

Sowohl der Abschluß einer fachverwandten Lehre in
einem Industriebetrieb als auch die abgeschlossene
Ableistung eines Industriepraktikums im Rahmen der
Fachoberschule für Technik der Fachrichtung Elektro¬
technik gelten als Praxis im Sinn« dieser Richtlinien
und werden daher voll anerkannt.

- 7 -
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8. Werkarbeitsbuch, Werkunterricht, Zeuprnisse ■

Der Praktikant muß während der Grund- und Fachpraxis
ein Werkarbeitsbuch führen. In dem Werkarbeitsbuch
werden neben einem kurzen Abriß der geleisteten Arbeit
in Form von Wochenberichten einzelne, besonders
interessante Arbeitsvorgänge in Form von Skizi.cn,
Teilzeichnungen und knapp gefaßten Beschreibungen
eingetragen. Als Werkarbeitsbuch eignet sich jedes
beliebige Heft im Format DIN A 4. Fabrikationsgeheim¬
nisse sind zu beachten. Keineswegs dürfen Betriebs¬
unterlagen ohne Gene 'igung des Ausbildungsleiters
kopiert werden.

Das Werkarbeitsbuch ist dem Ausbildungsleiter jeweils
nach Abschluß eines Ausbildungsgebietes gemäß Nr. 3
und 4 dieser Praktikantenordnung Und bei Austritt
aus dem Praktikantenverhältnis zur Gegenzeichnung
vorzulegen. Falls der Ausbildungsbetrieb für Prakti¬
kanten einen Werkunterricht vorsieht, ist der Prakti¬
kant zur Teilnahme an diesem Unterricht verpflichtet.
Am Ende einer zusammenhängenden Praktikantentätigkeit
wird dem Praktikanten ein Zeugnis oder eine Bescheini¬
gung ausgestellt (Muster s. Anlage). Dieses Zeugnis
kann der beigefügten Form entsprechen, muß aber
ebenso wie gegebenenfalls eine Bescheinigung mindestens
Angaben Uber die Beschäftigungsdauer, die in den
einzelnen Betriebsabteilungen verbrachte Zeit und
die Fehltage enthalten.

9. Praktikantenamt

Die Anerkennung der praktischen Tätigkeit erfolgt
durch das für den integr ierten Studiengang Elektro¬
technik zuständige Praktikantenamt der Fachbereiche
Elektrotechnik auf der Grundlage der Richtlinien
dieser Praktikantenordnung. Die Nachweise, Werkarbeits-
bücher und Praktikantenzeugnisse sind dem Praktikanten-
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amt rechtzeitig vorzulegen. Es wird empfohlen, die Nach¬
weise für die ersten Praktikumsabschnitte unmittelbar
nach der Einschreibung und für die weiteren alsbald nach
deren Ableistung zum Zwecke der Anerkennung vorzulegen.

Bescheinigungen aus. Diese Bescheinigungen sind dem
zuständigen Prüfungsamt zum Zwecke der Zulassung zur
letzten Fachprüfung der Zwischenprüfung bzw. der Abschluß¬
prüfung unter Beachtung der Meldetermine des Prüfungsamtes
vorzulegen.

Beginnt die Praktikantentätigkeit in der BRD vor der f
Immatrikulation , so ist der Praktikant versicherungsfrei
in der Kranken- und Arbeitslosenversicherung (§ 172 Abs. 1
Nr. 5 RVO, § 169 Nr. 1 AFG). In der gesetzlichen Renten¬
versicherung (Arbeiter und Angestellte) unterliegt dieser
Praktikant der Versicherungspflicht, unabhängig davon, ob
seine Beschäftigung gegen ein Entgelt erfolgt oder nicht
(§ 1227 Abs. 1 RVO, § 2 Abs. 1 AVG).

Wird die Praktikantenzeit während des Studiums ausgeübt,
so ist der Praktikant in allen Zweigen der Sozialver¬
sicherung (Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung)
versicherungsfrei (§ 172 Abs. 1 Nr. 5 RVO, § 169 Nr. 1 AFG,
§ 1228 Abs. 1 Nr. 3 RVO, § 4 Abs. 1 Nr. 4 AVG), gleich¬
gültig, ob er gegen Entgelt beschäftigt ist oder nicht.

Ein Versicherungsschutz gegen die Folgen von Arbeits- ^\
Unfällen in der BRD ist nach § 539 Abs. 1 Nr. 1 oder nacfi
§ 539 Abs. 2 RVO gewährleistet.

11 . Inkrafttreten

Diese Praktikantenordnung tritt für die Studenten des
integrierten Studienganges Elektrotechnik nach Genehmi¬
gung des Fachbereichsrates und nach Zustimmung des Senates
am Tage ihrer Veröffentlichung gemäß den Vorschriften der
Vorläufigen Grundordnung der Gesamthochschule Paderborn
in Kraft.

Das Praktikantenamt stellt dem Studenten darüber

10. Versicherungen



Unverbindliches Muster:

PRAKTIKANTENZEUGNIS

Vor- und Zuname _

geboren am _ in _

ist vom _ bis _ zur
praktischen Ausbildung als Hochschul-Praktikant in folgenden

Betriebsabteilungen tätig gewesen:

Betriebsabteilungen Wochen

Fehltage während der Ausbildung _ davon _ Tage Urlaub

_ Tage Krankheit, ___ Tage sonstige Abwesenheit
Das Arbeitsheft ist ausgehändigt worden.

Die ordnungsgemäße Ableistung des Praktikums wird bescheinigt.

_ den _■_ 19 _

(Firmenstempel und Unterschrift)
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Satzung
der Studentenschaft der Gesamthochschule Paderborn

I
Studentenschaft

§ 1
Mitglieder

(1) Die Studenten der Gesamthochschule (GH) Paderborn
bilden die Studentenschaft.

(2) Studenten sind die an der GH eingeschriebenen Stu¬
dierenden. Ferner zählen zu den Studenten die Mit¬
glieder des Griindungssenats gem. § 19 Abs. 1 Nr. 3
GHEG, die an einer anderen Hochschule als Studierende
eingeschrieben sind.

§ 2
Mitwirkung an der Selbstverwaltung

(1) Die Studentenschaft wirkt im Rahmen von § 38 Abs. 3
VGrundO an der Selbstverwaltung der Gesamthochschule
mit.

(2) Die Organisation der Förderung der Interessen der
Studenten ist bestimmt von den Grundsätzen der Trans¬
parenz, der Kontrolle und der Information.

(3) Alle gewählten studentischen Vertreter sind der Stu¬
dentenschaft rechenschaftspflichtig. Sie sind verpflich
tet, an den Vollversammlungen und an den Sitzungen von
Ausschüssen aktiv teilzunehmen.

(4) Um ihre Aufgabe nach Abs. 1 und § 3 durchführen zu
können, erhebt die Studentenschaft Beiträge auf frei¬
williger Basis. Uber die Höhe beschließt das Studen¬
tenparlament.
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§ 3
Aufgaben der Studentenschaft

Im Rahmen des § 38 Abs. 3 VGrundO hat die Studentenschaft
u. a. folgende Aufgaben wahrzunehmen:

1. die Vertretung der Gesamtheit der Studenten

2. die umfassende Wahrung der Interessen der Studenten,
u. a.:
a) die Förderung des demokratischen und gesellschafts¬

politischen Bewußtseins der Studenten
b) die Förderung wirtschaftlicher und sozialer Be¬

lange der Studenten
c) die Förderung der geistigen und kulturellen Interessen

der Studenten
d) die Pflege internationaler Studentenbeziehungen
e) die Unterstützung des freiwilligen Studentensports.

§ 4
Organe der Studentenschaft

Organe der Studentenschaft sind:

a) Vollversammlung

b) Fachschaftsvollversammlung

c) Fachschaftsrat

d) Studentenparlament

e) AStA

II
Vollversammlung

§ 5

(1) Die Vollversammlung ist die Versammlung aller der
GH Paderborn angehörenden Studenten.

(2) Sie ist oberstes beschlußfassendes Organ der Studen¬
tenschaft, soweit nicht im Wege der Urabstimmung
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mit Wirkung für die gesamte Studentenschaft Beschlüsse
gefaßt werden.

(3) Die Vollversammlung findet auf Beschluß des Studenten¬
parlaments, des AStA oder auf schriftlichen Antrag
eines Zehntels der Studentenschaft statt. Sie wird vom
AStA einberufen.

III
Fachschaften

§ 6
Mitglieder

Die einem Fachbereich zugeordneten Studenten bilden die
Fachschaft dieses Fachbereichs.

§ 7
Aufgaben der Fachschaft

(1) Die Fachschaft erfüllt die in § 3 festgelegten Aufgaben,
soweit sie den Fachbereich betreffen.

(2) Mehrere Fachschaften können Aufgaben gemeinsam wahrneh¬
men.

(3) Die Fachschaften geben sich im Rahmen dieser Satzung
Fachschaftsordnungen.

§ 8
Organe der Fachschaft

Organe der Fachschaft sind

a) Fachschaftsvollversammlung (FSW)
b) Fachschaftsrat (FSR).
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§ 9
Fachschaftsvollversammlung

(1) Die FSW ist die Versammlung aller der Fachschaft an¬
gehörenden Studenten.

(2) Sie ist oberstes beschlußfassendes Organ der Studen¬
tenschaft, soweit nicht im Wege der Urabstimmung mit
Wirkung für die gesamte Studentenschaft oder die Stu¬
dentenschaft <f s betreffenden Fachbereichs Beschlürse
gefaßt werden. Sie wählt die Mitglieder des Fach¬
schaftsrats nach Maßgabe der Wahlordnung.

(3) In jedem Semester finden mindestens zwei ordentliche
Vollversammlungen statt. Diese werden vom Fachschafts¬
rat einberufen. Die Termine sind jeweils spätestens
fünf Werktage vorher bekanntzugeben.

(4) Auf Antrag des AStA, des Studentenparlaments, eines
Zehntels der Studenten des Fachbereichs, oder auf Be¬
schluß des Fachschaftsrats beruft dieser eine außer¬
ordentliche Fachschaftsvollversammlung ein. Die Voll¬
versammlung findet in diesem Falle spätestens fünf
Werktage nach Eingang des Antrags statt. Näheres re¬
gelt die Geschäftsordnung, die von der FSW beschlossen
wird.

§ 1o
Fachschaftsrat

(1) Dem Fachschaftsrat gehören an

a) die dem Fachbereich angehörenden Mitglieder des Stu¬
dentenparlaments

b) die studentischen Mitglieder des Fachbereichsrats

c) mindestens drei und höchstens soviele von der Fach¬
schaftsvollversammlung für die Dauer von 2 Semestern
zu wählende Studenten, wie der Gesamtzahl der Mit¬
glieder nach Buchstabe a und b entspricht. _



- 5 -

(2) Der Fachschaftsrat wählt aus seiner Mitte einen Vor¬
sitzenden und dessen Stellvertreter. Näheres regelt
die Fachschaftsordnung.

(3) Der Fachschaftsrat führt die Beschlüsse der Fach¬
schaft svollversammlung aus und nimmt zwischen den
Sitzungen der Fachschaftsvollversammlung die Auf¬
gaben der Fachschaft nach § 7 Abs. 1 wahr. Die Zu¬
ständigkeit des Studentenparlaments nach § 13 Abs. 1
bleibt unberührt.

IV
Studentenparlament

§ 11
Mitglieder

(1) Das Studentenparlament besteht aus den von den Fach¬
schaften für die Dauer von jeweils zwei Semestern
gewählten Vertretern.

(2) Fachschaften bis zu 2oo Studenten wählen 2, Fach¬
schaften von 2o1 bis 4oo Studenten wählen 3» Fach¬
schaften von 4o1 bis 600 Studenten wählen 4 und
Fachschaften von 601 und mehr Studenten wählen 5
Vertreter aus ihrer Mitte in das Studentenparlament.
Das Nähere regelt die Wahlordnung.

§ 12
Präsidium

(1) Das Studentenparlament wählt aus seiner Mitte ein
aus drei Mitgliedern bestehendes Präsidium. Die
Mitglieder des Präsidiums dürfen dem AStA nicht ange
hören. Das Präsidium leitet die Geschäfte des Studen
tenparlaments.

- 6 -
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(2) Das Präsidium beruft das Studentenparlament ein, wenn

a) der AStA

b) ein Fünftel der Studentenparlamentsmitglieder

c) zwei Drittel der Mitglieder eines Fachschaftsrats oder

d) 1o % der Studentenschaft

dies beantragen.

§ 13
Aufgaben des Studentenparlaments

(1) Das Studentenparlament ist unbeschadet der Bestimmungen
der §§ 9 Abs. 2; 23 das beschlußfassende und kontrol¬
lierende Organ der Studentenschaft.

(2) Das Studentenparlament verabschiedet spätestens drei
Monate nach seiner Konstituierung einen Haushaltsplan
und gibt ihn öffentlich bekannt. Es benennt einen
ständigen Haushaltsausschuß, der Ausgaben und Einnahmen
nach dem Haushaltsplan Uberwacht.

(3) Das Studentenparlament kann zur Wahrnehmung besonderer
Aufgaben weisungsgebundene Ausschüsse einsetzen.

(4) Das Studentenparlament gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 14
Sitzungen des Studentenparlaments

Sitzungen des Studentenparlaments sind öffentlich. In je¬
dem Semester finden mindestens zwei ordentliche Studen¬
tenparlaments Sitzung statt. Der Termin hierfür ist min¬
destens zehn Werktage vorher bekanntzumachen. Der Termin
für eine außerordentliche Sitzung des Studentenparlaments
ist mindestens 48 Stunden vorher bekanntzugeben. Uber die
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Sitzungen des Studentenparlaments sind Sitzungsprotokolle
zu fertigen und unverzüglich zu veröffentlichen. Näheres
regelt die Geschäftsordnung.

§ 15
Ergänzung des Studentenparlaments

(1) Ein Mitglied des Studentenparlaments scheidet vorzeitig
aus seinem Amt aus

a) bei erfolgter Exmatrikulation £
b) bei Rücktritt, der dem Präsidium schriftlich anzuzeigen

ist,
c) durch Tod oder
d) bei Vertrauensentzug aufgrund eines Beschlusses einer

Fachschaftsvollversammlung, die der Mehrheit von zwei
Dritteln der anwesenden Mitglieder bedarf.

(2) Scheidet ein Mitglied aus dem Studentenparlament aus, so
rückt der in der Reihenfolge nächste Kandidat derselben
Liste nach.

(3) Ist diese Liste erschöpft, so rückt in den Fällen des Ab¬
satzes 1 Buchstabe a bis c der Kandidat einer anderen
Liste auf der Grundlage des d'Hondt 1 sehen Höchstzahlver¬
fahrens nach. Ist dies nicht mehr möglich, so bleibt der
frei gewordene Platz bis zur Neuwahl des Studentenparla¬
ments unbesetzt.

V
Allgemeiner Studentenausschuß

§ 16
Mitglieder

Dem AStA gehören an
a) der Vorsitzende
b) der Finanzreferent
c) mindestens drei weitere Referenten.

- 8 -
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§ 17
Vorsitz

(1) Der Vorsitzende des AStA wird vom Studentenparlament
fUr die Dauer eines Jahres gewählt. Wiederwahl ist
zulässig. Der AStA-Vorsitzende muß dem SP nicht an¬
gehören.

(2) Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang die absolute
Mehrheit der Stimmen der satzungsmäßigen Mitglieder
des Studentenparlaments erhält. Ergibt sich im
ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit, so findet
ein zweiter Wahlgang statt. Erreicht auch in diesem
Wahlgang keiner der Bewerber die absolute Mehrheit,
so genügt im dritten Wahlgang die einfache Mehrheit
der anwesenden Studentenparlamentsmitglieder.

(3) Das Studentenparlament wählt mit einfacher Mehrheit
aus dem Kreis der Referenten den ersten und zweiten
Stellvertreter des Vorsitzenden des AStA.

(4) Das Studentenparlament kann dem AStA-Vorsitzenden
dadurch das Mißtrauen aussprechen, daß es für den
Rest der Amtszeit einen Nachfolger wählt. Hierzu
bedarf es auf einer außerordentlichen Studentenpar¬
lamentssitzung der absoluten Mehrheit der satzungs¬
mäßigen Mitglieder des' Studentenparlaments, auf
einer ordentlichen Studentenparlamentssitzung der
absoluten Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
Zwischen Antrag und Abstimmung müssen wenigstens
48 Stunden und dürfen höchstens 14 Tage liegen.
Ein Mißtrauensantrag gegen den AStA-Vorsitzenden
muß auf der Tagesordnung stehen.

§ 18
Aufgaben des AStA

Der AStA ist das ausführende Organ der Studentenschaft.
Er führt die Beschlüsse des Studentenparlaments aus und
koordiniert die Arbeiten der einzelnen Fachschaften.

- 9 -
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§ 19
Geschäftsführung

(1) Der Vorsitzende des AStA führt die Geschäfte der
Studentenschaft, soweit deren Erledigung nicht
anderen übertragen ist. Er bestimmt die Richtlinien
des AStA. Innerhalb dieser Richtlinien arbeitet
Jeder Referent in seinem Geschäftsbereich selb¬
ständig.

(2) Der AStA gibt sich eine Geschäftsordnung, die der
Genehmigung des Studentenparlaments bedarf.

§ 2o
Wahl der Referenten

(1) Die Referenten werden auf Vorschlag des Vorsitzenden
des AStA für bestimmte Fachgebiete vom Studenten¬
parlament mit einfacher Mehrheit gewählt und ent¬
lassen. Wiederwahl ist möglich. Sie müssen dem Stu¬
dentenparlament nicht angehören.

(2) Die Amtszeit der Referenten bemißt sich nach der
Amtsdauer des AStA. Mit der Erledigung des Amtes
des AStA-Vorsitzenden endet Jedoch auch das Amt
der Referenten.

§ 21
Inkompatibilität

(1) Mitglieder des Studentenparlaments verlieren durch
ihre Wahl in den AStA das Stimmrecht im Studenten¬
parlament. Die frei werdenden Sitze werden besetzt
von den nachfolgenden Kandidaten derselben Liste.

(2) Scheidet ein Mitglied des AStA während der Amtszeit
aus und war es vorher Mitglied des Studentenparla-
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ments, erhält es wieder Sitz und Stimme im Studen¬
tenparlament. Das für ihn nachrückende Mitglied
scheidet aus dem Studentenparlament aus. Näheres
regelt die Wahlordnung.

§ 22
Kommissarische Geschäftsführung

Bis zur Neuwahl eines AStA führt der ausscheidende AStA
die Geschäfte kornr ■' ssarisch fort. Näheres regelt die
Geschäftsordnung.

VI
Urabstimmung

§ 23
Funktion der Urabstimmung

Durch die Urabstimmung übt die Studentenschaft die oberste
beschließende Funktion selbst aus.

§ 24
Gegenstand der Urabstimmung

Gegenstand einer Urabstimmung kann jede Angelegenheit aus
dem Aufgabenbereich der Studentenschaft (§ 3) sein.

§ 25
Verfahren bei Urabstimmungen

(1) Die Urabstimmung findet statt

a) im Rahmen der Gesamthochschule
auf Beschluß des Studentenparlaments, des
AStA oder auf schriftlichen Antrag eines
Zehntels der Studentenschaft

- 11 -



-li¬

la) im Rahmen eines Fachbereichs
auf Beschluß des Fachschaftsrats oder auf
schriftlichen Antrag eines Zehntels der
Studenten des Fachbereichs.

(2) Einer Urabstimmung geht eine Aussprache in der Voll¬
versammlung im Falle des Absatzes 1 Buchst, a und der
Fachschaftsvollversammlung im Falle des Absatzes 1
Buchst, b voraus.

(3) Die Urabstimmung findet innerhalb von fünf bis zehn^^
Vorlesungstagen nach Beschlußfassung oder nach Ein¬
gang des Antrages beim AStA bzw. Fachschaftsrat statt.

(4) Der Antrag in einer Urabstimmung ist angenommen, wenn
mehr als 3o % der Studentenschaft des jeweiligen Be¬
reichs ihre Stimmen abgegeben haben und sich die ein¬
fache Mehrheit der abgegebenen Stimmen für den Antrag
ausspricht. Näheres regelt die Wahlordnung.

(5) Änderungen der Satzung können nur durch eine Urab¬
stimmung der Studentenschaft der Gesamthochschule
mit zwei Drittel Mehrheit erfolgen. § 38 Abs. 5 Satz 2
und 3 VGrundO gilt entsprechend.

VII
Schlußbestir, mg

§ 26 #

(1) Die Satzung ist angenommen, wenn zwei Drittel der ab¬
gegebenen Stimmen dem Entwurf in der vorliegenden Form
zustimmen. Die Urabstimmung bedarf zu ihrer Gültigkeit
der Beteiligung von mindestens 3o % der Stimmberechtig¬
ten.

(2) Vorstehende Satzung tritt am Tage der Verkündung in
den amtlichen Mitteilungen der Gesamthochschule Pader¬
born in Kraft.
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Der Minister für Uissenschaft und Forschung
des Landes NU hat mit Erlass vom 11.8.1973 -
Az. 18 5 43-15/2/12 - die vom Fachbereichs-
rat des Fachbereichs Uirtschaftsuissenschaft-
Rscht8uissenschaft am 18.4.1973 beschlossene

Vorläufige Prüfungsordnung für das
integrierte Studium der Uirtschafts-
uissenschaften

uelcher der Gründungssenat der Gesamthochschule ^}
Paderborn in seiner 22. Sitzung am 9.5.1973 zuge¬
stimmt hat, vorläufig bi6 zum Ende des Sommer-
semesters 1975 genehmigt.

Plit Erlass vom 26.2.1975 - Az. I A 3 8124-gen. -
uurde die Geltungsdauer bis einschließlich Sommer¬
semester 1976 verlängert.

Die vorliegende Ordnung berücksichtigt die vom
Minister für Uiss-enschaf t und Forschung durch
Erlasse vom

6. 2.1974 - IA - AB I1-43/15/2/12
18. 4.1974 - IA - AB I1-43/15/2/12
12. 8.1974 - IA 3 - 43-15/2/12
16.12.1974 - IA 3 - 43-15/2/12 und

4. 7.1975 - IA 3 - 8124.42 genehmigten Änderunc^.
Die Prüfungsordnung wird hiermit gem. § 47 I VGrundO
der mit Erlass vom 4.7.1975 genehmigten F a ssung ver¬
öffentlicht.

Paderborn, 9. September 1975

Der Gründungsrektor

(P.rof. G^&.UfrAiffcen)



GESAMTHOCHSCHULE PADERBORN

Fachbereich 5

Wirtschaftswissenschaft - Rechtsuissenschaft

#

Vorläufige Prüfungsordnung
für das integrierte Studium dar Uirtschaftsuissenschaftan

an der
Gesamthochschule Paderborn

m
August 1975



A. Allgemeine Vor sehriften

§ 1: Gliederung und Zueck der Prüfungen

(1) Das Studium der Uirtschaftsuissenschaften gliedert
sich in ein Grundstudium und Hauptstudien.

(2) Das Grundstudium uird mit der Zwischenprüfung abge¬
schlossen. Die Hauptstudien können mit der Abschluß¬
prüfung I oder mit der Abschlußprüfung II abgeschlos¬
sen werden.

(3) Durch die Zwischenprüfung soll der Kandidat nach-
UBisen, daß er die Grundlagen des Fachstudiums er-
uorben hat und befähigt ist, die weiteren Studien
im Hinblick auf deren spezifische Anforderungen mit
Erfolg durchzuführen.

(4) Durch die Abschlußprüfung I soll der Kandidat den
Nachweis erbringen, daß er gründliche Fachkenntnisse
erworben hat und die Fähigkeit besitzt, wissenschaft¬
liche Methoden in seinem Fachgebiet selbständig an¬
zuwenden.

(5) Durch die Abschlußprüfung II soll der Kandidat den
Nachweis erbringen, daß er gründliche Fachkenntnisse
erworben hat und die Fähigkeit besitzt, nach wissen¬
schaftlichen Methoden selbständig zu arbeiten.

§ 2; Akademische Grade 0

(1) Aufgrund der bestandenen Abschlußprüfung I uird der
akademische Grad Diplom-Betriebswirt verliehen.

(2) Aufgrund der bestandenen Abschlußprüfung II wird
der akademische Grad Diplom-Kaufmann oder Diplom-
Volkswirt verliehen.
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§ 3» Prüfungen und Studiendauer

(1) Die Zwischenprüfung ist in der Regel zum Ende des
4. Fachsemesters abzuschließen.

(2) Die Abschlußprüfung I ist in der Regel zum Ende das
6. Fachsemesters abzuschließen.

(3) Die Abschlußprüfung II ist in der Regal zum Ende
des 8. Fachsemester8 abzuschließen.

§ 4t Prüfungsausschuß

(1) Oer Prüfungsausschuß hat insbesondere folgende Auf¬
gaben:
a) die Prüfungen zu organisieren,
b) die Einhaltung der Prüfungsordnung bei der Durch¬

führung dar Prüfungen zu überwachen,
c) über Widersprüche gegen Entscheidungen zu befin¬

den, die im Prüfungsverfahren getroffen worden
sind.

Darüberhinaus hat der Prüfungsausschuß jährlich dem
Fachbereichsrat über die Entwicklung der Prüfungen
und Studienzeiten zu berichten. Er gibt Anregungen
zur Reform der Prüfungen und der Studienpläne. Der
Prüfungsausschuß kann die Erledigung ssiner Aufgaben
für alle Regelfälle dem Vorsitzenden übertragen;
dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche

(2) Der Prüfungsausschuß besteht aus 4 Hochschullehrern,
einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und zwei Studen¬
ten. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und zwei
der weiteren Mitglieder werden aus dem Kreis der
hauptamtlichen oder hauptberuflichen Hochschullehrer
im Sinns von § lo GHEG vom zuständigen Fachbereichs¬
rat bestellt. Die weiteren Mitglieder werden von ihren
Gruppen vorgeschlagen und vom zuständigen Fachbereichs
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rat bestellt. Entsprechendes gilt für die Bestel¬
lung von zuei hauptamtlich oder hauptberuflich
Lehrenden, einem uissenschaftlichen Mitarbeiter und
einem Studenten als Stellvertreter. Die hauptamtlich
oder hauptberuflich Lehrenden werden für 3 Jahre, die
Vertreter der übrigen Gruppen für 1 Jahr geuählt.
Uiederuahl ist möglich.

(3) Die studentischan Mitglieder können nicht bei päda-
gogisch-uissenschaftlichen Entscheidungen mitwirken.
Als solche gelten insbesondere die Beurteilung oder
Anrechnung von Prüfungsleistungen oder Studienleistun
gen, die Bestimmung der Prüfungsaufgaben und die Be¬
stimmung der Prüfer. DiesB Regelung berührt nicht das
Recht auf Mitberatung.

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren
Stellvertreter haben Amtsverschwiegenheit zu wahren.
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind
sie durch den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu
verpflichten.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das
Recht, den Prüfungen beizuwohnen.

(6) Der Prüfungsausschuss ist beschlußfähig, wenn außer
dem Vorsitzenden bzw. seinem Stellvertreter min¬
destens 4 Mitglieder anwesend sind.

§ 5: Prüfer

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestellt
die Prüfer. Prüfer kann grundsätzlich werden, wer
in dem der Prüfung vorausgehenden Studisnabschnitt
(mindestens ein Semester) eine eigenverantwortliche
Lehrtätigkeit ausgeübt hat. § 26 Abs. 2 HSchG ist
zu beachten.
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(2) Mündliche Prüfungen werden von mindestens zusi
Prüfern abgenommen, von denen einer Protokoll
führt. Bei der Auswahl der Prüfer soll einem Vor¬
schlag des Kandidaten nach Möglichkeit entsprochen
usrdsn.

(3) Oer Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt da¬
für, daß dem Kandidaten die Namen der Prüfer
mindestens 14 Tage vor der Prüfung bekanntgegeben
werden. Die Bekanntmachung durch Aushang ist aus¬
reichend.

§ 6: ÜffentlichKeit der mündlichen Prüfung

Bei mündlichen Prüfungen sind Studenten, die sich zur
gleichen Prüfung gemeldet haben, als Zuhörer zuzulassen.
Dies gilt nicht, wann ein Kandidat bei der Meldung zur
Prüfung widerspricht. Bei der Bekanntgabe des Prüfungs-
ergebnisses ist die Öffentlichkeit auszuschließen. Oer
Prüfungsausschuß kann die Zahl der öffentlichen Zuhörer
begrenzen.
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B. Zwischenprüfung

§ 7» Gegenstand der Zuischenprüfung

(1) Die Zuischenprüfung erstreckt sich auf
a) die gemeinsamen Grundfächer

- Betriebsuirtschaftslehre
- Uolksuirtschaftslehre
- Statistik
- Rechtsuissenschaft
und

b) zusi Orientierungsfächer, die für das Haupt-
Studium I oder das Hauptstudium II qualifizieren, w

(2) Orientierungsfächer sind!

Lehrveranstaltung für
Schuerpunktgebiete Hauptstudium I Hauptstudium II

Bilanzen, Finanzen,
Steuern

Management mit CDU

Marketing

Personaluesen

Uolksuirtschaftslehre

Steuerrecht,
alternativ
Finanzmanagement
Funktionsbereichs¬
planungen
Absatzplanung
(Instrumental¬
charakter )
Aufgaben des
Personaluetens
(entfällt)

Investitions- und
Finanzierungs-
theor ie

d
Integrierte Planung
im Unternehmen
Marketingtheoria

(Hode11Charakter)

Mb nschl.Verhalten
in Organisationen
Spezielle
MikroÖkonomik
Spezielle
Makroökonomik

(3) Oer qualifizierende Teil der Zuischenprüfung muß ^
spezifisch für das geuählte Hauptstudium sein. Ab¬
weichend von diesem Grundsatz ist für beide Haupt¬
studien II qualifiziert, usr in einem uolksuirtschaft-
lichen und in einem für das Hauptstudium II qualifizie¬
renden betriabsuirtschaftlichen Orientierungsfach die
Prüfung bestanden hat. Innerhalb des Hauptstudiums
(der Hauptstudien), für das (die) er qualifiziert ist,
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kann der Kandidat jede Schuerpunktrichtung studie¬
ren, unabhängig davon, ob er diese als Orientierungs-
fach gewählt hatte.

(4) Die in der Studienordnung ausgewiesenen "sonstigen
Grundpflichtfächer" sind nicht Gegenstand der
Zwischenprüfung.

§ 8: Anmeldung zur Zwischenprüfung

(1) Die Zulassung zu den etudianbegleitanden Teilen der
Zwischenprüfung muß schriftlich zu dem vom Prüfungs¬
ausschuß bekanntgegebenen Termin beim Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses beantragt werden.

(2) Dem Antrag auf Zulassung zur für den Studenten je¬
weils ersten Prüfungsleistung der Zwischenprüfung
sind beizufügen:
a) der Immatrikulationsnachweis der Gesamthochschule

Paderborn
b) das zum Studium berechtigende Zeugnis, und zwar

entweder ein Zeugnis über die allgemeine Hoch¬
schulreife, ein anderes Zeugnis, das den Zugang
zu einer wissenschaftlichen Hochschule eröffnet
oder ein Zeugnis über die Fachhochschulreife oder
ein als gleichwertig anerkanntes Zeugnis

c) ein Lebenslauf (tabellarische Übersicht)
d) eine Erklärung über bisherige Versuche zum Ablegen

entsprechender Prüfungen.

(3) Spätestens dem Antrag auf Zulassung zur letzten Prü¬
fungsleistung ist der Nachweis der erfolgreichen
Teilnahme an den Klausuren in Buchführung und Mathe¬
matik für Uirtschaftswissenschaftler beizufügen.

(4) Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung im Orientierungs
fach haben Inhaber der Fachhochschuireife den Nach¬
weis der erfolgreichen Teilnahme an Brückenkursen bei
zufügen, sofern die Qualifizierung für ein Hauptstu¬
dium II erfolgen soll.
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§ 9: Ablauf der Zwischenprüfung

Die Zwischenprüfung ist studienbegleitend. In der Regel
gelten folgende Termins, zu denen die PrüfungsvorIsistun¬
gen und Prüfungsleistungen abgeschlossen sein sollen:

a) Prüfungsvorleistungen:
Rechnungswesen
Mathematik für Wirtschafts¬
wissenschaftler

b) Prüfungslsistungen:
Rechtswissenschaft
Allg. Volkswirtschaftslehre
Allg. Betriebswirtschaftslehre
S tatistik
Orisntierungsfächer

nach dem 1. Semester

nach dem 2. SemBster

nach dam 4.
nach dem 2.
nach dem 3.
nach dem 3.
nach dem 4.

Semestar
Semester
Semester
Semester
Semester

§ lo i Durchführung d er Zwischenprüfung

(1) In den Zwischenprüfungsfächern sind unter Aufsicht
des Prüfungsausschusses entweder eine Klausurarbeit
von vierstündiger Dauer oder zwei Klausurarbeiten
von je zweistündiger Dauer zu schreiben. Die zwei
Klausurarbeiten sind in unmittelbarer zeitlicher
Abfolge zu schreiben.

(2) In den Orientierungsfächern wird je eine 2-stündige
Klausurarbeit geschrieben. Der Studierende kann an
beiden Klausuren jedes Schwerpunktgabietes teil¬
nehmen. Werden beide bestanden, so wird nur die ^
für das Hauptstudium II qualifizierende geuertet, es
sei denn, daß der Studierende nur die Bewertung der für
das Hauptstudium I qualifizierenden verlangt.

(3) In jedem Fach, in dem die Leistungen mit "nicht aus¬
reichend" bewertet worden sind, kann die Prüfung
wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung ist zu¬
lässig. In den Fächern, die nach dem 3. oder 4.
Semester abzuschließen sind, wird eine erste Uieder-
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holungsmöglichkeit nicht vor Ablauf von 2 Monaten
nach Bekanntgabe der Ergebnisse der 1. Klausur an¬
geboten. Im besonderen Fall des Fachs Statistik ist
bei Nichtbestehen der Klausur und der ersten Uieder-
holungsklausur und nach Bestehen aller übrigen
Zwischenprüfungsteile die Zulassung zum Hauptstudium
unter der Bedingung auszusprechen, daß die zweite
Uiederholungsklausur zum nächstmöglichen Termin er¬
folgreich absolviert wird.

§ 11: Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Für die Fachnoten, für einzelne Prüfungsleistungen
und Prüfungsvorleistungen gelten folgende Noten:

1 = sehr gut
2 = gut
3 = befriedigend
4 = ausreichend
5 = nicht ausreichend

Zur differenzierenden Bewertung können Zwischenwerte
dadurch gebildet werden, daß die Notenziffern um o,3
erniedrigt oder erhöht uerden,

(2) Die Fachnote errechnet sich aus dem Durchschnitt der
einzelnen Prüfungsleistungen. Die Fachnote lautet:
bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,3 ausreichend.

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fachnoten
mindestens "ausreichend" (bis 4,3) sind.

(4) Auf Verlangen des Studierenden sind in das Zeugnis
nach § 13 die erbrachten Zuischenprüfungsvorleistungen
und deren Benotung aufzunehmen.
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§ 12: Ergebnis der Zuischenprüfung

(1) Die Zuischenprüfung ist nicht bestanden,
a) uenn die Leistungen des Kandidaten unter Berück¬

sichtigung des § lo (3) in einem dBr Fächer mit
der Note "nicht ausreichend" heuertet uorden sind;
uenn der Prüfungsausschuß durch Beschluß fest¬
stellt, daß sich der Kandidat bei der Zwischen¬
prüfung unerlaubter Hilfen bedient, eine Täuschung
begangen oder sich eines Verstoßes gegen die Ord¬
nung uährend der Prüfung schuldig gemacht hat.
Der Prüfungsausschuß erklärt in diesem Fall die
Leistungen des Kandidaten für ungültig; uenn sich
herausstellt, daß der Kandidat bei dem Antrag zur
Zuischenprüfung über Zulassungsvoraussetzungen ge¬
täuscht hat;

b) uenn der Kandidat ohne Zustimmung des Prüfungsaus¬
schusses der Prüfung fern bleibt oder sie abbricht.

(2) Die Zuischenprüfung kann von Prüfungsausschuß ganz
odar teilueise als nicht bestanden erklärt werden,
uenn sich der Kandidat bei der Zuischenprüfung un¬
erlaubter Hilfen bedient, eine Täuschung begangen
oder sich eines Verstoßes gegen die Ordnung schuldig
gamacht hat odar wenn sich harauaatallt, daß dar
Kandidat bei dem Antrag zur Zuischenprüfung übar Zu¬
lassungsuor aussetzungen getäuscht hat.

§ 13t Zeugnis und Bescheinigung über die Zuischenprüfung

(1) Über die bestandene Zuischenprüfung uird ein Zeugnis
ausgestellt, das die in den einzelnen Fächern erziel¬
ten Noten enthält. § 11 (4) ist zu beachten.

(2) Hat der Kandidat die Zuischenprüfung nicht bestanden,
so uird ihm auf Verlangen darüber eine entsprechende
Bescheinigung ausgestellt.

(3) Im Falle des § lo (3), Satz 4 uird auf Verlangen eine
Zuischenbescheinigung über die bestandenen Teile der
Zuischenprüfung ausgestellt.
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§ 14> Anrechnung von Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen

(1) An anderen Hochschulen bestandene Zwischenprüfungen
in derselben Fa: s richtung werden angerechnet, so¬
fern Gleichwertigkeit nachgewiesen uird.

(2) Zwischenprüfungen, die ein Kandidat an Hochschulen
in vergleichbaren oder benachbarten Fachrichtungen
bestanden hat, sind anzurechnen, soueit gleichwer¬
tige Prüfungsleistungen nachgewiesen werden.

(3) An anderen Hochschulen erbrachte einschlägige und
gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen wer¬
den angerechnet.

(4) Studiensemsster, die ein Kandidat in vergleichbaren
Fachrichtungen absolviert hat, sind ganz oder teil¬
weise anzurechnen, wenn entsprechende Studienleistun-
gen nachgewiesen werden.

(5) Die Feststellungen und Entscheidungen zu Absatz 1
bis 4 trifft der Prüfungsausschuß auf Antrag des
Kandidaten.

(6) Die Anrechnung von Studienleistungen von graduierten
Betriebswirten für die Zulassung zur Abschluß¬
prüfung II regelt § 37 Abs. 3.
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C. Abschlußprüfungen

1. Abschlußprüfunq I

§ 15: Voraussetzungen für die Zulassung zur Abschlußprüfung I

(1) Die Zulassung zur Abschlußprüfung I setzt voraus:
a) ein Studium nach Maßgabe der Abs. 3-5
b) den Nachueis über den erfolgreichen Abschluß der für

das Hauptstudium I qualifizierenden Zuischenprüfung
c) eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung

dieser oder entsprechender Prüfjr.gen
d) das zum Studium berechtigende Zeugnis, und zuar

entweder ein Zeugnis über die allgemeine Hochschul¬
reife, ein anderes Zeugnis, das den Zugang zu einer
uissenschaftlichen Hochschule eröffnet oder ein
Zeugnis über die Fachhochschulreife oder ein als
gleichwertig anerkanntes Zeugnis

e) eine Erklärung des Studenten über die Wahlfächer
gem. §18, (1J d)

f) den Na-hueis über die erfolgreiche Teilnahme an
zuei Fortgeschrittenenübungen oder Seminaren in
den Prüfungsfächern gem. § 18. Die Nachweise sind
für verschiedene Prüfungsfächer zu führen, darunter
muß einer dem Schuerpunktgebiet entnommen uerden

g) die Vorlage eines Lebenslaufs (tabellarische Liber¬
sicht)

h) gegebenenfalls die Erklärung, daß der Kandidat einer
Zulassung von Zuhörern uidarspricht.

(2) Die Zulassung erfolgt für jeden Prüfungsteil (§ 16)
gesundert; sie setzt voraus, daß der vorhergehende
Prüfungsteil bestanden ist. £

(3) Zur Diplomarbeit uird zugelassen, uer ein ordnungsge¬
mäßes Studium von mindestens 5 Fachsemestern - davon
das letzte im Hauptstudium I an der Gesamthochschule
Paderborn - absolviert hat.

(4) Die Zulassung zu den restlichen Prüfungsteilen setzt ein
ordnungsgemäßes Studium von in der Regel 6 Fachsemastarn
- davon die beiden letzten Fachsemester im Hauptstu-
dieum I an der Gesamthochschule Paderborn - voraus.

(5) § 14, Abs. 3-5 gilt entsprechend.
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§ 16: Bestandteile der Abschlußprüfung I

Die Abschlußprüfung I besteht aus folgenden Teilen:
a) der schriftlichen Hausarbeit (Diplomarbeit)
b) den schriftlichen Prüfungen (Klausurarbeiten)
c) den mündlichen Prüfungen.

§ 17: Schriftliche Hausarbeit (Diplomarbeit)

(1) In der schriftlichen Hausarbeit soll der Kandidat
zeigen, daß er in der Lage ist, ein Problem aus
dem Bereich der Uirtschaftsuissenschaften auf der
Grundlage wissenschaftlicher Methoden in vorgege¬
bener Zeit salbständig zu bearbeiten.

(2) Die schriftliche Hausarbeit kann von jedem haupt¬
amtlich oder hauptberuflich Lehrenden, der inner¬
halb das integrierten Studiengangs eigenverant¬
wortlich Lehrveranstaltungen abgehalten hat, aus¬
gegeben und betreut werden. Dem Kandidaten ist
Gelegenheit zu geben, für das Thema Vorschläge zu
machen. Die Ausgabe der schriftlichen Hausarbeit
erfolgt über den Vorsitzenden des Prüfungsausschus¬
ses. D a s Thema kann nur einmal und nur innerhalb
einer Frist von 2 Uochen nach der Themenstellung
zurückgegeben werden. Gruppenarbeiten sind möglich,
soueit der Anteil eines Jeden Kandidaten erkenn¬
bar und beuertbar ist.

(3) Die Bearbeitungszeit von der Themenstellung bis
zur Abgabe der Arbeit soll drei flonate nicht über¬
schreiten. Das Thema muß so beschaffen sein, daß
es innerhalb der vorgesehenen Frist bearbeitet
werden kann. Auf einen innerhalb der Frist nach
Satz 1 gestellten Antrag kann der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses die Bearbeitungsdauer in Aus¬
nahmefällen um bis zu zuei Uochen verlängern, uenn
der Aufgabenstellar die Verlängerung befürwortet.
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(4) Dia schriftliche Hausarbeit ist beim Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses abzuliefern. Der Abgabe¬
zeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Zustellung
der Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der Auf¬
gabe bei der Post maßgebend.

(5) Bei der Abgabe der schriftlichen Hausarbeit hat der
Kandidat schriftlich zu versichern, daß er
a) die Arbeit selbständig v/erfaßt hat,
b) keine anderen als die angegebenen Quellen und

Hilfsmittel benutzt hat.

(6) Die schriftliche Hausarbeit ist von dem Lehrenden,
der das Thema ausgegeben hat, zu beurteilen. Soll
die Arbeit als "nicht ausreichend" beurteilt uerden,
so ist sie auch von einsra zueiten Gutachter zu beur¬
teilen, der vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
bestimmt uird.

Bei nicht übereinstimmender Beurteilung entscheidet
der Prüfungsausschuß.

(7) Eine nicht fristgerecht abgelieferte Abschlußarbeit
gilt als "nicht ausreichend" beurteilt.

§ 18: Prüfungsfächer

(1) Die Prüfungen der Abschlußprüfung I erstrecken sich
auf die folgenden Fächer:
a) Allgemeine Batriebsuirtschaftslehre (schriftl. und

mündl.Prüfung)
b) Volksuirtschaftslehre ( " )
c) Schuarpunktgebiat ( " )
d) Ein Uahlpflichtfach gem. Abs. 3 (mündliche Prüfung)

(2) Schuerpunktgebiete nach Uahl des Kandidaten sind:
- Bilanzen, Finanzen, Steuern
- Management mit EDV
- Marketing
- Personaluesen
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(3) Uahlpflichtfächer sind, souait hinreichend vertraten!
- Handelsbetriebslehre
- Internationales Marketing
- Ökonometrie
- Soziologie
- Spezialgebiete EDU
- Spezielles Recht
- Unternehmensorganisation
- Uirtschaftsfremdsprachen
- Uirtschaftsgeographie
- Uirtschafts- u nd Sozialgeschichta
- Erwachsenenbildung

§ 19; Schriftliche Prüfungen (Klausurarbeiten)

(1) Zur schriftlichen Prüfung uird nur der Prüfungskan-
diadat zugelassen, dessen Diplomarbeit mindestens mit
dar Nota "auareichend" heuertet uurda.

(2) In den Klausurarbeiten soll der Kandidat nachueisen,
daß er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfs¬
mitteln ein Problem mit geläufigen Methoden der
Uirtschaftsuissanschaftan erkennen und Uego zu einer
Lösung finden kann.

(3) Die schriftlichen Prüfungen Bind unter Aufsicht des
Prüfungsausschusses als Klausurarbeiten von je vier¬
stündiger Dauer abzulegen.

(4) Dam Kandidaten werden in jedem Fall zuei Themen zur
Ausuahl gestellt. Der Kandidat uählt aus den Themen¬
vorschlägen eins Aufgaba aus.

§ 2o» Mündliche Prüfungen
(1) Der Kandidat uird zur mündlichen Prüfung in den
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Fächern a) bis d) gem. § 1B, (1) zugelassen, uenn
er in mindestens zuei der schriftlichen Prüfungen
die Note "ausreichend" erhalten hat. Die Noten aller
schriftlichen Prüfungen sind vor Beginn der münd¬
lichen Prüfungen bekanntzugeben.

(2) Als Mindestzeit für eine mündliche Fachprüfung gel¬
ten 15 Minuten für jeden Kandidaten.

(3) Die Prüfer entscheiden über das Ergebnis der Prüfung.
Bei abweichender Beuertung uird der Notendurchschnitt
gebildet. ^

(4) Gruppenprüfungen sind unter entsprechender Verlängerung
der Prüfungsdauer möglich, sofern die Einzelleistung
eines jeden Kandidaten erkennbar und beuertbar ist.

§ 21 : Errechnung der Fachnoten und der Gesamtnote

(1) Für die Errechnung der Fachnoten gilt § 11, (1) und
(2) entsprechend.

(2) In den Fällen des § 18, (1) a)-c) gehen die Ergeb¬
nisse der schriftlichen und mündlichen Prüfungen
gleichgeuichtig in die Fachnote ein. Die Ergebnisse
von Vorleistungen uerden, sofern die Durchschnitts¬
note aus schriftlicher und mündlicher Prüfung mindestens
"ausreichend" (bis 4,3) ist, mit dem gleichen Geuicht
einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung in die
Fachnote einbezogen, uenn sie die Fachnote anheben.
Allerdings darf der Anteil der Vorleistungen an der ^-s
Fachnote 33 1/3 % nicht überschreiten.

Im Falle des § 18 (1) d) ist das Ergebnis der münd¬
lichen Prüfung die Fachnote. Das Ergebnis der Vor¬
leistung uird, sofern die Prüfungsleistung mindestens
"ausreichend" (bis 4,3) ist, mit dem halben Geuicht
der mündlichen Prüfung in die Fachnote einbezogen,
uenn es die Fachnote anhebt.

Die Nota der schriftlichen Hausarbeit geht mit dem
doppelten Geuicht einer Fachnote in die Gesamtnote
ein.
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§ 22: Nicht bestehen der Abschlußprüfung I

Die Abschlußprüfung I ist nicht bestanden, wann
a) die schriftliche Hausarbeit mit "nicht aus¬

reichend"
oder

b) zuei oder mehr Fächer gem. § 18 (l) a) - c)
in der schriftlichen Prüfung(Klausurarbeiten)
mit "nicht ausreichend"
oder

c) ein oder mehr"'a Prüfungsfächer mit "nicht aus¬
reichend"

bewertet wurden.

Im übrigen gilt § 12 Abs. 2 entsprechend.

§ 23: Uiederholung der Abschlußprüfung I

(1) Ist die Abschlußprüfung I nicht bestanden, kann der
Kandidat die Prüfung wiederholen. Eine zweite
Uiederholung ist zulässig.

Gilt die Prüfung als nicht bestanden, weil der
Kandidat sich unerlaubter Hilfen bedient, eins
Täuschung begangen oder sich eines Verstoßes gegen
die Ordnung während der Prüfung schuldig gemacht
hat, so entscheidet der Prüfungsausschuß, ob der
Kandidat die Prüfung wiederholen kann.

(2) Ist die schriftliche Prüfung nicht bestanden oder
gilt diese als nicht bestanden, so entscheidet der
Prüfungsausschuß, in welchem Umfang die Prüfung
zu wiederholen ist.

(3) Die Note der schriftlichen Hausarbeit wird bei
Uiedorholungen angerechnet.

(1)

ü

(2)
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II. AbschluOprüfunq II

§ 24: Voraussetzungen für die Zulassung zur
Abschlußprüfung II

(1) Die Zulassung zur Abschlußprüfung II setzt woraus:
a) ein Studium nach Maßgabe der Absätze 3-5.

Kandidaten, die das Hauptstudium I erfolgreich
abgeschlossen haben, erhalten 6 Semester ange¬
rechnet

b) das zum Studium berechtigende Zeugnis, und zuar
entweder Bin Zeugnis über die allgemeine Hoch¬
schulreife, ein anderes Zeugnis, das den Zugang
zu einer wissenschaftlichen Hochschule eröffnet
oder ein Zeugnis über die Ff.chhochschulreife
oder ein als gleichwertig anerkanntes Zeugnis

c) die Vorlage eines Lebenslaufs (tabellarische
Übersicht)

d) den Nachweis über die für das Hauptstudium II
qualifizierende Zwischenprüfung

e) den Nachweis über die erfolgraiche Teilnahme an
Fortge3chrittenen-Übungen oder Seminaren in
jedem der Prüfungsfächer gem. § 27, (1) bzw. (2)

f) eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ab¬
legung dieser oder entsprechender Prüfungen

9) § 8 (2) b) gilt entsprechend
h) gegebenenfalls eine Erklärung, daß der Kandidat

einer Zulassung von Zuhörern bei der mündlichen
Prüfung widerspricht.

(2) Die Zulassung erfolgt für jeden Prüfungsteil (§ 25)
gesondert; sie setzt voraus, daß der vorhergehende
Prüfungsteil bestanden ist.

(3) Zur Diplomarbeit wird zugelassen, wer
a) ein Studium von mindestens 6 Fachsemestern - üa\i</~^

die letzten beiden an der Gesamthochschule Pader¬
born - absolviert hat.

(4) Die Zulassung zu den restlichen Prüfungsteilen setzt
ein ordnungsgemäßes Studium von in der Regel 8 Fach-
semestern - davon die beiden letzten Fachsemester an
der Gesamthochschule Paderborn - voraus.

(5) § 14 Abs. 3-5 gilt entsprechend.
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§ 25t Bestandteile der Abschlußprüfung II

Die Abschlußprüfung II besteht au3 folgenden Teileni
e) einer schriftlichen Hausarbeit (Diplomarbeit)
b) den schriftlichen Prüfungen (Klausurarbeiten)
c) den mündlichen Prüfungen

§ 26: Schriftliche Hausarbeit (Diplomarbeit)

(1) In der schriftlichen Hausarbeit soll der Kandidat
zeigen, daß er i der Lage ist, ein Problem aus dem
Bareich dar UirtschaftsuiesenBchaftan nach uissan-
schaftlichen Methoden in vorgegebener Zeit selb¬
ständig zu hearbeiten.

(2) Die Bearbeitungszeit von der Themenstellung bis zur
Abgabe der Arbeit soll 6 Monate nicht übersteigen.

(3) Die schriftliche Hausarbeit kann von jedem hauptamt¬
lichen oder hauptberuflich Lehrenden, der innerhalb
des Hauptstudiums II eigenverantuortlich Lehrveran¬
staltungen durchgeführt hat, ausgegeben und betreut
werden.

(4) § 17, (2), (4) - (7) gelten entsprechend.

§ 27: Prüfungsfächer

(1) 1. Die Prüfungen der Abschlußprüfung II für den
Diplom-Kaufmann erstrecken sich auf

a) Allg. Betriebsuirtschaftslehre (schriftl. und
mündl. Prüfung)

b) Volkswir tschaftslehre ( " )
c) Schwerpunktgebiet ( " )
d) ein spezielles Uahlpflichtfach ( " )
a) ein allgemeines Uahlpflichtfach (mündl. Prüfung)

i
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2. Schwerpunktoebiete nach Uahl des Kandidaten sind
- Bilanzen, Finanzen, Steuern
- Management mit EDV
- Marketing
- Personaluesen

3. Spezielle Uahlpflichtfächer sind
- Unternehmenspolitik
- Wirtschaftspolitik
- Sozial- und Verbraucherpolitik

4. Allgemeina Uahlpflichtfächer sind, sousit hin¬
reichend vertreten

- Unternehmensorganisation
- Spezialgebiete der EDV
- Ökonometrie
- Uirtschafts- und Sozialgeschichte
- Uirtschaftsgeographie
- Uirtschaftsfremdsprachen
- Internationales Marketing
- Spezielles Recht
- Hanüelsbetrieb8lehre
- Soziologie
- Operations Research
- Eruachsenenbildung

/ffe
(2) 1. Die Prüfungen der Abschlußprüfung II für den

Diplom-Volksuirt erstrecken sich auf:
a) Allg. Volksuirtschaftslehre (mündl. und

schriftl.Prüfung)
b) Volksuirtschaftspolitik ( " )
c) Finanzuissenschaft ( " )
d) Allg. Betriebsuirtschaftslehre ( " )
e) Uahlpflichtfach (mündl.Prüfung)

- 2o -
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2. Ufhlpflichtfächer sind, soweit hinreichend vertraten:
- Sozial- und Uerbraucharpolitik
- Statistik und Ökonometrie
- Soziologie
- Uirtschaftsenglisch
- politische Wissenschaften
- Uirtschafts- und Sozialgeschichte
- Uirtschafts- und Sozialrecht
- Verfassungs- und Vurualtungsrecht
- Uirtschai»sgeogiaphie
- Erwachsenenbildung

§ 28: Schriftliche Prüfungen (Klausurarbeiten)

§ 19, (1) bis (4) gelten entsprechend.

§ 29: Mündliche Prüfungen
Der Kandidat uird zur mündlichen Prüfung zugelassen,
uenn er in mindestens 3 Fächern gem. § 27 (1) 1. a)
- d) bzu. (2) 1. a) - d) in den schriftlichen
Prüfungen die Note "ausreichene" erhalten hat.

Die Noten aller schriftlichen Prüfungen sind vor
Beginn der mündlichen Prüfung bekanntzugeben.

Als Mindestzeit für eine mündliche Fachprüfung
gelten 15 Minuten für jeden Kandidaten.

Die Prüfer entscheiden über das Ergebnis der
Prüfung. Bei abweichender Bewertung uird der
Notendurchschnitt gebildet.

Gruppenprüfungen sind unter entsprechender Ver¬
längerung der Prüfungsdauer möglich, sofern die
Einzelleistung eines jeden Kandidaten erkennbar und
beuertbar ist.

- 21 -
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§ 30: Errechnung der Fachnoten und der Gesamtnote

(1) Für die Errechnung der Fachnoten gilt § 11, (1) und
(2) entsprechend.

(2) In den Fällen des § 27 (1) 1. a) - d) bzu. § 27 (2)
1. a) - d) gehen die Ergebnisse der schriftlichen
und mündlichen Prüfungen gleichgeuichtig in die
Fachnote ein. Die Ergebnisse von Vorleistungen uer-
den, sofern die Durchschnittsnote aus schriftlicher
und mündlicher Prüfung mindestens "ausreichend"
(bis 4,3) ist, mit dem gleichen Geuicht einer Schrift
liehen oder mündlichen Prüfung in die Fachnote ein¬
bezogen, uenn sie die Fachnote anheben. Allerdinga
darf der Anteil der Vorleistungen an der Fachnote
33 1/3 % nicht überschreiten.

Im Falle des § 27 (1) 1. e) bzu. § 27 (2) 1. e) ist
das Ergebnis der mündlichen Prüfung dia Fachnote.
Das Ergebnis der Vorleistungen wird, sofern die
Prüfungsleistung mindestens "ausreichend" (bis 4,3)
ist, mit dem halben Geuicht der mündlichen Prüfung
in die Fachnote einbezogen, uenn es die Fachnote
anhebt.

Die Note der schriftlichen Hausarbeit geht mit dem
doppelten Geuicht einer Fachnote in die Gesamtnote
ein.

§ ?1 : Nichtbestehen der AbschluOprüfuno II

§ 22 gilt entsprechend.

§ 32: Uiederholunq der AbschluBprüfuno II

(1) Ist die Abschlußprüfung II nicht bestanden, kann
der Kandidat die Prüfung wiederholen. Eine zueite
Wiederholung ist zulässig.

(2) § 23 (1) Satz 3 und (2) und (3) gelten entsprechend.
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III. Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen

§ 33: Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen über
die Abschlußprüfungen I und II

(1) Hat ein Kandidat die Abschlußprüfung (Diplomprüfung)
bestanden, so erhält er darüber ein Zeugnis, aus dem
auch die Regelstudienzeit hervorgeht. § 13 (1) gilt
entsprechend.

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis uird dem Kandidaten
eine Urkunde ausgehändigt, in der unter Angabe
der Regelstudienzeit die Verleihung des akademischen
Grades beurkundet uird.

(3) Bei Nichtbestehen gilt § 13 (2) entsprechend.

- 23
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D. Allgemeine Schlußbestimmungen

§ 34: Ungültigkeit der Abschlußprüfung und dBr
Zwischenprüfung

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und
uird diese Tatsache erst nach dnr Aushändigung
des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfuncsausschuß
nachträglich die Gesamtnote entsprechend berich¬
tigen oder die Prüfung für nicht bestanden er¬
klären.

(2) Daren die Voraussetzungen für die Zulassung zu
einer Prüfung nicht erfüllt, ohne daß der Kandi¬
dat hierüber täuschen uollte, und uird diese
Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses
bekannt, so uird dieser Mangel durch das Bestehen
der Prüfung geheilt. Hat der Kandidat die Zulas¬
sung vorsätzlich zu Unrecht eruirkt, so entschei¬
det der Prüfungsausschuß unter Beachtung der all¬
gemeinen verualtungsrechtlichen Grundsätze über
die Rücknahme rechtsuidriger Verualtungsakte.

(3) Ist das Nichtbestehen der Prüfung festgestellt,
so ist das unrichtige Prüfungszeugnis einzuziehen.
Eine Entscheidung nach (1) und (2) Satz 2 ist
nach einer Frist von fünf Jahrs, beginnend mit dem
Datum des Prü.'ungszeugnisses, ausgeschlossen.

§ 35: Rechtsbehelfe

Gogen Entscheidungen im Prüfungsverfahren ist der Wider¬
spruch nach den Bestimmungen der Verualtungsgerichts-
ordnung möglich. Er ist innerhalb eines Monats nach Be¬
kanntgabe der Entscheidung beim Vorsitzenden des Prü¬
fungsausschusses einzulegen.

- 24 -
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§ 36: Aberkennung des akademischen Grades

Die Aberkennung des akademischen Grades richtet sich
nach den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 37: Übergangsbestimmungen
(1) Diese Prüfungsordnung gilt erstmals für die dann zu

erbringenden Zuischenprüfungsleistungen nach der
Vorlesungszeit des US 1973/74. Die ersten Zwischen¬
prüfungen können nachdem Wintersemester 1974/75
abgeschlossen werden.

(2) Bis zum Ende des US 1973/74 erbrachte Leistungen wer¬
den vom Prüfungsausschuß angerechnet, soueit Gleich¬
wertigkeit nach Maßgabe das § 14 der Vorläufigen
Prüfungsordnung für das Integrierte Studium der
Uirtschaftsuissenschaften der Gesamthochschule Pader¬
born vorliegt.

(3) Graduierte Betriebswirte, die im Anschluß an ein
mindestens 6-semestriges ordentliches Fachstudium die
Abschlußprüfung nach der Staatlichen Prüfungsordnung
in Form der Runderlasse des Ministerpräsidenten des
Landes Nordrhein-Uestfalen - Geschäftsbereich Hoch¬
schulwesen - vom 3o.1o. und 22.12.1969 (H II B. 1.72
-15/o Nr. 4o42/69 und Nr. 474o/69 betr. Höhere Uirt¬
schaf tsf achschule ) bestanden haben und die zum Studium
im integrierten Studiengang Uirtschaftsuissenschaft
der Gesamthochschule Paderborn zugelassen worden sind,
werden zur Abschlußprüfung II zugelassen, wenn sie
die in § 24 genannten Voraussetzungen erfüllen, wobei
a) ihnen 4 Semester angerechnet werden,
b) die für das Hauptstudium II qualifizierende Zwischen¬

prüfung mit dem erfolgreichen Abschluß der Prüfung
in einem gem. § 7 (2) für das Hauptstudium II quali¬
fizierenden Orientierungsfach als erbracht anzu¬
sehen ist; diese Prüfung kann während das Haupt¬
studiums II abgelegt werden.
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§ 38: Inkrafttreten

Dia Prüfungsordnung tritt mit dar Genehmigung durch
den Minister für Wissenschaft und Forschung in Kraft
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Graduisrung8satzung der Gesamthochschule Paderborn

§ 1

1. Aufgrund einer an der Gesamthochschule Paderborn be¬
standenen Abschlußprüfung verleiht die Gesamthoch¬
schuls einen akademischen Grad. Der akademische Grad
wird in Fachrichtungen, für die entsprechende staat¬
liche Prüfungsordnungen bestehen, auch aufgrund einer
Cxternenprüfung verliehen.

2. Die Bezeichnung des a.-demischen Gradaa bestimmt sich
nach der Fachrichtung.

Dar akademische Grad "Ingenieur (grad.) a wird von dan
Fachbereichen

6 Naturwissenschaften
7 Architektur
8 Bautechnik
9 Landbau

10 Maschinentechnik I
11 Maschinentechnik II
12 Maschinentechnik III
14 Elektrotechnik-Elektronik
15 Nachrichtentechnik
16 Elektrische Energietechnik
17 Mathematik-Informatik

(für das Fach Ingenieurinformatik)

verliehen. Der akademische Grad "Betriebswirt (grad.)"
wird von dem Fachbereich

5 Uirtschaftsuissenschaft-Rachtsuissenachaft

verliehen.
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Von den Fachbereichen 5, 10 - 12 und 14 - 16 wird
dieser Grad nur noch an Absolventen verliehen, die
das Studium vor Einrichtung der integrierten Studien¬
gänge aufgenommen haben. Von dem Fachbereich 6
uird dieser Grad nur noch an Absolventen ver¬
liehen, die das Studium bis einschließlich
Uintersemester 1973/74 aufgenommen haben.

§ 2

1. Die Urkunde über die Graduierung uird unter dem
Datum des Zeugnisses über die Abschlußprüfung bzu.
Externenprüfung engefertigt und von dem Dekan des
Fachbereichs unterzeichnet. Sie uird mit dem Siegel
der Gesamthochschule versehen.

2. Die Urkunde uird nach folgendem Muster angefertigt«

•



GESAMTHOCHSCHULE PADERBORN

Urkunde

Herr/Trau ................................

geboren am ................

in ........................

hat an der Gesamthochschule
Fachbereich........ .....

am ................

in der Fachrichtung

Paderborn, Abteilung

die staatliche Abschlußprüfung

mit Erfolg abgelegt. Aufgrund dieser Abschlußprüfung ver¬
leiht die Gesamthochschule ihm/ihr den akademischen Grad.

Ii n

., den .......................
\

Der Dekan

Bei Externenprüfungen uird in dem Muster der Urkunde das
Uort "Abschlußprüfung" durch das L'ort "Externenprüfung"
ersetzt.

§ 3

Diese Graduierungssatzung tritt mit der Genehmigung durch
den Minister für Uissenschaft und Forschung mit Rückuir-r
kung ab Beginn des US 1974/75 in Kraft.



Der Minister Düsseldorf, denSept. i
für Wissenschaft und Forschung
des Landes Nordrhein-Westfalen
I B 2 8171/110 _

Vorstehende Graduierungssatzung wird hiermit rückwirkend
vom 1. Oktober 1974 bis zum 31. Bezember 1975 genehmigt.

♦
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Der Minister für Wissenschaft und Forschung
des Landes NU hat mit Erlass vom 9. Januar 1974 -
Az. I A - AB II 43-15/2/12 die vom Fachbereichs¬
rat des Fachbereichs Erziehungswissenschaften,
Psychologie, Leibeserziehung beschlossene

Vorläufige Studienordnung für das Fach
Sport für das Lehramt der Primarstufe,
der Sekundarstufe I und als Zueitfach
der Sekundarstufe II

welcher der Gründungssenat der Gesamthochschule
Paderborn in seiner 34. Sitzung am 17.10.1973
zugestimmt hat, vorläufig bis zum Ende des
Sommersemesters 1975 genehmigt. Die Genehmigung
wurde mit Erlass vom 25. Februar 1975 bis ein¬
schließlich Uintersemester 1975/76 verlängert.

Die vorliegende Fassung berücksichtigt die mit
Erlass vom 16. September 1975 - I A 3 - 8125.40
genehmigte Ergänzung der Studienordnung und wird
hiermit gem. § 47 I VGrundO veröffentlicht.

Paderborn, 7. Oktober 1975



GESAMTHOCHSCHULE PADERBORN

Fachbereich 2

Vorläufige 5tudienordnunq für das Fach Sport für das
Lehramt der Primarstufe, der Sekundarstufe I und al3
Zueitfach der Sekundarstufe II

Vorbemerkung

Diese Studienordnung gibt Auskunft über Inhalt, Aufbau
und Anforderungen des Studienganges Sport für das Lehramt
der Primarstufe, der Sekundarstufe I und als Zueitfach der
Sekundarstufe II. r 9 1. Studienphase (1. bis 3. Semester) ist
in Inhalt und Aufbau für alle Studiengänga gleich strukturiert.

Allgemeine Hinweise

1. Lernziele

Das Sportstudium soll
- die Fähigkeit v/ermitteln, sportuissenschaftliche Pro¬

bleme zu analysieren und kritisch zu beurteilen
t zum Verständnis der unterschiedlichen uissenschafts-

theoretischen Prämissen der Sportwissenschaft hinführen
- die didaktisch-methodische Kompetenz für die künftigen

Erziehungs- und Unterrichtsaufgaben v/ermitteln
- das eigene Beuegungsprofil festigen und so zur Erwei¬

terung der sportlichen Fähigkeiten beitragen.

2. Das Sportstudium gliedert sich in die 1. Studienphase
und die 2. Studienphase.

3. Die 1. Studienphase erstreckt sich in der Regel über
einen Zeitraum von 3 Semestern. Sie ist nach Inhalt und
Organisation für alle Studiengänge (Lehramt der Primar¬
stufe, der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe Ii) gleich
strukturiert. Diese Studienphase soll einführen
(1) in die Grundlagen der Sportwissenschaft und der

Sportdidaktik
(2) in die Praxis des Schulsports unter didaktischen

und methodischen Aspekten
(3) in die unterrichtspraktischen Studien
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Die hier gewonnenen Einsichten und Erfahrungen sollen
die Uahl des Studienganges erleichtern.

In der 2. Studienphase uird das Studium entsprechend den
Studiengängen Primarstufe, Sekundarstufe I und Sekundar¬
stufe II differenziert. Die Bedingungen zur Erlangung eines
Leistungsnachweises uerden zu Beginn der Veranstaltungen von
den Dozenten bekanntgegeben. Im Interesse der Durchlässigkeit
der Studiengänge für dis verschiedenen Schulstufen sollen je¬

doch auch hier gleiche Curriculum-Elemente berücksichtigt^^ir-
den.

Voraussetzung für den Übergang in die 2. Studienphase sind
studienbeglBitende Leistungsnachweise, die sich auf das
eigene Leistungs- und Beuegungsvermögen und die didaktisch¬
methodische Kompetenz in den Grundsportarten das Schulsports
sowie auf Analyse und kritische Beurteilung sportwissen¬
schaftlicher Probleme beziehen. Die Studienleistungen für
den praktischen und didaktisch-methodischen Bereich werden
durch Tests (vgl. Anhang) - im sportwissenschaftlichen Bereich
durch die qualifizierte Teilnahme an zwei Seminaren nachge¬
wiesen.
Für den Studiengang Sport als Zweitfach der Sekundarstufe fcl
ist die besondere Eignung für ein Schwerpunktfach erforderlich.
Studierende der 1. Studienphase können bei entsprechenden
Vorleistungen auch an Lehrveranstaltungen der 2. Studien¬
phase teilnehmen.
Um eine sinnvolle Schwerpunktbildung bei der Ausrichtung
des Studiums vorzunehmen, empfiehlt es sich, vor Beginn
der 2. Studienphase mit einem Lehrenden des Faches Kontakt
aufzunehmen, um die Studienplanung zu besprechen.

Die Lehrveranstaltungen erstrecken sich auf die Bereiche

fäi Sportwissenschaft und Sportdidaktik
Didaktisch-methodische Einführung in die Praxis des
Schulsports.

(3) Unterrichtspraktische Studien
(4) Lehrgänge
Es worden folgende Arten von Lehrveranstaltungen unter¬
schieden:
Vorlesungen» Sie sollen in einen größeren Problembereich
einführen und übergeordnete Zusammenhänge sichtbar machen.
Vorlesungen geben Raum zur kritischen Diskussion und
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können durch andere Veranstaltungen ergänzt werden.

Proseminrro: Innerhalb des :."portstudiu:ns führen Proseminare
in die sportwissenschaftliche Problemstellung ein und
machen mit Methoden wissenschaftlichen Arbeitens vertraut.

Hfuntserr.inare: Sie dienen der Erarbeitung begrenzter sport¬
wissenschaftlicher Probleme und Aufgaben. Dabei soll die
Fähigkeit zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit nach¬
gewiesen werden.

Kolloquien: In ihn^n v/erden fachspezifische Probleme der
Forschung und Lehre gemeinsam erarbeitet.

Projektstudien: Unter Einbeziehung empirischer Methoden
sollen konkrete und aktuelle Probleme der Sporttheorie
auf ihre Anwendungsmöglichkeit im Bereich des schulischen
und außerschulischen Sports erarbeitet werden. Projekt¬
studien können auch in Verbindung mit einem Hauptseminar
oder unterrichtspraktischen Studien durchgeführt werden.

Übungen: Übungen werden teilweise im Bereich (1), vor¬
wiegend in den Bereichen (2) und (3) durchgeführt. Inner¬
halb der didaktisch-methodischen und praktischen Einfüh¬
rung in die Praxis des Schulsports vermitteln Übungen
- Prinzipien, Modelle und Strukturen des Sportunterrichts
- Einblick in die Methodik der einzelnen Fochdisziplinen
- Förderung des sportlichen Leistungsprofils
Übungen im Rahmen der unterrichtspraktischen Studien
schaffen den direkten Kontakt zur Unterrichtssituation.

Interdisziplinäre Veranstaltungen verdeutlichen die Be¬
ziehungen zwischen der Sportwissenschaft und. der Sport¬
didaktik zu den Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften
und sind für das Sportstudium unerläßlich.

Unterrichtspraktisehe Stuö.ien: Aus sportwissenschaftlichen
und fachdidaktischen Überlegungen sind unterrichtspraktische
Studien verbindliche Bestandteile des Sportstudiums. Sie
vermitteln empirische Grundlagen und dienen der wissenschr.it
liehen Reflexion. Daher werden in beiden Studienphasen unter
richtspraktische Studien durchgeführt.
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Lehrr"n r c; Während des Studiums nuß ~eder Student an einem
vor; Spcrtseminar durchgeführter. Lehrgang teilnehmen. Lehr¬
gänge erweitern das Lehrangehot vor allem um freizeit-
relevp.nte Sportarten, die aufgrund gegebener Voraussetzungen
nur z.T. am Studienort vermittelt werden können (z.B. Ski¬
lauf, Segeln, Wandern).
Sie können als Untersuchungsfeld empirischer sportwissen¬
schaftlicher Arbeiten dienen (z.B. Untersuchungen zur
Gruppendynemik, Kleingrupptnforschung, Bewegungsanalyse
mit dem Videorecorder). Gleichzeitig bieten Lehrgänge ei^i
günstige Gelegenheit, die angehenden Lehrer auf Bedingungen
und Voraussetzungen und die Bedeutung der sozialen Dimension
des Unterrichts aufmerksam zu machen.

7. Durch eine sportärztliche Untersuchung ist zu Beginn des
Studiums die Tauglichkeit zum Sportstudium nachzuweisen.
Eis zur Keldung zur 1. Staatsprüfung ist der Erwerb des
Sportabzeichens und des DLRG-Grundscheins sowie die Teil¬
nahme an einem Erste-Hilfe-Kurs nachzuweisen.

Studienaufbau

1. Studiennhase

1. Sportwissenschaft
1.1 Pädagogische Grundlagen

- Anthropologische Grundlagen der Sportpädagogik
- Ziele des Sportunterrichts
- Spieltheorien \
- Grundlagen der Sportdidaktik und der Sportmethodik

1.2 Einführung in die Bewegungslehre
- Theorie der menschlichen Bewegung
- Motorisches Lernen, Motorische Entwicklung,

Motorische Eigenschaften

1.3 Biologische und sportmedizinische Grundlagen
- Beziehungen zwischen Sport und Medizin
- Gesundheitslehre und Schulhygiene (Sport als Mittel

Prävention, Therapie und Rehabilitation)

Aus diesen Bereichen sind während der 1. Studienphase
mindestens 9 Wochenstunden zu belegen. In folgende
Anteile: Pädagogische Grundlagen 5 Semester-Wochenstunden,
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Bewegungslehre 2 Semester-Uochenstunden, Sportmedizin
2 Semester-Uochenstunden.

2. Didaktisch-methodische und praktische Einführung in die
schulischen Grundsportartan
Sportart Studenten Studentinnen

Turnen 1 Übung(en) ' Übung(en)
Schuimmen 2 2
Leichtathletik 1 1

(davon 3
3 Spiele

nach Uahl)

1 2

(davon 2 Spiels
2 nach Uahl)

3. Unterrichtspraktische Studien
Ein fachdidaktisches Tagespraktikum (2 Semester-Uochenstunden)
stellt die Beziehung zur Schuluirklichkeit her. Dabei sollan
Einsieht und Kenntnis in Bedingungen und Faktoren des Sport¬
unterrichts souie Modells der Unterrichtsanalyse und -Vor¬
bereitung vermittelt uerden.

2. Studienphase

A Sekundarstufe I und als Zueitfach Sekundarstufe II

1. Sportuissenschaft

1.1 Sportpädagogik und Sportdidaktik
- Curruculum-Forschung und Probleme der Curriculum-Kcnstruktion
- Lernziel- und Lerninhaltsproblematik
- Spezielle Probleme dar Sportmethodik einschließlich der Dedien-

lehre
• - Empirische Unterrichtsforschung und statistische Verfahren

1.2 Sportgeschichte, politisch und soziologisch relevante Probleme
des Sports
- Problemgeschichtliche und kulturhistorische Aspekte des SportB
- Geschichte des Schulsports
- Sportpolitik gesellschaftlicher Gruppen und Institutionen,

Sportideologien
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- Sozialstruktur und Organisationsfornen des Sports
- Gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Funktion

des Sports, Freizeit- Breitensports sowie Wertkampf-
und Leistungssport

1.3 Psychologische Aspekte des Sports
- Gruppendyncnik und Kleingruppenforschung
- Spezielle Probleme der Verhaltens-, Entwicklungs- und

Lernpsychologie

1.4 Bewegungslehre
- Bewegungsbeobachtungen und Bewegungsanalysen
- Biomechanik, Motorische Tests

1.5 Sportmedizin
- Funktionelle Anatomie
- Physiologie und Trainingslehre
- Sportverletzungen und Srste-Hilfe

Aus diesen Bereichen sind wahrend der 2. Studienphase
mindestens 12 Semester-'i'ochenstunden zu belegen. Davon
entfallen auf die Sportpädagogik und Sportdidaktik
4 Stunden; auf die Sportgeschichte, Sportpolitologie und
den sportsoziologischen und sportpsychologischen Problem¬
bereich insgesamt 3 Semester-V.'ochenstunden; Bewegungslehre
2 Semester-V.'ochenstunden; Sportmedizin 3 Semester-V.'ochen¬
stunden.

2. Didaktisch-methodische und praktische Einführung in die
Praxis des Schulsports

Sportart
Turnen
Schv/immen
Leichtathletik
Basketball^
Fußball /'
Handball f
VolleyballJ
Gymnastik u. Tanz

Studenten ,
1 Übung(en)
1
1

Studentinnen
Ubung(en)

2 (davon 2 Spiele 1 (davon 1 Spiel
nach V.'ahl) nach V.'ahl)

Von diesen Sportarten sind 2 Disziplinen zu wählen, die zu¬
sätzlich durch jeweils eine einstündige Übung Fachmethodik
vertieft werden.
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Schuerpunktfach

Jeder Studierende des Faches Sport als Zueitfach der
Sekundarstufe II uählt in der 2. Studienphase ein
Schuerpunktfach. In dem geuähiten Schuerpunktfach ent¬
fallen die für diese Disziplin innerhalb der 2. Studien¬
phase vorgesehenen Übungen der didaktisch-methodischen und
praktischen Ausbildung souie eine der Übungen Fachmethodik

Die Ausbildung im Schuerpunktfach beträgt 6 Semester-
Uochenstunden. Es könen geuählt werden:

Studenten Studentinnen

Basketball Basketball
Geräteturnen Geräteturnen
Fußball Gymnastik
Handball Leichtathletik
Schwimmen Schwimmen
Leichtathletik Volleyball
Volleyball

Weitere Schwerpunktfächer werden bei entsprechenden Aus-
bildungsmöglichkeiten angeboten.
Die Ausbildung im Schwerpunktfach bezieht sich auf Sport¬
praxis und didaktisch-methodische Fortbildung souie auf
spezielle sportwissenschaftliche Probleme.

3. Unterrichtspraktische Studien

Auf der Grundlage der einführenden und analysierenden
Lehrveranstaltungen der 1. Studienphase sind die unter-
richtspraktischen Studien in dieser 2. Studienphase ex¬
perimentell und projektbezogen ausgerichtet. Die Teil¬
nahme an den unterrichtspraktischen Studien uird empfohlen
Thematische Schwerpunkte sind die Vermittlung fachspezi¬
fischer Methoden und Drganisationsformen und deren Uber¬
prüfung im Sportunterricht souie curriculare Aspekte des
Sports.



3 Frimarstufe (Lehramt an Grundschulen)

Sportwissenschaft

Aue den unter A 1. angeführten Studieninhalten 6er Sport¬
wissenschaft (s. S. 5 f-) sind in der 2. fTtudienphase
12 Semester-", ochenstunJen zu telegen. Davon entfallen auf
die Sportpädagogik und Sportdicaktik 4 Stunden; auf die
Sportgeschichte, Sportpolitologie und. den sportsoziolo-

Cischen und sportpsychologischen Problembereich insgesarr^^
3 Ssmester-Vochenstunden; Bewegungslehre 2 Semester-V<"ochen-
stunden; Sportmedizin 3 Semester-'/'ochenstuncien. Dazu kommt
die Teilnahme an einem Seminar zu speziellen Fragen der
Grundschuldidaktik und Grundschulmethodik.

Didaktisch-methodische und praktische ginführunr in die
Praxis des Schulsports

Snortart Studenten Studentinnen

Turnen 1 Übung 1 ubung
Schwimmen 1 1
Leichtathletik 1 1
Kleine Spiele 1 1
Ka:.nschaf tsspiele 1 1
Rhythmik 1 1

Unterricht.spraktIsche Studien

Die Teilnahme an den unterrichtspraktischen Studien
wird empfohlen. (Näheres dazu vgl. S. 7).
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Studienberlcitende Tccts in der 1. Stucicnphqce

Eis zum Ende der 1. Studienphese sine von r.llen Studentinnen
und Studenten des Faches Sport folgende Tests zur Überprüfung
des eigenen Bewegungsprofils und der sportlichen Fähigkeiten
abzulegen:

Studenten

1. Leichtathletik

Leichtathletischsr Fünfkampf nach V.'ahl - entsprechend den
Bedingungen des Sportabzeichens.
Demonstration ausgewählter leichtathletischer Bewegungs¬
abläufe .

2. Schwimmen

a) fehl einer Strecke von 50 m (Schwimmart beliebig)
50 m Kraul 46,0 sec. oder
50 m Brust 52,0 sec. oder
50 m Rücken 49,0 sec. oder
Eelphin 49,0 sec.

b) Demonstration in zwei Schwimmarten mit den entsprechenden
Venden sowie Startsprung.

c) Die Einbeziehung des Vasserspringens richtet sich nach
den gegebenen Möglichkeiten.

3- Geräteturnen

Nachweis grundlegender Fertigkeiten und Bewegungsqualitäten
anhand von Übungsverbindungen mit Berücksichtigung folgender
Übungselemente:
a) Reck: Kippe/Felge rücklings rückwärts/Abgang
b) Barren: Rolle vorwärts/Kippe/Abgar.n
c) Beden: Handstand/Rolle rückwärts d.d. Handstand/Rad
d) Sprung: Hocke über den langen Kasten
e) Kenntnis der wichtigsten Helfergriffe

4. Mannschaftsspiele

Nachweis grundlegender Fertigkeiten und ausreichendes
Spielvermögen in zwei Mannschaftsspielen.
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Studentinnen

Leichtathletik

Leichtathletischer Fünfkampf nach V.'ahl - entsprechend den
Bedingungen des Sportabzeichens.
Demonstration ausgewählter leichtathletischer Bewegungs-
abläufe.

Schwirrten

a) Y;ahl einer Strecke von 50 m (Schwimmart beliebig)'
50 n Kraul 55>0 sec. oder
50 n Brust 59,0 sec. oder
50 m Rücken 57,0 sec. oder
Delphin

b) Demonstration in zwei Schwimmarten mit den entsprechenden
'/.'enden, sowie Startsprung.

c) Die Einbeziehung des \vasserspringens richtet sich nach
den gegebenen Möglichkeiten.

3. Geräteturnen

Nachweis grundlegender Fertigkeiten und Bewegungsqualitäten
anhand von Vbunrsverbindungen mit Berücksichtigung folgender
übunge demente:
a) Boder.turner.: Handstand abrollen - Rad - Radwende
b) Stufenbarren: Beliebiger Aufschwung

(Melle 1 ,50 m - „ ,o 7n „ „,-.«;,, Umschwungd , 30 m ooer u
1,20 m - 1.30 m) " Unterschwung

c) Schwebebalken: Gehen vorwärts und rückwärts, Federn

(Höhe 1,00 m) Hüpfen, 1 Drehung, 1 Sprung, 1 Auf^ig.
c) Seit-Pferd-/Kasten: Hocke oder Grätsche

(Höhe 1,10 m -
Reutherbrcttabstand
1,00 m)

d) Kenntnis der wichtigsten Hellergriffe

4. Gvr.jnastik

Gruppenstudie mit funktioneller Grundlage.

5. Mannschaftsspiele

Nachweis grundlegender Fertigkeiten und ausreichendes
Spielvermögen in einem Mannschaftsspiel.
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Der Minister für Uissenschaft und Forschung
dos Lances NU hat mit Erlass vom 2 7. Juli 1973 -
Az. IBS «13-15/2/12 - die vom Fachbereichsrat
des Fachbereichs Erziehungswissenschaft, Psychologie,
Leibeserziehung im April 1973 beschlossene

Vorläufige Studienordnung für das
Erziehungs- und Gesellschafts-
uissenschaft1iche Studium in der Ausbildung
für das Lehramt der Primarstufe, der Sekun¬
darstufe I und dar Sekundarstufe II

welcher der Gründungssenat der Gesamthochschule
Paderborn in seiner 22. Sitzung sm 9.5.1973 zugestimmt
hat, vorläufig bis zum Ende des Sommersemesters 1975
genehmigt. Die Genehmigung wurde mit Erlass vom
26. Februar 197.5 - I A 3 8124 - gen.-bis einschließ¬
lich Uintarsem3ster 1975/75 verlängert.

Die vorliegende Fassung der Studienordnung berück¬
sichtigt die mit Erlass vom 17. September 1975 ge¬
nehmigte Ergänzung der Studienordnung und wird hier¬
mit gem. § 47 I UGrundO veröffentlicht.

Paderborn, 7. Oktober 1975

(Prof. Dr. B. Carstensen)

y
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Uorläufioe Studienordnunq
für das ERZIEHUNGS- UND GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE
STUDIUM in der Ausbildung für das Lehramt d6r Primar-
stufe, der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II

1 . Vorbemerkungen
1.1. ^ll2£!DEiD£2

Das in der Studienordnung geregelte ERZIEHUNGS- UND
GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE STUDIUM löst das bis¬
herige "Grundstudium" in der Grund- und Hauptschul¬
lehrerausbildung souie das "erziehungsuissanschaft-
liche Begleitstudium" und das "Philosophikum" in der
bisherigen Reaj.schul- und Gymnasiallehrerausbildung
ab. Es orientiert sich an den vom Kultusminister im
Entwurf bzu. in verbindlichen Richtlinien vorgelegten
neuen Ordnungen für die Ersten Staatsprüfungen für ein
Lehramt. Obuohl gegenwärtig der Zeitpunkt des Inkraft¬
tretens der neuen Prüfungsordnungen noch nicht fest¬
liegt, ist auf jeden Fall sichergestellt, daß alle Stu¬
dienanfänger der genannten Lehrämter vom Wintersemester
1973/74 an entsprechend dieser Ordnung ihr Studium be¬
ginnen können. Für Studenten, die ihr Lehramtsstudium
vor dem Wintersemester 1973/74 begonnen haben, uird es
Übergangsmoglichkeiten geben.

1.2. Gleiches er ziehuno,s- und gesellschaftsuissenschaftliches_
Studium für_alle Lehramtsstudenten

In den sechssemestrigen Studiengängen für das Lehramt
der Primarstufe und der Sekundarstufe I ist ein Studien¬
anteil Verhältnis zwischen erstem Schulfach, zueitem
Schulfach und erziehungs- und gesellschaftsuissen-
schaftlichem Studium vorgesehen von 1 : 1 : 1 , im
achtsemestrigen Studiengang für das Lehramt der
Sekundarstufe II ein Anteilverhältnis von 2:: 1 : 1.
Die quantitative Übereinstimmung des damit in allen
Lehramtsausbildungsgängen für das erziehungs- und ge¬
sellschaf tsuissenschaftliche Studium zur Verfügung
stehenden Anteils am Gesamtstudiumvolumen bietet zum
ersten Wal-die schulpolitisch'bedeutsame Möglichkeit
einer prinzipiell gleichartigen erziehungs- und gesell¬
schaf tsuissenscha ftl ichen Grundausbildung aller Lehrer.
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1.3. " Vortä u f i £kei Jl!_i]iSSSr_2ly2-iSDGi?L}[)yQ2

Die hier vornele^te Studienordnung mußte im Zusammenhang der
sehr kurzfristigen Vorbereitung neuer Stuüieng."nge an der Ge¬
samthochschule Paderborn erarbeitet werden. Aus diesem Grund
ist sie in den kommenden Semestern im Zuge ihrer Erprobung
weiterzuentwickeln und zu verbessern.

2. Grunds itze
2.1. Eeteilirte_Hissenschaften

Die Verwirklichung des durch diese Studienordnung beschrie¬
benen Studienganges ist eine gemeinsame Aufgabe der FäUFr
Erziehungswissenschaft, Philosophie, Politikwissenschaft,
Psychologie, Soziologie. Ausmaß und Art der Beteiligung dieser
Wissenschaften am Studiengang bemessen sich weniger nach der
facliirr-Tianenten Systematik, sondern vorrangig nach den Quali¬
fikationen, die vom Studenten im Hinblick auf die später aus¬
zuübende berufliche Tätigkeit als Lehrer erworben werden
sollen.

2.2. Oberpreifende_Zielyorstellung

Die DoDpelakzentuierung in der Bezeichnung "erziehungs- und
gesellschaftswissenschaftliches Studium" macht deutlich, daß
der hier beschriebene Studiengang die künftige Tätigkeit des
Lehrers vornehmlich unter zwei Aspekten vorbereitet: dem er¬
zieherischen und dem gesellschaftlichen. Erziehung (Schule)
und Gesellschaft stehen in einem Verhältnis wechselseitiger
Bedingung und Bedingtheit; die Fähigkeit und Bereitschaft,
dieses Verhältnis und die eigene Rolle darin zu analysieren,
jederzeit kritisch überprüfen und angemessen handeln ziiTön-
nen, muß eine Grundqualifikation des künftigen Lehrers sein.
Sie schließt die Fähigkeit, den Mißbrauch der Erziehung,
Schule und des jungen Menschen zur Durchsetzung von Ideologien
und zur Indoktrination zu verhindern, ebenso ein wie die Fähig
keit, die tatsächlichen gesellschaftlichen und politischen Ab¬
hängigkeiten, Implikationen und Konsequenzen der Erziehungs-,
Unterrichts- und Sozialprozesse erkennen, unterscheiden und
sich kritisch mit ihnen auseinandersetzen zu können.
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2.3. Y2rtl'iI£Di§_2y_d2G_S£!}yif§£!}s J u ^l nn

In: Verhältnis von Schulfachstuoien ur.ci erziehunns- und gesell¬
schaftswissenschaftlichem Studium muß die bisher herrschende
Isolierung überwunden werden. Deshalb plant diese Studien-
Ordnung interdisziplinäre Veranstaltunsen zwischen Fachwissen¬
schaft/ Fachdidaktik des Schulfachs auf der einen Seite und dem
erziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen Studium auf der
anderen Seite als verbindliche Bestandteile des Studiums ein.

. i'heorie^Praxis-Bezug

Auch wenn der Akzent der ersten Phase der Lehrerausbildung bis
zur Ersten Staatsprüfung in der Theorie und Wissenschaft lieft,
so muß doch von Anfang an das Problem der Theorie-Praxis-Ver¬
mittlung aktualisiert werden. Insofern werden u.a. Schulprakti¬
ka unerläßliche Bestandteile des Gesamtstudienganges bis zur
Ersten Staatsprüfung sein und neben fachdidaktischen auch er¬
ziehungs- und gesellschaftswissenschaftliche Aspekte berück¬
sichtigen .

Qualifika tionen (Langfristige Lernziele)
Ausgehend von einer Analyse der Berufspraxis des Lehrers sollen
folgende Qualifikationen durch das erziehungs- und gesell¬
schaftswissenschaftliche Studium grundeeleet werden: Es wird
hier von der Aufgabe gesprochen, die aufgeführten Qualifikationen
"grundzulegen", nicht aber bereits davon, sie voll zu erreichen.
M.a.W.: Die durch diesen Studiengang grundzulegenden Qualifika¬
tionen müssen in der zweiten Ausbildungsphase zwischen der I.
und 2. Lehramtsprüfung erweitert, vertieft und differenziert
werden. Erst in der späteren Berufspraxis selber und in einer
auf sie bezogenen Lehrerfortbildung werden sie sich voll aus¬
formen und realisieren können.
a) Die Fähigkeit, Erziehungs- Unterrichts- und Lernprozesse ein¬

schließlich ihrer Bedingungen analysieren und beurteilen zu
können.

b) Die Fähigkeit, über Auswahl und Anordnung der Unterrichts-
inhalxe und die Form der Unterrichtsgestaltung begründet ent¬
scheiden und an dex Curriculur.ientwicklung mitarbeiten zu
können.
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c) Die Fähigkeit zur selbständigen Stellungnahme zu Bildungs-
pl'inen und curricularen Programmen, zu Erziehungszielen, zu
bildur.gs- und gesellschaftspolitischen Zielsetzungen und
Entscheidungen aus normen- und ideologiekritischer Sicht,
wobei die Kenntnis anthropologischer historischer und
politischer Grundfragen zu fordern ist.

d) Die Fähigkeit, Struktur und Problematik der Schule und der
übrigen Institutionen des Bildungssystems in ihrem Wechsel¬
bezug mit dem jeweiligen Stand der gesellschaftlichen (ein¬
schließlich der ökonomischen) Entwicklung beurteilen und zu
notwendigen Reformen aus der wissenschaftlich begründeten
Reflexion der Berufspraxis und der gesellschaftlichen Rolle
des Lehrers beitragen zu können.

e) Die Fähigkeit, wissenschaftliche Untersuchungen und Theorien
kritisch im Bezug auf Ansatz, Methode, Ergebnisse und ihre
Praxisrelevanz sowie auf ihre methodologischen und wissen-
schafts-theoretischen Grundlagen und Aspekte befragen zu
können.

4. Problemfelder, Studieninhalte und die entsprechenden enger
umg renzten Lcrnziele des erziehungs- und gesell schafts-_
wissenschaft lichen Studiums

4.1. Vcrben erkung_
In der nachfolgenden Aufstellung, die den Kern dieser
Studienordnung darstellt, werden insgesamt fünf Problem¬
felder aufgeführt: Ir. Bezug auf sie muß der Student sowohl
Crundorientierun gen als auch nach eigener Wahl gründliche
G ".genstaridsqrkenntnisse im einzelnen erreichen ( vgl. SDalt^^C ).
Das Verhältnis der fünf Problemkreise zueinander ist folt^P-
dermaßen zu kennzeichnen:
Das Problemfeld I."Erziehung, Mensch und Gesellschaft" be¬
zeichnet den Fundamentalbereich; durch die Auseinander¬
setzung mit ihm soll der Student in die Lage versetzt werden,
den Gesamtzusammenhang zu reflektieren, in dem er seine
spätere pädagogische Aufgabe wahrnimmt.

Die nachfolgenden Problemfelder II. "Erziehungs- und Lern¬
prozesse", III. "Didaktik", IV. "Theorie der Bildungs- und

,Erziehungsinstitutionen" bezeichnen die konkreten Gegen-

s



'standst«.!reiche, tf.it denen es der künftige Lehrer 2.1 tun hat
und auf die hin er unmittelbare Z uchko:-? tcr.z b-n^tifft. Dier-,e
Cegenstandsbereiche dürfen nicht losgelöst von dem Fundamental
bereich I. studiert werden: Die Reflexion auf die Grundlagen,
Grundfragen und übergreifnr.der. Zusammenhänge von I. muß an aus
gewählten Problemen immer wieder geübt werden; die Fähigkeit
dazu wird auch in der Abschlußprüfung erwartet.

Das Problemfeld V. "Wissenschaftstheorie/Kethodologie" über¬
greift noch einmal in anderer Weise die übriren Problemfelder.

^Das in ihm zu erwerbende Verständnis für v/issenschaftliche Ver
^fahren und für Probleme wissenschaftlicher Theoriebildung kann

und soll - abgesehen von allgemeiner. Orientierungen - nicht
abstrakt, sondern in der wissenschaftlichen Erarbeitung von
Gegenständen der Problemkreise I. bis IV. angebahnt werden.

.2. A ufstellung der Problemfelder, Gegenstandsgebiete und
Lernziele des Studiengangs

(vgl. die Aufstellung auf den Seiten 6 bis 9 ! )
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5. Hinweise für das Studi u m der Gebiete und Grcenstände
in den Problemfeidern

5.1. Studieneinteiluno

Problem- Anzahl der Haupt- Wochen«* Anzahl der zu Uo.-
f e 1 d gebiete stunden vertiefencen Std.

Gegenst.

I 2 4 12
II 2 6 + 2 4

III 2 4 2 4
IV 1 2 12

V 2 4 12

9 20 7 14

+ davon 4 Stunden in II, (2)

Das Studium der Hauptgebiete umfaßt 20 Uochenetunden,
das der zu vertiefenden Gegenstände 14 Uochenstunden.
Der Rest von 6 Uochenstunden (bezogen auf insgesamt
40 Uochenstunden für das erziehungsuissenschaftlich-
gesellschaftsuissenschaftliche Studium) entfällt auf
die Praktika (Einführungspraklikum und eins Veranstal¬
tung anläßlich des Blockpraktikums).

5.2. Studiennachueise
Für mindestens ein Hauptseminar bzu. Oberseminar ist
die erfolgreiche Teilnahme durch eine Eascheinigung\
nachzuueisen. Für die Studien in vier ueiteren Pro¬
blemfeldern soll die erfolgreiche Teilnahme an Haupt¬
seminaren (ggfs. Oberseminaren) ebenfalls durch Be-'
scheinigungen nachgewiesen uerdan. Die EedinguncEn zit
Erlangung eines Leistungsnachweises werden zu Eeginn
der Veranstaltungen von den Dozenten bekanntgegeben.

5.3. Veranstaltungen
5.3.1. Übungen; Sie dienen der Erarbeitung und Einübung fun¬

dsmentaler uissenschaftlicher Arbeitstechniken und Ver¬
fahrensweisen. Die Übung ist durch praktische Arbeits- 1
aufgaben gekennzeichnet.

5.3.2. Proseminare: Sie dienen der Einführung in das uissen¬
schaf tliche Arbeiten und der Einführung in elementare
oder exemplarisch ausgewählte Problemstellungen und
Gegenstände der aufgeführten ftroblemfeider.
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5.3.3. Hauptseminare: Sic erarbeiten ilauptf ragen, zentrale Gegen¬
stände oder Gcgenstandskomplexc und Zusammenhänge der Problem-
felder auf einem höheren Reflexionsniveau als die Proseminare
und setzen Fähigkeiten selbständiger wissenschaftlicher
Arbeit bereits voraus.

5.3.4. Oborseminare: Sie bearbeiten in der Regel Themen, die in
der wissenschaftlichen Diskussion besonders schwierig und
komplex sind. Sie verlanger, vom Studenten ein stärkeres
wissenschaftliches Engagement und in Ansätzen eigene wissen-
schaftliche Produktivität. K

5.3.5. Vorlegungen: Sie dienen der Einführung in einen größeren
Gegenstands- und Problembereich sowie umfassenderen Struktu¬
rierungen und Orientierungen in den Problemfeldern. Sie sollen
Zusammenhänge zwischen den in Übungen, Proseminaren und Haupt¬
seminaren erarbeiteten Spezialbe reichen herstellen. Sie sollen
Rückfragen und kritische Diskussion des Dargebotenen einbe¬
ziehen. Sie können durch andere Veranstaltungen (z.B. Dis¬
kussionsgruppen, Seminare, Tutorien, gruppendynamischer Auf¬
arbeitung) ergänzt werden.

5.3.6. ? ro i«-->.t« tue! ien : Sie bieten im Rahmen des Studienganges die
Gelegenheit, aktiv an der wissenschaftlichen Erarbeitung und
Lösung von Problemen oder Problemzusammenhängen mitzuwirken,
die in der pädagogisch und gesellschaftlichen Wirklichkeit
auffindbar sind. Kerlanale des Projektstudiums sind je nach
Problemstellung: Theorie-Praxis-Verbindung, interdisziplinäre

Zusammenarbeit, Teamarbeit von Studenten und Dozenten, ge- ^
meinsame forsenende Tätigkeit.

5.3.7. Dieser Katalog schließt die Erprobung und Praktizierung
anderer hochschuldidaktischer Veranstaltungsformen nicht aus.

5.4. Beteiligung der Tissenschafton
In der obigen Aufstellung (vgl. 4.2.) sind jeweils die¬
jenigen 'Wissenschaften aufgeführt, die Beiträge zur Erar¬
beitung der genannten Problemgebiete leisten. Der Student
soll sich also den Zugang zu den jeweiligen Problemfeldern,
ihren Gebieten und Gegenständen durch den Besuch der Ver¬
anstaltungen ve_rscliiedene_r VJissenschaften verschaffen. Eine
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besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang intcrdisziplj-
näre Veranstr. 1 tunqen, denen der Student, wenn sie angeboter.
werden, den Vorzug geben sollte, weil sie der Vielschichtig¬
keit der Probleme und Gegenstände dieses Studienganges am
ehesten gerecht werden können.

Aus den Hinweisen in Punkt 7. dieser Ordnung geht im übrigen
hervor, daß die mündliche Abschlußprüfung als Kollegial¬
prüfung eines Erziehungswissenschaftlers und eines Vertreters
der Philosophie, Politikwissenschaft, Psychologie oder Sozio¬
logie stattfindet. Diese Regelung ermöglicht dem Studenten
eine gewisse Schwerpunktsetzung nach eigener "Wahl im Hinblick
auf die Frage, welche 1Nachuarwissenschaft' er besonders mit
der Erziehungswissenschaft verbinden will - dies allerdings,
ohne daß damit auf sachangemessene Beiträge anderer 'Nachbar¬
wissenschaften' verzichtet werden könnte.

Interdisziplinäre Veranstaltungen zwischen Schulfachstudium
und erziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichem Studium
(vgl. oben 2.3.)

Jeder Student ist im Hinblick auf die zwei von ihm gewählten
Schulfächer verpflichtet, mindestens je eine zweistündige
interdisziplinäre Veranstaltung zu besuchen, in der eine
Brücke zwischen Fachwissenschaft/Fachdidaktik der Schul¬
fächer und den Wissenschaften des erziehungs- und gesell¬
schaftswissenschaftlichen Studiums geschlagen wird.
(Beispiele: Veranstaltung zur Ästhetik und ästhetischen

Erziehung zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik der
künstlerischen und sprachlichen Schulfächer auf der einen
und Philosophie und Erziehungswissenschaft auf der anderen
Seite. - Oder: Veranstaltung zur Allg. Curriculumtheorie
und Theorie der Fachcurricula zwischen Fachdidaktik
(z.B. der Naturwissenschaften) und Erziehur.gswisscnschr.ft.
- Oder: Veranstaltung zur Entwicklung des Sahlbogriffs und
des operationalen Denkens beim Kinde zwischen Psychologie
und Fachdidaktik der Mathematik und der Naturwissenschaften).
Sov/eit wegen praktischer Schwierigkeiten (z.B. Personal¬
mangel) das Lehrangebot interdisziplinäre Veranstaltungen
der genannten Art nicht in ausreichendem Kaße enthält, sollte
der Student auf jeden Fall immer wieder auch Veranstaltungen
des erziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen Studien-
angebots besuchen, die unmittelbar den Problemstellungen
seiner Schulfachstudien korrespondieren (z.B. "Allg. Didaktik
u. Allg. Curriculumtheorie" im Hinblick auf Probleme der
Fachdidaktik und des Fachcurriculumsf oder: "Ästhetik u.
ästhetische Erziehung" im Hinblick auf Probleme des Kunst-
und Sprachunterrichts; etc.).
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5.6. Schulstufenbezcqenheit
Die Aufstellung (4.2.) nimmt aufgrund ihres allgemeinen
Orienti:renden Charakters keinen Bezug auf die verschiede¬
nen Schulstufen: die Primarstufe (Grundschule); die Sekun¬
darstufe I (Hauptschule, Realschule, Klassen 1 bis 6 des
Gymnasiums); Sekundarstufe II (Klassen 7 bis 9 des Gymna¬
siums und der berufsbildenden Schulen). Das konkrete Ange¬
bot an Lehrveranstaltungen wird jedoch zumindest in den
Problemfeidern 11 , 111 , IV immer wieder auch schulstufe^fc-
zcgene Themen enthalten, jeder Student sollte entsprechend
dsr von ihm gewählten Schulstufe und Schulform an solchen
schulstufenbezogenen Veranstaltungen teilnehmen.(Beispiels
Theorie der Grundschule und Primarstufe; Entuicklungs-
psychologie des Vorschul- und Grundschulkindes; Entuick-
lungspsychologie des Jugendlichen; Neue Konzeptionen der
Gymnasialoberstufe und des Oberstufenkollegs); System
und Reform der berufsbildenden Schulen, usw.)

6. Praktika (vgl. 2.4.)
Praktika sind unerläßlich und verbindliche Bestandteile
des Studienganges bis zur Ersten Staatsprüfung, weil sie
besonders geeignet sind, als empirische Grundlage der
wissenschaftlichen Reflexion zu dienen und in das im päda¬
gogischen Bereich besonders komplexe Problem der Theorie-
Praxis -Vermittlung einzuführen. Im Zusammenhang des er-
ziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen Studien¬
ganges muD der Student ein Einführungspraktikum (Tagesn
praktikum) in der Schule oder in einer anderen pädago¬
gischen Insitution unter dem Aspekt einer der an dies
S£udiengang beteiligten Uissenschaften ableisten.(Näh
Auskünfte durch das Praktikumsbürc der Hochschule.)
Das fünfwöchige Blocknraktikum, an dessen Betreuung die
Vertreter der Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften
beteiligt sind, stBht vorrangig unter dem Aspekt der
Schulfächer in der vom Studenten gewählten Schulstufe
und Schulform. Es werden jedoch auch im Rahmen des er¬
ziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen Studien-
ganges vorbereitende und ggfs. auswerfende Veranstaltungen
zum Blockpraktikum angeboten, wobei interdisziplinäre
Kooperation mit den Vertretern der Schulfachstudien ange¬
strebt uird. - Der Student sollte gerade das Blockprakti¬
kum auch unter dem Aspekt einer Selbst erprobung und
Selbstüberprüfung absolvieren, ob er zum Lehrerberuf
geeignet bzu. _ _
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ob cor Lehrerberuf für ihn geeignet ist.
(Ein fachdidaktisches Tagespraktikum im ersten Schulfach

wird als Vorbereitung auf das Blcckpraktikum von den Fach¬
didaktiken im Rahmen des Schulfachstudiums angeboten).

7. Hinweise zur Abschlußprüfung

7.1. Allgemeines
Die Abschlußprüfung des erziehungs- und gesellschaftswis-
senschaftlichen Studiums besteht aus einer Arbeit unter
Aufsicht (Klausur) und einer mündlichen Prüfung von 45 Mi¬
nuten. Außerdem kann ^ie schriftliche Hausarbeit auch in
den Fächern des erziehungs- und gesellschaftswissenschaft¬
lichen Studienganges angefertigt werden.

7.2. Arbeit unter Aufsicht
Für die Arbeit unter Aufsicht stehen drei Themen zur Kahl.
Sie werden auf Anforderung des Prüfungsamtes von einem
derjenigen Prüfer gestellt, die auch für die mündliche
Prüfung des Kandidaten zuständig sind. Die Themen sind
(vgl. § 16, 17. der P.O.) "dem allgemein verbindlichen
Grundwissen im jeweiligen Prüfungsfach oder den Studien¬
gebieten zu entnehmen, mit denen sich der Kandidat be¬
sonders beschäftigt hat".

7.3. Mündliche Prüfung

7.3.1. Prüfer
Die mündliche Prüfung findet als Kollegialprüfung statt.
Zum Prüfungsausschuß gehören ein Vertreter der Erziehungs¬
wissenschaft sowie ein Vertreter der Philosophie, Politik¬
wissenschaft, Psychologie oder Soziologie. Bei der Auswahl
der Prüfer sollen die Vrünsche des Kandidaten berücksichtigt
werden. Er hat außerdem ein Anrecht auf eine angemessene
vorherige Beratung durch die Prüfer.

7.3.2. Inhalte der Prüfung
Der Kandidat schlägt fünf Themen in Entsprechung zu den
fünf Problemfeldern seines Studienganges (vgl. Aufstel¬
lung, 4.2.) als Prüfungsthemen vor. Diese Themen können
auf vier bzw. drei reduziert werden, falls der Kandidat
an einem oder mehreren Themen der Problemfelder II, III,
IV zugleich die Reflexion auf die Grundlagen und Grund¬
fragen im Problemfeld I durchführen oder an ihnen sein
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Verständnis wissenschaftlicher Verfahren und Thcoriebil-
dung in Entsprechung zum Prablemfeld V, nachueisen will.
Ebenso ist es möglich, von den Problemfsldern I und V aus¬
zugehen und die Grundfragen in den Problemfeldem 11 , III,
IV zu konkretisieren, (vgl. dazu das in 4.1. Gesagte).
3e nachdem, ob ein Vertreter der Philosophie, Politikwis¬
senschaft, Psychologie oder Soziologie mit einem Vertreter
der Erziehungswissenschaft in der Kollegialprüfung zusam¬
men prüft, soll die Abhandlung der Themen in der Prüfy^s,
neben den erziehungsuissenschaftlichen Perspektiven vor¬
nehmlich die Perspektiven der von dem zweiten Prüfer ver¬
tretenen Wissenschaft behandeln, (vgl. dazu 5.4.)

7.4. Schriftliche Hausarbeit
Die schriftliche Hausarbeit kann in den Wissenschaften des
Schulfachstudiums oder in den Wissenschaften des erziehungs-
und gesellschaftswissenschaftlichen Studienganges geschrie¬
ben werden. 1)
Uenn der Student die letztere Möglichkeit wählt, kann er mit
einem vom Leiter des Prüfungsamtes als Prüfer und Gutachter
bestellten Vertreter der Erziehungswissenschaft, der Philo¬
sophie, Politikwissenschaft, Psychologie oder Soziologie
ein Thema absprechen. Dazu bestimmt die P.O. (§ 15,2)s
"Der einzelne Kandidat oder die Gruppe geben dem Leiter
des Prüfungsamtes die Aufgabe für die Hausarbeit unver¬
züglich bekannt, wenn sie mit dem Gutachter gemäß § 9
Absatz 1, Ziffer 1, ein Einvernehmen darüber erzielt b*hen,
daß die Aufgabe geeignet ist und in drei Monaten bearl^itet
werden kann".
1) Im Studiengang Lehramt an der Sekundarstufe II soll die

schriftliche Hausarbeit in der Regel im ersten Schulfach
bzw. der als Erstfach studierten beruflichen Fachrich¬
tung geschrieben werden.

8. Studienberatunq
Dem Studenten wird empfohlen, die in den Fachbereichen
1 und 2 sowie in den Fachwissenschaften eingerichteten
Veranstaltungen zur Studienberatung (in der Regal zu
Beginn des Semesters) sowie die Sprechstunden der in

jedem Fach eingesetzten Studienberater wahrzunehmen.
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GESAMTHOCHSCHULE PADERBORN

Vorläufige Studienordnunq für die Lehrämter für die
Primarstufe und .für die Sekundarstufe I Im Fach
Mathematik und im Lernbereich Mathematik

1. Vorbemerkungen

1.1 Zueck der Studienordnunq

Diese Studienordnung soll dem Studenten helfen,
das gewählte Lehramtsstudium im Fach Mathematik
sinnvoll zu planan und durchzuführen.

1.2 Ziele des Studiums

Der Student für das Lehramt im Fach Mathematik
soll in seinem Studium folgende Fähigkeiten
erwerben:

- mathematische Sachverhalte von angemessenem
Schwierigkeitsgrad nach Inhalt und Form
sachgerecht darzustellen;
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- mathematische Probleme von angemessenem Schwierig¬
keitsgrad selbständig zu behandeln;

- die erworbenen mathematischen Kenntnisse in außer¬
mathematischen Bereichen anzuwenden;

- geeignete Lerninhalte des Mathematikunterrichts
auszuwählen und in altersgerechte Lernsequenzen
umzusetzen;

- das Lernverhalten der Schüler im Mathematikunter¬
richt zu analysieren und zu steuern;

- sich in den oben genannten•Bereichen weiterzubilden.

1.3. Komponenten des Studiums

Das Studium im Fach Mathematik gliedert sich in¬
folgedessen in eine fachwissenschaftliche und eine
fachdidaktische Komponente.
Außerdem sind in alle Lehramtsstudien folgende
Schulpraktika einzubeziehen:

1.3.1. Ein "grund-"wissenschaftliches Tagespraktikum
(in der Regel als Einführungspraktikum zu veran¬
stalten von der Erziehungswissenschaft, Psycholo¬
gie, Soziologie, Politikwissenschaft, Philosophie).

1.3.2. Ein fachdidaktisches Tagespraktikum in einem Schul¬
fach (in der Regel als Vorbereitung auf das
5-wöchige Blockpraktikum, vergl. 1.3.3.).

1.3.3. Ein fünfwöchiges Blockpraktikum (unter besonderer
Berücksichtigung der Studienfächer bzw. des Studien¬
fachs und des Lernbereichs).

- 3 -
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1.4. Arten von Lehrveranstaltungen

1.4.1. Vorlesungen . Sie dienen zur Einführung in neue
Sachgebiete und zur umfassenden Orientierung
über die Zusammenhänge der einzelnen Problem¬
kreise. Die Vorlesungen werden - besonders in
den ersten Studiensemestern - durch Übungen er¬
gänzt.

1.4.2. Übungen. Sie sollen zu Kreativität und problem¬
orientiertem Verhalten beitragen, die Fähigkeit
zur Kooperation fördern und im Sinne eines
forschenden Lernens organisiert sein. Die lau¬
fende Selbstkontrolle in Übungen ist ein ent¬
scheidendet Bestandteil des erfolgreichen Studiums.

1.4.3. Seminare. Aufgrund hinreichenden Basiswissens wird
ein neues Gebiet erarbeitet, indem jeder beteilig¬
te Student in einem Referat einen Abschnitt oder
eine Fragestellung vor den Teilnehmern vorträgt.
In der fortgeschrittenen Studienphase können Semi¬
nare in Form von Arbeitsgemeinschaften abgehalten
werden. Sie dienen durch Besprechen aktueller Re¬
sultate, z. B. in Form von Referaten von Lehrenden

N
und Lernenden, der Vorbereitung und Förderung der
schriftlichen Hausarbeit.

1.5 Gliederung der Studienordnunq

In Abschnitt 2 uird der Aufbau des Studiums im Fach
Mathematik für die Lehrämter für die Primarstufs
und für die Sekundarstufe I dargestellt. Abschnitt 3
enthält den Aufbau des Studiums im Lernbereich
Mathematik.
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2. Aufbau des Studiums im Fach Mathematik für die
Lehrämter für die Primarstufe und für die
Sekundarstufe I

2.1. Vorbemerkungen

Fachdidaktische Studien sind sowohl in das er-
ziehungsuissenschaftliche als auch in das fach-
uissenschaftliche Studium einzubeziahen. Um die
in 1.2. genannten Ziele zu erreichen, ist eine
fachdidaktisch8 Ausbildung von wenigstens 10
Semesteruochenstunden unabdingbar.

2.2. Themenbereiche

Das fachuissenschaftliche und fachdidaktische
Studium ist eingeteilt in 9 Themenbereiche.
Das Studium eines Themenbereichs, zu dem Lehr¬
veranstaltungen verschiedener Art gehören können,
umfaBt 4 bis 5 Semesteruochenstunden.

2.2.1. Verbindliche Themenbereiche

A1 Elemente der Analysis
A2 Elemente der Linearen Algebra
A3 Elemente der Algebra und Zahlentheorie
A4 Elemente der Geometrie und Topologie
A5 Elemente der Angewandten Mathematik
A6 Grundfragen des Mathematikunterrichts
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2.2.2. Uählbare Themenberaiche

B1 Elemente dar mathematischen Logik
und naive Mengenlehre

B2 Ausgewählte Kapitel der Analysis
B3 Ausgewählte Kapitel der Algebra oder der Geometrie
B4 Ausgewählte Kapitel der Angewandten Ciathematik
B5 Didaktik der Geometrie
B6 Didaktik des Sachrechnens
B7 Didaktik der Arithmetik
B8 Ausgewählte Kapitel der Mathematikdidaktik

Aus den Themenbereichen B1 - B8 sind drei auszuwählen,
davon zwei aus B1 - B4.

2.3. Studienverlaufsplan

Der folgende Studienverlaufsplan stellt eine Emp¬
fehlung für ein ordnungsgemäßes Studium dar.

1. Semester

Elemente der Geometrie und Topologie
Vorlesung und Übung: 4+2 SUS^
Elemente der Algebra und Zahlentheorie I
(Algebraische Strukturen)
Vorlesung und Übung: 2+1 SUS

\
2. Semester

Elemente der Linearen Algebra 3+1 SUS
Elemente der Algebra und Zahlentheorie II
(Zahlentheorie) 2 + 1 SUS
Grundfragen des Mathematikunterrichts 1+1 SUS

ö
"4+2 SUS" heißt: 4 Semesterwochenstunden für die
Vorlesung und 2 Semesterwochenstunden für die Übung.
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3. Semester

Elemente der Analysis 3+1 SUS
Elemente der mathematischen Logik und
naive Mengenlehre
oder 2 + 1 SUS
Ausgewählte Kapitel der Algebra oder
der Geometrie
Eine Veranstaltung aus den Themenbe-
reichen A6 oder B5 - BS 1+1 SUS

t

4. Semester

Elemente der Angewandten Mathematik 3+1 SUS
Eine Veranstaltung aus den Themenbe¬
reichen A6 oder B5 - B8 1+1 SUS
Ein fachuissenschaftliches Seminar aus
den Themenbereichen B1 - B3 2 SUS

5. Semester

Eine Veranstaltung aus den Themenbe-
reichen B1 - B4 3+1 SUS
Ein fachdidaktisches Seminar aus den
Themenbereichen A6 oder B5 - B8 2 SUS

6. Semester

Ein fachuissenschaftliches Seminar aus
den Themenbereichen B1 - B4
Ein fachdidaktisches Seminar aus den
Themenbereichen A6 oder B5 - BS

©
2 SUS

2 SUS
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2.4. Zulassunqsvoraussetzunqen (vgl. 1.1.)

Um ein ordnungsgemäßes Studium zu gewährleisten,
wird den Studierenden empfohlen, die in 2.2.
genannten Themenbereiche nach dem in 2.3. auf¬
geführten Studienverlaufsplan zu studieren. In
mindestens 2 fachwissenschaftlichen Themen¬
bereichen (A1 - A5, B1 - B4) und in mindestens
1 fachdidaktischen Themenbereich (A6, B5 bis 08)
sollen Leistungsnachweise erworben werden. Uird
ein Themenbereich durch zwei Veranstaltungen ab¬
gedeckt (z.B. A3), so sind für den Leistungs¬
nachweis die Übungs- bzw. Seminarscheine beider
Veranstaltungen zu erbringen.

Die Bedingungen zur Erlangung von Leistungs¬
nachweisen (Übungs-, Seminarscheinen) werden
zu Beginn der jeweiligen Veranstaltung vom ver¬
antwortlichen Lehrenden bekanntgegeben.

3. Aufbau des Studiums im Lernbereich Mathematik

3.1. Vorbemerkung

Fachdidaktische Studien sind sowohl in das er-
ziehungswissenschaftliche als auch in das fach-
wissenschaftliche Studium einzubeziehen. Um die
in 1.2. genannten Ziele zu erreichen, ist eine
fachdidaktische Ausbildung von wenigstens 15
Semesterwochenstunden unabdingbar.

3.2. Themenbersiche

Das fachwissenschaftliche und fachdidaktische
Studium ist eingeteilt in 9 Themenbereiche. Das
Studium eines Themenbereiches, zu dem Lehrver¬
anstaltungen verschiedener Art gehören können,
umfaßt 4 bis 6 Semesterwochenstunden.

/ -



-8-

3.2.1. Verbindliche Themenbereiche

A1 ZahlbBreiche
A2 Elemente der Linearen Algebra
A3 Elemente der Algebra
A4 Elemente der Geometrie und Topologie
A5 Didaktik der Arithmetik
A6 Grundfragen des Plathematikunterrichts

3.2.2. Wählbare Themenbereiche

91 Elemente der mathematischen Logik und
naive Mengenlehre

B2 Elemente der Analysis
B3 Elemente der Uahrscheinlichkeitsrechnung

und Statistik
B4 Elemente der Praktischen Mathematik
B5 Didaktik der Geometrie
B6 Didaktik des Sachrechnens
B7 Ausgeuählte Kapitel der Piathematikdidaktik

Aus den Themenbereichen B1 - B7 sind drei aus¬
zuwählen, davon mindestens einer aus B1 - B4.

33 Studienverlaufsplan

Der folgende Studienverlaufsplan stellt eine
Empfehlung für ein ordnungsgemäßes Studium dar.

1. Semester

Elemente der Geonaatrie und Topologie 4+2 SUS
1 )Elemente der Algebra ' 2+1 SUS

Der Themenbereich A3 umfaßt außer dieser Veranstaltung
ein fachuissBnschaftliches Seminar im 5. oder 6. Semester
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2. Semester

Elemente der Linearen Algebra 3+1 SUS
Zahlbereiche I (Zahlentheorie) 2 ♦ 1 SUS
Grundfragen des Mathematikunterrichts 1+1 SUS

3. Semester

Zahlbereiche II (Aufbau des Zahlensystems) 2+1 SUS
Eine Veranstaltung aus den Themenbereichen
B1 oder B2 3+1 SUS
Eine Veranstaltung aus den Themenbereichen
A5 - A6, B5 - B8 1+1 SUS

4. und 5. Semester

Eine Veranstaltung aus den Themenbereichen
B2 - B4 3+1 SUS
Eine Veranstaltung aus den Themenbereichen
A6 oder B5 - B8 1+1 SUS
Ein fachuissenschaftliches Seminar aus den
Themenbereichen A3 oder B1 - B4 2 SUS
Zuei fachdidaktische Seminare aus den
Themenbereichen A5 - A6, B5 - B8 4 SUS

6. Semester

Eine fachdidaktischa Veranstaltung aus den
Themenbereichen A5 - A6, B5 - B8 1+1 SUS
Ein fachdidaktisches Seminar aus den
Themenbereichen A5 - A6, B5 - B8 2 SUS
Ein fachuissenschaftliches Seminar aus
den Themenbereichen A3 oder B1 - B4 2 SUS
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3.4. Zulassunqsvoraussetzunqen (vgl. 1.1.)

Um ein ordnungsgemäßes Studium zu gewährleisten,
wird den Studierenden empfohlen, die in 3.2.
genannten ThemenbBreiche nach dem in 3.3. auf¬
geführten Studienverlaufsplan zu studieren.
In mindestens 2 fachuissenschaftlichen Themen-
bereichen (A1 - A4, B1 - 84) und in mindestens
1 fachdidaktischen Themenbereich (A5 - A6,
B5 - B7) sollen Leistungsnachweise erworben
werden. Uird ein Themenbereich durch zwei Ver¬
anstaltungen abgedeckt (z.8. A3), so sind für
den Leistungsnachweis die Übungs- bzw. Seminar-
scheine beider Veranstaltungen zu erbringen.

Die Bedingungen zur Erlangung von Leistungs¬
nachweisen (Übungs-, Seminarscheinen) werden
zu Beginn der jeweiligen Veranstaltungen vom
verantwortlichen Lehrenden bekanntgegeben.
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1. Vorbemerkung

1.1. Zweck der Studienordnung

Die vorliegende Studienordnung bietet Studenten, die an
der Gesamthochschule Paderborn die berufliche Fachrich¬
tung Wirtschaftswissenschaft als Erstes oder Zweites
Fach für das Lehramt der Sekundarstufe II (berufsbil¬
dende Schulen) studieren wollen, eine Hilfe für die
sinnvolle Planung und Durchführung ihres Studiums sowie
für die Vorbereitung auf die Erste Staatsprüfung in die^
sem Fach.

Die Studienordnung berücksichtigt:

- das Lehrerausbildungsgesetz (LABG) vom 29.10.1974
- den Entwurf der Ordnung der Ersten Staatsprüfung

für das Lehramt der Sekundarstufe II von November 1974

Alle in dieser Studienordnung enthaltenen Angebote zur
Gestaltung des Studiums (Fächer, Themen, Stundenzahlen
usw.) gelten nur insoweit, als an der Gesamthochschule
Paderborn ein ausreichendes Studienangebot erstellt wer¬
den kann. Der Student kann jedoch davon ausgehen, daß
die in dieser Studienordnung enthaltenen Möglichkeiten
in der Regel realisierbar sind.

1.2. Studlenberatung

Jeder Student gestaltet sein Studium in eigener Verant¬
wortung. Dennoch wird er Uber diese Studienordnung hin¬

aus nachdrücklich auf die allgemeine Studienberatung
zu Beginn des Studiums sowie auf die in der Regel zu
Beginn jedes Semesters erfolgende fachspezifische Stu¬
dienberatung am Fachbereich 5 hingewiesen. Außerdem
stehen Hochschullehrer, wissenschaftliche Mitarbeiter
und die Vertretungsorgane der Studentenschaft während
des gesamten Studiums zur Beratung zur Verfügung. Dar¬
über hinaus führt das Prüfungsamt für das Lehramt an
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berufsbildenden Schulen Bochum in der Regel wöchentliche
Beratungsstunden an der Gesamthochschule Paderborn durch.

2. Studienziele

Ziel des Studiums der beruflichen Fachrichtung Wirt¬
schaftswissenschaft für die Qualifizierung zum Lehramt
für die Sekundarstufe II ist die Befähigung der Stu¬
dierenden, wirtschaftliche Strukturen und Prozesse so¬
wie Zusammenhänge zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und
Politik zu erkennen, zu beschreiben und zu erklären, ge¬
gebenenfalls dazu kritisch Stellung zu nehmen und Ver¬
besserungsmöglichkeiten aufzuzeigen (Fachwissenschaft).

In Verbindung mit den fachwissenschaftlichen Studien¬
zielen sollen die Studierenden die Fähigkeit erwerben,
Lernziele und Lerninhalte des Faches Wirtschaftswissen¬
schaft zu entwickeln und zu begründen sowie für den Un¬
terricht in der Sekundarstufe II didaktisch und metho¬
disch umzusetzen (Fachdidaktik).

Insbesondere solljder Student im Hinblick auf seine Be¬
rufstätigkeit als Lehrer der Sekundarstufe II (berufsbil¬
dende Schulen) bis zum Abschluß seines Studiums die Fähig¬
keit erwerben:

- wirtschaftliche Sachverhalte in Inhalt und Form sach¬
gerecht darzustellen;

- wirtschaftliche Probleme selbständig anzugehen, ihre
Untersuchung methodisch zu planen und gegebenenfalls
Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen;

- zu fachlicher Begriffs-, Hypothesen- und Modellbil¬
dung einschließlich fachspezifischer Methodenkritik;

- zur Auseinandersetzung mit Fragestellungen der Fach¬
disziplin und ihren möglicherweise unterschiedlichen
wissenschaftstheoretischen Begründungen;

- Grenzen des eigenen Faches zu sehen sowie Notwendig¬
keit und ggf. Möglichkeiten interdisziplinärer Koopera¬
tion aufzuzeigen;
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- fachspezifische Probleme in gesellschaftlichen wirt¬
schaftlichen und politischen Vorgängen sowie in Bezug
auf naturwissenschaftlich-technische Entwicklung zu
erkennen, zu analysieren, ggf. dazu kritisch Stellung
zu nehmen und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen;

- zum Erkennen der schulischen Relevanz fachwissenschaft¬
licher Inhalte, insbesondere ihrer Anwendungsmöglich¬
keiten im Unterricht;

- offene Fragen der Fachwissenschaft und der Fachdidak¬
tik zu sehen und ggf. daraus Folgerungen für Praxis
und Schule zu ziehen;

- Lernziele und Lerninhalte des Faches Wirtschaftswissen¬
schaft (berufsbezogen) für den Unterricht zu entwickeÄ
und zu begründen; • Vj>

- fachspezifische Methoden zu reflektieren und im Unter¬
richt anzuwenden.

3. Fächerkombinationen

3.1. Allgemeines

Wie jeder Studierende, der sich auf das Lehramt für die
Sekundarstufe II vorbereitet, hat der Lehramtsstudent
der beruflichen Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft
grundsätzlich

a) das erziehungs- und gesellschaftswissenschaftliche
Studium (40 SWS)

b) das Studium einer beruflichen Fachrichtung oder eines
Faches als Erstfach (80 SWS)

c) das Studium einer beruflichen Fachrichtung oder eines
Faches als Zweitfach (40 SWS)

zu studieren. In diesem Zusammenhang kann der Studieren^
de entscheiden, ob er die Fachrichtung Wirtschaftswis¬
senschaft als

- Erstes Fach mit 80 Semesterwochenstunden (SWS)
oder als

- Zweites Fach mit 40 Semesterwochenstunden (SWS)
studiert.

Studierende, die die Fachrichtung Wirtschaftswissen»
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schaft als Erstfach oder als Zweitfach studieren, ver¬
folgen grundsätzlich die gleichen Studienziele. Das
Erstfachstudium vermittelt im Vergleich zum Zweitfach¬
studium vertiefte und erweiterte Kenntnisse in speziel¬
len Fachgebieten sowie zusätzliche Kenntnisse und Er¬
fahrungen in der Fachdidaktik und -methodik.

3.2. Kombinationsmörelichkeiten an der Gesamthochschule
Paderborn

Die berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft kann
an der Gesamthochschule Paderborn vorläufig in Verbin¬
dung mit den beruflichen Fachrichtungen Metalltechnik,
Elektrotechnik oder Chemietechnik studiert werden. Da
diese Fachrichtungen z.Zt. jedoch nur für das Studium
eines Erstfaches angeboten werden, kommt Wirtschafts¬
wissenschaft in Verbindung damit vorläufig nur als
Zweitfachstudium infrage. Darüber hinaus kann die be¬
rufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft in Verbin¬
dung mit anderen Fächern für die Sekundarstufe II stu¬
diert werden, (siehe hierzu besonderes Merkblatt, er¬
hältlich im Studentensekretariat).

Weitere Informationen über das zum Fach Wirtschafts¬
wissenschaft gewählte weitere Fach sowie über das er¬
ziehungswissenschaftliche Studium erhält der Student
in den von den entsprechenden Fachbereichen erstellten
Studienordnungen und ggf. vom Prüfungsamt für das Lehr¬
amt an berufsbildenden Schulen Bochum (Sprechstunden an
der Gesamthochschule Paderborn.)

4. Komponenten des Studiums

Das Studium der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft
gliedert sich grundsätzlich in eine fachwissenschaft¬
liche und eine fachdidaktische Komponente.
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4.1. Fachwissenschaftliche Komponente

Bei der fachwissenschaftlichen Komponente lassen sich
die gesamtwirtschaftliche und die einzelwirtschaft¬
liche Perspektive unterscheiden. Die gesamtwirtschaft¬
liche Blickrichtung führt zu volkswirtschaftlichen,
wirtschaftspolitischen und sozioökonomischen Zusammen¬
hängen und den hierin enthaltenen Problemen. Der ein¬
zelwirtschaftliche Aspekt will insbesondere im Bereich
der Betriebswirtschaftslehre betriebliche Strukturen
erhellen sowie die wesentlichen betrieblichen Prozes¬
se und Funktionen darstellen. Ferner sollen dem gegen¬
wärtigen Diskussionsstand entsprechend alternative
Lösungsmöglichkeiten wirtschaftlicher Probleme in Ver¬
bindung mit ihren wissenschaftstheoretisch unterschied¬
lichen Begründungen dargestellt werden.

Die aus diesen gesamtwirtschaftlich-sozioökonomischen
und einzelwirtschaftlichen Bereichen stammenden Inhalte
bilden das fachwissenschaftliche Gerüst beim Studium
der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft.

4.2. Fachdidaktische Komponente
Das Studium der Fachdidaktik will nicht nur fachdidak¬
tische und -methodische Kenntnisse vermitteln, sondern
Fragen der fachspezifischen Lernzielbestimmung, der in¬
haltlichen Auswahl schul- und praxisrelevanter Stoffe, ^
fachspezifischer Methoden, fachspezifischen Medienein-
satzes, der Medienanalyse und Lehrplananalyse behandeln.

Die fachdidaktischen Lehrveranstaltungen sollen auf die
Besonderheiten des berufsbildenden Schulwesens eingehen
und außerdem die Bestrebungen zur currlcularen, sozialen
und organisatorischen Integration von Berufsbildung und
Allgemeinbildung im Rahmen der Reform der Sekundarstufe II
berücksichtigen, soweit sie die Fachrichtung Wirtschafts¬
wissenschaft berühren.
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5. Studienbereiche

5.1. Studium der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft als
Erstfach

Das Studium der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft
als Erstfach gliedert sich in
- einen grundlegenden Studienabschnitt (40 SWS)
- einen aufbauenden Studienabschnitt (40 SWS)

5.1.1. Grundlegender Studienabschnitt für das Erstfach-Studium

Der grundlegende Studienabschnitt für das Studium des
Erstfaches, der mit dem Zweitfachstudium weitgehend
identisch ist, umfaßt die Fächer:

- Betriebswirtschaftslehre
- Volkswirtschaftslehre
- Fachdidaktik
- Rechnungswesen
- Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler
- Statistik für Wirtschaftswissenschaftler

5.1.2. Aufbauender Studienabschnitt für das Erstfach-Studium

Ein spezielles Fachgebiet der Fachrichtung Wirtschafts¬
wissenschaft kann der Student wählen aus den an der Ge¬
samthochschule Paderborn z.Zt. vertretenen Schwerpunkten

- Bilanzen, Finanzen, Steuern (BiFiSt)
- Marketing
- Management mit EDV
- Personalwesen
- Volkswirtschaftslehre

Der vom Studenten aus den fünf genannten Gebiete gewähl¬
te Schwerpunkt wird ergänzt durch:

- ein vertieftes fachdidaktisches Studium
- weitere Gegenstände der Betriebswirtschaftslehre

und der Volkswirtschaftslehre (jeweils einschließ¬
lich des Rechts) entsprechend dem gewählten
Schwerpunkt.

- 7 -
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5.2. Studium der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft als
Zweitfach

Das Studium der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft
als Zweitfach ist weitgehend identisch mit dem grund¬
legenden Sxudienabschnitt für das Erstfachstudium.
Es umfaßt als obligatorischen Bereich die Fächer:

- Betriebswirtschaftslehre
- Volkswirtschaftslehre
- Fachdidaktik
- Rechnungswesen

Weitere Fächer wählt der Student aus einem oder zwei
der folgenden Gebiete:

- Bilanzen, Finanzen, Steuern
- Management mit EDV
- Marketing
- Wirtschafts- und Betfiebssoziologie
- Wissenschaftstheorie
- Wirtschaftsgeographie
- Politikwissenschaft (mit ökonomischem Bezug)
- Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler
- Statistik für Wirtschaftswissenschaftler
- Personalwesen
- Rechtswissenschaft

6. Organisation des Studiums

6.1. Allgemeines

6.1.1. Integration des Studiums mit anderen Studiengängen bzw.
Veranstaltungen

Das Studium der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft für
das Lehramt der Sekundarstufe II (berufsbezogen) erfolgt
weitgehend im Rahmen der integrierten Studiengänge im
Fach Wirtschaftswissenschaft (Diplomstudiengänge) und
der integrierten Lehramtsstudiengänge im Fach Wirt-

- 8
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Schaftswissenschaft.

6.1.2. Stundenanteile Fachwissenschaft - Fachdidaktik

Die berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft
umfaßt
- als Erstfach 80 Semesterwochenstunden, wobei auf die

fachwissenschaftlichen Veranstaltungen 64 und auf die
fachdidaktischen Veranstaltungen 16 SWS entfallen,

- als Zweitfach 40 SWS, wobei auf die Fachwissenschaft
32 SWS und auf die Fachdidaktik 8 SWS entfallen.

6.1.3. Arten der Lehrveranstaltungen

Die Lehrveranstaltungen können durchgeführt werden in
Form von:
- Vorlesungen (Einführung in neue Sachgebiete; Vorle¬

sungen sind üblicherweise mit Übungen verbunden)

- Übungen (problemorientierte Vertiefung des Vorle¬
sungsstoffes)

- Seminaren (Beteiligung der Studenten durch Referate,
Gruppenberichte, kleinere Arbeitsgemeinschaften, Kri¬
terium ist die selbständige Erarbeitung einer Frage¬
stellung und deren Darstellung vor Teilnehmern)

- Projekten (in der Regel Beteiligung mehrerer Dozenten
an einer Veranstaltung mit interdisziplinärem Charak¬
ter, wobei mit Studenten gemeinsam z.B. Unterrichts¬
modelle, Fallstudien, Planspiele usw. erarbeitet wer¬
den sollen)

6.1.4. Schulpraktika

Ergänzend zum fachdidaktischen Studium sollen Schul¬
praktika durchgeführt werden, u.z.

- 9 -
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- Fachdidaktische Tagespraktika (in der Re^el während
eines Semesters an einem Wochentag in einer berufs¬
bildenden Schule und unter Anleitung eines Dozenten;
hierbei soll der Student fachspezifische Hospitationen
und eigene fachbezogene Unterrichtsversuche durch¬
führen)

- mehrwöchige Blockpraktika (Der Student soll hier vier
bis fünf Wochen zusammenhängend hospitieren und ei¬
gene Unterrichtsversuche machen sowie allgemeine
schulorganisatorische Erfahrungen an einer berufsbil¬
denden Schule sammeln)

1)6.2. Aufbau des Studiums '

Für den Aufbau eines sinnvollen und geordneten Studiums
werden folgende Fächer mit den dazugehörigen Stundenan¬
teilen empfohlen.

6.2.1. Semesterwochenstunden für den grundlegenden Studienab¬
schnitt im Erstfach

a) Betriebswirtschaftslehre 10 SWS
b) Volkswirtschaftslehre 10 SWS
c) Fachdidaktik 8 SWS
d) Rechnungswesen 4 SWS
e) Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler 4 SWS
f) Statistik für Wirtschaftswissenschaftler 4 SWS

•

40 SWS 0

6.2.2. Semesterwochenstunden für den aufbauenden Studienab¬
schnitt im Erstfach

Der Student wählt aus den Schwerpunktbereichen
- Bilanzen, Finanzen, Steuern (BiFiSt)

1)Besondere Empfehlungen für die gemäß dem gewählten Fächerumfang
(Erst- oder Zweitfach) bzw. den speziellen Fachgebieten zu be¬
legenden Veranstaltungen finden sich in den Anlage zu dieser Stu¬
dienordnung. Die Anlagen werden entsprechend den personellen bzw.
organisatorischen Veränderungen am FB ergänzt.
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- Marketing
- Management mit EDV
- Personalwesen
- Volkswirtschaftslehre

ein spezielles Fachgebiet.

Verbindlich sind folgende Stundenanteile:

a) Schwerpunktbereich (BiFiSt, Marketing, 20 SWS
Management - EDV, Personalwesen oder
Volkswirtschaftslehre)

b) Fachdidaktik 8 SWS

c) weitere Gegenstände der Betriebswirtschafts-12 SWS
lehre und der Volkswirtschaftslehre (jeweils
einschließlich des Rechts) entsprechend dem
gewählten Schwerpunkt.

.3. Semesterwochenstunden für das Zweitfach

Verbindlich sind folgende Fächer mit den dazuge¬
hörigen Stundenanteilen:

a) Betriebswirtschaftslehre 10 SWS
b) Volkswirtschaftslehre 10 SWS
c) Fachdidaktik 8 SWS
d) Rechnungswesen 4 SWS
e) weitere Fächer aus einem oder zwei der

Gebiete gemäB Punkt 5.2 dieser StO 8 SWS
40 SWS
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7. Erste Staatsprüfung in der beruflichen Fachrichtung
Wirtschaftswissenschaft für die Sekundarstufe II «

7.1• Allgemeines

Nach der unter 1.1. erwähnten Prüfungsordnung besteht
die Erste Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekun¬
darstufe II aus Teilprüfungen in Erziehungs- und Gesell¬
schaftswissenschaft, im Erstfach und im Zweitfach sowie
einer schriftlichen Hausarbeit.

Die Teilprüfung in Wirtschaftswissenschaft als Erstes
Fach besteht aus:

- zwei Arbeiten unter Aufsicht und
- einer mündlichen Prüfung

Die Teilprüfung in Wirtschaftswissenschaft als Zweites
Fach besteht aus:

- einer Arbeit unter Aufsicht und
- einer mündlichen Prüfung

In den Teilprüfungen in Wirtschaftswissenschaft sind so¬
wohl die fachwissenschaftliche als auch die fachdidakti¬
sche Komponente Prüfungsgegenstände. Die Hausarbeit wird
beim Erstfachstudium in der Regel in Wirtschaftswissen-r
schaft geschrieben und kann eine fachwissenschaftliche
wie auch fachdidaktische Akzentuierung haben.

7.2. Voraussetzungen für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung
in der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft

7.2.1. Leistungsnachweis

Der Bewerber muß für die Zulassung zur Prüfung folgende
Leistungsnachweise erbringen:
- Wirtschaftswissenschaft als Erstfach: 7 Leistungsnach¬

weise
- Wirtschaftswissenschaft als Zweitfach: 3 Leistungsnach¬

weise

*) Weitere Information: siehe entsprechende Prüfungsordnung.
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Ein Leistungsnachweis wird erworben entweder durch:
- ein Referat
- eine Hausarbeit
- eine Klausur oder
- ein Kolloquium von 20 Minuten Dauer.

Die Leistungen sind in einem vom Bewerber vorgeschlage¬
nen und mit dem Dozenten abgestimmten Themenbereich zu
erbringen. Die Kriterien zur Erlangung eines Leistungs¬
nachweises werden zu Beginn der Veranstaltungen von den
Dozenten bekanntgegeben.

Beim Erwerb der Leistungsnachweise hat der Bewerber zu
beachten, daß er nur aus den Themenbereichen, in denen
er keinen Leistungsnachweis erbracht hat, seine Vorschlä
ge für die Prüfung machen kann, (siehe Prüfungsordnung)

7.2.2. Anrechnung: von Leistungen, die in anderen Studiengängen
erworben wurden

Uber die Anrechnung von Leistungen, die in anderen Stu¬
diengängen erworben wurden, entscheidet das Wissenschaft
liehe Prüfungsamt für das Lehramt an berufsbildenden
Schulen Westfalen mit dem Hauptsitz in Bochum im Einver¬
nehmen mit dem Fachbereich 5 der Gesamthochschule Pader¬
born.

8. Inkrafttreten

Diese Studienordnung tritt nach Genehmigung durch den
Minister für Wissenschaft und Forschung des Landes Nord¬
rhein-Westfalen am Tage nach ihrer Veröffentlichung in
den "Amtlichen Mitteilungen der Gesamthochschule Pader¬
born" zum Wintersemester 1975/76 in Kraft.
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